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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Außerordentliche SitzunK. R8SV.

Kreisschreibe«
a»

ftimmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Herr Großrath!
Der Unterzeichnete ladet Sie ein, Montag den 2S. dieses

Monats, deS Morgen» um 10 Uhr, im gewohnten Lokale zur
Sitzung des Großen Rathes sich einfinden zu wollen.

Die Berathungkgegenstände find folgende;

1) Wahl von vier Mitgliedern und einem Präsidenten deS

Obergerichts.

2) Entlassungsgesuch deS Herrn RegierungSrathS RöthliS-
berger.

3) Allfällige Wahl eines Mitglieds des RegierungSrathS.

4) Ergänzung deS Kriegsgerichts.
5) Wahl eines Verwalters der Strafanstalten in Bern.
6) Vortrag über die Großrathswahlea deS Wahlkreise»

PruAtrut.
7) Vortrag über das Anleihen von 806,000 franz Fr.
3) BesoldungSgesetzeSentwurf.

S) Bortrag über Erhöhung deS RathSkcedit».

10) Vortrag über Bewilligung eine» Kredites für Salz-
bshrversuche bei Rumisberg.

11) Bortrag über Bewilligung eineS Kredits für
trigonometrische Vermessungen im Jura.

12) Bortrag über daS Gesuch deS Bizegerichtspräsidenteu
t»n Münster um Ausrichtung der vollen Besoldung deS

Gerichtspräsidenten.

13) Vortrage über Waldkantonnemevte.

14) Vortrag über die Aufnahme der französischen Kolonie
in den Bürgerverband von Reuenstadt.

15) Vortrag, betreffend die Verkeilung dreier Familien
auf die vier Gemeinden der Landschaft Obersimmenthal.

16) Vortrag, betreffend die Festsetzung von Gebühren für
Berkünddtspeuse und Kopulationsbewilligungen in der heiligen
Z«it.

17) Gesetzesentwurf über die Umwandlung von Bußen in
ArbeitSstrafen.

18) GefetzeSentwurf über da» Spielen.

Tagblatt de» Großen RatbeS. ISA».

19) Vortrag, betreffend eine Uebereinkunft mit Solothur»,
über Aufhebung der Konkordate wegen der ehelichen Güter-
Verhältnisse von 1753 und 1313.

20) Vortrüge über Strafnachlaßgesuche.

Die Wahlen der Mitglieder und deS Präsidenten deS

ObergerichtS werden am Freitag den 27. September vorgenommen

werden, ebenso im Falle der Entlassung des Herrn
Regierungsraths Röthlisberger diejenige eine» Mitglieds deS

RegierungSratheS. Für diese Verhandlungen ergehl die
Einladung zur Theilnahme an sämmtliche Mitglieder des Großen
Rathes bei ihrem Eide.

Am Montag wird mit den Geschäftsnummern 6, 10, 12,
13, 16 und 20 begonnen werden.

Mit Hochschätzung!

Bern, den. 12. September 1350.

Der GroßrathSpräfident:

Kurz.

Erste Sitzung

Montag, den 23. September 1850.

Morgens um 10 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Beim Namensaufruf sind abwesend mit Entschuldigung

: die Herren v. Eclach zu Hindelbank, Karlen Haupt,
mann, I. U. Lehmann alr-Neg.-Ralh, Schmid Arzt, Stocker,
Thöncn, Tscharner Seckelmeister und Zumstein; ohne Entschuldigung:

die Herren Amstuz Amtsnorar, Bacschelet, Belet, Beut-
ler, Bhend, Brand, Brüggemann, Boivin, Bühler, Bützberger,
Chevrolet, Chopard, Frietti, Gautier, Geiser Oberst, Gerber,
Gouvernon, Gygar, Haldimann, Herren, Hirsbrunner
Kommandant, Holzer, Hubler, Kaiser, Karlen gew. Rezierungs-
statthalter, Karlen Kommandant, Kernen, Knechtenhofer Wirth,
Koller, Lehmann Daniel Handelsmann, Marti zu Brüttelen,
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Michaud, Moor, Moser gew. Gerichtspräsident, Mützenberg,
Nouvion, Rebmann, Reichenbach, Rieder, Ritschard Handelsmann,

Rirschard gew. AmtSgerichtSweibel, Roth zu Wangen,
Rüedi Notar, Schafcer Prokurator, Schläppi, Schmid
Handelsmann, Schüppach, Schürch, Steiger zu RiggiSberg, Stei-
ner, Stettler Bezirkökommandant, Theubet, Tscharner zu Kehr-
satz, V. Waitenwpl zu Habstellen, Wirrtz und Wyßler.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgen-
den Worten : Meine Herren Ich bedaure, daß ich diese Sitzung
des Großen RatheS auf diese Zeit ansetzen mußte, auf eine

Zeit nämlich, die vielen von Such, ich weiß e«, sehr unbequem
ist. Allein die Wahlen für daS Obergericht machten die» noth-
wendig, und ich konnte daher kein« andere Zeit auswählen.
Dafür hoffe ich, die Sitzung werde nicht lanae dauern, und
obschon einige bedeutende Geschäfte vorhanden sind, so hoffe ich

doch, daß wir diese Woche schließen können. Zu diesem Zwecke
werde ich, ich erkläre eS offen, lang« Sitzungen halten, um,
wenn möglich, zu Ende zu kommen.

Die Wahlakten der Herren X. Stockmar und Thurms
n n von Pcuntrut werden verlesen, und da die Wahl keine

Beanstandung findet, so wird Hr. Stockmar b«eidig t, während

Herr Thurmann abwesend ist.

Bortrag deS Regierungsrathes, dahin gehend:
eS möchte zur Fortsetzung der Salzbohrversuche in der

Lachern bei NumtSberg nachträglich ein Kredit von 5000

Fr. bewilligt werden.

Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter.
Ich bin sehr verwundert, in Abwesenheit des Herrn Finanz-
direktocS die Berichterstattung übernehmen zu müsse», doch ist
daS Geschäft ein solches, daß eS nicht lange aufhält. Herr
Präsident, meine Herren! Sie werde sich erinnern, daß vor
beiläufig einem oder anderthalb Jahren beschlossen wurde, im
Amte Wangen Salzbohrversuche zu unternehmen, nachdem der

Herr Naturforscher Hugi einen Bericht vorgelegt halt,.
Damals wurde ein Kredit von 10 000 Fr. eröffnet. Dieser ist

nun erschöpft; daS Salz ist nicht gefunden. Wir befinden unS
auf dem Standpunkte, das Unternehmen entweder fortzusetzen
oder aufzusteck.n. Jeder Bernünslige wird sich nun die Frage
stellen: ist einige Aussicht auf Srfolg vorhanden, oder ist nach
dem bisherigen Ergebnisse das Resultat wahrscheinlich ein
verfehltes? Wenn auch ein bestimmtes Resultat auf den heutigen
Tag nicht vorgelegt werden kann, so sind doch die Aussichten
auf Erfolg eher im Steigen al» im Sinken. Ich möchte Ihnen
daher daS Gesuch de» Regierungsrathe» empfehlen. Die
Bohrversuche haben bereits bis zu einer Tiefe von 600 Fuß geführt.
Die Proben von Salz find zwar noch sehr schwach, jedoch in
steter Progression begriffen, indem daS Wasser, welches au»-
gegraben wird, an Salzgehalt zunimmt.

Stockmar. Herr Präsident, meine Herren! Ich will
daS vom Regierungsrathe gestellte Krebitbegehren nicht
bekämpfen; aber iS möchte mir über die unternommenen
Nachsuchungen und über die Wahrscheinlichkeit deS AussindenS von
Salz einige Bemerkungen erlauben. Ich glaube, man habe
gut gethan, diese Nachsuchungcn zu beginnen, und die Negierung

thue wohl daran, wenn sie dieselben fortsetze. Die durch
die Bohrung zu Tage gebrachten Proben kamen in die Hände
einer zu deren Beurtheilung sehr geeigneten Person, nämlich in
die Herrn ThurmannS. Er hat sie untersucht, und da er heute
sich nicht dem Großen Rath einfinden konnte, so schrieb er
mir einen Brief, den ich heute morgen beim Eintritte in diesen

Saal erhalten habe. Ich denke, Sie wissen Alle, daß
Herr Thurmann ein Geologe ersten Ranges ist» der mit großer

Sorgfalt die jurassischen Gebirksarten studirt hat; er hätte
gerne einige Erklärungen über diese Bohrangelegenheit gegeben;

und zu diesem Zwecke bat er mich, den Großen Rath darum
zu ersuchen, daß er, wenn möglich, die Diskussion über dies«

Angelegenheit verschieben möchte. Er zeigt mir folgendes an.
(Herr Stockmar verlieSt den Brief deS Herrn Thurmann, der
einige Aufklärungen über die Natur deS Gesteines, die Chancen
des Gelingens, und den Wunsch enthält, eZ möchte ein«
Kommission ernannt werden, um diese Unternehmung noch weiter zu
untersuchen, ehe man mit den Nachgrabungen weiter gehe.)
Herr Thurmann schlägt demnach vor, diese Öertlichkeiten einer
neuen Untersuchung zu unterwerfen, ehe man mit den

Bohrungen fortfahre. Ich theile seine Meinung, möchte jedoch
weiter gehen als er; die verlangte Summe von 5000 Franken
ist im Bergleiche zur Wichtigkeit der Unternehmung zu gering»
al» daß man sie nicht sogleich bewilligen sollt«. Ich stimme
somit für den Borschlag deS RegierungSratheL; aber gleich-
zeilig möchte ich auf Ernennung einer Kommission dringen,
welche nach Erschöpfung der Summe der 5000 Franken untersucht,

ob man noch auf demselben Punkte sei, und ob zu
Auffindung von Salz Wahrscheinlichkeit vorhanden sei oder nicht.
Ich wünschte aber, daß zu den beiden Experten, welche Herr
Thurmann vorschlägt, ein dritter hinzugefügt werde, und schlage
Herrn Thurmann vor. Ich glaube, wir sollen nichts ver«
nachläßigen, um zu Auffindung von Salz im Kanton Bern zu
gelangen. Ich habe von Jemand, der au» einem großen
Salzbergwerk in Frankreich kam, erfahren, daS Salz komme

zu einem ganz geringen Preise, d. h. 3»/, Batzen der Zentner,
zu stehen. Wir sollen unser MögstlichsteS thun, um im Kan-
ton Bern Salz zu finden; welches Glück, wenn wir eS unter
eben so günstigen Bedingungen erhielten, und zum Preise von
3—4 Batzen den Zentner Salz ausbeuten könnten.

Simon. Herr Präsident, meine Herren! Ich hatte
Gelegenheit, mehrere Male Diskussionen über diesen Gegenstand
beizuwohnen ; so bei der letzten Versammlung der naturforschenden
Gesellschaft in Sarau. Daher erlaube ich mir hier auch eine Bemerkung.

Diese Diskussionen haben im Ganzen keinen günstigenEin-
druck auf mich gemacht. Ich habe nicht viel Hoffnung, daß

man zu einem guten Resultate komme. ES ist schon in etwas
gefehlt worden, nach Salz zu bohren in einer Gegend, wo die

Schichten so zerworfen sind, wie eben dort, wo die Besuche
gemacht werden. Die Versuche, welche bis dahin gelungen
find, find auch nur da gelungen, wo die Schichten horizontal
liegen, und leider haben wir diese Gelegenheit in unserm Jura
nicht, sondern nur in einiger Entfernung davon. E» wurde
bei einem Anlasse auch gesagt, daß bei diesen Bohrversuchen
nicht mir der gehörigen Oekonomie zu Werke gegangen worden
sei. Namentlich wurde bemerkt, daß die K»sten wegen der
UnVollkommenheit der Instrumente um 2—3000 Fr. höher
gestiegen seien, als dieses bei mehr Vollkommenheit der Fall
gewesen wäre. Wir find nun auf dem Punkte, wo wir entweder
aufhören oder fortfahren müssen, und wie ich höre, spricht
man sich allgemein dafür auS» noch ein kleines Opfer zu
bringen. ES ist jedenfalls eine Lotterie» wo sehr viel» Nieten
und wenige Treffer find. Man muß sich sthr davor hüten,
fich durch da» salzhaltige Wasser täuschen zu lassen. Wenn
schon da» Wasser durch Salzthon geschwängert ist, so ist dieß

noch kein Beweis für ein nachhaltiges Salzbergwerk, sondern
man sieht dieß erst, wenn Salzlager durchstochen find. Ich
stimme zum Antrage der Regierung für Bewilligung des
Kredites und halte auch die von Herrn Thurmann vorgeschlagenen
Untersuchungen für zweckmäßig. Man kann dieß dem
Regierungsrathe überlassen und der Erfolg wird dann zeigen, woran
wir find.

Fueter, RegierungSrath, al» Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Ich mache vor Allem mein«
Entschuldigungen wegen meiner augenblicklichen Abwesenheit. Man
hat vor einiger Zeit nach Wangen geschrieben, um zu wissen,
wie eS dort mir den Vohrversuchen stehe. Ich habe diesen

Bericht aufge uchr, und dies hat mich in e waS verzögert. Der
Bericht lautet nicht ganz günstig; doch find auch die Hoffnun-
gen nicht ganz dahin. Am 5. September traf daS Unternehmen

ein böseS Mißgeschick. Ein großes Seil, an dem der
ungeheure Bohrer auf und nieder gezogen wird, ist gebrochen



und so der Bohrer in eine sehr bedeutend« Tiefe gefallen. Die
Stangen find gekrümmt und eS kostet eine unendliche Mühe,
daS Werk wieder in Gang zu bringen. Der Bohrer fitzt zu
Unterst im Loch und unsere 10,000 Fr. wahrscheinlich dabei.
Vielleicht kommen fie wieder zum Vorschein, was sehr zu wünschen

ist. Nach Allem, waS ich nun über diesen Gegenstand
gelesen habe und nach dem umständlichen Rapporte deS

Herrn Professor Studer möchte ich nun nicht aufhören,
sondern noch einiges darauf verwenden. Zch glaube, eS sei nicht
ganz unmöglich, zu einem bessern Resultate zu gelangen, und
es wäre zu bedauern, wenn man, da noch Hoffnung vorhanden,

nach dem vielen ausgegebenen Gelde noch fistiren wollte.
Auch Herr Professor Studer, der von Anfang an sich nicht
ganz günstig auSsprach, wenigstens nicht für diese Stelle, will
aber nichtsdestoweniger, daß man fortfahre. Bon der
Untersuchung durch eine Kommission verspreche ich mir nicht gar
viel. Bis die Thonerde durchbrochen ist, wird sich überhaupt
nicht viel zeigen; erst wenn fie durchbrochen ist, wird man
sehen, ob wirklich Salzlager vorhanden find oder nicht.
Alsdann halte ich freilich dafür, daß der Regierungsrath Experten
hinsende an Ort und Stelle, damit ja nicht mehr ausgegeben
werde, als durchaus unumgänglich nothwendig ist, um zum
Zwecke zu gelangen. Ich habe übrigens von Herrn Salzfaktor
Major Vogel in Wangen die Zufichernng erhalten, daß er fich
der größtmöglichen Ockonomie bcfl-iße, um durchaus keine
unnützen Kosten zu haben. Ich empfehle Ihnen den Antrag deS

RegierungSratheS.

Herr Regierungspräsident. Ich erlaube mir nur
ein Wort über die Niedersetzung einer Kommission. Ich habe
gegen eine solche Untersuchung durchaus nichts einzuwenden,
obschon ich gegenwärtig sehr bezweifle, daß man damit den
Zweck erreiche. Wenn eS fich darum handeln würde, heule mit
dieser Unternehmung anzufangen, so würde ich gar nicht daran
zweifeln, daß man dieses Verfahren einschlagen würde. SS
ist aber ganz etwas anderes, ein Werk anzufangen, oder eS

nur fortzusetzen. Ich glaube daher, in diesem Augenblick sei
«ine Kommission nicht ganz am Platz, sondern eher am Ende.
Die Regierung, weit entfernt, dagegen zu sein, sieht darin
vielmehr ein Mittel, die Verantwortlichkeit von fich abzuwälzen.

Wenn dann eine Kommission zu wählen ist, so halte ich
dafür, fie solle nicht vom Großen Rathe gewählt werden,
sondern, da es eine Admintstrativmaßregel ist, von dem Regie-
rungSrathe. Dabei möchte ich mich gegen den Vorwurs
verwahren» als wär« dieß ein Mittel gegenüber einer Person;
Herr Thurmann ist als einer der bedeutendsten Geologen im
Jura bekannt und auch ich möcht« ihn alS den dritten der
Kommission beigeben. Jetzt aber möchte ich von der Niedersetzung

einer solchen abstrahiren.

Stockmar. Ich bin mit dem Herrn Regierungspräsidenten
vollkommen einverstanden. Ich will den Brief deS Hrn.

Thurmann dem Herrn Finanzdirektor einhändigen und ziehe
meinen Antrag zurück, um dem RegierungSrathe die Ernennung

der Kommission zu überlassen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird durch daS Handmehr

genehmigt.

Vom Präsidium werden die eingelangten Zuschriften
angezeigt und zugleich auf den Umstand aufmerksam gemacht:
da» Stempelgesetz enthalte die Vorschrift, daß alle Gesuche an
den Großen Rath gestempelt werden sollen. Es sei nun Pflicht,
diesem Gesetze nachzuleben und ungestempelte Eingaben
abzuweisen. Hingegen kommen oft solche von armen Leuten,
namentlich von im Zuchlhause Befindlichen, zum Vorschein, und
diese seien in der bisherigen PrariS gleichwohl dem Regierungs-
rqjhe überwiesen worden. DaS Präsidium will diesen Brauch
nicht aufheben, sondern, da er gegen ein Gesetz ist, dem Gro-
ßen Rathe eS einfach anzeigen, sowie auch in Zukunft dasselbe

Verfahren der Humanität beobachten, sofern ihm nicht vom
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Großen Rathe eine andere Weisung oder Bemerkung gemacht
wird.

Herr Ch. Bron, Stellvertreter deS Gerichtspräsidenten
von Münster, verlangt, in Betracht der Entfernung deS Amtssitzes

von seiner Wohnung den vollen Gehalt deS
Gerichtspräsidenten nach Marchzahl der Tage der Stellvertretung. Der
Antrag der Finanzdireklion sowie deS RegierungSratheS geht
dahin: »S möchte in das Gesuch nicht eingetreten werden.

Fueter, RegierungSrath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Herr Bron, Stellvertreter deS
Gerichtspräsidenten in Münster, beklagt sich, daß er nur die Hälfte
der Besoldung, welche dem Gerichtspräsidenten zukommt,
erhalte. Der RegierungSrath hat die Sache genau untersucht,
und findet, nach dem bestimmten Wortlaut deS Gesetzes vom
17. November 1832 sei eS nicht möglich, demselben eine
andere Deutung zu geben, alS diejenige, welche dem Antrage zu
Grunde liegt. Wenn man nur auf Gründe der Billigkeit
sehen dürfte, dann würd« allerdings Herrn Bron die ganze
Besoldung gebühren, denn in solchen Fallen wäre es höchst
unbillig, anders zu verfahren. Aber der RegierungSrath hat fich
nicht befugt geglaubt, nur nach Billigkeit zu handeln, sondern
er muß fich an das Gesetz halten, um so mehr, als ähnliche
Fälle auch schon von der abgetretenen Verwaltung erledigt
wurden, und zwar in ganz gleichem Ginne. Um der Billig,
keit mehr zu entsprechen, kann für die Zukunft etwas ganz
Neues statuirt werden. Wenn Sie aber jetzt eintreten wollen,

dann sage ich nur so viel: daß in 8 Tagen, ja noch eher,
ein ganzes Dutzend und noch mehr ähnliche Begehren eingehen
und zu unangenehmen Erörterungen führen werden. SS ist
freilich nicht viel anderes zu machen, als zu statuiren, daß in
Zukunft den Gründen der Billigkeit mehr Rückficht getragen
werde; rückgreifend machen aber möchte ich eine solche Be-
stimmung nicht.

Herr Präsident. Ich möchte die Frage an den
Herrn Finanzdirektor richten: ob nicht, da ähnliche Gesuche
von AmtSverwesern vorliegen, dieselben mit diesem Geschäft
zusammen behandelt werden könnten?

Herr Berichterstatter. Wenn über diesen An-
trag entschieden ist, so ist auch über die andern Fälle entschieden.

ES ist besser, bei dem Geschäfte zu bleiben, da ohnedieß
in einem oder zwei Tagen daS Besoldungsgesetz zur Behandlung

kommen wird.

Bernard. Ich kann die Anficht deS RegierungSrathe»
nicht theilen. Herr Bron befindet fich in der unang».

nehmsten Lage. Er wohnt zwei Stunden von Münster weg;
er ist genöihigt, in einem Gasthofe zu logtren; er ist somit
gezwungen, während mehrerer Monate nicht nur nicht« zu
erübrigen, sondern vom Seinigen noch zuzusetzen; er gibt seine
17 biS t8 Batzen täglich au», Vernachläßigt sein Notariat,
und erhält 19 Batzen täglich. Man führt zu Begründung der
Weigerung an, eS würden noch andere ähnliche Reklamationen
stattfinden, wenn man dem Verlangen deS H«rn Bron
Gerechtigkeit widerfahren ließe ; ich anerkenne selbst, eS sei schwierig,

diesem Uebelstande auszuweichen; wir können jedoch aus
diesen Beweggründen nicht ein so gerechtes Begehren abweisen.
Ich weiß, mit welcher Sorgfalt er seinen AmtSVZrrichtungen
obliegt; wir sollen wenigstens dahin wirken, daß er ihnen nicht
auf seine Kosten hin obliege. Wäre das Verlangen aus
Spekulation gestellt worden, so würde ich der E ste sein, eS

zurückzuweisen. Hier ist dieß aber nicht der Fall, und ich
empfehle Ihnen, meine Herren, mit vollster Ueberzeugung daS
Begehren deS He,rn Bron.

Jmobersteg. Herr Präsident, meine Herren! Ich
theile die dem RegierungSrathe entgegengefetzte Ansicht und
habe fie bereits in der frühern Verwaltung schon getheilt.
Denn bereits früher ist ein ähnlicher Fall entschieden worden,
nämlich derjenige deS AmtsverweserS von Aarberg- Dtr Re¬
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gièruugSrath hat ihn in Mehrheit abgewiesen. DaS Dekret
von 1832 hat auch diese« Fall nicht beschlagen, sondern nur
den Fall, wenn der Beamte, welcher vertreten ist, als solcher
noch eristirt. Denn streng genommen, kann man von einem
Stellvertreter nicht reden, wenn der eigentliche Beamte nicht
wehr da ist, sondern die Stellvertretung findet nur statt, wo
die Beamten noch bei ihrer Stelle find; dafür zählt das
Dekret die Fülle auf. Nun, Herr Präsident, meine Herren Z ist
der Fall ganz gewiß ein anderer, und sehr entschieden ein
anderer, wenn der Regierungsstatthalter oder der Gerichtspräsident

nicht mehr eristirt, wenn dem Stellvertreter sämmtliche
Funktionen zufalle». Ein anderes Moment ist das : waS wird
eintreten, wenn der Staat nicht entspricht? Der Staat würde
lukriren; daS soll er aber nicht. Er lukrirr ja üderdieß die

Besoldung des Stellvertreters ; allein die Haup.'besoldung soll
er nicht lukriren, sondern fie dem betreffenden Beamten voll»
ständig ausbezahlen. Ich bin daher schon damals der Anficht
gewesen, daß daS Dekret nach seinem ausdrücklichen Wortlaut
diesen Fall nicht angehe. Dieselbe Anficht theile ich noch jetzt,
und finde die Reklamation für begründet.

Die einschlagende Gesetz-Svorschrift wird Verlesen.

T i e ch e. Ich theile ganz die Anficht deS Herrn Im-
obersteg. ES find bei der Stellung des Herrn Bron zwei
Haupttheile ins Auge zu fassen. Seit 1813 erfüllte er ehren-
voll die Verpflichtungen eineS Vizepräsidenten des Gerichts
zu Münster. Herr Gerichtspräsident Moschard war alS Mit-
glied der Gesetzzebungskommission öfters abwesend, und während

dieser Abwesenheit erfüllte Herr Bron die Verpflichtungen
eineS Vizepräsidenten und bezog, ohne sich zu beklagen, die für
diese Fälle durch das Gesetz fcstzestell e Hälfte der Besoldung.
Aber im speziellen Falle hier befindet fich Herr Bron in einer
ganz andern Stellung. Es ist kein Präsident mehr da, indem
nämlich der gewesene Präsident, Herr Moschard, RegierungS-
mikglicd ist. Herr Bron erfüllt somit alle Funktionen eineS
Gerichtspräsidenten in einem drei Stunden von seinem Wohnort

gelegenen Orte, er ist genöthigt, auf sein Auskommen als
Notar Verzicht zu leisten, und sich im Dorfe zu Verkostgelsen;
er wird in beträchtliche Kosten hineingezogen — alle Lasten,
alle Verpflichtungen eines Präsidink-n liegen ihm ob; eS scheint
wir, cS wäre gerecht, ihm auch rie Vortheile verabfolgen zu
lassen. Ich will beispielsweise alls die ve.schicdenen ernannten
Kommissarien nennen, die wahrscheinlich die den Präsidenten
zugewie enen Besoldungen uns v-rtt.ichc noch mehr beziehen;
ich sehe nicht ein, warum eS mit H«rrn Bron anders gehalten

werden sollte. Ich glaube also. des Petenten Forderung
sei begründet und empfehle fie dem Großen Rathe.

Herr Präsident deS Regierungsrakhes. Herr
Präsident, W-ine Herren! ES ist sehr angenehm, zu Gunsten von
Personen, die clwaS begehren, das Wort zu ergreifen, und
unangenehm, zu widersprechen. Dessen ungeachtet halte ich
dieß für meine Pflicht. Es ist unläugbar, daß Gründe der
Billigkeit für das Gesuch sprechen; aber ebenso gut lassen sich
solche dagegen anführen. Das ist aber nicht die Hauptfrage,
sondern: ob ein bestehendes Gesetz zu halten sei, ja oder nein?
Ich halte dafür, daß, wenn ein Gesetz unpassend oder unzweckmäßig

ist, es aufgehoben werden solle. So lang es aber
besteht, soll es befolgt werden Es ist nun aber unmöglich, daS
G-seg zu handhaben, und Herrn Bron mehr als die Hälfte
der Besoldung zu geben. Was sagt das Gesetz? Daß der
Stellvertreter deS Gerichtspräsidenten verpflichtet ist, während
7 Tagen dessen Amt unentgeltlich zu versehen; dauert die
Stellvertretung länger, so erhält er die Hälfte von dessen Besoldung.

Im Uàigen stellt es ihn mir dem Amtsverweser ganz
gleich, außer daß dieser nur 2 Tage unentgeltlich die Stelle
des Regierungsstatlhalkers versehen muß; gehl eS darüber, so
erhält er die Hälfte von dessen Besoldung. Das will daS
Gesetz. So lange das Gesetz in Kraft ist, kann auf die Bil-
ligk.il nicht Rücksicht genommen werden. Aber wenn man
nur auf Gmllde der Billigkeit Rücksicht nehmen will, so erlaube
ich wir auch, ein paar anzuführen, die nicht für, sondern ge-
gen den Petenten sprechen. Vor Allem, Herr Präsident, meive

Herren! weiß der AmtSverweser und der BizegecichtSpräfldent
waS ihn erwartet. Herr Bron ist nicht durch AmrSzwang zu seiner
Grelle gekommen, sondern durch seinen freien Willen Er hat
bei Annahme seiner Wahl schon dort gewohnt, wo jetzt, er hat
daS Gesetz gekannt; er konnte mir sich zu Rathe gehen, ob os

die Stelle annehmen wolle oder nicht. Er hat sie angenommen
und soll sie jetzt tragen Ich will aber noch eine ganz

andere Rücksicht anführen: Der Rsgierungsstatthalter darf nicht
Advokat, nicht Arzt, nicht Notar sein, noch irgend einen as-
dern Beruf ausüben; de? AmtSverweser darf dieß AlleS sei«.

Ich erlaube mir, nur ein Beispiel anzuführen. Im Amt
Schwarzenburg ist Herr Notar Pfister Amksoerweser, er hat
deßwegen seinen Beruf als Notar nicht aufgegeben; im Amt
Signau ist ein Arzt AmtSoerweier, er gad dkßw-g-n sein«

ärztliche Praxis nicht auf, und Niemmd wird ihm daS zu-
muthen. Ist eS dann nicht unbillig, daß, wenn der Stellvertreter

seine« Beruf nicht aufgeben muß, er doch die ganz«
Besoldung deS R-gierungsstatthalcerS beziehe, der seinen B ruf
aufgeben muß? ES ist allerdings ein großer Unterschied, od

ein Mann, wie Herr Bron, allenfalls Z oder höchstens 4
Woche», oder dann 3, 4, 5 Monats oder noch langer die Stelle
versehen muß, das ist ganz klar. Ich habe deßwegen ke nea
Widerwillen, wenn man sagt, daß gegenüber allen solchen
Personen die sich in diesem Falle befinden, auf einem andern
Wege. auf einem außerordentlichen Wege »in« Honeri ung
beim Großen Rathe beantragt werde; ich könnt« auch ganz
gut dafür stimmen. Aber den klaren Buchstaben deS Gesetzes
so zu umgehen, daS, Her» Präsident, meine Herren möchte
ich denn doch deS Grundsatzes wegen nicht. ES sind Bill g-
keirsrückstchten dafür, allein die Gründe deS RechcS sprechen
dagegen; auch solch? der Billigkeit lassen sich unschwer dagegen
anführen Ich müßte daher beim Antrage des RegierungS-
rarheS bleiben.

St » ckm ar. Wenn Sie das Gesetz genau vollziehen
wollen» muss.'« Sie dasselbe nicht nur in einem, sondern in
allen Fälle» vollziehen. DaS erwähnte Gesetz spricht von
Krankheitsfällen, von Verhinderung, von Abwesenheit (wie
hat man eS für die in die Distrikte gesandten Kommissäre
beobachtet?) Hier aber handelt cS sich um die Erledigung eines
Grell«, und somit ist dieser Ge etzzSartikel nicht mehr anwendbar,

weil er nur von Abwesenheit und nicht von E-iedigunz
spricht. Im Spezialsalle dauert die Erledigung diS zum 1.
Dezember. Ich glaube, man müsse auch handeln, wie man
frnh-r gehandelt, eben weil man so gehandelt hat; es ist ein«

S.'ellenerledigung, eâ muß somit der Ersatzmann deS Präsiden-
lcn dessen volle Besoldung beziehen. Beziehen die nach Jnre?-
laken, nach Schwarzenburg und P untrut gesandten Kommst-
sarien blos die Hälfte der Besoldung der durch sie ersetzten
Beamten? Warum wollt Ihr, daß die Vizepräsidenten verschieden

behandelt werden? Wir sollen die Einen behandeln wie die

Andern. Ich stimme für die Berücksichtigung des Verlangens
deS Herrn Bron, auch wenn diese Maßregel auf all- im glei-
wen Falle befindlichen Beamten ausgedehnt werden müßte.
Die Regierung könnte selbst einen Vorschlag einbringen, deS

Inhalts, daß bei Erledigungsfällen der die Stelle bekleidende
Beamte den dazu gehörigen Gehalt geröße.

Jmobersteg. Nur eine B-merkung. Ich habe kein
spezielles Interesse an dieser Frage; allein ich vertheidigte
dieselbe Ansicht schon früher lebhast im RegierungSrarhe. Es
find Gründe genug vorhanden, zu zeigen, daß man das Gesetz
nicht umgehen will. Das Gesetz hat zwei Fäll- im Auge: den
Fall, wo der Regierungsstatrhalcer oder der Gerichtspräsident
seinen Stellvertreter bezahlen muß, und den Frll, wo des
Staat bezahlen muß; im ersten Fall bezieht der
Stellvertreter die Hälire der Besoldung. Dieser Fall ist hrss
aber gar nicht vorhanden. Ich erinnere noch an einen Hanpk-
umstand. Man fürchtet sich vor Konsequenzen. ES ist bereits
früher bemerkt worden : ja, wenn daS gestattet werde, so kou».
men noch eine ganze Menge mit solchen Gesuchen. DaS scheint
der Hauptgrund zu sein; aber ich glaube, daS soll hier kein
Grund mehr sein, sondern man soll untersuchen, ob der Fall
vorhanden ist oder nicht? SS ist angeführt worden, der
AmtSverweser und der VizegerichtSpräfibent seien nicht in dem Falle,



wie der Regíerunzîstatthalter und der Gerichtspräsident, weil
sie ihren Beruf nicht aufgeben müssen. Aber, Herr Präsident,
meine H-rren! wenigstens müssen sie ihren Beruf doch einstel-
lev, und der Wzegerichlspräsidenl Hai keine Zeit für denselben,
wenn er sein Amt gehörig versehen will. So auch der AmlS-
Verweser, wenn ihm die volle Last des RegiecungsstatthalterS
auffällt, wenn er nicht nur ein paar Tage Stellvertreter ist,
»m die unbedeutend-ren und dringenderen Geschäfte zu besorgen

Das sind Gründe, die rechtliches Gewicht haben, und
namentlich in Bezug auf Billigkeit sprechen sie für das Ge-
Ach. DaS Entsprechen bringt allerding« Konsequenzen mit
sich, aber ich bin bereit, sie tragen zu helfe» und war immer
bereit dazu.

Rig geler. Zch möchte nur eine Anfrage an den Herrn
Kinanzdirekror stellen: ich möchte nämlich Auskunft über die

Krage, wie die außerordentlichen Kommissäre bezahlt werden?

Herr Berichterstatter. Dieselben werden aanz stringent

nach dem Gesetze bezahlt, daS ihnen erlaubt, k Fr. Tag-
gelZ zu beziehen, insofern sie nicht Staatsbeamte find; sind sie

aber besoldete Staatsbeamte, l» dürfen sie dieses Taggeld nicht
beziehen, sontern erhalten einfach Entschädigung für ihre
Auslagen nach eingereichter Kostensnoie.

Nig geler. Gestützt aus diese Auskunft namentlich, ist
es sehr billig, daß die Stellvertreter der R-gierungsstatthalter
und Gerichtspräsidenten bezahlt werden, wie die Regierungs-
stattbalter und Gerichtspräsidenten selbst. Denn wenn solche
außerordentliche Kommissaricn noch außer einem Taggeld überdies

noch die Vergütung der R-iseauslagen erhalten, so kommen
sie offenbar i» allen diesen Am sbezirken höher, als wenn sie die
einfache Besoldung eines Regierungsstatthalters beziehen. Ich
finde daher, in dieser Beziehung spreche die absolute Billigkeit
dafür, daß die Stellvertreter die nämliche Vergütung erhalten,
wie solche außerordentliche Kommissäre. U-brigeus ist mir
»och aufgefallen, daß man auf den heutigen Tag die Sache
so klar findet, daß da« Gesetz von 1832 auch auf solche Fälle
angewendet werden solle, während man früher das Gegentheil
fand. Das G-setz son 1832 über die Besoldung der AmtS-
serweser und VizegerichkSpräfidenten ist zuverläßig im
Zusammenhang mit dem andern Gesetz, welches bestimmt, in welchen
Fällen dieselben zu funktioniren haben. Nun in der letzten
GroßrathSsitzung bei Anlaß eines AnzugS wegen Pruntrul hat
mau gesunde», daS Gesetz von 1832, oder die Gesetze
überhaupt, enthalten für den Fall, wo ein Beamter nicht bloß
durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert ist, zu funktioniren,
sondern wo daS Amt sonst nicht besetzt ist, durchaus keine

Vorschrift. Hier könne eine außerordentliche Stellvertretung
stattfinden. Wenn Sas richtig ist, und ich muß annehmen, es

sei richtig, wenn der Große Rath so entschieden hat, und wir
müssen annehmen, e? habe recht entschieden, so kann man dann
nicht sagen: der Amksverweser oder Vizegerichtspräsident, dem
die Stelle außerordentlicher Weise übertragen ist, außer dem

Gefitz, könne keine weitere Entschädigung beansprechen, als
das Gesetz sü? den andern Fall festgesetzt hat. Nein, Herr
Präsident, meine Herren! Nur das ist dillig: entweder gebe
man süc solche Fälle die Besoldung welche die vertretenen
Beamten auch haben oder behandle sie alS außerordentliche
Kommissäre, und man gebe ihnen k Fr. per Tag. Der Staat
verliert bei der Sache nichts, und die Konsequenzen sind gar
nicht so erschrecklich. Denn wenn die betreffenden Beamten
nicht in den Großen Rath gewählt worden wären, so käme
der Staat auch in den Fall, die ganze Besoldung auszurichten.
Und was macht der Staat, wenn entsprochen wird? Nichts
anderes, als er bezahlt die Besoldung fort, welch- übrigens
büdgetkt ist. Ich müßte daher das Gesuch unterstützen.

Herr Regierungspräsident. Ich hatte nicht im
Sinne, auf gemachte Anspielungen zu antworten; allein jetzt
muß ich doch etwas erwidern. Schon Herr Srockmar hat der

Regierung einen Seitenhieb gegeben; allein ich habe nicht
darauf geantwortet. Ich habe eS ihm zu gut gehalten, weil
er in der betreffenden Sitzung des Großen Ra'hsS abwesend

Mi)

war und daher die Sache bloß vom Hörensagen kannte. Herr
Riggeler aber war anwesend und sollte sich der Sache besser
erinnern, wie eS gegangen. WaS die Absenkung außerordentlicher

Kommissär« betrifft mit Beseitigung der Amtöverweser,
so wird einfach an die Amtsbezirk Signau, Neuenstadt, Trach-
selwald »c. erinnert, wo auch Amcsverweser funktioniren; an
allen diesen Orten ist der RegierungSstatthalter nicht mehr
vorhanden. Die Regierung hat nie behauptet, daß eS gar
nichts anderes brauche, als daß der Negierungsstatthalter
beseitigt werde, sei es durch Tod oder durch eine Wahl, um
ohne Weiteres einen außerordentlichen Kommissär abzusenden.
Ich erlaube mir nur, Sie, Herr Präsident, meine Herren,
daran zu erinnern, daß die Reg erung im Falle ist, für jeden
einzelnen Fall, wo ein Kommissär abgesendet wurde, in Betreff
deS AmtSverwesers besondere Gründe anzuführen. Wenn solche
früher nicht ausführlicher angeführt wurden, so bin ich bereit,
damit aufzutischen. Man hat sich allerdings damals auf den
Wortlaut der Verfassung berufen, aber wie? Man sagte, eS
sei verfassungswidrig; darauf wurde erwidert: in der ganzen
Verfassung stehe kein Wort vom Amtsverweser. Man sagte
ferner, im Dekret von 1832 sei vorgeschrieben, daß in allen
Fällen von Verhinderung deS Regierungsstatthalters der AmtS-
verweser funktioniren müsse. Darauf wurde erwidert: wenn
man alle Fälle im Auge habe, so sei dieses nicht einmal richtig;

denn daS Dekret spricht nur von zwei Fällen, auf andere
findet es zwar keine Anwendung, sonst würde man sich der
Mühe überhoben haben, zwei einzelne anzuführen Man wird
überhaupt mit derartigen Riknimnalionen nicht weit kommen.

Nig geler. Ich erlaube mir nur eine Berichtigung
auf diese letzte Berichtigung. ES ist nämlich nicht richtig,
daß vom Regierungsrath etwaS gegen den Amtsverweser von
Pruntrut angeführt wurde.

Herr Regierungspräsident. Soll ich wiederholen,
waS gegen ihn angeführt worden ist?

Von Seite deS Präsidiums wird die Bemerkung gemacht,
man möchte sich im Allgemeinen mehr mäßigen.

Bernard. Ich verlangte, daß Hr. Bron, so wie alle
im gleichen Fall befindlichen Beamten besoldet werden, wie eS

die Beamten waren, deren Stelle fie versehen. Doch nach
angehörtes Verlesung der auf fie bezüglichen Gesetzesartikel
konnte ich mich überzeugen, daß dieß eine Gesetz-Sverletzung
wäre; ich schließe mich daher der Meinung des Herrn
Regierungspräsidenten an; ich ziehe meinen Antrag zurück und ver-
lange, daß Heer Bron sonst auf irgend eine Weise entschädigt
werde.

Stock mar. Herr Präsident! (Herr Präsident: ich
verweigere dem Herrn Stockmar das Wort, weil ich für die
gleiche Jache es schon dem Herrn Regierungspräsidenten
verweigert habe). (Herr Stockmar fährt fort). Ich soll deS

gleichen Rechtes zu einer Erläuterung genießen wie der Herr
Regierungspräsident. Er sagte: ich sei abwesend gewesen, als
die fragliche Angelegenheit behandelt wurde, ich könne sie nicht
kennen und er wolle mir Erläuterung gewähren; aber er hat
über die Frage nichts gesagt. Welche Gründe stellt man
voran? Man behauptet, sie im Gesetze gefunden zu haben.
Aber wenn man im Gesetze Gründe zu Ersetzung von Beamten

fand, so muß man auch solche finden, um ihnen die
Besoldung für die Amtsverrichrungen, welche sie ausüben, bezahlen.

Ich unterstütze neuerdings das Begehren deS Herrn Bron.

v. Känel. Ich theile im Allgemeinen die Ansicht, die
hier entwickelt wurde. ES ist nämlich zu unterscheiden zwischen
dem Fall, wo ein Beamter im Amt« steht, oder bloß durch
Abwesenheit oder andere Gründe verhindert ist, und den Fall
von Vakanz. Im ersten Fall bezieht der Beamte die Hälfte
der Besoldung, der Stellvertreter die andere Hälfte. Im
gegenwärtigen Fall; wo gar kein Beamter da ist, sehe ich nicht
ein, warum der Staat eine Hälfte der Besoldung im Sack
behalten soll, während der Stellvertreter die Geschäfte ganz
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gleich versehen muß, wie der eigentlich« Beamte selbst. DaS
Gesetz von 1332 hat nach meinem Dafürhalten nur den einen
Fall im Auge, den andern sieht eS gar nicht vor. In Bezug
auf die Frage in Betreff deS Herrn Bron möchte ich seinem
Gesuch nichl vollständig entsprechen. Wie der Herr Finanz-
direklor mir in einer besondern Anfrage Aufschluß ertheilte,
will Herr Bron nicht nur die Zeit, während Herr Moschard
Mitglied de» Großen Rathe» und der Regierung ist, die ganze
Besoldung, sondern auch während derselbe als GesetzeSredaktor
abwesend war. Für diese Zeit möchte ich nicht da» Ganze
bewilligen, wohl aber für die andere. Ich sehe nichl ein,
warum man da» nicht will, während die Besoldung der
außerordentlichen Kommissäre der Besoldung der RegterungSstatt-
Halter nichl nur gleichkommt, sondern sie noch übersteigt. Denn
da» Taggeld von 6 Fr. übersteigt die Besoldung der Regie«
rungsstatthalter von Pruntrut und Interlaken. Ich finde
daher keine Gründe, dieses Gesuch abzuweisen.

Fischer, alt-Schultheiß. Herr Präsident, meine Herren!
Es findet hier augenscheinlich eine Verwechslung statt. ES
werden höchst sonderbarer Weise außerordentliche Kommissarien
und ganz gewöhnliche Beamte und Verhältnisse durch einander
geworfen. Der Große Rath hat in der letzten Sitzung der
Staatsverwaltung daS Recht vindizirt, wenn daS Bedürfniß
vorhanden ist, außerordentliche Kommissarien abzusenden, ein
Recht, da» der Verwaltung gar nicht kann genommen werden ;
e» muß sein. ES wird nun Niemand behaupten, daß ein sol-
cher außerordentlicher Beamter, der auf einmal sein« Heimalh,
sein Geschäft verlassen muß, gleich gehalten werden solle, wie
ein ganz gewöhnlicher Beamter, der seit Jahr, oder doch seil
Monaten, weiß, was er zu thun hat. DaS hat zwar nicht»
mit einander gemein. DaS Gesetz ist verlesen worden; sei e»
nun gut oder nicht, es ist nun einmal da. SS ist mir leid,
ich erkläre es, indem ich wünsche, daß die Beamten angemessen
nach Billigkeit besoldet werben. Allein der Betreffende wußte,
was er zu thun hat, er kann sich also weder über Unbtlligkeil
noch über da» Gesetz beklagen. Ich stimme zum Antrag der
Regierung, da er durchaus gesetzlich ist.

Herr Berichterstatter. Ich bitte, zu unterscheiden;
eS darf der Fall nicht verwechselt werden, wo man über «inen
Gesetzesentwurf diSkutirt, mit demjenigen, der nach einem Gesetze

behandelt werden soll. Letzlere» ist hier der Fall. Wenn
ersteres der Fall wäre, so könnte ich dem Gefühle der Billig,kett besser entsprechen; jetzt oder nicht, soiidern eS besteht ein
Gesetz, da» nach meinem Dafürhalten klar und deutlich ist.
AIS ich die Reklamation vernahm, habe ich im Protokoll ver
abgetretenen Verwaltung nachgesucht, bis ich fand, daß dieselbe
am 4. Oklbr. 1849 einen ähnlichen Fall ganz gleich entschied,
nämlich derjenige de» Amr»verweser» Trachsel in Fruliaen.
(Die einschlagende Stelle wird au» den Akten verlesen). Ich
hab« schon im Singangerapporte gesagt, daß, wenn man nicht
eine Menge schwieriger Fälle, Verwickelungen und Reklamationen

ohne Zahl heraufbeschwören will (ich erinnere nur an
die zahlreichen Stellvertretungen während de» Sonderbund«,
krieg»), man hier nicht anfangen darf. Auch ich würde sehr
gerne entsprechen, allein wenn einmal so entschieden wird, so
find wir nachher genöthigt, in gleichen Fällen auch wieder so
zu entscheiden. WaS die außerordentlichen Kommissäre anbe-
langt die man auch berührt hat, so ist dafür ein andere»
Gesetz vorhanden. Dasselbe sagt deutlich, daß, wenn sie or«
deutliche Beamte find, sie kein Taggeld erhalten, sondern
einfach die Vergütung ihrer Kosten; trifft es aber unbesoldete
Beamte, im Auftrage der Regierung innerhalb und außerhalb
deS KantonS zu reisen oder sonstige Geschäfte zu besoraen, so
erhalten sie neben der Vergütung ihrer Auslagen ein TaggelS
von 6 Fr. ES ist jedoch hier nicht von außerordentlichen
Kommissaren die Rede, sondern von einer gewöhnlichen
Stellvertretung. und ich möchte bitten, bei der Sache zu bleiben.
ES gibt manchmal Fälle, wo die Billigkeit nöthiger Weise
leiden muß. Ich will ein frappantes Beispiel anführen. Wenn
z. B. beim Militär ein Oberlieutenant daS Kommando einer
Kompagnie übernehmen muß, weil der Hauptmann nicht ge-
wählt oder abwesend ist, der Oderlieutenant hat dessen ganze

Mühe, die ganze Kowptabilität, die kein« Kleinigkeit ist, und
ich frage: hat er auch die Besoldung de» Hauptmann»? Gar
nicht. Auch das ist ungerecht, wenn man will, daß ein
Oberlieutenant alle Chancen deS Hauplmanns hat ohne dessen

Besoldung. Sie sehen, um auf die Sache zurückzukommen,
daß wir unS hier in eine Kategorie verwickeln könnten, die

un» 2, 4, 5, ja 10 Jahre zurückführen könnt,. In Erwägung
aller dieser Gründe möchte ich Sie dringend ersuchen, den

Antrag de» RegierungSralhes anzunehmeu. Für die Zukunft
kann dann den Gründen der Billigkeit besser Rechnung
getragen werden.

Abstimmung.
Für Tagesordnung 37 Stimmen.
Für da» Eintreten 61 Stimmen.

Projektbeschluß.
Der Große Rath de» KantonS Bern,

in Betracht, daß eS angemessen erscheint, für die Srthei-
lung von VerkündungödiSpensationen und Bewilligungen zu
Eheeinsegnungen in der heiligen Zeit eine billige Slaatögebühv
festzusetzen, auf den Antrag deS Regierungsratheö und der Ju-
stizdirekrion,

beschließt:
1. für die nach Mitgabt der einschlagenden Gesetze von

der Direktion der Justiz und Polizei unter besondern Umständen

zu ertheilenden Dispensationen von einer oder zwei
Verkündungen eineS EheverlöbnisseS soll fortan, der Stempel nicht
inbegriffen, eine Slaatsgebühr von 2 Fr., und für die Bewilligungen

zu Kopulationen in der heiligen Zeit eine solche von
Fr. 4 bezahlt werden. Das Sekretariat der Justiz und Polizei
hat die daherige Kontrolle zu führen.

2. Dieser Beschluß tritt von nun an in Kraft und soll
durch Einrückung inS Amtsblatt und in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete aufgenommen und in beiden Sprachen be«

kannl gemacht werden.

Bern, 23. September 1350.

(Folgen die Unterschriften.)

Brunner, Reg Rath, al» Berichterstatter. Herr Präsident,

meine Herren! Der vorliegende Entwurf ist der Art, daß
ich mich kurz fassen kann. ES handelt sich nämlich darum,
die Kosten deS Staate» für Bewilligung solcher Dispensation«»»
zu decken. Schon die abgetretene Verwaltung hat die
Nothwendigkeit einer Verfügung eingesehen. Man hat auf diese und
jene Art gesucht, die Finanzeinkünfte zu vermehren. So wurde
ein Anzug eingereicht, auf Tanzbewilligungen u dgl. eine kleine
Auflage zu setzen. Indessen ist biSdahin noch kein Gesetz und
keine Verordnung dieser Art erschienen, und da» ist da» Erste.
ES handelt sich darum, kleine Gebühren für Dispensen von
Verkündungen und Bewilligung von Kopulationen während
der heil. Zeit zu beziehen. Bis dahin mußten solche EKeleute,
die von 1 oder 2 Verkündungen diSpenfirt sein wolll-n, einfach
sich auf die Polizei verfügen und eine solche Bewilligung
Verlangen, worauf sie ihnen ohne weiteres verabreicht wurde.
Ebenso verhielt eS sich mit den Bewilligungen für die heilig«
Zeit. Damit wurden die Büreau belästigt und Ausgaben
verbunden, und es entstand die Frage: ob solche Personen nicht
billig etwas an den Staat bezahlen sollten. Wenn man !u
Betracht zieht, waS unttre Büreau kosten, so wild man ganz
gewiß mir meiner Ansicht übereinstimmen, daß dafür, wo die
Büreau in Anspruch genommen werden, auch etwas bezahlt
werden solle. Ich hoffe daher, Sie werden meinem Antrag
beipflichten und empfehle Ihnen denselben bestens.

S tämpfli. Ich erlaube mir vor Allem au» die Frage,
ob dieser Beschluß den Sinn eineö Gesetzes hat, tas zweimaliger

Berathung unterworfen werden muß?



Herr Berichterstatter. Wenn e« verlangt wird, so
habe ich nichts dagegen.

Stämpfli. Dieß ist offenbar eine Frage von Einfüh-
rung neuer Sporteln oder Abgaben, waS bekanntlich einen
Theil der Gesetzgebung ausmacht. Die Verfassung behandelt
die Sache so, indem fie die Festsetzung von Tarifen der
Gesetzgebung anheimstellt. Wenn eS daher den Sinn hat, daß es
als Gesetz behandelt werden soll, so habe ich nichts dagegen.

Herr Berichterstatter. Ich habe im Grunde gegen
eine solche Behandlung nichts; indeß könnte mau den Beschluß
provisorisch doch in Kraft treten lassen.

Stämpfli. Zch muß mich dagegen auSsprechen, weil
«S mit der Verfassung nicht übereinstimmt. Nicht bleibende
Gesetze können nach der Verfassung sogleich erlassen werden,
wenn fie vorher dem Volke bekannt gemacht worden find. Dieser

Punkt kann jedoch beim Schluss« in Behandlung kommen,
wann und ob «S in Kraft treten soll.

Herr Präsident. Weil daS Geschäft so einfach ist,
habe ich vergessen, die EintretungS- von der Hauptfrage zu
trennen. Ich ersuche die Versammlung, sich vorerst über daS
Eintrete« auszusprechen.

DaS Eintreten wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
beschlossen.

v. Känel. Ich bin mit dem Grundsatze, den unS der
RegiernngSralh vorlegt, durchaus einverstanden. Auch ich bin
der Anficht, daß Personen, die solche außerordentliche Bewilligungen

verlangen, dem Staate die Kosten vergüten sollen
Allein ich finde, daS Dekret entspreche dem Grundsatz« der
Billigkeit nicht. Denn es find Gebühren von 2 und 4 Fr.
angesetzt für Bewilligungen, die höchst-nS 10 Minuten ober >/«

Stunde Zeit hinwegnehmen, und dieß übersteigt die gewöhnliche

Kanzleigebühr bedeutend. Herr Brunner hat richtig be-
merkt, man solle suchen, die Finanzen zu äuffnen; allein mit
seinem Mittel der indirekten Abgaben bin ich nicht einverstanden.

Ich möchte das Maß einer ordentlichen Kanzleigebühe
nicht übersteigen. Auch in andern Fällen könnte man mehr
Billigkeit einführen; so beim Smolumententarif deS Civilpro-
psses. In den meisten Fällen wird es etwa ärmere Bauernknechte

treffen, die nicht länger warten können und wichtige
Gründe haben. Die Gebühr ist zu hoch. Ich schlage daher

vor, nur 7'/, Btz. neben dem Stempel für die eine wie für
die andere Gebühr zu beziehen. Ich mache noch darauf
aufmerksam, daß man sich bei so hohen Gebühren leicht dem
Vorwurfe aussetzt, den man gegenwärtig der katholischen Kirche
vorwirft, die für Geld alle mögliche Dispensen ertheilt, so

daß man in der Fastenzeit Fleisch essen darf u. dgl.

Stämpfli. Wenn der Antrag deS Herrn Brunner
dahin geht, da« Gesetz soll nur einmal berathen werden und
sogleich in Kraft treten, so spreche ich mich einfach dagegen auS.
Die Verfassung unterscheidet nämlich zwischen bleibenden und
bloß vorübergehenden oder provisorischen Gesetzen. Für
bleibende Gesetze fordert sie zweimalige Berathung und Bekanntmachung

vor der endlichen Berathung» also zwei Dinge; bei

provisorischen Gesetzen nur eines davon, nämlich daß der
Entwurf vor der Berathung dem Volke bekannt gemacht werde.

(8. 30 der Verfassung.) Nun sage ich, wenn wir wollen, daß
daS Gesetz vor der Hand nur vorübergehende Kraft hat, so

hätte es vorher dem Volke bekannt gemacht werden sollen. ES
ist dieß allerdings nur ein formeller Punkt; aber er ist wichtig

uud ich will auch die Formen g-hzndhabt wissen.

Herr Ne g ierungspräsident. Nur die Bemerkung,
daß wir über die Frage des provisorischen Inkrafttretens mehr
Franken verreden, als durch das D-kcer einnehmen. Ich
möchte einfach davon abstrahiren. Berathen wir es zweimal,
und die Sache ist in Ordnung.
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Herr Berichterstatter. Ich will mich nicht widersetzen.

WaS hingegen die Bemerkung deS Herrn o. Känel
betrifft, daß die Gebühren zu hoch seien, so bin ich damit nicht
einverstanden. ES ist in Jedermanns freiem Willen. Wer
die Gebühren nicht bezahlen will, mag warten.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungiratheS

mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die Gebühren deS Entwurfs Entschiedene Mehrheit.
Für die Gebühren von 7'/, Btz. „ Minderheit.
Für zweimalige Berathung Handmehr.

Vor trag der Direktion der Domänen und Forsten und
deS RegierungSratheS, dahingehend, e» möchte der Kantonu<-
mentsv ertrag mit der Bäuert-Burgergemetnde Reudlen,
Amtsbezirks Frutigen, genehmigt werden.

Sträub, RegierungSrath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Die Wälder, die hier kantonnirt
werden sollen, haben ISO Jucharten. Der Staat bekommt
davon 30. Man könnte denken, wenn die Regierung nur so
viel dabei profiiire, so sei e» nicht gar gut. Indessen wenn
die Sache näher in'S Auge gefaßt wird, so ist sie nicht so bös.
Die Gemeinde hatte ein Recht von 74 Klaftern und Schwellholz

dazu. Die Regierung hingegen bezog nur 5 bis 8 Klafter
und hatte dazu noch 13 Fr. 5 Btz. zu bezahlen. Nach dem
Ertrag, den die Regierung früher hatte, ist der nunmehrige ein
guter zu nennen. Dieß find auch die Gründe, welche den
Domänenverwalter und auch die Regierung bewogen, Ihnen
dieses Kantonnement zur Genehmigung vorzulegen. Ich muß
noch beifügen, daß ein Prozeß zu diesem Kantonnement Anlaß
gegeben hat. Derselbe war schon ziemlich weit vorgeschritten
und mit großen Kosten verbunden. Damit ist ihm nun der
Faden abgeschnitten.

Genehmigung durch daS Handmehr.

Waldkantonnement mit der Sinwohnergemeinde
Von Jseltwald» Amtsbezirks Jnterlakm, wonach dem
Staate von den daiîgen 1221 Jucharten Rechtsamewäldern eine
Fläche von mindestens 119 Jucharten als freies Eigenthum
V «bleibt.

Herr Berichterstatter. DaS ist ein Kantonnement,
daS bereit« die abgetretene Regierung in Anregung gebracht
hat, und ich glaube, eines von denen, wo der Staat seinen
Antheil mehr als genug bekommt. DaS geht auS dem Bericht
der Oberförster hervor. Die Rechtsamebesitzer hatten bisher
143 Klafter Berechtigung, der Staat aber nicht viel aus den
Wäldern bezogen, bloß etwas Holz für die Pfarrei Gsteig und
für die Helferei in Jnterlaken. Durch dieses Kantonnement
erhält der Staat zirka 119 Jucharten. DaS ist gewiß ein,
Verglichen mit dem frühern, hinlänglicher Ertrag. Er ist sehr
günstig und daS Kantonnement eines der günstigern.

V. Tavel. Ich erlaube mir nur ein kurzeö Wort. Ich
habe schon zum vorigen Kantonnement ohne eine weitere
Bemerkung gestimmt; auch hier stimme ich dazu, waS das Kau-
tonnement an und für sich betrifft. Bloß in Bezug auf die
Waldungen erlaube ich mir eine Bemerkung, die ich dem Herrn
Domänen- und Forstdirektor zur Beherzigung empfehlen möchte.
Bisher hatte die Regierung aus die nun kantonnirten Wälder
einen unmittelbaren Einfluß. Dieter fällt nun dahin und sie

kann nur noch einen indirekten Einfluß ausüben, zu welchem
Behuf die Benutzungsreglemente der Regierung zur Genehmigung

vorgelegt werden sollen. In Bezug auf die oberländischen
Waldungen ist von großer Wichtigkeit, daß dieselben nicht
unvorsichtig abgeholzt werden, damit nicht schädliche Folgen oder
Naturereignisse begünstigt werden. Es ist nun mein Wunsch, man
möchte ein Auge darauf halten, daß bei den Benutzungsregle-
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menten solche Abstufungen aufgenommen werden, damit iu
dieser Beziehung möglichste Sorgfalt getroffen werde.

Herr Berichterstatter. Ich kann den Herrn Präo-
pinanten dahin beruhigen, daß die Benutzungsreglemente dem

Regiernngsraihe zur Sankrionirung vorgelegt werden müssen.
Ich kann so viel versichern, daß im Sinverständntß der
Domänenverwaltung mit den Herrn Forstmeistern dafür Sorge
gerragen wird, daß die AbHolzungen, welche an einigen Orten
stattgefunden haben, nicht mehr stattfinden sollen, und eS ist
nicht daran zu zweifeln, daß der RegierungSrath hierin seine

Zustimmung giebt.

Genehmigung durch daS Handmehr.

Folgenden Büß- und Strafnacklaßbegehren
wird auf den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei und
deö RegiecungSralheS

s. willfahrt:
1) Peter Willi von Wahlern, am 23 März 1844 vom

Obergericht wegen Dicbstahl zu 2 Jahren Ketten;
2) Tbom. Allemann von Sr. Joseph, Kt. Solothurn,

am 28. Mai 184K wegen Diebstahl zu 5 Jahren Ketten und
zu nachheriger lebenslänglicher Verweisung auS dem Kanton

Bern;
3) D. I. C. Wiegsam von Bern, am 1. Mai 1847

vom Obergencht wegen betrügerischem Geldstag zu 4 Jahren
Kelten strafe;

4) Jak. Zürcher vom innern Lauperswylviertel, vom
Obergerichle am 7. Spcil 1847 wegen Diebstahl zu 4 Jahren
Ketten;

5) Jak. Zehn der von Eriswyl, vom Obergericht am
29. August 1849 wegen Hülfelcistung bei Dicbstählen und
Hehlerei von solchen zu 15 Monaten ZuchthauS;

6) Joh. Weber, Hannsen, vom Ziehlebach, vom
Obergerichle am 5. Jannar 1859 wegen Hehlerei peinlich zn v
Monaten Zuchthaus;

7) Christ. Betschen von Aeschi, vom Obergericht wegen
Diebstahl am 23. Januar 1850 peinlich zu 10 Monaten
Zuchthaus;

8) Iof. Moser von Zollikofen, vom Obergericht am 12.
Juni 1847 wegen Diebstahl zu 4 Iahren ZuchthauS;

9) Jak. Moser von Zollikofen, vom Obergericht am 12.
Juni 1847 zu 3»/« Jahren Zuchthaus;

10) Friedr. Oppliger vom Vuchholterberg, vom
Obergericht am 5 Februar 1848 wegen Falschmünzeret zu 4 Jahren
Zuchthaus;

11) Christ. Staufer, Samuels sel., zu Grafenried, vom
Obergerichl am 11. Februar d I. wegen Diebstahl peinlich
zu 1 Jahr ZuchthauS;

12) Joh. Big ler, Christians Sohn, von Engistein, vom
Obergericht am 5. März 1349 wegen Diebstahl zu 2 Jahren
Zuchthaus;

13) Elu. G as. er von Wahlern, vom Obergericht am 19.
Dezember 1816 wegen Kindermord zu 5 Jahren Kelten;

14) Christ. Pulver, JakobS, in der Felli zu RüeggiS-
berg, am 6. Juni 1819 zu 4 Tagen Sraacsarbeit wegen
Holzfrcvel;

15) die Mitglieder deS Gemeinderathes von Bsuel, vom
Richkeramt Prunlrur am 4. Januar d I. in Anwendung deS
Forstreglemtnls für den berntschen Lehenberg zu einer Buße
von 52 Fr. ;

16) Dav. Eschler von Oberwyl, gewes. Notar nnd
Gemeindcschreiber, vom Obergericht am 15. Juni 1843 wegen
Hülfelcistung bei einer Fälschung peinlich zu 3 Jahren
Kantonsverweisung;

17) Christ. Brechbühl, ChristenS Sohn, von Trach-
selwald, zu Urtenbach, vom Richteramt Aarwangen am 16.
Okt. 1843 wegen Mißhandlung und Mark-bruch zu 4 Mona»
ten Leistung au« den Amtsbezirken Aarwangen und Trachsel-
wald» zu 50 Pfd. Buße, sowie zu Entschädigung und den

Kosten — verunheilt.
Den unter Ziffer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 9, 10, 11 und 16

Genannten wird der Rest, — denjenigen unter 12 und 13 der
letzte Viertel der Strafe, — dem Chr. Pulver (Ziffer 14) die

ganze Strafe, — den Mitgliedern deS GemeinderatheS von
Asuel (Z ffer 15) der Staatsamheil (die Hälft«) der Buße
— und dem Chr. Brechbühl (Ziffer 17) die fernere Lei.
stunzSstrafe nachgelassen. Dem Thom. Allemann (Ziffer 2)
wird der Rest der Keltenstrafe in Kantonsverweisung
umgewandelt, in dem Sinne, daß die übertieß gegen ihn verhängte
KanronSverweisung nicht erlassen ist.

d) Hingegen Folgende werden abgewiesen:

13) Dav. Sschler, obgeuannl, hinsichtlich seiueS
Rehabilitationsgesuches;

19) Chr. Brechbühl, der Obige, mit seinem Büß- und
Kostennachlaßgesuche;

20) I s. Sieb er von Bären, zum Hof, vom Oberge-
richte am 3. Juli 1847 wegen Diebstahl zu 4 Jahren Ketten;

21) Jak. Aebt, Samuels Sohn, von Oberburg, vom
Obergericht am 11. März 1850 wegen Diebstahl zu 1 Jahr
Zuchthaus;

22) Andr. Aeschlimann von RüederSwyl, vom
Obergericht am 29. August 1840 wegen D-ebstahl peinlich zu 14
Jahren Kelten;

23) Bend. Fischer von Rü-ggisberg, vom Obergericht
am 9. Juli 1849 wegen Diebstahl zu 13 Monaten ZuchthauS ;

24) Joh. H err mann von Rohrbach, vom Obergerichl
am 3. September 1849 wegen Diedstahl zu 13 Monaten
ZuchthauS;

25) Joh. Müller von Lengnau, Kt. Aargau, vom
Obergericht am 2. April 1349 wegen Diebstahl und Unterschlagung
»u 2l/z Jahren Zuchthaus und nachheriger lebenslänglicher
KantonSverweisung;

26) Maria Schär, geb. Aeschgen, von Röthenbach, vom
Obergericht am 3. August 1846 wegen Diebstählen zu 5 Jahren
Zuchthaus;

27) Christ. Binggeli von Wahlern, vom Obergericht
am 7. August 1847 wegen Diebstahl zu 4 Jahren Ketten;

23) Joh. Binggeli von Wahlern, vom Obergericht am
30. Januar 1344 zu 15 Jahren Ketten wegen Tödrung;

29) Joh. Rud. Züttel von Lüscherz, vom Obergericht
am 3. Juli 1347 wegen Fälschung und Diebstahl zu 5 Jahre»
Kette» ;

30) Franz Willen egg er von Mühleberg, vom Ober-
gericht am 13. Februar 1847 wegen Diebstahl zu 5 Jahren
Ketten;

31) Chr. Stettler» F. Gotll. Steg er, Ludwig
S chaffer. Sam. Oppliger, Joh. Wermuth, Jak.
Stähli. Drechsler, Joh. Rud- Lohner und Melch. Leuen-
berger, alle in Bern, vom Obergericht« am 28. Januar
d. I. wegen Theilnahme an den Unruhen der Stadt L-rn am
17. und 13. Oktober 1346, Ersterer zu 1 Jahr ZuchthauS und
alle Ueb-igen zu Verweisung auS dem Amtsbezirk Bern auf
kürzere oder längere Zeit;

32) Iof. Bâechat von Miecourt, vom Amtsgericht von
Pruntrut am 13. April 1843 wegen Körperverletzung korrek-
tionell zu 4 Monaten Gefängniß und 8 Fr. Buße;

33) Chr. Schindler von Röthenbach, dermalen in
Buttingenbad, vom Obergericht am 29. vorigen MonatS wegen
Diebstahl peinlich zu 3 Monaten Zuchthaus;

34) Karl Schmocker» Bäckergesell, vom St. Bearenberg,
vom Obergericht am 13. Mai 1850 wegen Körperverletzungen
mit einem gefährlichen Instrumente zu 2 Jahren ZuchthauS;
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35) Jak. Kröpf von Uaterlangenegg, vom Obergericht

am 31. Okiober 1816 wegen Diebstählen peinlich zu 5 Jahren
Ketten;

36) Friedr. AlthauS von Walkringen, Handlanger in

Bern, vom Obergericht am 23. Januar d. I. wegen Theil-
nähme an den Unruhen in der Stadt Bern am 17. und 18.
Oktober 1816 zu Imonatlicher unabkäuflicher Leistung auS dem

Amtsbezirk Bern;
37) Christ. Rauber von Windisch, Kt. Aargau, Vom

Obergerichl am 11. Juni 1813 wegen 8 Diebstâhlen peinlich

zu 2t/z Jahren Zuchthaus;
38) Friedr. Müller von Oberhofen, vom Richteramt

Bern am 10. Januar d. I. wegen betrügerischen Spielen«
polizeilich zu 1 Jahr Verweisung auS dem Amtsbezirke Bern;

39) Pet. und Rikl. Ae sch in Aeschwald, vom Obergericht
am 3. Juli 1818 wegen Hülfeleistung bei Münzfälschung jeder

peinlich zu 3»/; Jahren Landesverweisung;

10) Jak. Zimmermann von Lpß. vom Obergericht am
23. Sept. 1848 wegen muthwilligem GeldSlag und Unter-
>«,.agung von einkassirten Geldern zu 3 Jahren Landesverweisung

;
11) Bend. Aegerter, Sohn, zu Gurzelen, vom AmtS-

gleicht Sefltgen im Juli 1847 wegen Betrug zu 6 Monaten
G.meindeeingrenzung;

12) Bend. Wei bel zu Seewpl, vom Richteramt Aar-
berg wegen AuSreutung eineS Stückes Wald ohne die gesetzliche

vorherige Bekanntmachung deS Vorhabens, zu 50 Fr. Buße
— verurtheilt.

In Uebereinstimmung mit der Versammlung läßt das
Präsidium das Obergerichl zur Theilnahme an den

Verathungen über Nro. 3, 17 und 18 der Traklanden
einladen.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Rachmittag«.

Für die Redaktion:

Karr er, Fürsprecher.

Zweite Sitzung

Dienstag, den 21. September 1S5S.

Morgens um 3 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

mann, Riedler, Ritschard Joh., Schafter Sam., Schläppi,
Schmalz C. L., Schmid Joh., Schmid Rud., Schüpbach,
Schürch, Steiger zu RiggiSberg, Steltler Sam., Stocker,
Theubet, Thurmann und Wälrt.

Da» Protokoll wird verlesen und ohne Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt»

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender Mit-
glieder. Mit Entschuldigung: die Herren Amstutz A. Amtk-
nolar in Thun. v. Erlach zu Htndelbank, Lehmann I. U.
gew. R-R., Roth I. zu Wangen, Thonen Joh. zu Frutigen.
Ohne Entschuldidung: die Herren B«let, Beutler, Bhendt,
Brandt, Bühler, Chevrolet, Chopard, Friedli, Gautier, Geiser
Oberst, Gerber, Gouvernon, Hofer zu Hasle, Holzer, Kaiser,
Kauziger, Karlen Hauptmann, Kernen, Koller, Lehmann Dan
Michaud, Moor, Moser Dav., Müller Joh., Mützenherg, Reb-

Tagblatt des Großen Rathes. 185».

Stockm ar. Ich wünsche, an den Präsidenten deS Re-
gierungsralhS eine Interpellation, betreffend die gegen den
RegierungSstatthalter von Pruntrut eingeleitete Untersuchung
zu richten, indem derselbe seil 3 Monaten eingestellt ist, ohne
daß die Akten dem Gerichte überwiesen worden wären. Ich
wünsche, daß dafür ei« Tag festgesetzt werde.

Vom Präsidium wird die Behandlung dieser Interpellation
auf morgen angesetzt.

Tagesordnung.
Vortrag des RegierungsratheS, dahingehend: eS möcht«

der Raihskredil um 7,500 Fr. erhöht werden.

Fueter, Regierungsrath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Wie Sie auS dem verlesenen Vortrage

hören, handelt e» sich darum, einen SupplementSkredit
dem Büdgelkredit des RegterungSratheS beizufügen. ES ist
dieß eine unumgängliche Nothwendigkeit. Als die Verwaltung
ihr Amt angetreten hat» fand sie den Rathskredit schon bedeutend

überschritten. Ich sage diese« nicht im Tone deS
Vorwurfs gegen die abgetretene Regierung, sondern nur um zu
zetgen, daß der RathSkredit viel zu tief angesetzt ist. In
frühern Jahren war es ganz anders, wo dieser Kredit au» der
Summe von 15,000 Fr. bestand, früher war er gar 20,000 Fr. ;
da» finden Sie in allen BüdgetS. Erst nachher wurde der
Kredit auf 15,000 Fr. herabgesetzt, aber noch nie 7,500, wie
diese» Jahr. Ich glaube daher, der Antrag sei vollkommen
gerechtfertigt. Ich habe eine Note vor mir, wo alle»
aufgezeichnet ist, wie die Ausgaben verwendet wurden. Schon vor
einiger Zeit waren bereits 7,600 Fr. ausgegeben; daS
Unvorhergesehene habe ich nicht einmal berechnet. Eine HauptauS-
gabe, die der Regterungsralh machen mußte, ist der Beilrag
an die Hagelbeschädigten von Aarwangen und Trachselwald;
der Beilrag bestand anS 1,500 Fr. Wenn Sie nun den Kredit

wie früher erhöhen, nämlich aus 7,500 Fr., so ist damit
nicht gesagt, daß er aufgebraucht werden müsse. Im Gegentheil,

ich verspreche, alle mögliche Oekonomie anzuwenden. Auf
der andern Seite aber glaube ich, eS sei nicht unbescheiden,
wenn der RegierungSrath verlangt, daß ihm ein gleicher Kredit

zur Verfügung gestellt werde, wie früher.

S tâm p fli. Ueber die Sache selbst vor der Hand kein
Wort; nur über die vom Herrn Finanzdirekror angeführte Be-
hauptung, daß der RathSkredit von der alten Verwaltung
überschritten worden sei. Die Thatsache ist richtig. Der Grunv
liegt aber darin, daß man einen AuSgabenposten hatte, den die
neu« Verwaltung nicht haben und der auch nicht wiederkehren
wird, nämlich die AuSgab« für den Verwaltungsbericht von
1816—1850. Die Druckkosten dieses Berichtes beliefen sich
auf 1,900 Fr., die auS dem RathSkredit genommen werden
mußten. Wenn Sie diese Summe abziehen, so wird sich daS
Gleichgewicht so ziemlich herausstellen. Wie gesagt, dieser
Posten wird unter der neuen Verwaltung nicht wteverkehren,
so daß die neue Verwaltung eben so viel zu verbrauchen hat
als die alt«. Ich muß nun aber auch hier reklamtren über
die Form de» Vertrags. DaS Gesetz über das Büdget und
Rechnungslegung deS Staates sagt: daß, wenn eine KredilS-
erhöhung verlangt wird, zwei Sachen sollen nachgewiesen
werden; ersten», woraus der verlangte Kredit bestritten wer-
den solle. DaS ist die eine Vorschrift deS Gesetzes von 1849.
Sine zweite ist die, daß jedes Mal, wenn eine Kreditserhöhung
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beantragt wird, «in» numerische Uebersicht da» Büdget gegeben
werden soll, wo verzeichnet ist: der Nachkredit macht so und
so viel, der Büdgetkredit so und so viel: zusammengerechnet
ergibt eS einen Ueberschuß au Ausgaben oder Einnahmen von
so und so viel. Ich möchte daher aus Zurückweisung antragen

zur Befolgung dieser Vorschriften. SS ist mir leid, da e»

sich nur um Formen handelt; allein man muß auch darauf
dringen, biS die Regierung an deren Beobachtung gewöhnt ist.
Der Buchhalter ist eigentlich schuld daran, wenn er daS Gesetz

im Kopf gehabt hätte, so wäre eS auch erfüllt worden.
Diese Vorschriften find nicht ohne Bedeutung; man hat früher
sehr leicht Nachkredite bewilligt und der gegenwärtige Herr
Finanzdirektor war sehr oft im Falle, entschiesen dagegen auf.
zutreten. Durch das Gesetz von 1849 wurde sodann vorge-
schrieben, daß jedenfalls nachgewiesen werde« soll, wo.auS der

begehrte Kredit gedeckt werde. DaS ist der Zweck des Gesetzes,
und ich stslle daher einen Antrag in diesem Sinne.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Ich hatte geglaubt, wenn ich nachweise, daß der Kredit
erschöpft sei und eS daher nothwendig sei, einen Nachkredit zu

bewilligen, wenn ich Belege vorweis», so sei da» Begehren
vollkommen gerechtfertigt, um so mehr, als die Größe der
Summe nicht von solchem Belang ist. ES ist dieß um so

nothwendiger, als ich gestehen muß, daß Ihnen in ganz kurzer
Zeit noch andere ähnliche Begehren werden vorgelegt werden,
vorgelegt werden müssen. Ich glaube auch, eS könne dieser
Kredit ganz gut bewilligt werden unter dem Borbehalt, baß
die Form erfüllt werde, die Herr Srämpfli berührt hat.

8> 8. des Gesetzes vom 2. Aug. 1849 wird verlesen und
lautet: „Mit jedem NachkreditSgesuche hat der RegierungS-
ralh dem Großen Rathe eine« Nachweis über daS Verhältniß
der sämmtlichen Büdgets- und NachtragSkredite zu der Sin-
nähme deS betreffenden Rechnungsjahres zu machen und
zugleich die Mittel anzugeben, aus welchen die zu bewilligend«
Summe gedeckt werden kann oder soll."

Herr Berichterstatter. Hinsichtlich deS letzten PunkceS
ist zu bemerken, daß ein förmlicher Kredit soll bewilligt werden,
ein für sich bestehender, nicht durch Uebertragung. Ich
wiederhole. daß ich im Falle sein werde, in kurzer Zeit mit noch
einem ähnlichen Begehren einzugelangen und ich werd« dann
beides nachholen. Damit, glaub« ich, könnte man sich
einstweilen begnügen.

Abstimmung.
Für sofortiges Eintreten

„ Rückwetsung

„ Bewilligung des Kredites, daß damit
ein neuer Kredit gemeint sein soll

79 Stimmen.
73

Handmehr.

4,000 2,760

Befoldungs-Dekret.
Erster Theil

enthaltend

die Entschädigungen und Reisegelder an die Mitglieder deS

Großen Rathes, die Besoldungen der RegierungSräthe, der
Oberrichter, der RegierungSstatthalter, der Amtsgericht«-
präfidenten und Amtsrichter, sowie deren Stellvertreter.

Der Große Rath deS Kanton» Bern,
aus den voitrag deS RegierungSratheS, in Abänderung

der fcühera Beiolvungsdekrete,

beschließt:
8 1. Die Mitglieder deS Großen RatheS beziehen für

jeden Tag Anwesenheit in den Sitzungen deS Großen RatheS
«ine Entschädigung von Fr. 3. 50. neue Schwetzerwährung
(2. 41l/z alte Währung).

8. 2. Für die Hin- und Herreis« wird ihnen al»
Reiseentschädigung von jeder Stund« Entfernung zusammen Fr. 1.
50 vergütet (1- 63'/, alte Währung).

Mitglieder, welche näher al» eine Stund« von der Hauptstadt

wohnen, haben keinen Anspruch auf Retseenlschävtgung.

8. 3. Der Präsident de» Großen RatheS oder im Ber-
trelungSfalle sein Stellvertreter bezieht für jeden Sitzungtag,
an welchem er den Vorsitz führt, eine Entschädigung von Fr. 12
neu« Währung (3. 23. alte W.).

8- 4. Jeder der Stimmenzähler (oder sein Stellvertreter)
bezieht für jeden Tag, an welchem er da» Amt versieht, ein«
Entschädigung von Fr. 7, da» SitzungSgeld al» Mitglied de«
Große» RatheS inbegriffe« (4. 83 alte W

§. 5. Der Uebersetzer, wenn er Mitglied deS Großen
Rathes ist, bezieht für jeden Tag, an welchem er sein Amt
versieht, eine Entschädigung von Fr. 10, daS SitzungSgeld al»
Großralh inbegriffen (6. 90. a. W.)>

8. 6. Dem Berathungsreglement deS Großen RttbeS
bleibt die Bestimmung der Fäll« vorbehalten, in welchen die

Mitglieder wegen Ausbleibens von den Sitzungen oder zu späten

Erscheinens in denselben ihr Taggeld verlieren.
Neue Alte

Währung. Währung.
§. 7. Der Präsident d«S RegierungS-

ratheS bezieht eine jährliche Besoldung von Fr. 4 800 Fr. 3,312

8- 3. JedeS Mitglied deS RegierungSratheS

bezieht eine jährliche Besoldung von 4,000 „ 2,76V
Z. 9. Der Präsident des ObergerichtS

bezieht eine jährliche Besoldung von
8. 10. Ein jedes Mitglied deS

ObergerichtS bezieht ein« jährliche Besolvung
Von „ 8,600 „ 2,485.

S 11. Die Suppléante» de» ObergerichtS beziehen für
>jeden Tag, an welchem sie zu Gerichte fitzen, ein Taggeld von
Fr. 10 (6. 9V. a. W.).

§. 12. Die Mitglieder deS ObergerichtS unterliegen, wenn
sie länger al» acht Tage von den Sitzungen abwesend find,
für die fernere Zeit einem Abzug von der Besoldung von Fr.
5 (3. 45. a. W.) für jede Sitzung, welcher sie nicht
beiwohnen.

Dieser Abzug findet nicht statt, wenn der Grund der
Abwesenheit in einem amtlichen Auftrag liegt.

8- 13 Die RegierungSstatthalter werden nach Verhältniß
der Bevölkerung der Amtsbezirk, iu folgende sechs Klaff««
eingeteilt :

Ncue W. AlteW.
Fr. Fr.

1st« Klasse Die RegierungSstatthalter von
Bern mit einer jährlichen Besoldung vou 3,500 2,415

2re Klasse. Die RegierungSstatthalter von
Konoifingen, Thu«, Aarwangen, Burgdorf»
Trachselwaid, jeder mit einer jährlichen Besoldung

von 2,800 1,932
3ce Klasse. Die RegierungSstatthalter

von Signau, Pruntrut, Sefligen, Jnterlaken,
Wangen, Courtelary, jeder mit einer jähr-
lichen Besoldung von 2,400 1,656

4'e Klasse. Die Regi>ungsstatthaller vou
Aarberg, Fraubrunnen, Delöberg, Schwar-
zenburg, Münster, Ried-rfi-nmenthal, Frutigen»
Nidau, jeder mit einer jährlichen Besoldung
von 2,000 1.38V

5te Klaffe. Die RegierungSstatthalter von
Laupen, Freibergen, Büren, Oberstmmenthal,
OberhaSle. Erlach, jeder mit einer jährlichen
Besoldung von 1,800 1,252

kte Klasse. Die RegierungSstatthalter von
Laufen, Viel, Saanen, Neuenstadt, jeder mit
einer jährlichen Besoldung von 1,600 l,404
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K. 14. Der AmtSverweser, welcher den Rsgieruvgsstatt-
Halter vertreten muß, empfängt für die Dauer der Vertretung
die Hälfte der marchzähligen Besoldung. Liegt der Grund der

Vertretung in einem amtlichen Auftrag, so fällt die Entschädigung

de« AmtSvverweserS dem Staate, in allen andern Fällen

dem RegierungSstatchalter auf.
vnttretungen, die nur einen Tag dauern, kommen nicht

in Rechnung.

§ 15. Fällt in Folge von Resignation, Abberufung oder
Tod deS RegierungSstatrhalterS die Amtsführung dem Amt«.
Verweser vollständig auf, so bezieht er für die Dauer dieses

Verhältnisse« die ganze Besoldung

§. 16. Da» Gleiche findet Anwendung im Falle bloßer
Einstellung deS Regierungsstatthalters und zwar fällt die march-
zählige Besoldung deS Amlsverweser», wenn in der Folge die

Einstellung sich al« eine verschuldete ausweist, dem R'egie-
rungsstatthaller, im entgegengesetzten Falle dem Staate auf,
welcher aber dem AmtSverweser gegenüber jedenfalls für die

Besoldung haftet.

z. 17. Die Präsidenten der Amtsgerichte werden in
folgende BesoldungSklassen eingetheilt:

NcueW. AlteW.
Fr. Fr.

Iste Klasse. Der Gerichtspräsident von Bern,
mit einer jährlichen Besoldung von 3,500 2,415

Zte Klasse. Die GerichtSpräsinenten von Ko-
«olfingen, Thun, Aarwangen, Burgdorf,
Trachselwald, jeder mit einer jährlichen Besoldung

von 2,800 1,932

3te Klasse. Die Gerichtspräsidenten von
Signal», Pruntrut, Seftigen, Znterlaken, Wangen,

Courtelarp, jeder mit einer jährlichen
Besoldung Von 2,400 1,656

4te Klasse. Die Gerichtspräsidenten von
Larberg, Kraubrunnen, Deltzberg, Schwarzen-
burg, Münster, Riede,fimmenrhal, Frutigen,
Nidau, jeder mit einer Besoldung von 2,000 1,330

5re Klaff». Die Gerichtspräsidenten von
Laupen, Feeibergcn, Vüren, Oberstmmenthal,
OberhaSle, Srlach, jeder mit eimr jährlichen
Besoldung von 1,800 1,104

S'e Klasse. Die Gerichtspräsidenten von
Laufen, Biel, Saanen, Neuenstadt, jlder mit
einer jährlichen Besoldung von 1,600 1,242

§. 18. Die Mitglieder der Amtsgerichte beziehen für
jeden Tag, an welchem fie zu Gerichte sitzen, eine Entschädigung

von 10 (6. 90 a. W>), die Ersatzmänner eine solch« von
5 Ar. neue Währung (3. 45 a. W>).

Die AmtSgerichlsschreiberei übergibt der AmtSschaffnerei
all« drei Monate ein Beizeichniß der SitzuvgStage, welche jedem
Mitgliede und jedem Ersatzmanne deS Amtsgerichts zu gut
kommen.

§. 19. Keiner der in diesem Dekret begriffenen Beamten
hat Anspruch auf Wohnung, oder auf Holz, oder auf eine
Entschädigung dafür. Ebensowenig beziehen fie irgendwelche
Sportel».

§. 20. Da in §s. 14, 15 und 16 für den Regierungsstatthalter

und seinen AmtSverweser vorgeschriebene gilt in
gleicher Weise für den Gerichtspräsidenten und seinen
Stellvertreter.

§. 21. Der Regierungsrath und die Finauzdirektion find
mit der Vollziehung dieses Dekret« beauftragt; dasselbe tritt
in Kraft:

1) für die Mitglieder deS Großen Rathes vom 1. Jan. ab-
hin an;

2) für Präsident und Mitglieder des Regiernngsraths vom
Tage ihrer Wahl an;

3) für Präsident und Mitglieder des Obergertchts vom 1.
Oktober nächsthin au,

4) für die Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten
von ihrem künftigen Amtsantritt an;

und soll in beiden Sprachen gedruckt und durch öffentlichen
Anschlag und Aufnahme in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete bekannt gemacht werden.

Gegeben »c.

vom RegierungSrathe mit Empfehlung vor den Großen
Rath gewiesen.

Bern, den 26. Juli 1350.

RamenS deS Regierungsrarhes:
Der Präsident,

Blösch.
Der Staatsschreiber,
A. Weyermann.

vom Präsidium wird die Frage an die Finanzdirektion
gerichtet: ob zuerst die EintretungSfrage behandelt, nachher
artikelweise öder >a globo berathen werden solle.

Fueter, RegierungSrath, als Berichterstatter. SS
versteht sich von selbst, daß man die EintretungSfrage behandle
und socann werd« ich darauf antragen, artikelweise zu berathen.
Herr Präsident, meine Herren! Schon bei der letzten Büdget-
beralhung hat sich der Wunsch kund gegeben und ist auch von
der SlaalswirthschaftSkommission beantragt worden, daß
namentlich dir Besoldungen herabgesetzt werden möchten. In
Folge davon hat sich schon die abgetretene Regierung damit
beschäftigt und den Entwurf eine» Besoldungsgesetzes dem
Großen Rathe in der letzten Aprilsitzung vorgelegt. Man hat
damals gefunden, der Gesetzesentwurf sei nicht ausführlich
genug und eS gezieme sich nicht mehr recht, bei der vorgerückten

Zeit, da die Amtödauer der Behörden bald zu Ende sei,
darin einzutreten. Man wünschte vielmehr, der neue Große
Rath möchte diese Arbeiten an die Hand nehmen. Ueber die
Sache selbst will ich einstweilen nur so viel sagen: ES liegt
«in Besolvungsdekret in zwei Theilen vor, wovon der erste
Theil alle Staatsbeamten enthält, welche einer Jnlegralerneue-
rung unterliegen, nämlich die Taggelder deS Großen RatheS,
die Besoldungen deS RegierungsralheS, deS ObergerichtS, der
RegierungSstatthalter, Gerichtspräsidenten und Amtsrichter.
Im zweiten Theile sind alle andern Beamten begriffen, die auf
den Bureaux arbeiten, die Sekretariat«- und Kanzleibeamten.
Warum dieses Gesetz in zwei Theilen vorgelegt wird, daS hat
seinen Grund darin, daß in der letzten Sitzung, wo man
glaubt«, mit der Behandlung beginnen zu können, nur der
erste Theil ausgearbeitet war. Die Z«ik aber war damals
schon vorgerückt, so daß man die Sache verschob. In der
Zwischenzeit hatte der RegierungSrath Zeit und Muße, die
Sache weiter auszuarbeiten, daher der zweite Theil deS
Entwurfs. In Hinsicht der Ersparnisse, welche durch die
vorzunehmenden Reduktionen «rzt ll werden können, so wäre da»
zu sagen, daß au» den fixen Besoldungen de» ersten Theils
für den Großen Rath 10,544 Fr., für den RegierungSrath
6,603 Fr., für da« Obergericht und Suppleanten 3,520 Fr.,
für die Regierungsstalthatter 9,603 Fr., für die Amtsgerichte
8,060 Fr., zusammen also die Summe von 43,495 Fr. erspart
wird. Im zweiten Theil wirb nach gemachter Bergleichung
weniger ausgegeben alS früher eine Summe von 13,800 Fr.
Alles zusammen macht ein» Erspwniß von 57,295 Fr. Nua
muß ich «ine Erläuterung noch beifügen, auf den Fall nämlich,
daß man gegen den zweiten Theil den Einwmf machen würde,
er sei nicht ganz vollständig. Derselbe enthält zwar alle und
jede Beawtungen, welche zusammengehören, und eS befinde«
sich in dieser Beziehung kein« Lücken darin. Weil aber ganz»
Kategorien ausgelassen find, so muß hemeekt werden» daß diese«

besonder« bet den Auusschaffnern und AmtSsckreiberu der
Fall ist. ES ist schon früher deutlich gesagt worden, daß man
mit keinen BesoleungSvorschlägen in Betreff dieser Beamten
kommen könne, bis üoer ihr« Stellen selbst elwaS Bestimmtes
statuirt oder verordnet sei. Nach meine« Dafürhalten wären
allerdings die Amtsschaffnereieu aufzuheben. Ihre NmtSdau»
geht jedoch erst im Mai künftigen Jahres zu Ende und eS ist

st»*
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am Besten, daß die Verwaltung diesen Termin abwarte und
nicht vorher erneure. Indessen hat man Zeit, zu suchen, wie
sich etwa neue Einrichtungen treffen lassen. Ich habe jedoch

zu bemerken, daß diese Frage von vielen andern Fällen
abhängt. namentlich auch von Erledigung der Frage, inwiefern
dem Regierungsstatthalter die Berwalrungszweige deS AmtS-
schaffnerS können übertragen werden, und diese Frage hängt
Wieder von derjenigen ad » ob daS neue strafgesetzliche Verfahren

eingeführt werde. In Folge davon würde nämlich den

Regierungsstallhaltern die Führung der Voruntersuchungen
abgenommen und dieselben hätten dann etwa die Hälfte oder >/z

ihrer jetzigen Arbeit weniger. Geschieht dieß, so könnte sich

der Regierungsstatthalter um so mehr mit dem Bezug von
gewissen Gebühren befassen, als er eine Art «equivalent darin
fände. Es muß also zuerst über diese Fragen entschieden
werden, bevor man über die AmtSschaffner und Amisschreiber
selbst entscheiden kann. Ebenso verhält eS sich mit den

Besoldungen der Geistlichkeit. ES muß nämlich vorerst eine

Synodalverordnung und Kirchenverfassung ausgearbeitet werden.
Unmittelbar darauf sollen dann die Besoldungen selbst regulicl
werden. Wenn man immer EinS auf daS Andere warten
läßt, so ist es ganz gewiß ein Uebelstand» und die Sache muß
einmal zur Hand genommen werden. So müssen wir die

Vielseitig und dringend verlangte Herabsetzung der Besoldungen
einmal zur Hand nehmen und diese Arbeit einmal abthun.
Diese Stellen, die an und für sich ein GanzeS bilden, können
nach meinem Dafürhalten ganz gut in Behandlung genommen
werden. Die Zerstückelung, welche daraus entsteht, ist nicht
sehr bedeutend. Der zweite Theil enthält die Stellen, welche
bisher in 15 bis 18 verschiedenen Gesetzen, Dekreten und
andern Bestimmungen zerstreut lagen; dieselben sind nun
zusammengetragen, und dieser Theil kann ganz gewiß eher ein Ganzes

genannt werden, als das frühere, waS über diesen Gegenstand

verordnet war. In einem dritten Theile sollen dann
diejenigen Besoldungen statuirt werden, die im ersten und
zweiten Theile nicht enthalten sind, nämlich die Pfarrerbefol-
dungen, die Uebertragung ter AmlSschaffnereien an die AmtS-
schreiber ober Regierungsstatthalter. Ich möchte daher darauf
antragen, zur Ersparung von Zeit, jetzt einzutreten. Ob «»

nun zweckmätzig sei, diese zwei Theile in einen zu vereinigen
oder nicht, darüber mag dann füglich bei einer zweiten
Berathung entschieden werden. Das ist dann ganz leicht. Weil
die Sache zu verschiedenen Epochen vorberaihen wurde, daher
kommt eö, daß zwei Theile vorliegen. Die Nothwendigkeit,
auch bei den Besoldungen Ersparnisse zu machen, ist vorhanden.

ES ist dieß ein sehr wichtiger Punkt. Denn eS stehen
dem Staat in nächster Zukunft bedeutende und wichtige
Ausgaben bevor. Ganz besonders ist dieß im Armenwesen der
Fall. Ferner ist nicht zu übersehen, daß in Folge deS neuen
Bundesgesetzes über daS Militärwesen dem Kanton sehr große
und schwer« Verpflichtungen auferlegt find, die, wenn
wir fle erfüllen wollen, dem Staate sehr große Geldopfer

auferlegen. So auch in Folge deS neuen Münzge-
setzeS; denn nur durch Einschmelzung alte? Münzen werden
unS bedeutende Verluste erwachse». DaS find alles Gründe
genug, auf Ersparnisse zu denken, wenn man nämlich machen
will, daß die Ausgaben den Einnahmen daS Gleichgewicht
halten. Bei diesem Anlasse hat «S mich sehr wunder genommen,

wie eS in einigen größern Kantonen der Schweiz mit
den Besoldungen gehalten sei. Ich habe mich erkundigt, wie
eS in Zürich, «argau, Waadt stehe, und auf sehr zuvorkommende

Weise Auskunft erhalten. Ich hab« dann auch gesehen,
daß wir, auch nach vorgenommener Reduktion, bedeutend höher
stehen mit unsern Besoldungen, alS in allen diesen Kantonen.
Ich habe daher geglaubt, daß, wenn man in andern Kantonen
mit geringern Besoldungen gut und nach demokratischen Grundsätzen

regieren könne, so könne man dieses auch. Ich glaube
auch, eS werden sich Männer genug finden, die hinlängliche
Vaterlandsliebe und Hingebung besitzen, um auch bei tiefer
gestellten Besoldungen Stellen anzunehmen. Ich will mich nicht
weiter einlassen und nur noch bemerken, daß im ersten Theile
die StaalSwirlhschaftskommission ziemlich einig gegangen ist,
während sie im zweiten Theile noch größere Reduktionen
vorgeschlagen hat. Sie werden dann ermessen, inwiefern dieselben

zuläßig ftien. Ich behalte mir vor, wenn wir zu den einzelnen

Ansätzen kommen, dieselben noch näher zu beleuchten.

Zeerled er, als Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kommisson. WaS die Eintretensfrage betrifft, so will ich,
um allfälligcn Einwendungen zu «ntgegnen, bemecken, daß
damit nur der erste Theil gemeint wäre, da der zweite Theil erst
gestern ausgetheilt worden ist. Dieß nur» wenn man sollt«
Bedenken haben, daS Eintreten in den zweiten Theil zu
beschließen, weil er noch nicht volle zw-imal 24 Stunden dem
Großen Rathe ausgetheilt worden ist. WaS nun da» Besol-
dungSwesen betrifft, so haben sich in der Kommission verschi«.
dene Ansichten geltend gemacht und ich will hier gerade
diejenige der Mindcrh-it anführen. Sie wollte in die'eS Dekret
vorläufig nicht e »treten, weil sie fand, dasselbe sei nicht vollständig.

Es enthalte nämlich keine Bestimmungen über die
Besoldungen der Geistlichkeit» als auch über diejenige der Lehrer,
der Hochschullehrer wie der andern. Man fand, wenn man
ein Besoldungsgesetz mache, so müsse man alle möglichen Be-
amtungen aufnehmen; deßwegen wünschte man, eS möchte nicht
eingetreten werden, bis eine solche allgemeine Uebelficht der
Beamten vorhanden sei. Die Mehrheit fand hingegen, diese«
Grund sei nicht hinreichend, nicht einzutreten. Sie fand, d>ß
wenn auch allerdings dem Entwurf diese relative Unvoll-
ständigkeic vorgeworfen werden könne, derselbe denn doch viel
vollständiger sei, als irgend «in Besoldungsgesetz der frühern
Staatsbehörden. Wie bereits der Herr Finanzdirektor bemerkt
hat, mußten, um diesen Entwurf auszuarbeiten, au» ganzen
Bänden von Gesetzen und Dekreten Bestimmungen zusammengesucht

werden. Denn die einzelnen A «sage waren in mehr
als 10—12 Gesetzen zerstreut vorhanden. Dieser Entwurf ist
also jedenfalls viel vollständiger als frühere. Ein anderer
Grund, sofort einzutreten, liegt im Beschlusse des Großen RatheS
Vom 8. Februar 1849. Bei der Berathung deS BüdgetS für
1349 stellte der Berichterstatter der SlaatSwirihs afrskommis-
sion den Antrag, eS möchte der Regierungsrath beauftragt
werden, ein Besoldungsgesetz auszuarbeiten und dem Großen
Rathe vorzulegen. Dieser Antrag wurde vom Großen Rath«
ohne Widerspruch einfach durch das Handmehr genehmigt.
Bon diesem Augenblick an harte der RegierungSrath den
Auftrag, ein Besoldungsgesetz vorzulegen und wenn unS derselbe
nun «in solches bringt, so glaub- ich, eS sei der Fall vorhan-
den, einzutreten. Ein fernerer Grund für sofortiges Eintreten
ist der, daß schon in der ersten Zeit der gegenwärtigen Epoche ein
Anzug eingereicht wurde, dahin gehend, eS möchte möglichst bald
etwas über die Besoldungen statuirt werden und zwar im Sinne der
Herabsetzung. Ein Hauptgrund endlich ist der, daß die Noth-
wendigkeic vorhanden ist, Ersparnisse in unserm Staatshaushalte

zu machen. ES ist bereits bemerkt worden, daß, abgesehen

von der gegenwärtigen ScaatSbilanz, für die nächst«
Zukunft eine bedeutende Erhöhung der bisherigen SlaatSauS-
gaben eintreten wird. U-berdieß ist nicht zu vergessen, daß,
wenn wir auch jetzt hier Reduktionen beschließen, di« Ersparnisse

derselben erst im künftigen Jahre eintreten werden, nämlich

erst von dem Zeitpunkte an, wo taS Gesetz in Kraft g»-
treten ist, erst vom 1. Januar 1851 an. Zur Vervollständi-
dung deS Bericht« deS Herrn FinanzdirektorS in Bezug auf
gi« zu machenden Ersparnisse habe ich nur noch anzubringen,
daß, wenn der Herr Finanzdireklor die Gesammtersparniß von
beiden Theilen zusammenrechnet, er auf 57,000 Fr. kommt.
Würden ab«r die Ansätze der Staalswirlhschaftskommission
angenommen so käme noch die Summe von 14,700 Fr. dazu,
also im Ganzen eine Gesammtersparniß von 71,700 Fr.,
gewiß eine sehr namhafte Summe. Die Kommission hat also in
ihrer Mehrheit beschlossen, sofortiges Eintreten zu beantragen
und ariikelweise zu berathen. Wenn eS gewünscht wird, so
werde ich für die Mitglieder aus dem Jura den Bericht in
französischer Sprache wiederholen.

Bützberger. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erlaube mir in dieser Sache ein Paar Bemerkungen. Schon
beim ersten Theile de« Gesetzes, der unö schon in der letzten
Sitzung vorgelegt wurde, wollte ich auf Nichteintret«n antragen

und zwar wesentlich aus zwei Gründen. Einmal weil



der Entwurf nicht gehörig bekannt gemacht worden war, und
dann auch weil derselbe unvollständig ist. Dieses Antrage»
hat mich die Regierung damal» dadurch überhoben, daß fie den
Entwurf selbst zurücknahm, mit dem Versprechen, denselben in
der Zwischenzeit zu veivollständigen. DaS ist nun nicht ge«
schehen; namentlich fehlt noch «in Theil, der unS nicht
vorliegt, nämlich d-r drille und letzte. ES find keine Vorschläge
vorhanden über die Besoldungen der Lehrer, über die der Hochschule

und über die übrige Lehrerschaft, keine über die Besoldung

der Geistlichen, der Gemeind«. und Einwohnergemeinde-
rathspräfidenten, und so keine Vorschläge über noch eine Mosse
anderer Beamten. Heut« indessen will ich nicht auf Nichrein-
treten antragen. Denn die Gründe, welche dagegen
angebracht worden find, find wirklich der Art, daß fie auch mich
bewegen können, einzutreten. SS ist eine absolute Nothwendigkeit,

daß man endlich ein Besoldungsgesetz habe, deßwegen,
weil viele Beamte unter Vorbehalt der Erlassung eines
Gesetzes gewählt worsen find. BiS ein solche» erlassen ist, kann
man diele Beamten nicht wohl ausbezahlen, sonst riSkirt man,
sich in Reklamationen zu verwicklen und «achbezahlen zu müssen.
Allein ich stelle doch einen Antrag, den nämlich : die Regierung
sei beauftragt, bis zur zweiten Berathung dieses Gesetze» den

Rest deS Entwurfs dem Großen Rathe vorzulegen. Die
Lehrerbesoldungen, die Besoldungen der GemeinderathSpräsidenten,
wenn man ihnen eine solche geben will, müssen festgesetzt werdsn,
und vor allen Dingen die Besoldungen der Geistlichen. Wenn ich

will, daß die Besoldungen der Geistlichen durch daS Gesetz bestimmt
werden, so bin ich dennoch nicht dafür, daß fie herabgesetzt werden,

sondern ich möchte fie nur ausgleichen. Bei keinem Stand
sehen wir so auffallende Verschiedenheiten in der Besoldung,
die einer Ungerechtigkeit nahe kommt, wie bei den Geistlichen.
Der Vikar kann sozusagen nicht leben und der Pfarrer im
ersten Rang hat zu thun genug, wenn er sein Auskommen
finden will, währe d rann bei höhern, wo in demselben
Verhältniß wie der Rang zunimmt, die Leistungen abnehmen,
dennoch die Besoldung steigt. Ich möchte von vornherein einer
Mißdeutung begegnen, die mich treffen küonte, da ich für daS
Eintreten stimme. Um dieses zu verhüten, erkläre ich nun,
daß ich mit dem Entwurf nicht einverstanden bin. Ich will
die Besoldung«» nicht reduziren, sondern nur ausgleichen. Ich
will, daß die Ungleichheit aufgehoben werde, welche zwischen
den Verschiedenen Beamten herrscht in Bezug auf die Besoldungen;

namentlich aber die Ungleichheit zwischen den richterlichen
und den Vollziehungsbeamten. Denn die Richter sins im
Allgemeinen viel schlechter besoldet als die Nollziehungsbeamten.
Ich sehe nun aber keinen Grund ein, warum z. B. der
Oberrichter schlechter bezahlt sein soll als der RegierungSrath. Der
Eine leistet seine Pflicht so gut als der Andere. Der Unterschied

ist nicht so groß, ob ein Geschäft administrativer Natur
sei oder gerichtlicher; der Unterschied in der Besoldung also
auch weniger drückend gemacht werden, um so mehr, alS bei
der Wahl eines OberrichterS von Seite deS Staates Kenntnisse

vorausgesetzt werden, welche der Regierungsrath nicht
nothwendiger Weise haben muß. Es ist ferner ein gar zu
großer Unterschied zwischen der Besoldung der einzelnen richterlichen

Beamten unter fich. ES find Klassen von solchen
Beamten, die nur 1000 Fr. Besoldung beziehen bis in die Höhe
derjenigen, welche 2800 Fr. haben, während eS dem Ein«n
wie dem Andern untersagt ist, n«ben seiner Beamtung noch
irgend ein anderes Geschäft oder einen Beruf auszuüben. Ich
gebe zu, daß der eine Gerichtspräsident in einem Amte went-
ger zu thun hat, als der andere in einem andern Amte, allein
der Unterschied der Geschäfte ist nicht so groß, daß auch der
Unterschied der Besoldung um die Hälfte oder noch mehr nicht
ein unbilliger wäre. Ich sage also: wenn man die Besoldungen

ausgleichen will, so stimme ich für das Eintreten, indem
ich mich im Allgemeinen gegen eine Herabsetzung auSspreche.
Nur um auszugleichen, will ich eintreten. Ich stell« also den
speziellen Antrag : der Regierungsrath sei beauftragt, bis zur
zweiten Berathung des Entwurfs den letzten Theil desselben
dem Großen Rathe vorzulegen.

G feller. Herr Präsident, meine Herren! SS hat fich
eine Minderheil gebildet, die aus meiner Person besteht und in
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der Staatswirthschaftskommission den Antrag stellte, in diesen
Entwurf nicht einzutreten, und zwar aus den Gründe», welche
vom Herrn Berichterstatter selbst bereits find angegeben worden

; weil nämlich das Gesetz nicht ein vollständiges Ganzes
bildet, wenigstens nicht so, wie ich eS gewünscht hätte. Ich
habe denn überhaupt noch mehrere Beamiungen gefunden, die
in keinem der vorgelegten Entwürfe emhalten find; so z. B.
die Bannwarte, die Wegmeister und dann auch, waS bereilS von
anderer Seite ist gesagt worden, die Besoldungen der Ge-
meindsprästdenten. DaS find allerdings bedeutende Lücken,
und da eS nicht ein Ganzes ist, so ist meine Anficht dahin
gegangen, daß der Entwurf einstweilen zurückgewiesen werde.
Nicht deßwegen. alS wäre ich nicht einverstanden mit der
Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit der Srlassung eines Besoldungsgesetzes

; allein ich wünschte, mehr ein vollständiges Ganzes zu
bilden. Ich wünsche eine Vervollständigung um so mehr, weil
ich denn darin mit Herrn Gioßrath Bützerger einverstanden
bin, daß eS fich nicht nur etwa um eine Herabsetzung der
Besoldungen um 10, 15 oder 20 Prozent handeln soll, sondern
mehr um einige Ausgleichung, um so mehr, weil viele
Besoldungen mit andern nicht auf billigem Fuße stehen. Um aber
die Ausgleichung billig zu machen, ist es nothwendig, baß man
den ganzen BesoldungSerat vor Augen habe, damit man
untersuchen und vergleichen kann, wo eine Herabsetzung
vorgenommen werden und wo eine allfällige Erhöhung eintreten
solle. Dieß sind meine hauptsächlichen Gründe gewesen, nicht
einzutreten. Da nun aber heute der Antrag gestellt worden
ist, dasjenige, was fehlt, solle bis zur Berathung des zweiten
Theils vorgelegt werden, so will ich mich nicht weiter widersetzen,

allein in der Erwartung, daß dann auch der dritte Theil
ohne Verzug vorgelegt werde. Derselbe soll enthalten, waS
weder im ersten, uoch im zweiten Theil angeführt ist.

HaSlibacher. Herr Präsident, meine Herren! DaS
ist ein Gesetz, welches auch durch einen Anzug in der letzten
Session hervorgerufen wurde. So sollten auch noch andere
Gesetze erlassen werden. Herr R gierungsrath Fischer hat
damals die Bemerkung gemacht vom Wirryschafisgesetz, dasselbe
sei mehr ein Gelegenpeitsgesetz. ES find aber noch andere
dringende Arbeiten vorhanden, wie da» Gemeindegesetz, da»
Schulgesetz, daS ebenfalls schon sollte er'assn werden; endlich
das Synovalgesetz nicht weniger. Ich hätte nun geglaubt,
man sollt« zuwarten, bis alle diese G setze «iner Revision
unterstellt worden find. ES wird eine bedeutende Herab etzung
der bisherigen Besoldungen verlangt. Auch ich kann mich gar
wohl einer AuSgl-ichung deiselben anschließm, nicht aber eimc
Herabsetzung; ich halte dieselbe nicht für zweckmäßig. ES giebt
Vielleicht viele Gutsbesitzer, die selber die Erklärung abgeben
müssen, daß nicht immer diejenigen Knechte oder Verwalter,
die am wenigsten Lohn gehabt haben, auch die wohlfeilsten
gewesen find; wenigstens ich habe selber die Erfahrung gemacht,
daß diejenigen die wohlfeilern find, die die Sache in O dnung
machen und v«rwalten. Ebenso verhält eS fich mit d a Re-
gierungSbeamten, namentlich bei den Gerichtspräfitenten und
Regierungsstatthaltern, dann aber auch bet den andern Sie
find nur Knechte des Volkes, und daS Volk will nicht nur
wohlfeile, sondern auch gute Beamte. Es ist aber zweiten«
auch noch gefährlich, die Besoldungen zu ti«f zu erniedrigen.
ES würden gerade dadurch viele tüchtige Männer abgehalten,
Männer, die nicht genug Vermögen besitzen, um «ine Staatsstelle

annehmen zu können. WaS wird daS herb.iführen? ES
werden leicht solche Männer in unsere Regierungsbehörden
kommen, deren Grundsätze mit der Verfassung N'cht im
Einklänge find. AuS diesen kurz angegebenen Gründen möchte ich

einstweilen nicht eintreten, sondern noch zuwarten. Ich möchte

zwar eben, was Herr Bützberger auch will, nämlich eine billige

Ausgleichung der Besoldungen; allein ich möchte dennoch
einstweilen abwarten, namentlich bis der dritte Theil deS

Entwurfs auch vorliegt.

Karlen, Major. Ich finde mich verpflichtet, hierauch
meine Anficht auSzusprechen. Ich bin auch Einer von denen,
die sparen wollen, und ich bin daher durchaus nicht einverstanden

mit einigen von meinen Präopinanten, welche die Pfarrer-
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besoldungen nur ausgleichen wollen. Ich halte vielmehr dafür,
diele, wie die übrigen Beamten, sollen sich einer mäßigen
Reduktion unterziehen. Denn eS ist der Wille deS Volkes und
eS will auch, daß er respeklirt werde.

v. W alten w yl, gew. Vikar. Herr Präsident, meine
Heeren ES scheint mir, man sei in Betreff einiger Beamtun-
gen im Irrthum. Wenigsten» ich müßte mich einigen
Bedingungen, die hier gemacht worden sind, entschieden widersetzen.
Wegen der einen Beamtungen deßwegen, weil es sich in einem
solchen allgemeinen Besoldungsgesetze doch nur darum handeln
kann, diejenigen Besoldungen zu firiren, deren betreffende Stellen

auch bereit» firirt sind, wo vorauszusetzen ist, daß die Stellen

bleiben, wie sie find. Hingegen kann man dieses Gesetz
gewiß nichtauSdehnen auf diejenigen Beamtungen, von denen man
nicht weiß, ob sie in 3 oder 6 Monaten noch existiren oder
nicht. So ist eS mir bekannt, daß in Betreff der Hochschule
bereit» viele Meinungen sich dahin geäußert haben, sie soll»
einer durchgreifenden Reorganisation unterwo;fen werden. Da
ist e» nun aber nicht wohl möglich, die Besoldungen zu firiren.
Ebenso verhält e» sich noch in Betreff anderer Stellen. Was
nun die Geistlichkeit betrifft, so glaube ich, eS sei »in großer
Unterschied zu machen. Bei rein bürgerlichen Beamtungen
hat der Große Rath durchaus freie Hand, zu verfügen, wie
er will. Gegenübe- der Geistlichkeit aber hat der Groß»
Rath diese Vollmacht nicht; er hat sie nicht. Denn da« Ktr-
chenvermögen gehört nicht dem Staat, sondern der Kirche und
den einzelnen Gemeinden, und insofern, als einzelne Gemeinden

eine Herabsetzung der Besoldungen wünschen, muß sie na-
türlich geschehen. Der Große Rath aber hat von sich auS
darüber kein Recht, und ich müßte mich gegen diese Bedingung
auSsprechen.

B râg ger. Ich müßte mich gegen dasjenige auSsprechen,

was gegen eine Herabsetzung der Besoldungen ist angeführt

worden. Es ist ein allgem-iner Schrei darüber erhoben
worden, dieselben seien zu hoch gestellt, und gerade diese hohen
SraaîSbesoldungen rufen der ungeheuren Aemtersucht. Welcher

Unfug ist damit nicht getrieben worden! Dann auf der
andern Seite ist eS mir vorgekommen, eS sei AlleS viel zu
weitläufig, und sollte daher in den Beamtungen vereinfacht
werden. Ich weiß zwar wohl, daß dieß nicht zur heurigen
Verhandlung gehört, aber ich bringe eS nur vor, damit die
Regierung mit Gelegenheit darauf Rücksicht nehmen kann.
DaS Volk hatte auch gewünscht, es möchte ein einfacheres Be-
lreibungSgesetz gemacht werden; statt eineS einfachern hat man
ihm ein weitläufigere« vorgelegt und herausgegeben. Es hat
damit durchaus keinen Vergleich mir dem, was da» Volk
eigentlich wollte. So, wenn z. B Gantsteigerungen erfolgen
sollen, so müssen sie durch zweifache Publikation bekannt
gemacht werden. Ich wollt« blos darauf aufmerksam machen,
wie wenig in der Gesetzgebung dem Volke entsprochen ist, da«
nun auch will, daß die Besoldungen herabgesetzt werden. Ich
wollte nur beiläufig darauf aufmerksam machen.

Revel. Ich hätte da« Wort nicht ergriffen, wenn Hr.
v. Watrenwyl dem Großen Rache nicht so eben das Recht
bestritten hätte, die Besoldungen der Geistlichkeit zu revidire».
Ich glaube, dem Großen Rathe stehe nicht nur diese« Recht
zu, sondern derselbe habe sich durch die Uebernahme der Kir-
chengürcr der reformieren Geistlichkeit ausdrücklich dazu
verpflichtet; ich zweifle, daß stch die Geistlichkeit wohl dabei
befinden würde, wenn der Große Rath ihm nur die Einkommen
ver Kirchengüter zukommen ließe, ohn« ihr mit Zuschüssen zu
Hütte zu kommen. Ich glaubte, Protestiren zu sollen, damit
man später die Behauptung des Herrn v. Wattenwpl nicht
geltend machen könne.

Herr Präsident de« RegierungSrathe». Herr
Präsident, meine Herren! Ich erlaube mir nur, über den Zusak-
antrag de« Herrn Bützberger «in Wort. Ich hätte gewünscht,
daß er sich deutlicher ausgedrückt hätte, damit man genau
wüßte, wie derselbe aufzufassen ist. Ist eS nur ein Zusatz, so
mag man darüber abstimmen; ist,s hingegen eine Bedingung

deS Eintretens, so sehe ich darin gar nichts Anderes, als ein
verstecktes Nichteintrelen. Entweder trete man in den Entwurf
ein» so» wie er vorliegt, oder mau trete gar nicht ein. Al«
Zusatz kann ich den Antrag billigen und nicht billigen; eS

kommt darauf an, wie er aufzufassen ist Daß daS Gesetz
nicht vollständig ist, daö weiß die vorberathende Behörde ganz
gut; allein dies» UnVollständigkeit ist »ich! zufällig, sondern
daS Mangelnde läßt sich ganz gut erklären. Eure Erklärung
hat man bereits gegeben» nämlich diejenige über die Stellung
der Amrsverweser. Bevor über ihre ferner» Stellung «nischic-
den sein wird, kann offenbar hier nichts über die Besoldungen
derselben entschieden werdm. DaS wird offenbar Niemand
bestreiken wollen. ErwaS AehnlichcS haben wir mit den
Lehrern. Hier glaube ich, sei allerdings Herr Bützberger miß-
verstanden worden ; denn, habe ich ihn recht verstanden, soMd
keineswegs nur die Primarlehrer gemeint, sondern vielmehr
die Hochschullehrer, die eigentlich in der Stellung von
Staatsbeamten sich befinden. In dieser Beziehung hat der Regie-
rungsrath bereit» Auftrag gegeben, die Sachs zu untersuchen.
Hingegen könnte ich es nicht billigen, daß man sich jetzt hie?
mit der Feststellung der Besoldungen befassen, bevor eine
Reorganisation der Stellen stattfinden kann, und erstere ganz von
dieser abhängt. Was die Besoldung der Gemeiàrathêprâfi-
denlîn betrifft, so bitte ich sehr wohl zu unterscheiden zwischen
der Frage: ob fie künftig eine Besoldung beziehen sollen, und
ob fie alS Staatsbeamte zu behandeln seien. Gegen daS Letztere

müßte ich mich auSsprechnr, und ich den?» anch, man
würde den Gemeinden einen schlechten Dienst erwiesen, und
tzon ihnen dafür einen Übeln Dank zu erwarten haben, wenn
man die Präsidenten als Staatsbeamte behandeln würde. Ich
bitte indessen, zu unterscheiden. Man verlangt serner, eS sollen

die noch mangelnden Besoldungen in einem dritten Theil
vorgebracht werden. Was vorerst die Frage der Pfarrer be-
trifft, so ist sie nichlS weniger als einfach, und ich möchte für
heute weder unbedingt der einen noch der andern Seile
heitreren. Daß die Pfarrer in gewisser Beziehung Staatsbeamte
find, wird man zugeben müssen, ebenso aber auch, daß ihr«
Stellung nicht ganz derjenigen der übrige« Staatsbeamten
gleichzustellen ist. ES ist hier ein Verhältniß vorhanden, daS
auf vertragsgemäßer U-bereiakunft beruht. Ich möchte nicht
zugeben, daß die Besoldungen der Geistlichen in das
Besoldungsgesetz der übrigen Beamten aufgenommen werden. Daß
in diesem Punkte die Besoldungen ausgeglichen werden sollen,
dagegen habe ich nichts. Es ist nämlich bemerkt worden, die
Besoldungen der höhern Stellen seien im Verhältniß zu den
übrigen viel zu hoch. Zwar g-hörr daS nicht in die Behandlung

eines Besoldungsgesetzes ver Staatsbeamten, sondern zu
den Besoldungen der Geistlichkeit. Ich anerkenne übrigens,
daß in ein«m dritten Theile das Fehlmde vorgelegt werden soll,
doch wünschte ich, daß man sich deß vegen hier nicht aufhalte.
In Bezug auf die Lehrer ist bereit» eine Bemerkung gemacht
worden, daß ein Auftrag von Seite deS R-giernngsrathk»
gegeben worden sei. Ich sage also noch einmal: will man den
Antrag alS eine Bedingung aufstellen, dann stimm« man einfach

gegen das Eintreten; ist es aber nur ein Znsatz, so möchte
ich Sie ersuchen, dem RegierungSrathe den Auftrag nicht zu
geben, weil er nicht nöthig ist, sondern, wenn man will,
allgemein verlangen, daß diejenigen Besoldungen, welche im
ersten und zweiten Theile nicht enrdalten find, in einem dritten
vorzulegen; aber auch dieses ist nicht nothwendig. ES ist so-
dann auch von Bannwarten und W-gmeistern gesprochen worden.

Hierbei müßte ich sehr davor warnen, nicht unvorsichtig
etwa» zu beschließen. Es ist richtig, beide Klassen gehören
untrr die Angestellten des Staates, allein bisher war eS nicht
der Große Rath, der sich mit ihren Verhältnissen befaßte,
sondern gesetzlich der Regierungsrath bei einzelnen Banowarte».
Man hat dabei einen Durchschnitt von 55 Rappen per Zu-
charte angenommen, und ein Maximum von 400 Fr. Besoldung.
Zwischen diesen beiden Grenzen wird je nach Umständen festgesetzt,
s» daß die Gesammtzahl der Zncharten in einem bestimmten
Rapport steht mit der Gesammlsumme der Besoldungen, während

die einzelnen Stellen sehr von einander differiren. Denn
es ist ein großer Unterschied, ob Einer 1000 Zncharten schön
zusammenhängend« Waldungen zu überwachen hat, odn: ob



sich sei« UeberwachungSgebiet in gebirgiger und felsiger
Gegend befindet. Ich möchte diese ganze Frage nicht in den
Große« Rath werfen, der ohnedieß sich schon zu viel mit De-
lailSfxagen der Administration sich befaßt. Auch die
Besoldungen der Wegmeister find nie vom Großen Rathe festgesetzt

worden, sondern ven den vollziehenden Behörden. ES find dieses

also Fragen, die nicht hieher gehören.

K f e l l e r. Wenn im zweiten Theil» deS Gesetzes nicht
ganz kleine Besoldungen von Grenzdeamlen von 80 und 100
bis 150 Fr. angeführt wären, so wäre ich auch nicht auf den
Gedanken gekommen, Beamte, wie die Wegmeister und Bann-
warte, zu berühren.

W eißmüller. Herr Präsident, meine Herreu Ganz
gewiß ist der vorliegende Gegenstand ein sehr wichtiger, und
ganz besonders der Antrag, daß nicht eine Herabsetzung,
sondern blos eine Ausgleichung der Besoldungen vorgenommen
werden soll, veranlaßt mich, auch die Meinung meiner Um-
gebung auSzusprechen. DaS Volk in meiner Umgebung ist
ganz besonders in den gegenwärtigen Finanzverhältnissen für
Vereinfachung im Staatshaushalte, Herabsetzung der
Besoldungen und Beschränkung der vielen und unnützen Beamtun-
gen. Es dünkt mich, es sollten da ziemlich große Einschränkungen

können gemacht werden. Wa» nun die großen
Besoldungen betrifft, so soll man nicht glauben, daß da» Volk
allgemein der Ansicht s«i, daß große Besoldungen auch immer gut«
Beanuen machen, sondern eö ist gar oft der Fall, daß große
Besoldungen leichtsinnige Beamten machen. Die Herabsetzung
ist nun einmal ein dringendes Bedürfniß, so viel es fich thun
läßt, nicht allzuticf, sondern daß die betreffenden Beamten auch
dabei leben können. Der allgemeine Wunsch ist der, eS solle
so viel als möglich herabges-tzt und die Beamten eingeschränkt
werden.

N i g g e l e r. Herr Präsident, meine Herren ES scheint
mir, die in Frag« liegende Vervollständigung drehe fich
hauptsächlich um vie Geistlichen. Auf der einen Seit« will man
nicht recht hervor mit der Sache, nicht gern eingreifen, auf
der andern hingegen — und ich glaube, gerade auf der Seit»,
welche dem Volkswillen Rechnung trägt — dringt man eben

darauf, in dieser Beziehung ebenso gut Aenderungen vorzunehmen

al» bei den übrigen Beamten. Ich, Herr Präsident,
weine Herren! bin im Allgemeinen nicht für Herabsetzung,
obwohl ich nach keinem besoldeten Staatsamt strebe und auch
keine» annehmen würde; allein ich bin der weiter« Anficht,
daß, wenn wir dem Volkswillen Rechnung tragen wollen, dieß
nicht nur in einem Punkte geschehen soll, sondern auch in
andern. DaS heißt mir andern Worten: die Besoldungen der
Geistlichen müssen in Einklang gebracht werden mir denjenigen

der übrigen Staatsbeamten, und man soll denselben Maß-
stab an die schwarzen Röcke legen, als an die blauen. Bisher
waren nun die Geistlichen gegenüber den andern Staatsbeamten

allzuhoch besoldet. Der RegieruugSstatthalter oder Gerichtspräsident

auf der untersten Stuf« hat nur eine Besoldung von
1000 Fr., während auch der Geistliche, welcher die unterste
Stufe einnimmt, 1000 Fr. bezieht ; er hat aber dazu, waS der
andere Beamte nicht hat: Garten, Wohnung, BeHolzung und
Land. DaS macht allerdings einen bedeutenden Unterschied
in Beziehung auf da» Minimum. Noch mehr in Bezug auf
deS Marimum von 2200 Fr., nebst freier Wohnung, Benutzung

von Land, freier Beholzung, und endlich, Herr Präsident,
meine Herre- kommen die Sporteln dazu, welche mit diesen
Stellen verbunden find, und die ein Bedeutendes ausmachen.
DaS sind doch gewiß Besoldungen, welche mit denjenigen der
übrigen Staatsbeamten in keinem Verhältniß stehen. Sie
entnehmen auS den eingelangten Borstellungen auS verschiedenen
Gegenden, daß nicht nur die Besoldungen der übrigen
Staatsbeamten, sondern auch diejenigen der Geistlichen ausgeglichen
werden sollen. Herr v. Wattenwyl hat gesagt: die Besoldungen

der Geistlichen gehen den Staat nichts an. Ich glaube
aber, und eS ist seit der Reformation immer so gehalten worden,

der Große Rath habe allerdings über die Kirche auch zu
befehlen, und namentlich über die Besoldungen der Geistlichen
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zu entscheiden. Ich mache noch darauf aufmerksam, wenn
man doch so auf das sogenannte Kirchenvermögen pocht, daß
die Kirche nicht genug Vermögen hat, um ihre Besoldungen
zu bestreiken, sondern daß der Staat jährlich noch circa 100,000
Franken beitragen muß. Ich denke daher, so lange er ein»
so namhafte Summe bettragen muß, wird er auch etwaS zur
Sache zu sagen haben. Zch wünsche daher, daß auch dieser

Gegenstand erledigt werde, und zwar entweder mit diesem Gesetz,

oder doch unmittelbar nachher. Denn eS ist nicht recht,
wenn ein Regierungsstatthalter oder Gerichtspräsident, der am
Amtsfitz wohnen muß, und der in den Fall kommt, mehr
Ausgaben und Aufwand zu machen, geringer besoldet sei, alS ein
Geistlicher, der auf seinem Dorfe wohnen kann. Ich schließ«
mich im Allgemeinen an den Antrag deS Herrn Bützberger
an; im Besondern stelle ich den Antrag, daß die Regierung
namentlich auch in Bezug auf die Geistlichen unS »in
Besoldungsgesetz vorlege bis zur zweiten Berathung. Herr Blösch
hat zwar aufmeeksam gemacht, daß dieser Gegenstand nicht unter

die Besoldungen der Staatsbeamten gehör». DaS ist mir
nun durchaus gleich. Aber nur da« will ich, daß die Regierung

angewiesen werde, unS Vorschläge zu bringen, ob in
einem besondern Gesetz, oder im allgemeinen, ist mir gleichgültig-

Zch stelle diesen Antrag nicht als Bedingung deS

Eintreten», sondern in dem Sinne, daß er erheblich erklärt werd«
und als Aufforderung an die Regierung ergehe.

A u b r y. In meiner Eigenschaft alS Mitglied der StaatS-
wirthschaftSkommtssion hatt» ich darauf angetragen, den in der
Stadt wohnenden Mitgliedern deS Großen Rath» keine
Entschädigung zu bezahlen, dabei dachte ich aber nicht an daS

Verfassungswidrige meines Antrags. Die Mitglieder d«S

Großen Rathe, wie ich glaube, können auf ihr Taggeld
verzichten, allein dafür müssen sie alle übereinstimmen. Ich schlage

Ihnen demnach vor, den Mitgliedern von Bern eine Sutscha-
digung von 2 Fr. neue Währung zu bewilligen.

Lauterburg. Herr Präsident, mein» Herren! ES wird
Wohl in diesem Saale kein Zweifel obwalten über die Wichtigkeil

der Berathung des Besoldungsgesetzes. Die öffentliche
Presse hat durch die Theilnahme, mir der sie den Gegenstand
behandelte, die Wichtigkeil derselben bestätigt. Ich glaub«
auch, und wir werden wohl Alle darüber einverstanden sein,
daß in neuerer Zeit im gnnzen Lande, von allen Parteien ohne
Ausnahme, kein Gegenstand mit solchem Interesse behandelt
wurde, wie die Besoldungsfrage. ES ist daher auch ganz
natürlich, daß die verschiedenen Meinungen fich auch im Schooße
dieser Behörde auêsprechen und eS ist zu wünschen, daß durch
den Austausch der gegenseitigen Ansichten erzielt werde, waS

zum wahren Wohl« deS Landes dienen kann. Auch ich fühle
mich berufen, meine Anficht auszusprechen und um so mehr,
alS ich weder zu jener Partei gehöre, die man hier so eben die

aristokratische gebannt hat (ich will nicht untersuchen, ob eS

hier wirklich eine solche geb«), noch auch zur andern Partei
gehöre, welche mit dem Namen der Advokaten bezeichnet worden

ist, sondern ich nehme nach meinen Ansichten den
demokratischen Standpunkt in Anspruch. Allein v^n diesem Standpunkte

auS komme ich zu andern Resultaten, als wie fie vorher

hier von einem Redner geäußert worden find. Ich will
Sie nicht mit längern Einleitungen aufhalten, sondern ich
will sogleich mitten in die Sache eingehen und stelle den Satz
auf: daß große Besoldungen, wie wir sie gegenwärtig noch

haben, nicht im Interesse d«S LandeS find. Bei der Berathung
dieser Frage werde ich abstrakte Theorien bei Seile lassen und
mich vorzugsweise an die Geschichte halten. Die Geschichte ist
die große Lehrmeisterin, und wo man fie beachtet hat, hat fi«
die Völker glücklicher gemacht al» abstrakte Theorien. Hohe
Besoldungen find gegen daS Interesse d«S Landes. Bor Allem
reizen fie zu jener Krankheit, die man in vielen Ländern
erblickt und die mau gewöhnlich mit dem Namen bezeichnet:
Stellensucht oder Semrergier. ES ist Thatsache, daß überall,
wo hohe Besoldungen find, eine Menge junger Leute in jenem
Alter, wo fie fich für einen Beruf entscheiden sollen, dahin
streben, in den Staatsdienst zu kommen. ES ist ein Drang zu

regieren vorhanden, fich im Staatsdienst auszuzeichnen, oder
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vielmehr, in demselben ein Unterkommen zu finden. Es ist
Thatsache, daß sich diese, fast epidemische Krankheit in jene«
Ländern vorherrschend sich zeigt, wo hohe Besoldungen zu diesem

Streben reizen. WaS ist aber die Folge davon? Die un-
ausbletbliche Folge ist die: daß entweder der Staat unfähige
Regenten bekommt, Leute, die ihn an den Rand deS AbgrundS
bringen, oder daß eine Menge Leute entstehen, die, wie man
eS gewöhnlich nennt, eine verfehlte Carriere haben und sich in
ihrem Älter bitler getäuscht finden. Da« ist schon in alten
Zeiten von einem Schriftsteller treffend ausgedrückt worden,
daß die römische Republik nur so lange eine glückliche Republik

war, alS im StaatSleben die Wahrheit Anerkennung fand,
daß die Freiheit Allen zukomme, die Verwaltung aber nur den
Tüchtigsten. Dieses Fundament aber kann nicht bei hohen
Besoldungen bestehen. Verwandt mit dieser Epidemie der
Aemtergier ist ein anderes Uebel, da« in der Presse der letz en De-
zenien sehr oft mit dem Namen Seffelassekuranz bezeichnet wurde.
Herr Präsident, meine Herren! Es ist Wahrheit, daß, wo diese

Stellensucht vorhanden ist, sich zu ihr auch da« ander« Bestreben

gesellt, sich in diese« Stellen zu erhalten. Diese» System
der Sesselassekuranz hat sehr oft zum Unglück eines Staates
beigetragen. Ich will aber nicht detailliren und keine Beispiele
anführen. Hohe Besoldungen sind aber auch unrepublikan.sch.
Monarchien oder Republiken mit monarchischem Zuschnitt, wie
wir in der Nachbarschaft eine solche haben, die mögen große
Besoldungen haben, aber daS Wesen deS wahren Rpublikanis-
muS ist Einfachheit, wohlfeile Verwaltung, wenig Abgaben,
wenig Regiereret, wenig Einmischung in die mannigfaltigen
freien Thätigkeiten der Bürger, relativ möglichst gleichmäßige
bürgerliche Verhältnisse. Hohe Besoldungen sind unrepublikanisch,

indem sie jenes Unkraut Heivorbringen, da», wenn eS

einmal sich eingenistet hat, wuchernd um den Staat sich schlingt,
daS Unkraut, welche wir in mehreren Nachbarstaaten in voller
Blüthe sehen; es ist das Unkraut der Büreaukralie. ES ist
kein Zweifel darüber, daß die gewaltigen Stürme der jüngsten
Vergangenheit in unsern Nachbarländern wesentlich auS dieser
Büreaukcatie hervorgingen, die daS ganze Volks, und StaatS-
leben in ihr Netz verschlingen. Es pflanzt sich so leicht von
oben herab ein selbstherrlicher Beamkenstand, und dieses Uebel
dringt immer tiefer biö in die untersten Stellen, wodurch ein
eigentliche» Trabantcnlhum gebildet wird. Hohe Besoldungen
find auch finanziell verwerflich. Ich frage: wenn wir die
Größe und den Umfang unsere« KanronS inS Auge fassen, ist
eS zu verantworten, wenn man da« Büdget betrachtet und
findet, daß mehrere hunderttausend Franken nur zur AuSrich-
tung von Besoldungen verwendet werden? Ist es zu
verantworten, wenn man inS Auge faßt, welche Bedürfnisse das
Land hat und wie sehr die Anforderungen an den Staat
gesteigert werden, daß dann solch ungeheure Summe nur einzig
für die Verwaltung verwendet wird? ES wurden von gegnert-
scher Seite theils in der Presse, theils in der waltenden DiS,
kussion mehrere Gründe angeführt, die zu B ibehaltung der
hohen Besoldungen veranlassen sollen und die ich noch in etwas
beleuchten will. Man will durch hohe Besoldungen Folgendes

erreichen. Man behauptet vorerst, hohe Besoldungen seien
eine sichere Garantie, nur gute Beamten zu haben. Ich will
nicht zurückgehen und fragen, was für Erfahrungen man in
dieser Hinsicht seit Anfang der Welt, oder wenigstens seit An-
fang der bürgerlichen Ordnung gemacht hat. Ich will nicht
anführen, daß vielleicht Staatsmänner durch ihre vis inertias
zum Heil eine« Landes oft mehr ausrichteten, als andere mit
großer Rührigkeit und Thätigkeit. Ich frage nur: wie geht
e« oft bet den Wahlen der Beamten zu? Sie wissen, daß,
während Tüchtigkeit, Charakter, Kenntnisse entscheiden sollen,
und dieser Standpunkt daö Ziel der Wähler sein soll, in der
Praxis dagegen oft andere Faktoren entscheiden. Das ist nicht
nur bei uns der Fall, sondern in der ganzen Welt. Wenn
diese Behauptung richtig ist, so kann m n dann nicht behaupten,

daß durch große Besoldungen eine Garantie für gute
Beamten erzielt werde. Ein anderer Grund, der vorgebracht
wird, ist der: große Besoldungen sollen es auch dem ärmern
Bürger möglich machen, in den Staatsdienst zu treten. Auch
diese Behauptung beruht auf einem Irrthum. Wenn gute
Kopfe auS der ärmern Klasse Genie habeu, und mit großen

Talenten ausgestattet sind, so brechen sie sich selbst Bahn. Wir
haben ein Betspiel, da« uns zeigt, daß trotz großer Besoldungen

oft keine Talente aufsteigen. Man Halle zur Zeit der Hel-
vetlk große Besoldungen; aber nach dem AuSspruch des in dieser

Frage gewiß kompetenten Ministers Rengger fand sich „kein
Talent, daS mit den Umständen Schritt halten konnte." Große
Besoldungen find kein Mittel, um ausgezeichnete Talente zu
den obersten Stellen deS Staates hinzuführen. Nicht das Geld,
sondern ein mächtiger innerer T teb drängt daS Talent in den
Vordergrund. Eine andere Besorgniß wurde in öffentlichen
Blättern ausgesprochen und einige darauf bezügliche Andeutungen

fielen auch heule hier: eS möchte bet einer Herabsetzung
der Besoldungen wieder eine Aristokratie zu Stande kommen
oder zurückgeführt werden. Ich werbe später über diesen Punkt
noch einige Worte verlieren. Ich habe bereits angedeutet, daß
allerdings eine Artstvkeatie sich bilden könne » aber gerade bei
hohen Besoldungen, nämlich diejenige der Sesselassekuranz.
Wenn dieß im Allgemeinen die Gründe sind, die mich bewegen,
mich gegen hohe Besoldungen auszusprechen, so muß ich dieß
auch thun vom Standpunkte der Ehre und Würde deS Kan-
tonS au«. Die Ehre ist unbezahlbar. Dieser Gedanke ist
sonst überall, in allen und neuen Zeilen, namentlich in
Republiken, gerheilt worden. Schon in jenem Staate deS griechischen

Alterthums, wo die Entwicklung deS SiaalS- und Volkslebens

in höchster Blüthe stand, galt dieser Grundsatz. In Athen
erhielt der oberste Feldherr, in dessm Händen die Geschicke deS
Staates lagen, nur so viel Besoldung, als ein gemeiner Soldat

(nach unserm Gelde etwa 16—13 Batzen). Anfangs wurden
die obersten Staatsstellen nicht, später gar nur spärlich besoldet.
Die Bürger fühlten, daß die Ehre des AmteS den Mangel in
finanzieller Beziehung weit aufwog. Ist bet jenen niedern
Besoldungen der Staat gesunken? die Freiheit geschmälert worden?

Nein, Herr Präsident, meine Herren! vielmehr von jenem
Augenblicke an nähre die Freiheit ihrem Ende, wo ehrgeizig«
Demagogen das Volk zu verführen wußten, selbst für die
Ausübung seiner SouveränitäiSrechce sich entschädigen zu lassen;
es dahin brachten, daß man die Volksversammlungen nur gegen

ein Taggeld besuchte; — von jenem Augenblicke an, wo
groß« Besoldungen eingeführt wurden Und was war die Folg«
davon Der Staat ging unter, und eS verging ein Jahrtausend,

ja fast zwei, bis dieser Staat wieder in Freiheit erstand.
Der neuern Zeit war diese AuffassungSweise aufzufrischen
vorbehalten, alS seien die Slaalsstellen nur als ein Berufsgeschäft
anzusehen, — eine Auffassung, sage ich, die durch und durch
prosaisch jedes idealen GehalceS entbehrt. Zu dieser Auffassung,

daß daS Amt nur alS Beruf zu betrachten und
demgemäß zu honoriren sei — ich bekenne es offen — bekenn«

ich mich nicht. ES ist auch gewiß im Interesse deS Landes,
daß die Aemter des Staate», vorzüglich vie höheren, auch als
Ehrenstellen betrachtet werden. Dieser Anschauung muß man
um so mehr pflegen, damit der Angestellte seine Stellung nicht
so auffaßt, wie ein Taglöhner seinen Beruf, sondern alS eine
Shrenstelle, zu der er durch da» Zutrauen seiner Mitbürger
berufen wurde. Wenn er weiß und fühlt, daß sein Amt nicht
sei» Brodk»rb ist, sondern daß er zum Wohle des allgemeinen
WesenS zu arbeiten hat, so wird er seine Stelle um so bcssj»
Versehen als treuer Bürger. Indem ich Ihnen die Pflege dieser

Anschauungsweise empfehlen möchte, freut e» mich, daß sie

wenigstens mir leisen Anklängen zusammentrifft, die in der
Debatte vor 4 Jahren zum Vorschein gekommen sind. Ich
erlaube mir, dieselbe Ihnen inS Gedächtniß zn rufen, um Gi«
zu überzeugen, daß Personen auch von verschiedener politische»
Richtung die Staatsstellen nicht blos wie einen gewöhnlichen
Beruf ansehen, sondern fie auch alS Ehrenstellen auffassen.
SS wurde damals von Herrn Großralh MatthyS der Unterschied

zwischen der Stellung der Regierung und derjenigen deS

ObergerichtS hervorgehoben, in der Bezeichnung der erster»
alS einer Staalswürbe, und der letztern als eines StaarsamtS.
Ferner wurde auch vom damaligen Herrn R-gierungsralh Funk
in Bezug auf die GroßralhSstellen aufmerksam gemacht, daß
daS Voll wolle, daß diese Stellen nicht von dem Standpunkt
der „Geldspckulation" aus betrachtet werden, sondern vou
demjenigen deS BürgerfinnS und der Aufopferungsfähigkeit. Auch
Herr Großrath Weiugart brauchte damals ein Bild, dessen



Kern wohl dann liegt, die obeisten Staatsstellcn seien aiS eine
Würde, al» eine große Ehre M betrachten. Di-se Anficht finde
ich in dem gebrauchten Bilde: die Regierung sei die Seele der
Republik, ihre Zentrifugalkraft. Freilich sollten dann nach
seiner Anficht von diesem Standpunkte aus die Besoldungen
vermehrt « erden. Betrachten wir endlich die Frage noch vom
Standpunkte deS VolkSwillsnS auS, so unterliegt eS gar kei-
nem Zweifel, daß daS Bermrvolk die Herabsetzung der
Besoldungen will. Um diese Behauptung zu beweisen, führ« ich

Folgende» an. Diese Behauptung wurde bereit» vor 4 Jahren

in dieser Behörde ausgestellt, und zwar von Mitgliedern,
deren Ausspruch ich um so mehr als Autoritär für meine
Behauptung anführen kann, als sie zu einer andern politischen
Richtung gehören, als ich. Herr Großrath Lohner sagte da-
Mal» : »Ueberall auf dem Lande hege da» Volk die Erwartung,

eS würden die Besoldungen eher vermindert, al» erhöht."
Herr Großrath Schärz führte an : „man b-klage fich im gan-
zen Lande über zu hohe Besoldungen der Beamten." Hr. Großrath

Schmocker hat dann auch ausdrücklich gesagt: „die beiden
Präopinauren haben eher zu wenig al» zu viel gesagt;« man
finde gewiß für 3000 Fr. schon gut« Beamte. Ich erinnere
Sie ferner daran, welche Bewegung in neuerer Zeit im Volke
entstanden ist. Haben alle jene Gespenster, die man in der
öffentlichen Presse heraufbeschwor, al» führe eine Herabsetzung
der Besoldungen die Aristokratie herbet, haben fie da» Bock
bewegt, gegen das Reduzircn zu peritioniren? Es ist Ihnen
Allen bekannt, daß fich das ganze Volk lebhaft mit dieser
Frage beschäftigt; und doch wie viele Petitionen, wie viele
Unterschriften liegen etwa vor, die sagten: wir protestiren
gegen eine Herabsetzung der Besoldungen? Heute noch h;l
eine Stimme der andern Seite» nämlich Herr Großrath Karlen
von Erlenbach erklärt : er st.mine für eine Herabsetzung der

Besoldungen, weil das Volt eS wirklich so wolle. Ich habe
schon früher einmal gesagt, waS ich vom sogenannten Volks-
willen halte. Alle Male, wenn von einer Bewegung die
Rede ist, die man dem VolkeSwillen zuschreibt, gebe ich mir
Muhe, genau zu ermitteln, wie es sich mit der Sache verhalte,
ob es nur ein vorübergehender, m«hr angefachter Sturm sei,
oder ob tiefere Motive dabei vorhanden seien; und wenn ich
finde, daß e» wirklich ein Susfluß deS wohl überlegenden
VolkSwillen» ist, so bin ich immer bereit, ihm meinen Aus-
druck zu geben. Wenn ich auch frage, warum das Volk eine

Herabsetzung der Besoldungen begehrt, so finde ich vorzüglich
den Umstand, daß daS Volk durch die öffentliche Presse
namentlich vernommen hat, daß in anHern Kantonen ganz andere
BesolbungSverhältnisse find als bei unS; daß andere Kantone
seil zehn Jahren ebenso gut regiert werden alS unser Kanton,
und zwar mit viel tiefern Besoldungen, daß fie ebenso gute Beamte
haben al» wir, daß diese Kantone keine Gefahr liefen, einer
Aristokratie in die Hände zu fallen Das ist der Grund,
warnm da» hervorgerufene Gespenst derselben nicht wirkte beim
Volke, weile» gedruckt, Schwarz auf Weiß, lese» konnt.-, wix
e« fich mit dieser vorgemalten Aristokratie verhalte. Freilich
gibt es einige Kantone, und die hak man angerufen als Zeugniß,

lie in neuester Zeit im Besoldungswesen nach unserm
Muster Aenderungen getroffen und die Besoldungen erhöht
haben; allein e» find nicht jene Kantone, die wir nachahmen
«ollen, sondern Kantone, wo selbst Männer der radikalen
Partei aufgestanden find, und sich beschwert haben über zuneh-
mendeu Druck des Systems der Büreaukralie. Sin anderer Grund,
warnt» da» Volk die Besoldungen herabsetzen will, ist der: das Volk
fühlt, was auf ihm liegt; eS will eine fühlbare Erleichterung
der materiellen Lasten. ES ist ein großer Unterschied zwischen
den Quellen, aus denen der Patriotismus geschöpft wird.
Wenn der Jüngling unsere Berge anschaut und fich in ihre
Betrachtung verlieft, wenn er zurückdenkt an unsere Helden-
zeiteu, — da» begeistert ihn; allein der Mann, welcher Frau
und Kinder hat, der Man», welcher Tag und Nacht arbeiten
muß, fich und die Seinigen zu ernähren, er bedarf einer andern
Quell« »er Vaterlandsliebe, er ist nicht zufrieden mit jenem
poetischen Patriotismus, er will eine Freiheit, die praktischen
Werth für ihn hat, und er wird nur für fie begeistert, wenn
er weiß, daß eS hier besser zu leben ist, alS in einem andern
Sande, wenn er weiß, daß er S oder 6 Mal weniger bezahlen
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muß als der Staatsbürger anderer Länder. WaS hat die
Freiheit, was haben die schönen Grundsätze in der Verfassung
für ihn für einen Werth, wenn er im Jahr so viel mir Steuern
aller Art heimgesucht wird? — Man hat sich auch hinsichtlich
der Herabsetzung ausgedrückt: die Ersparnisse, die man auf
diese Weise mache, seien sehr unbedeutend; es sei nur eine
Summ« von 40,000 Fr. (heute hörten wir, eS treffe S7,000Fr.),
da» sei zu wenig, um dafür Gefahr zu lauftn, daß man von
Neuem der Aristokratie entgegengehe, oder unfähige Beamte zu
bekommen. ES ist nun ein allgemein anerkannter Grundsatz,
daß Leute, die eS leichtfertig aufnehmen mir einer Summe von
40,000 Fr., auch nicht gut haushalten mit kleinern Summen
und daß ihnen kein gewissenhaftes Urthcil in solchen Dingen
zusteht. Damit aber ist dem Volke nicht gedient, »lws im.
pâl5 no sont gue àe I'argenl prête« — sagte schon Napoleon
von den Abgaben, welche das Volk bezahlen muß. Auch er
war d-r Anficht, obschon er über unermeßliche Hülfsmittel zu
verfügen hatte, daß mit den Steuern streng und gewissenhaft
gehauöhallet werden soll; wir aber sollen eS um so viel mehr,
aiS wir Republikaner find. Ich halte dafür, man solle solchen
S.immen, die so leichtfertig rufen, man solle nur zufahren,
nicht Glauben schenken. Es ist in der öffentlichen Presse von
einem Organ, daS einer ganz andern politischen Richtung
angehört, als ich, in einem Artikel ausgesprochen worden daß
eS dem Volke gleich sei, wer am Staatsruder fitze; der fei
ihm am Liebsten, der ihm weniger Fährgeld in klingender
Münze abnehme; ein Wort, in dem viel Wahrheit ist. Zwar
will daö Volk, daß bei der Besetzung der Stellen auch auf
Anderes geschaut werde, als nur auf das Materielle; allein
da« Wahre liegt darin, daß daS Volk allerdings im
Allgemeinen demjenigen den Borzug gibt, der das StaatSruder
wohlseil führt, als derjenige, der es nur mit großen Kosten lenkt.
Denn ich wiederhole es, da« Volk will praktische Freiheit:
eS kann sich nicht au abstrakten Theorien ersättigen, nicht
mir schönen Worten begnügen. Freilich sehe ich gar wohl ein,
daß man auch zu weit herabgehen und möglicher Weise wirklich

Gefahr laufen kann. In dieser Beziehung erkläre ich
offen, dch ich in mehreren Punkten nicht zu den Ansätzen der
Sraa-Swrrrhîchafrskommission stimme. Zu tief herabzugehen,
hieße allerdings der Geldaristokratie entgegengehen, und das
ist eine schlimme Aristokratie, der ich feind bin, denn auf dem
Mittelstand ruht daS allgemeine Wohl am sichersten. Ich bin
innig überzeugt von der Wahrheit, die unser groß- Geschichtschreiber.

Johann von Müller ausgesprochen hat: „Der
Mittelstand stirret und erhält Republiken; die meisten großen Männer

find auS ihm erstanden." Herr Präsident, meine Herren!
Es ist schon vor 4 Jahren die Besorgntß geäußert worden,
daß, wenn man die Besoldungen herabsetze, Beamte in Gefahr
kommen, ärmer auS dem Amte zurückzutreten, als fie eS

angetreten haben. Allein ich sage, wenn je diese» eintreten
würde, so müßte ich diese Ausnahmen bewunderungswürdig
und der größten ehrenden Anerkennung werth finden; denn daS
sind wahrhaft große Männer, weiche, obschon fie Gelogenheit
halten, fich zu bereichern, ärmer anS dem Amte zurückgetreten
find. Darum glänzen noch jetzt in unvergleichbarem Ruhme
am Himmel der Geschichte auS den Zeiten deö Alterthums
jene beiden großen Griechen, von denen der Eine so arm
war, daß er »ur einen Mantel besaß und, wenn er ihn reinigen

ließ » zu Hause bleiben mußte, und der Andere mit Recht
von seinem Bolle der Gerechte genannt, ein Held im Krieg»
ein Staatsmann im Frieden, in Charakter und Wandel
untadelig,— so arm starb, daß der Staat auf seine Kosten ihn
begraben mußte! Und, um Sie in den Tempel uuserer eigenen

vaterländischen Geschichte zu führen, wer erinnert fich
nicht mit Bewunderung an unsern 98jährigen berühmten
Seckelmeister auS dem löten Jahrhundert, den würdigen
Fränkli, der erklären konnte, daß er ärmer von der Landvogtei
zurückgetreten sei, als er fie angetreten hatte DaS find Männer,

die ihre Stellen nicht wegen der Besoldungen versahen,
die den Trieb zur Pflichterfüllung nicht im Gelde fanden,
sondern in der Liebe zum Baterlande, in der Hingebung und
Aufopferung für ihre Mitbürger. Ich stimme mit voller
Ueberzeugung für da» Eintreten.
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Wei »gar t. Herr Präsident, meine Herren! Nach einer

so langen und so gelehrten Predigt werde ich mich ganz kurz
fassen und Sie nicht lange aufhalten. Auch ich finde mich im

Falle, einige Bemerkungen über dieses Gesetz zu machen. Ich
din von zeher, wie Sie wissen, für anständige Besoldungen
derjenigen gewesen, die sie verdienen. Ich habe diese Anficht
unter der abgetretenen Regierung manchmal ausgesprochen und
werde e» auch hier unter der neuen Regierung thun. Denn e»

haben alle Sachen zwei Seilen; man kann bei allen Dingen von
verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen, und man muß sich wohl
hüten, eine Sache so sehr zu übertreiben und von einer Ueber-

schwenglichkeit in die andere zu springen, alle« auf die Spitz»

,u stellen und immer den höchsten Trumpf zu spielen. Man
hat die gegenwärtigen Besoldungen so außerordentlich in die

Höhe geschraubt, daß man glauben sollte, daS Heil der Republik

hang» an deren Herabsetzung. Nun aber, Herr Präsident,
meine Herren! wäre ich vollständig mit meinem Präopinanten
einverstanden, wenn diese Besoldungen wirklich so enorm hoch

wären. Ich bin aber nicht der Meinung, daß dieselben überall

zu hoch seien, im Gegentheil finde ich fie an vielen Orten

zu niedrig, und da ich nicht zu einer Klasse von Leuten gehöre,

die man mit dem Namen Stellenjäger bezeichnet, so glaube ich

in dieser Sache unbefangen sprechen zu können. Schon im

Jahre 1831 habe ich meine Schiff« verbrannt und zur Demokratie

geschworen und will bei der Demokratie bleiben. Ich
will nicht« von der Geldaristokratie wissen; denn wenn ich von
zwei Uebeln zu wählen hätte, so wollte ich lieber die originäre
Aristokratie, al» die Herrschaft der Geldaristokratie, die von
allen die elendeste ist. Dahin aber kommen wir, wenn die

Besoldungen allzutief heruntergesetzt werden. Erlauben Sie
mir, einen Augenblick nicht nur die Geschichte, sondern auch

die Erfahrung zu Rathe zu ziehen. Denn die Erfahrung ist
die größte Lehrmeisterin in der Welt. Sie sagt unS, waS von
allzutiefen Besoldungen zu erwarten ist. Man hat un» andere
Kantone zitirt, wo die Besoldungen auch niedrig find; so

auch den Kanton Aargau; aber da haben in einem Jahre drei

Beamte daS Weite gesucht mit Hinterlassung von ungeheuern
Defizit«, «in einziger derselben nahm 30.000 Fr. mir sich.

Ist etwa das eine große Erlparniß? Warum solche

Erscheinungen? Weil fie nicht anständig besoldet waren. Die Besol-
dung wirkt offenbar aus die Moralität dcS Beamten, wie auf
dessen Thätigkeit. Derjenige, der nicht besoldet ist, baß er »ri-
stiren kann, er und seine Familie, kann nicht mit Murh
und Lust arbeiten, wie ein anderer, der bei der Besoldung sein

Auskommen findet; dieser wird seine Stelle zur Zufriedenheit sei-

ner Obern verwalten. Sie haben dieß gesehen, in andern
Kantonen, wie in GlaruS, wo man auch ntedrkge Besoldungen
hat, daß man keine Männer mehr findet, die Stellen tauglich
zu bekleiden. Denn auch die durch langjährige und kostspielige
Studien erworbenen Kenntnisse find ein Kapital wie ein andere«,

und dieses Kapital muß sich im Staatsdienste ren-
tiren, sonst wird es anderSw» verwendet. Denn wer mit
Kenntnissen ausgerüstet ist, wird e« vorziehen, sein Prtvatge-
schäft zu betreiben, al« eine schlecht besoldete Stell», deren Dauer
sich überdicß nur auf 4 Jahr» beschränkt. Wa« die Taggelder de«

Großen Rache« anbetrifft, so bin ich nicht ohne Besorgniß wegen
ihrer Herabsetzung. Ich finde, daß man dieselben unmöglich iehr
weit heruntersetzen kann, ohne den Stützpunkt der Volksrepräsentation

zu vernichten oder illusorisch zu machen, ohn« ein Monopol

und Privilegium für den Reichthum zu schaffen und die

Geldaristokratie aufzustellen. Denn schon gegenwärtig, Herr
Präsident, meine Herren, bet den 35 Btz. Taggeld, sehen Sie
sehr oft, wenn die Sitzungen lange dauern, daß die Bänke leer

find, daß kaum Mitglieder genug da find, um gültige Beschlüsse
fassen zu können. Wie wird es erst gehen, wenn daS Taggeld
tief herabgesetzt wird? Der Landmann, der dem Mittelstand
und selbst der ärmern Klaffe angehört, vernachlässigt zu Hause seine
Geschäfte, opfert seine Zeit, um hieher zu kommen; aber jetzt
bringt er doch kein andere« Geldopfer dar. Wie wird e« sich

Verhalts«, wenn er noch von seinem Geld hinzulegen muß?
Wird er große Lust dazu haben? Will man etwa die
Volksrepräsentation illusorisch mach.n und sagen: nur die e« vermögen,

sollen Stellen annehmen können? Freilich sagt man: die

Ehre sei unbezahlbar und man sollte bloß der Ehre halber

regieren. Die Ehre, meine Herren, ist eine sehr relative Sache.
Mit hungrigem Bauch wird Niemand sich sehr beehrt fühlen.
Die Herren Geistlichen könnten, wenn man e« doch so nehmn
will, auch der Ehre halber predigen. Und doch habe ich noch
nie sagen gehört, daß fie e« thun. ES hat freilich Negierungen

gegeben, die umsonst regierte«, aber wie ist e« zugegangen,

daß slesdennoch alle reich geworden find? Und die Herren Land,
vögle, da« find ja so brave Leute, warum haben sie nicht
ehrenhalber regiert? Warum sucht man Beispiele in der
Geschichte von Rom, Lazevämon und Theben, während man
genug solche bei der Hand hat? Man hat Frankreich ang«.
führt, ja, dort hat ein VolkSrepräsentant 25,000 Fr. und ein
Minister 35,000 Fr. Dieses Beispiel vergleicht sich «der mit
un« nicht; e« ist nicht passend gewählt. Ich habe zu jeder Zeit
für anständige B-soldungen gesprochen und werde mir auch
heute nicht widersprechen. Dennoch bin ich weit »utfernt, ge-
gen da« Eintreten zu reden. Ich hin s« zufrieden, daß ein«
Ausgleichung stattfinde, oder selbst hier und da für «in« Ermäßigung,

wo fie am Platze ist. Aber daß man die Sache so treiben

soll, daß e« nur den Reichen möglich ist, »ine Stelle im
Regierungsrathe anzunehmen, dazu biete ich nie und »immer
die Hand.

Knobel. Herr Präsident, meine Herren! SS haben b».
reit« mehrere Präopinanten in dieser Reduklionsfrage sich aus
die Anficht und den Willen de« Volkes ihrer LandeSgegend
berufen, dieses veranlaßt mich, eine Interpellation an den
Präsidenten zu richten. Ich möchte nämlich Auskunft von ihm:
ob keine Vorstellungen eingelangt find und wenn solche
vorhanden find, die fernere Frage: ob e« angemessen und
zweckmäßig sei, dieselben am Anfange oder am Schlüsse der
Verhandlungen zur Kenntniß dieser Behörde zu bringen, oder die.
selben im Schooße de« hohen RegierungSrathe« versauern zu
lassen.

Herr Präsident. Wenn mich mein Gedächtniß nicht
täuscht, so ist eine Vorstellung de« volkSverein« von Büren
eingelangt, dahin gehend, daß man die Besoldungen nicht herabsetze.

Ich erinnere mich jedoch nicht näher an deren Inhalt,
habe aber die Kontrolle kommen lassen, um au« derselben Auskunft

zu erhalten.

Weber. Ich halte mich streng an die Formen; soeben
ist ein Antrag gestellt worhpn, dem ich nicht beistimmen könnte.
Auf der einen Seit« wird angetragen aus einfache« «imre-en»
auf der andern Seite will man bedii.gr eintreten. D«r §. 45
deS GroßrathSreglemeniS schreibt nun vor, daß vorerst
abgestimmt werde, ob man irgendwie eintret«« wolle, dann ob
sofort oder Verschiebung. Ich glaube nun nicht, daß unter
gegenwärtigen Umständen eine Verschiebung sich rechtfertigen
lasse, indem eine Menge von Beamten nicht wüßte, wa« für
»ine Besoldung sie erhallen und ob sie ein« Stelle annehmen
sollen oder nicht. Daher glaube ich, e« sei im gegenwärtigen
Augenblick nicht nue zweckmäßig, sondern nothwendig, einz»,
treten, und sofort einzutreten. Wenn dann die ander» Frag»
kommt, ob man ein fernere« Gesetz erlassen solle, betreffend
die Geistlichen, Professoren und Lehrer, so kann dieß dann in
Form eines Anzüge« geschehen, und ich glaube dann, daß di«
Erhebltcherklärung eine« solchen Anzüge« kei«M Schwierigkeit
unterliegen wird. Ueber da« Materielle deS vorliegenden Ge-
setzesenlwurf« will ich nicht« sagen; eS ist darüber schon viel
gesagt worden. Nur da« erkläre ich, daß. wenn ich zum
Eintreten stimme, damit nicht gesagt sein soll, daß ich überall zu
den Anträgen stimmen werde.,

Stämpslt. SS will Niemand verschieben, sondern e«
ist vielmehr bestimmt erklärt worden, daß der gefallene Antrag
als Zusatz behandelt werden soll, und mithin dem Eintreten
nicht gegenübersteht. Nach dem Reglement find nun Zusatzanträge

zuläßig, sofern fie mit dem Gegenstand der Berathung
im Zusammenhang sind. Die Frage nun, ob die Besoldung
der Geistlichen, Profissoren und Lehrer ebenfalls einer Revision
unterliegen, und ob dieß in einer Fortsetzung de« vorliegenden



Gesetze» geschehen soll, steht in genauem Zusammenhang mit
dem Gegenstand« der heurigen Berathung. Ich bin auch der

Anficht, daß man eintreten solle, weil ich den Zweck, den der

RegierungSrath hat, ebenfalls erreichen will. Auch ich will
SrParniß durch Revision der Besoldungen; ich will aber den

Hauptzweck nicht in die Ersparnisse legen » indem, sollte bloß

dieser Gesichtspunkt vorherrschen, daraus für daS Gemeinwohl
Nachtheile eintreten müßten. Wenn ich in der Staatsverwaltung

Ersparnisse bezwecken will, so möchte ich solches auf einem

andern Wege erreichen, und zwar auf die Art, die ich bereits

seiner Zeit dem R-gierungtralhe und dem Großen Rathe
vorgeschlagen habe, nämlich durch eine Verschmelzung der öffent.

lichen Stellen. E« muß gewiß Zedermann zugeben, daß die

BezirkSverwaltungSsteUen in allzu großer Zahl vorhanden find,
und daß eine Verminderung derselben und eine Verschmelzung

der Amtsbezirk« in jeder Beziehung großen Bortheil gewähren

würde. Will die gegenwärtige Verwaltung gründliche Erspar-
nisse macheu, so muß sie später diesen Weg einschlagen, selbst

wenn man e» auch jetzt nicht macht. Namentlich wird eine

Vereinfachung deS Verwaltungswesens und eine Verschmelzung
desselben schon deßhalb kommen müssen, weil sie in dem Enl-
wicklungSgange der Verwaltung der Schweiz liegt und diese

sich immer mehr und mehr einer Centralisation annähern wird.
Indessen stimme ich zum Eintreten. Ich erlaube mir jedoch

noch einige Bemerkungen über den Gesichtspunkt, von dem ich

ausgehe, und wie ich daS Maß der Besoldungen bestimmt haben

möchte. S« hängt die Frage über daS Maß der Besoldungen

von mehreren andern Fragen ab; so frägt eö sich vorerst vei

der Besoldung der RegierungSräthe, ob Sie einem solchen er-
tauben wollen, außer den AmlSgeschäften noch andere

Privatgeschäfte zu betreiben, wie die Ausübung eine« Berufs, eine»

Handels u. s. w., oder ob Sie wollen, daß ein Mitglied deS

RegierungSräthe» seine Zeit vollständig seinem Amte und seiner

Stellung widme. BIS jetzt war es so gehalten, daß ein Rc-

gi rungörath kein Geschäft, weder.direk. noch indirekt, betreiben

durste, sondern einzig und allein seinem Amte obliegen sollte.

Wenn Sie dieß noch immer wollen, so ist die natürlich« Folge
die, daß Sie einen RegierungSralh gehörig besolden, und
wenigsten» in der Weise, als ihm die Ausübung seine» Berufes

eintragen würde, oder jedenfalls so viel, daß er nach den na-
türlichen Folgen seiner Stellung für sich und seine Familie
anständig leben könnte. Diese Faktoren werden Sie annehmen

müssen, wenn Sie nicht zu der Konsequenz kommen müssen ,gegen
die ich immer protcstirt habe und immer Protestiren werde.

Wenn Sie einem Mitglied« deS RegierungSräthe» nicht so viel
aeben, daß er und seine Familie daraus anständig leben können,
so ist die nothwendige Folge davon die, daß ein solche» Mit-
glied entweder auS seinem eigenen Sacke da» Fehlende zulegen

muß oder dann die Stelle nicht annehmen kann. ES würde

auf diese Weise nur den Reichen möglich, eine RegierungSralh«.
stelle anzunehmen. SS liegt nun dieß nicht im Sinn und Ge.st

der Verfassung, sondern wenn Sie den Sinn und Geist der

Verfassung in'» Auge fassen, so enthielte eine solche Bestimmung

eher eine verfassungSverletzung. Die Verfassung von 1846

will vollständige polirische Freiheit und unterscheide, sich dadurch

wesentlich von der Verfassung vom Jahr 1831. Diese enl-
hielt nicht vollständige politische Gleichheit, sondern sie machte

die Bekleidung von Stellen theilweise von dem vormögen ab-

hängia; sie halte noch einen Censu«, und e» konnte z. v. nur
derjenige MiHlied de» Großen Rathe» werden, welcher diesem

Censu» genügte. Die Grundsätze der Verfassung von 1846 habe«

solche Beschränkungen der politischen Freiheit vollständig au»,

merzen und namentlich die Bekleidung von Aemtern und Stellen
nicht vom Besitz, vom Vermögen abhängig machen wollen.
W-nn Sie z. B. heute erkennen, ein Mitglied de» Regierung»,

rath » soll« gar keine Besoldung erhallen und es solle diese

Sä al» reine Ehrenstelle betrachtet werden, so schlagen Sie
de Verfassung in'» Geficht, indem Sie erkennen würden, e»

sollen nur Reiche im RegierungSräthe sitzen und alle weniger

vermöglichen, mögen sie auch noch so fähig sein, auSgeschloss-n

werden. DaS Nämlich« ist der Fall, wenn Sie die Besoldungen

so festsetzen, daß «» einem weniger vermöglichen Manne nicht
gestattet ist, eine Stelle anzunehmen. Dieß ist der erste Ge-
sichtSpunkt, von dem ich ausgehe. Wenn Sie aber annehmen
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wollen, e» dürfe ein Mitglied de» RegierungSräthe» nebe«
seinen amtlichen Funktionen noch seinen Beruf ausüben, sei e»
al» Advokat, al» Wirth, als Handelsmann, alS Fabrikant
u. s. w., so ist dann daS Verhältniß ein anderes,, und «»
würde dann eine Besoldung von Fr. 1500 bi» 2000 vollständig

genügen, indem der betreffende Regierung»rath als Arzt
u. s. w. noch immer Fr. 1000 bis 2000 durch seine Privat-
prari» verdienen könnte. Nun frägt eS sich aber: ist eS wün-
schenSwerlh, daß eS einem RegierungSräthe gestattet werde»
neben seinen amtlichen Geschäften noch einen Beruf auszuüben?
Ich glaube nein, indem auf diese Weise «in Mitglied deS Re-
gierungSratheS auf die amtlichen Geschäfte nicht so viel Zeit
und so viel Sorgsalt verwenden würde, alS nöthig ist, und
einen Theil seiner Zeit und Sorgfalt auf seine Privatprari»
verwenden würde. In andern Kantonen eristirt diese» Ver-
hälcuiß, wo die höchsten Magistratspersonen noch einen Beruf
ausüben, wie z. B. im Kanton Zürich. Dort hat ein Mit-
glied de« RegierungSratheS nur Fr. 1600, der Bürgermeister
oder jetzt der Präsident deS RegierungSräthe» Fr. 2000. E»
wird aber dort von den Mitgliedern nicht verlangt, daß sie in
der Stadt wohnen, und eS ist ihnen, wie gesagt, gestattet, neben
ihren AmlSgeschäften einen Beruf auszuüben, so hatte z. v.
Herr Bürgermeister Zehndrr vielleicht die größte ärztliche Praxis;
andere Mitglieder besorgten ihre Fabriken oder advokaltflrlen.
ES eristiren aber im Kanron Zürich Verhältnisse, die ich
zufälliger Weise au» guter Quelle kennen lernte und die ich hier
erwähne. Im Kanron Zarich hat eine BerfassungSrevision
stattgefunden, nach weicher u. A. die Mitgliederzahl de» Re-
gierungSralhe« von 13 auf 9 herabgesetzt wurde. Dieser
Herabsetzung lag nun die Tendenz zu Grunde, die Besoldungen der
RegierungSräthe zu erhöhen, indem sich bei der bisherigen
Besoldung von Fr. 1600 Uebelstände erzeigt haben, und indem eS
im Kanron Zürich auch nicht alle« reiche Leute giebt. Um
die Mängel vieser geringen Besoldung zu decken, hatte man
bisher auf verschiedene Art AuShülf« gesucht; so wurden z. B.
Mitgliedern, welche bedeutendere Sxtraarbeiten machten, diese
auch cxlra vergütet, so daß eS Mitglieder gab, welch« in Folg«
dieser Sxiravergütungen auf Fr. 3000 bi» Fr. 4V00 jährlich
zu stehen kommen. Einem andern Mitglied« wurde die
Annahme der Stelle dadurch mög ich gemacht, daß ihm von seiner
Heimalhgemeinde während der AmtSdauer alljährlich 1500
Gulden verabfolgt wurden. Dieß find nun Uebeistände, welch«
dort herrschen, und eine Folge der kleinen Besoldungen sind,
und welche man daselbst durch Erhöhung der Besoldungen
beseitigen will. Dieß ist auch der Grund, weßhalb im letzten
Jahr bei der Büdgelberathung der BesoltungSansatz für die
RegierungSräthe nicht redvzirr, sondern beibehalten wurde, wie
wenn noch 16 RegierungSräthe, sta-t 9 eristirten; man will
nämlich dann au» dem Ueberschuß die übrigen Mitglieder de»
RegierungSrathS entschädigen. Sie sehen, mein« Herren, daß
e» nicht richtig ist, wenn man den Kanton Zürich al» Beispiel
für geringe Besoldungen anführt, und daß im Gegentheil di«
dortige« Verhältnisse gegen eine allzugroße Besoldungövermin-
derung sprechen. Aehulich verhält eS sich mit den Besoldun-
gen der BezirkSstatthalter und BezirkSgerichtSpräsidemen im
Kanton Zürich. Der Herr Finanzdireklvr hat in seinem
Berichte darauf hingewiesen, daß dieselben im Kanton Zürich nur
Fr. 800 jährlichen Gehalt hätten; man hat aber nicht gesagt,
daß dieselben außer diesen Fr. 800 noch Sporteln beziehen,
welche daS Einkommen auf da» Doppelte, ja bi» auf da»
Drei- und Vierfache erhöhen, so daß die Bezirksbeamten im
Kanton Zürich jedenfalls besser g-stelll find, als hier im Kan-
ton Bern. Aehnlich verhält e» sich in andern Kantonen, und
eine Berufung auf dieselben mag nur deßhalb geschehen sein,
weil die näheren Verhältnisse nicht bekannt waren. Zch komm«
nun zu einer zweiten Frage, betreffend daS Maß der Besol-
düngen» und ob man dasselbe durch Sporteln erreichen wolle.
Wollt Ihr Sporteln? Wenn Ihr keine wollt, so muß man
den Beamten bezahlen, daß er ordentlich und anständig
auskommen kann. Wollt Ihr aber Sporteln, nun so sprecht,»
au»; aber dann handelt Ihr der Verfassung entgegen, und
Ihr macht einen Rückschritt gegen den Sinn der Verfassung.
Ich für mich will keinen Rückschritt. Ich will die Sporteln,
wie sie zur Zeit her Landvögle bezogen wurden, nicht mehr
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einführen; ich will von dieser Plage d»S Volks nicht« mehr.
Es gibt zwar noch ein Mittel, um tüchtige Beamte, auch bei

kleinen Besoldungen, zu erhalten, aber ich zweifle daran, daß

Sie selbige« einführen wollen; cS ist der Aemterzwang, d. h.
daß man irgend Jemand zwingen kann, eine ihm übertragene
Stelle anzunehmen. In einigm Kantonen cristirl dieser Zwang,
so namentlich im Kanton Appenzell, und wenn ich nicht irre,
auch im Kanton Thurgau. Wir im Kanton Bern haben ihn
nicht bei den SiaalSämlecn, wohi aber bei den Gemeindebeam-

ken, und warum an letzterem Ort Weil man in den Gemeinden

nicht solche Besoldungen aussetzen kann, welche als
Entschädigung für daherige Bemühungen gellen würden, eine Ge-
meindeverwaltung freiwillig anzunehmen. ES mag dftß in den

Gemeinden angehen, weil dort die Opftr, welch« der einzeln»
Beamte bringt, nicht so groß sind. Wenn Sie aber für Staats-
ämrer einen Zwang einführen würden, ohne angemessene Be-
soldung »

so wäre dieß der Ruin manches Mannes, welcher
durch seine Privatgeschäfte einen angemessenen Verdienst palte,
diesen aber wegen beS ihm übertragenen Amte« aufgeben mußte,
und eS würde eme solche Bestimmung noch die fatale Folg«
haben, daß Mancher an den öffentlichen Geschälten gar keinen

Antheil nehmen würde. Ich will noch einige andere Kanrone
anführen. Im Kanton Aargau hat ein Mitglied des Regie-
rungsralhes jährlich Fr. 1600, aber es ist Thalsache, daß die

Regftrungsrälhe nicht in Aarau zu wohnen brauchen, sondern

an ihrem bisherigen Wohnsitze bleiven können. So wohnt
z. B. ein Mitglftd in Zofingen, und reist dann dreimal in
der Woche nach Aarau, und besorgt in cer Zwischenzeit seine

Privatgeschäfte. Da« Nämliche ist bei anv.rn Mitgliedern
der Fall, weiche ebenfalls Privatgeschäfte treiben. Im Kan-
ton Sololhurn ist es ähnlich. Daseldst bezieht ein Mitglied
deS RegierungSraths ebenfalls Fr. 160(1, daneben aber ist da«
eine Fürsprecher, taS andere ein HanvelSmann, ein drittes hat
sonst ein Geschäft. Wenn Sie o,es« Verhältnisse berücksichtigen,

so steht sich ein Mitglied des RrgierungSroihes in Solo-
rhurn eben » gut, oder r-och besser, als im Kanton Bern.
Aehulich verhält rS sich mic ten Bezirksbeamten. Diese
beziehen zwar eine kleine fire Besoldung, haben aber Sporteln
in dem Maß, daß ihr Einkommen diS auf F.. 5000 jährlich
steigt. Es ist richtig, daß uu» diese Weise die Staatskasse
erspart, aber e» g-schiehl diele Ersparnis auf Unkosten einzelner

Bürger. Zum Schlüsse noch einige kurze Bemerkungen.
Von ttiinn Redner wurden mehr-re tm J--Hr 1316, bei Anlaß
der Bestimmung d-r Besoldung für die Regierungsräihc,
gefallene Aeußerungen zilirl, und sogar die Namen genannt.
Ich könnte den betreffenden Redner dadurch widerlegen, daß

ich daS Votum eineS andern Mitgliedes anführte, welches wir
h-ute als Berichterstait.r deS RegierungSralheS sehen WaS
sagte damals der heutige B-richrerstaile-, Herr RegierungSrarh
Fueter, in seinem Schlnßverichte? Herr Fueler war nämlich
in der damals eigenö aurgestellten BejolvuogSkommtssion. Diese
schlug vor : für den Präsidenten des RegierungSraths Fr. 5000,
für ein Mitglied Fr. 3560, für d.n Präsidenten des
Odergerichts Fr. 3200, für den O errichler Fr. 3000. Herr Fueter
sagte damals in seinem Schlußcappori : „Ihre Kommission hat
vorzüglich im Auge gehabt, daß die Gelammtbesoldung deS

RegierungSraths vebeurend weniger kostet, alS früher. Wäre
dieß nicht der Fall, wä-.en wir höher zu stehen gekommen, so

wären wir allerdings einig gewesen, keine Vermehrung vorzu-
schlagen. W r haben aber geglaubt, eine kleine Erhöhung um
lo eher eimrelen zu lassen, als im Ganzen dennoch eine Er-
spautiß htlauskommr, die Stellung der Reglerungörätht ein«
durchaus verschiedene und schwieriger» ist, da Wohnungen und
Ltbensmiilei theurer sind, und ein Reglerungsrarh am Ence
auch nicht nur von Ehre und Galle leben kann, sondern über-
di«ß noch eineS erklecklichen Geldbetrages bedarf" In
dieser Kommission waren die Herren Fueler, Garnier und Mal-
thys, also zwei Mitglieder, welche nicht zu meinem politischen
Glaubenbekenntniß gehören, so baß man ihnen gewiß nicht den
Vorwurs machen kann, als hätten sie zu Gunsten von Personen

ih en Antrag gestellt. Herr Lauterburg Hai gesagt, man
solle diese Stellen als Shrenstellen behandeln, bei welchen eS

weniger ans die Besoldung ankomme, alS auf die ehrenhaft«
Stellung, welche man einnehme. Ja, meine Herren! von der

Ehre allein hat man nicht gelebt, und noch weniger von dn
Ehr« und Galle. W^nn Ihr nicht wollt, daß die ganze,
weniger vcrmögliche Klasse von Staatsbürgern, der ganze
Mittelstand, von der politischen Ehre und den politischen Ehren-
stcllen ausgeschlossen werbe, so müßt Ihr die Besoldungen s»

stellen, daß auch ein Unbemittelter dabei besteden kann. Wenn
Ihr den Grundsatz aber durchführen wollt, daß die politischen
Stellen EhrensteUen sind, und daß man nur von der Ehr«
leben soll, nun so führt diesen Grundsatz konsequent durch»
führt ihn namentlich durch in Beziehung auf ti« Geistlichen,
welche ja in christlicher Demuth, Armuth und Bescheidenheit
leben sollen, welche aber dess-n ungeachtet ökonomisch
außerordentlich gut, und besser als andere Beamte gestellt find. Hen»
Lauterburg hat sich serner aus den AuSspiu» RcnggerS berufen,

daß die Helvetck, ungeachtet hoher Besoldungen, dennoch
keine Talente hervorgerufen hade, welche den Zeitumstäi den

gewachsen gewesen wären. Es scheint, der Redner verstehe et-
waS von der Geschichte, und somit darf ich wohl am den

Grund zurückgehen, w«ßhald während der Helvetik keine Männer

an tie Verwaltung gekommen sind, welche die den
Umständen angemessene Kenntnisse gehabt hätten. Wen» man die

Geschichte kennt, welche der Heivelik vorausgegangen ist, und
zum Theil auch die H?!veftk begleitet hat, so kann man nicht
wohl zu dem Schluss« kommen, welcher auS dem Umstand
gezogen worden ist, daß ungeachtet der hohe» Besoldungen kein»
den Umständen gewachsene Männer damals sich gezeigt haben.
Bekanntlich herrschte vor d«r Helvetck eine unbedingte Fam>«
lienaristokratie, welche an der Spitze der öffentlichen Angele»
genhîiien stand, uns welche aus diese Weise allein sich alle»
poftlisch-n Bildung bemächtigt hatte. Daher kam eS, daß ausser

dieser Aristokratie, wenn auch Intelligenz, dock keine
politische Bildung und kein« politische Erfahrung zu finden war.
Eine fernere Eigenichafi dieser Aristokratie war «S, daß fl»
neben sich keine allgemeine Bildung duldete, oder doch wenigstens

auf ke.ne Weise beförderte. Oder waS hat sie etwa fü»
Bildung und Auiklärung des Mittelstandes und des Volks
überhaupt gethan? — In diesem Umstände, meine Herren!
ist die Ursache zu suchen, weßhald in der Helvetik so wenig
Talent« sich zeigten. Aber noch mehr! waS geschah während
der Helvetik? Hat etwa die Aristokratie an der Verwaltung
Theil genommen? Hak sie daS Ihrige gethan, um diesen
Zustand zu unterstützen durch ihr« Erfahrung, durch ihre politische

Bildung, durch ihr Vermögen? Nein, meine Herren! sie

hat sich, so viel eS nur möglich war, in jeder Beziehung von
der öffentlichen Verwaltung zurück gezogen, ist thcilweift mit
dem Vermögen außer Landes gegangen, und hat die Helvetik
nicht nur in Ruhe gelassen, sondern nach Kräften ihr
entgegengearbeitet. Darin ist der Grund zu suchen, weßhalb Reng-
ger, lheiiwcise mit Recht, diese» AuSspruch that, und nicht ia
den hohe» Besoldungen, welche damals bezogen wurden.

H e bler. Ich muß mich verwundern, daß man übe»
die Frage deS Eintretens so lang diSkulirt, obschoo man üb«»
daS Eintreten selbst einig zu sein scheint, indem ich wenigsten«
von keiner Seite auf Nichteintreten antragen gehört habe. Von
keiner Seile ist nachgewiesen worden, daß der vorliegend»
Entwurf unzweckmäßige BesoldungSherabsetzungen beantrage,
sondern man ist einig, einzutreten, nur aus verschiedene Weift.
WaS den Antrag deS Herrn Bützberger betrifft, so ist derselbe
solcher Art, daß, wenn er angenommen würde, «r der Behand-
lung des Entwurfes für längere Zeit den Riegel schieben
wàrte. Herr Bützberger will nämlich, daß vorher voch era
Ges-tziSenlwurf ü?er die Besoldung der G-istlich-n, der Lehre»
an der Hochschule und Willelschuft und der Gemeindepräfid««-
ten vorgelegt werde, ehe man in die Behandlung des
Vorliegenden Entwurfs definitiv eintrete. Ich will nun die Ansicht
nicht bestreiken, daß eine Revision der Besoldungen zweckmäßig
ftin mag, aber daS bestreike ich» daß es zweckmäßig sei» bi«
dorthin die Behandlung de« vorliegenden Entwurf« zu ve,-
schieben, und der Regierung einen Termin für Vorlegung eine«
solchen Entwurf« festzusetzen. Ich frage: ist e« möglich, »inen
Termin festzusetzen? Der « 80 der Verfassung sagt: „Eine
kirchlich, Synode ordnet die innern Angelegenheiten der «van-
g-lisch reformirlen Kirche, unter Vorbehalt de« Rechte« der



Hen'hmigung des Staats. Zn äußern Kirchenaugelegenhelten
Kehl der Sy ode das AmragS- und das Vorberalhungsrecht
zu. Das Gesetz bestimmt tie Organisation der Kirchensynode
u. s. w." Seit der Jnkraftlreiung dieser Bestimmungen find
«uo 4 Jahre verflossen, ohne daß die fragliche Organisation
gesetzlich bestimmt worden wär». Soll nun über die
Besoldungen der Geistlichkeit eine Revision vorgenommen werden,
«he daS fragliche Gesetz erlassen ist? DaS wäre geradezu der
Verfassung entgegen, indem diese ausdrücklich dieser Synode
die Vorb-rathung über die äußern Kirchenangelegrndciten
zusichert. Wir müssen daher vorerst mit dieser Revision warren,

biS diese Organi'alion da ist, und wenn wir so lange
warten wollen mir der Behandlung des vorliegenden Entwurfs,
so können wir noch jahrelang warten, indem ein« solche
Organisation, auch bei tem besten Willen der Behörden, in kurzer

Zeit nicht erlassen werden kann. Ich st-mme daher für
sofortiges unbedingtes Eintreten.

S t o ck m a r. Die abgetretene Regierung beabsichtigte

ebenfall« die Vorlegung eines Besoldungsgesetzes; aber
fie wäre bei dessen Vorlegung von einem andern Gesichtspunkte
ausgegangen als die gegenwärtige Regierung. Früher wollte
man die verschiedenen Besoldungen in ein besseres Verhältniß
bringen, ohne auf ein Resultat zu zielen, daS einen wesentlichen
Einfluß auf das Budget ausüben möchte. Heut legt man ein
Gesetz vor, um damit «in großes finanzielles Resultat zu
erreichen, um die Einkommensteuer nicht erhöhen zu müssen oder
gar erniedrigen zu können. Ich weiß wohl, daß in unserer
Gesellschaft zw«i Parteien sich gegenseitig zur Vorlage eines
die Bisoldnngen sehr herabsetzenden Gesetzes Hand bitten, ich
erlaube mir, dieselben zu nennen: die eine ist die der
Aristokraten, welche reiche, mir ihrem eigenen Einkommen zum
Lebensunterhalte ausreichende Beamte, denen eö dagegen noch
um Ehrenstellen zu thun ist, haben möchten; die andere von
den erstern ausgebeutete ist die Ochlokratie. Nun wollen

wir weder von der Aristokratie, noch von der Ochlokratie
«twaS wissen, die einzige unS zusagende RegierungSform ist
die Demokratie. Darum verlangen wir, daß die Beamlungen
so besoldet seien, daß sie allen Bürgern zugänglich find Ich
will auch eintreten; ober ich will hieran zwei unnachläßltche
Bedingungen knüpfen. Die erste ist, daß der Vorschlag vor
der zweiten Berathung deS gegenwärtigen Gesetzes noch
vervollständigt werde durch die Fistsetzung der übergangenen
Beamten (ich will sie nicht ziriren, man hat schon einige genannt),
so wie der Pfarrer, Schullehrer w Die Uebergehung
Einzelner zn rechtfertigen, sagt man, ihre AmtSverrichtungen seien
noch nicht festgestellt; indeß will ich Ihnen bemerken, daß ich
im zweiten Theile viele Beamte aufgeführt sehe, deren
Obliegenheiten noch durch die Gesetze geändert werden, z. B. die der
Forstverwaltung, der öffentlichen Arbeiten, wie auch aller
andern Administrarionszweige. Warum wird die Besoldung der
reformirten Geistlichkeit nicht auch mit in den Bereich deS
Gesetzes gezogen? Man hat vorgegeben, der Große Rath habe
nicht daS Recht, die Besoldungen der Geistlichkeit seiner Durchsicht

zu unterwerfen. Wenn man wissen will, woher dieser
Dotationsfond herrührt, wenn man zur Quelle zurückgehe«
will, so wird man finden, daß derselbe vor den Zeiten der
Reformation von der katholischen Geistlichkeit herrührt. Man
gab ihm eine neue Bestimmung. Ich bestreike nicht daS R-cht
E»r°r Väter, so zu handeln. Der Zweck der Vergebenden
war derj nige, Messe lesen zu lassen, Pilgerreise« zu thun, und
nicht, einen verhsiratheten Geistlichen mit seinen Kindern zu
unterhalten. Man hat somit einen Eingriff in den Willen
der v,rgabend«n gethan. Aber wenn vor drei Jahrhunderten
«an solche Maßregeln l-af, ist un» auch heute erlaubt, diesen

DotalionSfond anzulasten. Ich wünschte also eine
Vervollständigung des unS vorgelegten GesetzesvsrschlageS. Ich komme

nun, an meine zweite Bedingung. Ihr wißt, daß die
Verfassung von 1846 vorschreibt, daß die finanziellen
Beziehungen zwischen dem Jura und der alten Kantonscheile regu-
lirt werden sollen. Die alte Regierung hatte zu deren Regn-
lirung ein« Kommission ernannt und beabsichtigte, vor Ente
dieses JahrcS diese Arbeit dem Großen Rathe vorzulegen;
fi« wollte dieselben bis auf den 1. Januar 1851 festgestellt
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wissen. Heute, da Sie zur Erlangung von Ersparnissen die
Gehalte erniedrigen wollen, wird vielleicht die EinkommenSsteuer
merklich vermindert, während die Grundsteuer im Jura auf
demselben Fuße forlbezogen werden wird, und anderseits die
jurassischen Beamten sogleich der von Ihnen beabsichtigten
Reduktion unterworfen werden sollen. Ich möchte also, daß die
finanziellen Beziehungen zwischen dem alten und neuen Kan-
lvnStheile regulirt würden; und unter diesen Bedingungen
will ich gerne eintreten, denn es ist ein« Nothwendigkeit, da«
Mißverhältnis, das zwischen den Besoldungen verschiedener
Beamten besteht, zu heben.

Herr Berichterstatter. Nach einer so langen Diskussion

werde ich b«müht sein, mich möglichst kurz zu fassen. Ich
halte dafür, man könne mit den Besoldungen zu hoch und zu
niedrig gehen, und eS sei daS eine wie daS andere von gleich
großem Nachtheil; aber ebenso halte ich dafür, eS habe der
vorliegende Entwurf die richtige Mitte getroffen, und eS seien
die Befürchtungen, welche von mehreren Seiten über zu
niedrige Besoldungen ausgesprochen worden find, deßhalb
unbegründet. Daß bei einigen Ansätzen sich verschiedene Meinun-
gen geltend machen können, begreife ich ganz gut, eS ist dieß
aber kein Grund, um nicht einzutreten, sondern um am
betreffenden Ort seine Meinung geltend zu machen. Man hat
mir vorgeworfen, daß ich als Mitglied und Berichterstatter der
134k niedergesetzten Kammisston für RegierungSräthe und
Oberrichter eine andere Meinung geäußert und auf höhere
Besoldungen angetragen habe, alS jetzt. Dieß ist richtig; ich
glaubte dieß damals um so eher thun zu dürfen, als die
Geschäfte der RegierungSräthe durch die Einführung deS

Direktorialsystems bedeutend vermehrt, die Zahl derselben von 17 auf
9 vermindert, und ungeachtet der erhöhten Besoldungen, im
Ganzen genommen, für den RegierungSrath eine wesentliche
Ersparnis gemacht worden ist. Ebenso glaubte ich auf eine
Erhöhung antragen zu dürfen, weil ich voraussetzte, daß die
Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen würden. Leider ist
aber die letztere Boraussetzung nicht in Erfüllung gegangen,
und namentlich jetzt laufen wir Gefahr, daß, wenn
nicht mit großer Sorgfalt zu Werk« gegangen wird,
die Ausgaben die Einnahmen weit übersteigen werden. Wäre
dieser fatal« Umstand nicht vorhanden, so hätte sich auch da»
Bedürfniß für eine angemessene Herabsetzung der Besoldungen
nicht so sehr geltend gemacht. Für Besoldungen wird im Kanton

außerordentlich viel ausgegeben. So nehmen die Besol-
düngen für die allgemeine Verwaltung eine Summe von Fr.
153,765 in Anspruch; für die Direktion deS Innern Fr. 7800.
Justizdireklion 438,323; hierin find die Besoldungen der
Geistlichkeit inbegriffen. Finonzdireklion Fr. 245,680. ErziehungS-
direkrion Fr. 372,112. Militärdirektion Fr. 193,100. Oeffent-
liche Bauten Fr 111,000. Obergericht, Amtsgerichte und
Kanzleien Fr. 127,500. Im Ganzen Fe. 1,650,177. Die
sämmtlichen Ausgaben betragen Fr. 3,779,948, so daß die
Besoldungen nicht weniger als 42-/z o/g der Ausgaben in
Anspruch nehmen. Ich glaube, diese Thatsache sollte genügen,
um die Nothwendigkell möglichster Oekonomie darzuthun. Mit
Herabsetzung der Besoldungen ist nicht gesagt, daß nicht
auch die Stellen selbst reduzirt werden können, obschon ich
dermalen eine solch, Reduktion für sehr schwielig halte. So
glaube ich, es seien zu viel Oberförster und zu viel Angestellte
an der Baudirekrion. An beiden Orten halte ich Reduktionen
möglich ohne Nachtheil der Geschäfte, aber AlleS miteinander
kann man njcht machen. Man macht dem vorliegenden Projekt

den Vorwurf der Unvollständigkeit. Ich habe im
Eingangsrapport zugegeben, daß keine vollständige Arbeit vorliege,
namentlich sei dieS in Betreff der Hochschullehrer u. s. w. der

Fall; ich habe aber auch gesagt, daß eine Vollständigkeit nicht
möglich sei, weil fie von organischen Gesetzen abHange, welche
noch nicht gemacht sind. Dagegen spreche ich im Namen der

Regierung hier auS, daß diese Gesetze kommen sollen, unddaß
wir nicht nur reben, sondern auch Hand anlegen werden. Aber
un» an eine Zeit binden lassen, innert welcher diese

Gesetzvorgelegt werden sollen, daS wollen wir nicht, indem auf diese

Weise nicht» GuteS gemacht werden kann. Im § 93 der

Verfassung ist vmgeschriebea; „Den Staatsbehörden ist nament-
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lich zur Pflicht gemacht, die folgenden Gesetze unverzüglich zu
revidiren oder zu erlassen 6) da» Gesetz über tie
Organisation des KirchenwesenS. 7) das Gesetz über die
Organisation deS Schulwesens u. s. w." Die Verfassung wurde
angenommen am 31. Heumonat 1316, und dennoch find bis
heute diese Gesetze nicht erlassen worden. Zwar brachte die
frühere Verwaltung ein Schulgesetz. SS wurde aber, wie man
im gewöhnlichen Leben sagt, den Bach hinuntergeschickt. Ich
will nun der frühern Verwaltung deßhalb durchaus keine»
Vorwurf machen, im Gegentheil finde ich, fie habe ihr
Möglichstes gethan, und habe nur zu viel Gesetze gebracht, sondern
ich führe dieß nur als einen Beweis an, daß für Vorlegung
von Gesetzen eine p.-remlortsche Frist nichts taugt. — Von
einem Redner ist einer Vorstellung nachgefragt worden, welche
auf Beibehaltung der Besoldungen schließt. SS ist auch wirklich

eine solche von Nidau eingelangt, und ich mache meine
Entschuldigung, daß ich derselben keine Erwähnung gethan
habe. SS geschah dieß aus Versehen und jedenfalls nicht in
der Abficht, selbige hinterhallen zu wollen. Was nun die
Art und Weise betrifft, wie der Regierungsrath bei Bestimmung

der vorgeschlagenen Besoldungen zu Werke gegangen ist,
so wäre die Annahme unrichtig, als hätte man von jeder
Besoldung gewisse Prozente abgezogen, sondern es find im Gegentheil

mehrere Moment« dabei berücksichtigt, und eS find sogar
an mehreren die Besoldungen erhöht worden, so z B. bet eini-
Gerichtspräsidenten und beim Sekretariat deS ObergerichtS,
wo mir Niemand nachreten wird, daß etwa besondere politische
Sympathien vorgeherrscht hätten. SS sei mir erlaubt, da Hr.
Stämpfli meine früher gethane Aeußerung in der Besoldungsfrage

zitirt hat, ebenfalls eine von ihm im April gethane Aeußerung

zu zitiren, dahin gehend: „SS werden hiemtr in den
sämmtlichen Zweigen der Verwaltung wesentliche Aenderungen
eintreten. Einige Stellen werden aufgehoben, bei andern werden

die Funktionen anders bestimmt und noch bet andern werden

die Sporteln aufgehoben. Erst wenn alles dieß durchgeführt

ist, kann man ein Be'oldungSgesetz bringen. Allein schon
vorher wird man suroessiv die Besoldung derjenigen Stellen
anders bestimmen können, deren Funktionen nicht geändert werden;

dahin gehören namentlich die Entschädigungen an die
Mitglieder deS Großen RalheS, die Besoldungen der Mitglieder

deS RegierungSratheS, der in §. 3 aufgezählten Beamtun-
gen und endlich der Salzfaklvren." Etwas besseres zu meiner
Rechtfertigung alS diese Aeußerung de» Herrn Stämpfli kann
ich nicht bringen und ich habe mir dieselbe zur Norm genommen.
Ob gut» oder schlechte Besoldungen in der Regel auch gute
oder schlechte Beamten machen, ist wohl nicht ganz richtig,
indem sich für beide Behauptungen Beispiele genug anführen
lassen. So hat eS z. B. bei guten Besoldungen schlechte
Beamten, und bei niedrigen Besoldungen auch gute Beamten
gegeben. DaS Generalisicen führt hier zu nichts. Wa» die
Besoldungen der RegierungSräche betrifft und deren Beschäfti-
gung, so habe ich die Erfahrung gemacht, daß ein RegierungS-
rath, wenn er seinen Pflichten genügen will, vom Morgen früh
diS Abends spät arbeiten muß, und daß ihm für Privatgeschäfte

keine Zeit übrig bleibt, deßhalb hab» ich auch meine
bisherigen Privatgeschäfte vollständig aus die Seite gelegt.
Au» dem Angebrachten trage ich auf sofortiges und artikel-
weiseS Eintreten an, mit dem Versprechen, daß die Regierung
sich bemühen wird, den letzten Theil de« BesolduugSgesetzeS so
geschwind als möglich hierher zu bringen.

Herr Präsident. Dem Herrn Knobel zeige ich auf
seine Anfrage an, daß wirklich eine Vorstellung, betreffend die
Beibehaltung der bisherigen Besoldungen, eingelangt ist, aber
nicht vom VolkSverein von Vüren, sondern von Nidau, und
daß dieselbe, wie andere derartige Vorstellungen, dem Regie-
rungSralh zur Berichterstattung überwiesen worden ist.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftsk.a-
mission. Auch ich werde mich so kurz alS möglich fassen,
vorerst erlaube ich mir ein Wort über den Antrag, daß der
erste Theil d,S Besoldungsgesetze» erst dann in Kraft treten
solle, wenn der dritte Theil, in welchem die Besoldung der
Geistlichen, Lehrer und GemeindSpräfidenten enthalten sein soll,

behandelt worden sei. Diesem Antrage stimmt die StaatSwirth-
schaflSkommission nicht bei, sondern fie will alsogleich und
unbedingt eintreten, und die Sache nicht von einem Gesetze

abhängig machen, welche? erst nach längerer Zeit vorgelegt werden

kann, fie stimmt um so eher zu diesem Antrag, alS zwi-
schen den beiden Gesetzen kein nothwendiger Ausammenhang ist.
WaS die andern Bemerkungen betrifft, so betreffen dieselben
die Sache selbst und nicht da» Eintreten, und fie können danu
auch, wenn da» Eintreten erkannt ist, gehörigen OrlS
angebracht werden. Man hat angebracht, durch «ine Herabsetzung
der Besoldungen schließe man die nicht vermöglichen Bürge»
von den Beamtungen auS, und mache e» nur dm Reichen
möglich, solche anzunehmen. Ich möchte dieß bezweifeln, daß
dieß ganz richtig ist, und dieß geht schon auS dem Umstand
hervor, daß bis jetzt wenigstens von den Vermöglichen kein
großer Zudrang nach den Beamtungen stattgefunden hat, und
auch in Zukunft nicht stattfinden wird, weil die Erfahrung
lehrt, daß bei di-ser Klasse von Staatsbürgern ganz ander«
Rücksichten überwiegen, und daß fie Bequemlichkeit und ein
ungestörtes Familienleben vorziehe. Ich glaube eher die
Herabsetzung der Besoldungen z. B. von Fr. 2000 auf 1600 wird
die Folge haben, daß Leute, welche gewöhnt find, alljährlich
Fr. 2000 zu verbrauchen, sich nicht mehr melden, sondern nu»
solche, welche gewöhnt find, von Fr. 1600 zu leben.
Wäre aber die ausgesprochen« Anficht auch richtig, so frag«
ich, wie gestaltet sich daS Verhältniß zum Standpunkt d«S g«»
sammten Volkes auS? Wenn man die Besoldungen herabsetzt»
so ist dadurch nur einem deutlich ausgesprochenen Willen des
Volkes entsprochen, und wenn eS in Folge dieser Herabsetzung
auch den vermöglichen gestattet ist, Beamtungen anzunehmen,
so ist dieS nichts ander» alS eine Folge deS vom Volke
ausgesprochene» Willen«. Die von Nidau eingelangte Petition,
welche auf Beibehaltung der bisherigen Besoldungen dringt,
steht ganz isolirt da, während auf der andern Seite dasselbe
sich zahlreich für Herabsetzung ausgesprochen hat. Ich weis«
in dieser Beziehung auf die Petition von Oberfimmenthal hin.
Herr alt-RegierungSrath Stämpfli hat verlangt, daß de»
Staatsbeamten wenigsten« so viel Entschädigung zukomme, al»
ihnen ihr bisheriger Beruf eingetragen habe; ich bin auch dieser

Ansicht, glaube aber, da» Projekt entspreche dieser
Anforderung. Ob dem RegierungSrath gestattet sei, neben seiner Beam-
tung einen Beruf auszuüben, daS scheint mir eine müßige Frage,
indem die RegierungSrärhe und die Oberrichter nichtZeit dazuhaben.
SS ist ferner gewünscht worden, daß die finanziellen Beziehungen
zwischen dem alten und neuen KanionSlhetle regulirt werden,
und daß man nur unter dieser Bedingung eintrete. Ich find«
auch diesen Antrag nicht haltbar, weil daS vorliegende Gesetz
beide KantonSlheile gleich betrifft, und mithin von einer Re-
gulirung derjenigen Besoldungen, welch« in dem vorliegenden
Theile deS Entwurfs enthalten find, nicht mehr die Rede sein
kann. Ich stimme Namen» der Staatöwirlhschaflökommissiou
zu sofortigem unbedingtem Eintreten.

Herr Präsident. Ich möchte den Herrn Berichterstatter

deS RegierungSratheS ersuchen, sich über den Antrag deS

Herrn Stockmar auszusprechen, indem solches meines Wissen»
Nicht geschehen ist.

Herr Berichterstatter. Ich bekenne aufrichtig, daß
mir die Sache noch ganz neu ist» und daß ich die Piece«,
welche auf da» finanzielle Verhältniß des alten und neue»
KantonStheilS Bezug haben, noch nicht studirt habe. Unter
diesen Umständen habe ich nicht» dawider, daß der Antrag de»

Herrn Stockmar erheblich erklärt werde, jedoch nur unter de»

einzigen Bedingung, daß die Erheblicherklärung daS sofortig«
unbedingte Eintreten tu den vorliegenden Entwurf nicht hindere.

Abstimmung.
1) Für da» Eintreten überhaupt Handmehr.
2) Für den Antrag de» Herrn Bützberger 63 Stimm«».

Dagegen 92 „
3) Für den Antrag deß Herrn Stockmar 48 Stimmen.

Dagegen 91 »
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4) Für sofortiges Eintreten Handmehr.
5) Für artikelweise Behandlung „

Eingang und §. 1.

H-rr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Die
Bestimmung der Entschädigung der Mitglieder deS Großen
RatheS hat schon zu wiederholten Malen zu oft sehr unangenehmen

Erörterungen Anlaß gegeben, indem es immerhin «ine
delikate Sache ist,. über Entschädigungen, welche man selbst

bezieht, zu diskutiren. Indessen ist eS nothwendig. daß diese

Sache auf eine oder andere Weise entschieden werde, und ich
bin deßhalb so frei, einige Hauptmomente, welch« mich bei
diesem Antrage leiten, anzuführen. Die jetzigen Entschädigungen
der Mitglieder de» Großen RatheS haben durchschnittlich zirka
36,895 Fr. gekostet, die Reiseentschädigungen tnbegriffen. Nimmt
man den gleichen Maßstab an, wie bis dahin, so werden sie

nach dem neuen Vorschlage zirka 25,000—30,000 Fr. kosten,
so daß sich eine jährliche Ersparniß von 10,595 Fr. erzeigt.
Hiebet bemerke ich, daß der Große Rath im Jahr 1849
außerordentlicher Weise wegen den vielen und langen Sitzungen
43,866 Fr. kostete. Ebenso bemerke ich hier für ein- und
allemal, daß der Betrag der Besoldungen in neuen Schweizer-
franken oder französischen Franken ausgesetzt, und daß zu dessen

vergleichunz mit der bisherigen Besoldung der Betrag in alten
Schwetzersranken stets in einer besonderen Kolonne nebenbei

enthalten ist. Die Finanzdireklton des RegierungSratheS glaubte,
dieß thun zu sollen, weil mit dem nächsten Jahr der neue Münzfuß

für die Schweiz in'S Leben tritt. AuS diesem Grunde
möchte ich Sie sehr ersuche», bei Ihren AbänderungSanträgen
sich der neuen Schweizerfranken zu bedienen, damit stet» gerade
Summen erscheinen. Bei den Entschädigungen der Mitglieder
deS Großen RatheS sind drei Faktoren in'S Auge zu fassen:
vorerst die Frequenz oder mit andern Worten, wie stark der

Große Rath besucht wird, dann die Zahl der Sitzungen, und
endlich der Betrag der Entschädigungen. WaS den ersten Faktor
betrifft, nämlich die Frequenz, so ist mit Sicherheit anzunehmen,
daß bei der gegenwärtigen Stellung der Parteien dieselbe größer
sein wird, olS je, und namentlich zahlreicher, als in den

letzten vier Jahren, irdem man jetzt nicht ohne Noth zu Hause
bleibt. Wa» die Zahl der Sitzungen betrifft, so kann man
darüber nichts mit Gewißheit statuiren; doch ist anzunehmen,
daß die Sitzungen nicht so zahlreich sein werden, wie bis-
her, weil die wichtigsten gesetzgebererischen Arbeiten, wie daS

Kriminalgesttzbuch, der Eivil- und Betreibung»p oz«ß u. s. w.
bereits zu Ende berathen und in Kraft getreten sind, und diese

sehr viel Sitzungen in Anspruch genommen haben. WaS den

dritten Faktor, nämlich den Betrag der Taggelder, betrifft, so

ist es nothwendig, daß die oberste LiodeSbehörd« vor Allem
auS mit einem guten Betspiele vorangehe, indem nur auf diese

Weise man bei den Besoldungen der untergeordneten Beamten
auf unparteiische Weise zu Werke gehen kann. Ich sähe eS

daher höchst ungern, wenn man mir den Taggeldern höher

ginge, alS eS ter RegierungSrath anträgt. ES ist für ein

Mitglied deS RegierungSratheS eine delikate Frage, derjenigen
Behörde, welche über ihm steht, »ine Besoldung vorzuschreiben,
und ich bin auch weit entfernt, dieß zu thun. ES darf indessen

solches mich nicht hindern, den Antrag deS RegierungSratheS
möglichst zu begründen und zu empfehlen. Ob die in der

Stadt Bern wohnenden Mitglieder eine Entschädigung zu
fordern haben, darüber wird wahrscheinlich eine Diskussion
stattfinden. Diese Frage ist von der SlaalswirthschastSkommission
lang und weitläufig diSkutirt worden. Mir persönlich scheint
die Bestimmung der Verfassung im §. 25 maßgebend, welche

vorschreibt: „Die Mitglieder deS Großen Rathes beziehen für
ihr« Anwesenheit in den Sitzungen und für die Hin- und
Herreisen zu denselben «ine Entschädung, welche daS Gesetz bestimmt."
In diesem Paragraphen ist keine Ausnahme gemacht, jedoch

gestattet es die Möglichkeit zu statuiren, ob ein Unterschied
zwischen den Mitgliedern des Großen Rathes, welche auf dem

Lande, und denjenigen, welche in der Stadt wohnen, in
Betreff der Taggelder gemacht werden soll. Im früher«« Großen

Rath« waren wenige Mitglieder auS der Stadt, und diese habe«
sich bei der Diskussion nicht betheiligt. Sie werden in dieser
Beziehung entscheiden und nicht nur die pekuniären, sondern
auch die politischen Gründ« in'S Auge fassen, welche für oder
g»g«n eine Gleichstellung sprechen. Der RegierungSrath glaubt,
man soll keinen Unterschied mache», damit nicht je Mitglieder
so und die andern anders gehalten werden, und damit nicht
den Mitgliedern au» der Stadt die Möglichkeit gegeben werde,
weil sie kein Taggeld beziehen, auf dem Lande mehr gewählt
zu werden, indem eS möglich ist, daß die Leute sagen: wtd
wollen Einen auS der Stadt nehmen, der kostet u»S nichts.

Herr Berichterstatter der StaarSwirthschaflSkommis-
fion. Der Art. 1 ist der Kardinalpunkt deS ganzen Gesetze»;
denn nach Ansicht der StaarSwirthschaslskommission kann nur
dann eine erfolgreiche R«vifion deS Besoldungsgesetze«
vorgenommen werden, wenn der Große Rath bei sich selbst zu re-
diHiren anfängt, und hier ist der Satz anwendbar: «Ldsritè
bien orâonnêe commence psr soi-même.» Ich darf hoffen, daß
man diese Frage hier ruhig erörtere und daß man hier weder
von Aristokratie, noch Oligarchie rede; um so mehr darf ich
hoffen, daß solche» geschehe, als daS Opfer, welches daS
einzelne Mitglied deS Großen Rathe» im Jahr« bringt, nicht groß
ist. SS ist nämlich da» Taggeld, welche» jetzt vorgeschlagen
wird, nicht ganz 11 Btz. niedriger, alS das vorherige, und
nimmt man im Jahr 5V Sitzungen an, so bezieht ein Mitglied

de» Groß-n RatheS von allen diesen 50 Sitzungen
nur Fr. 55 weniger. Für da» einzelne Mitglied ist dieß ein
Kleine», während eS für ten ganzen Großen Rath eine namhafte

Ersparniß macht. WaS nun die Taggelder der Mitglieder
deS Großen Rathe» au» der Stadt betrifft, so hält die

StaatSwirthschaftSkommiffion e» für billig, daß dieselben kein
Taggeld beziehen. Die Kommission hält nämlich dafür, «» sei
da» Taggeld eine Snschädigung für wirkliche Baarauslagen,
welche die vom Lande herkommenden Mitglieder nothwendigerweise

machen müssen, während diejenigen, welche in der Stadt
wohnen, zu Hause bleiben und deßhalb keine außerordentlichen
Auslagen haben. Die SeaatSwirthschaftSkommission behandelte
diese Frage nicht alS eine politisch«, sondern alS eine solche,
deren Beantwortung sich au» den Umständen selbst «rgiebt,
indem es ganz natürlich ist, daß Leute, welche keine außerordentlichen

Auslagen haben, gar nicht oder doch weniger entschädigt

werden. Vom Jahre 1331 an bi» 1810 war da»
Verhältniß so, die Mitglieder au« der Stadt bezogen kein Taggeld

und ich glaube nicht, daß sich Jemand mit Grund
beklagt habe. ES läßt sich jedoch nicht ve:kennen, daß der F. 25
der Verfassung ein Haupthinterniß gegen diese Anficht bildet;
indessen darf man hier gewiß unbedenklich den Grundsatz
annehmen, welcher in gerichtlichen Sachen gilt, daß nämlich eine
Entschädigung nur demjenigen gebührt, welcher wirklichen
Schaden erleidet, selbst wenn der Grundsatz der Entschädigung
ausgesprochen ist. So ist e» auch hier. Im §. 25 ist den
Mitgliedern eine Entschädigung zugesagt. Da aber die
Mitglieder auS der Stadt im Vergleich mit denjenigen vom Lande
keinen Schaden erleiden, so ist auch keine Entschädigung zu
entrichten. Dessenungeachtet gebe ich zu, daß der nackte
Buchstaben dies«» Paragraphen gegen meine Anficht spricht, und
wenn der Antrag gestellt würde, die Mitglieder auS der Stadt
weniger zu entschädige», alS die vom Lande, so könnte ich
dazu stimmen, weil dann ein solcher Modu» auch mit dem
Buchstaben übereinstimmen würde.

G fell er. Ich bin so fr«t, meine in der StaatSwirth-
schastskommisfion geäußerte Anficht, hier im Gr Rathe zu
wiederholen. Es ist zwar sehr unangenehm, in einer solchen
Sache über sich selbst zu Gericht zu sitzen, und da» empfinde
ich gewiß mit allen Anwesenden; allein ich bin genöthigt, auch

gegen die vorgeschlagene Herabsetzung auszusprechen, weil ich
in derselben einen großen Nachtheil für die allgemeine Vertretung

der Großen Raths sehe; man mag deßhalb über meinen
Borschlag urtheilen, wie man will, so lasse ich mich dennoch
nicht abhalten, meine Ansicht öffentlich auSzusprechen. Die
Sache ist wichtig. Ich finde nämlich, daß, durch eine so

bedeutende Herabsetzung der Entschädigungen an die GroßrathS-
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Mitglieder wir ganz ficher nicht im Interesse der Volksfreiheit
handeln. Ich finde nämlich, die Entschädigung deS Großen
Raths soll so beschaffen sein, daß durch dieselbe die nochwen-
digen Baarauslagen derselben gedeckt werden, und daß ein
Mitglied, welches einfach, aber anständig lebt, nicht genöthigt ist,
au» seinem eigenen Sacke hinzuzulegen. Ich sagte vorhin, eS

liege dieß im Interesse der Volksfreiheit, und eS ist dieß auch
wirklich, denn, wenn Sie die Taggelder so herabsetzen, daß
die große Mehrzahl der Mitglieder genöthigt ist, von ihrem
eigenen Gelde hinzuzusetzen, so ist dieß, man mag sagen, was
man will, wenn auch nicht j«tzt, doch später ein Grund, um
die Sitzungen weniger zahlreich zu besuchen, und es würde so

indirekt der Grundsatz festgestellt, daß nur diejenigen, die
Sitzungen besuchen können und sollen, welche durch ihre
Abwesenheit wenig verlieren, und welchen ihre Vermögens- und
Familienverhältnisse g-statlen, ohne wesentlichen Opfer auS
eigenem Sacke zu leben; mit einem Wort, durch die Herabsetzung

der Taggelder würde nach und nach ein- Geldaristokratie

entstehen, und eS würde den weniger Bemittelten, dem
Landmann, dem Professionisten der Besuch deS Großen RarhS
theils erschwert, th.-ilä unmöglich gemacht. Bekanntlich find
im Kanton Bern nicht alle vermöglich oder reich, sondern eS

bestehr die Mehrzahl der Bevölkerung aus dem sogenannten
Mitte st mde, welcher nicht im Stande ist» aus die Länge große
Opfer zu bringen Dieß find die Gründe» welche mich veranlassen,

auf Beibehaltung des allen TaggeldeS von 5 Fr. neuer
Währung anzutragen. In Bezug auf die Entschädigung der
Mitglieder in der Stadt will ich mir kein Wort erlauben.

Aubry stellt den Antrag, den Mitgliedern in der
Sradt 14 Btz. Taggeld zu geben.

G y s i. Als Mitglied der SraatSwirthschaflskommission
schließe ich mich dem letzter» Sucrage au. In der Kommission
war ich der Ansicht, daß die Mitglieder aus der Stadt k-in«
Entschädigung erhalten sollen aus den vom Berichterstatter
angegebenen Gründen Im muß aber gestehen, daß ich mich
deS 25 der Verfassung nicht genau erinnert habe, und daß
derselbe jedem Mitglieds eine Entschädigung zuspricht. Ich
schließe daher für die Mitglieder auö der Sradc auf eine
Entschädigung von Livr. 2 neuer Währung. — Was den Antrag
betrifft, daS Taggeld auf Livr. 3, 50 n. W herabzusetzen, so
stimme ich dazu, indem ich die feste Ueberzeugung habe, daß
wenn wir nicht bei den Taggelderu des Großen RatheS zu
reduziren anfangen, wir kein ordentliches Resultat bei den
übrigen Beamrungen erhalten können. Wenn man sparen will,
so muß man i-gendwo anfangen, und wenn man an einem
Orte anfangen will, so muß man Oden anfangen. Man wendet

ein, ,S sei nicht möglich, mit 3«/, Fr. n W. täglich zu
leben. Ich gebe zu, daß die meisten Mitglieder mehr brauchen

; aber daS muß man mir auch zugeben, und die
Ueberzeugung habe ich erhalten, daß, wenn man sich einrichtet, man
mit diesem Betrag anstìndtg leben kann. Natürlich ist es,
daß man die Zeit, welche man versäumt, nicht in Anschlag
bringen darf. Im stimme zum Antragt deS RegierungsrathS
und demjenigen deS Herrn Aubry.

Tscharncr-Wurstemberger. Es ist angeführt wo»
den, daß viele Mitglieder des Großen Raths bei herabgesetzten
Taggeltern nicht im Stande seien, die GroßrathS. Sitzungen
besuchen zu können, und daß sie nicht im Falle seien, Opfer
zu bringen. Ich kann nun die Bemerkung nicht unterdrücken,
daß eS mir auffällt, wenn die Mitglieder deS Großen Rath»
bei dem beantragten Taggeld die Sitzungen nicht sollen besu-
chen können, während ich sehe, wie die vielen Schützen-,
Sänger- und andere Feste so zahlreich besucht werden, und
dafür so viel Geld ausgegeben wird, ohne daß die Leute dafür
irgendwie pekuniär entschädigt würden. Ich mache dabei auf-
merksam, daß die große Masse der Besucher solcher Feste nicht
etwa au» Bermöglichen besteht, sondern gerade auS Leuten,
welche einen Beruf oder ein Gewerbe treiben. SS scheint mir
nun, wenn man für solche Sachen Geld hat, so sollte man
auch einig« kleine Opfer nicht scheuen, um an den wichtigste»

Berathungen deS Landes Theil zu nehmen. Ich stimme zu«
Antrag des NegiernngsrathS.

Karlen, Major. Ich habe mich seiner Zeit erklärt
für eine Herabsetzung der Besoldung in mäßigem Sinne, und
dafür, daß diese Herabsetzung gleichmäßig alle Angestellten
betreffe. Nun sehe ich, daß man nur den Einen von der Besoldung

abschneiden will, den Andern aber nicht; ja, ev ist sogar
davon die Rede gewesen, die der Geistlichen heraufzusetzen.
Meine Herren, daS ist nicht der Wille des VolkeS, sondern i«
Gegentheil ist eS der Wille des Volkes, daß die Besoldungen
der Geistlichkeit auch reduzirt werden. Was die Taggelder der
Großrälhe betrifft, so hat man sich ebenfalls zu Gunsten einer
Herabsetzung aus das Volk berufen; ich dagegen bin der An-
ficht, daß wenn man dem Willen des VolkeS und seinen In-
teressen Rechnung tragen will, man das Taggeld nicht zu lief
herabsetzen darf. WaS die so eben gefallene Aeußerung des
Herrn Wurstemberger, betreffend den Besuch der Schützen- und
Sängerfeste, so begreife ich ganz gut, daß ee dieselben
nicht gerne sieht, und daß es ihm lieber wäre, wenn man uns
wieder wie früher in die Ställe einsperren könnte; aber diese

Zeiten find nicht mehr: wir find frei« Schweizer, wir treten
zusammen, wann und wo wir wollen, und nerden unS darin
auf keine Weis« binden lassen. Was den Antrag selbst
betrifft, so finde ich den Antrag auf Herabsetzung der Taggelder

auf Batz. 24 zu niedrig, indem wohl Jedermann weiß,
daß man mir diesem Betrag hier in der Sradt auf kürzere Z-ir
nicht leben kann, und daß LogiS und Kost mehr alS da»
kosten. Deßhalb trage ich in erster Linie auf Beibehaltung
des bisherigen Taggelds von L. 5 n. W. und in zweiter Linie
auf ein solches von L 4 an.

Weißmüller. Ich glaube nicht, daß wir hier zusam.
mengekommen sind, um einander zu Plagen und zu verdächli-
gen, und ich glaube nicht, daß das Volk an solchen Reden
Gefallen finden kann. Es kommt mir sonderbar ror, wenn
ich daran denke, daß vom Jahr 1831 bis 1840 em Taggeld
von 25 Btz. genügte und man überdieß verpflichtet war,
14 Tage ohne Taggeld zu sein, und man jetzt sagt, daß man
heut« mir der nämlichen Summe und ohne Beschränkung der
14 Tage nicht eristiren könne. Ebenso kann ich nicht begreifen,

daß man sagt, auf diese Weise werde die Mittelklasse au»
dem Großen Rathe verdrängt und die Aristokratie und Slädte-
hnrschafl werde begünstige. Wmn ich den Großen Raih, wie
er ist, beobachte, so will ej mir fast scheinen, alS haben sich
die «nfich'en mir den Zeiten verändert, denn im Jahr 1336
blS 1841, wo man nur 25 Btz. Taggeld hatte und 14 Tage
vergebens sitzen mußte, waten weniger Städter im Großen
Rath alS jetzt, wo man ein Taggeld von 35 Btz. bezieht. Ich
stimme zum Antrag des Regierungsraths.

Feller voa Wichtrach. Nach meiner Anficht scheint
mir der Antrag deS Regierungsraths ganz gegründet. Wäre»
die finanziellen Zustände besser, und würden fi« ein höheres
Taggeld gestatten, wäre man nicht gezwungen, Ersparnisse zu
machen, so könnte ich ganz gut dazu stimmen, daß daS bisherige

Taggeld beibehalten werde. SS ist aber nicht bestritten,
sondern zugegeben, daß man Ersparnisse machen müsse, und
da finde ich, daß, wenn man andere Stellen niedriger setzen
will, wir bei uns anfangen sollen. Würden wir im SraalShau».
halt nicht Ersparnisse machen, so müßten die Mehrkosten
großentheil» wieder durch den Mittelstand gedeckt weiden, und
da meine ich, man solle an denselben nicht mehr Anforderun-
gen stellen, als absolut nothwendig ist.

Stock mar. Ich halte die Frage für bedeutender, als
man zugestehen möchte. In meinen Augen ist «S nicht eine
Geldfrage; eS handelt fich nicht darum, ob man am Ende des
JahreS einige rausend Franken erspart habe, sondern es han-
belt fich darum, ob da» Land wirklich in dieser V«rsammluag
vertreten sein soll oder nicht. Es giebt Leute, die umsonst
hieher käme», und die sogar noch bezahlen würben, um auf
diesen Stühlen fitzen zu können; diese Rückficht soll unS nicht
leiten; wir müssen unS fragen, ob Vertreter aus Meiringeu



oder Pruntrut mit einer Entschädigung von 25 Batzen täglich
-> »en Sitzungen beiwohnen können. Sie, meine Herren, die von

Bern find, Sie verlassen Ihre Geschälte nicht, Sie können
Ihre Geschäfte fortführen, a>S Notare, Advokaten lc.. Ader
wenn man ganz auS seinem Geschäfte fort muß, ist es ein
groß-S Opfer. Sie wissen nicht, waS daS heißt, alle seine

Geschäft« verlassen. (Einige Mitglieder beginnen zu lächeln,
Herr Slockmar sagt Ihnen :) Lachen Sie, meine Herren, sov el
Sie wollen, man weiß wohl, daß Sie regierten, um sich zu
bereichern. (ES erhebt sich Zuruf; der Herr Präsident bittet
den Redner, in den gehörigen Schranken zu verbleiben.) Herr
Präsident, ich war befugt, so zu Leuten zu sprechen, die sich

über mich lustig machen zu wollen schienen. Soll ich die
Geschichte des Kanions Bern durchgehen? Wir werden da sehen,
wie einige Vermögen zusammengebracht worden sind. Ich
kehre zur Frage zurück. Man muß wissen, ob Jeder hieher
zu sitzen kommen kann, der Handwerker wie der Reiche; wenn
er nicht hieher kommen kann, so haben wir eine lügnerische
Aristokratie. Wenn bloß die Reichen und die Bewohner der
Hauptstadt hieher kommen können» ist eS um unsere Demokratie

geschehen. Und dahin kömmt «S, wenn Ei« daS
vorgeschlagene Gesetz annehmen. Aber ich glaube, wir sollen uns
hüten, sie nicht um einiger Tausend Franken Eesparniß fahren
zu lassen, die man in die Wagschale wirft, um unS unser«
F eiheiten, eine um die andere, zu rauben. In allen Ländern
haben die Minoritäten zu kämpfen gehabt um die Frage» ob
die Vertreter entschädigt werden sollten oder nicht. 1789 so

gut als 1814 haben sich in Frankreich lange Diskussionen
darüber erhoben, weil man erkannte, die Entschädigung allein
vermöge in den großen Versammlungen Mitgliedern den Eintritt
zu eröffnen, welchen ihr VermögenSzustand nicht erlaubt, Opfer
zu bringen. Die Gescheidten (denn solcher hat eS zu allen
Zeiten und unter allen Völkern gegeben) sagten, man solle dem
Vaterlande umsonst dienen, um der Ehre willen eS thun zu
können; das verfieng im ersten Augenblick, aber nachdem
einmal der augenblickliche Enthusiasmus vorbei war, sahen die

Vermögenslosen oder nur mittelmäßig Bermöglicbeu ein, daß
sie eS nicht aushalten konnten, daß sie ihrem Ruin entgegen
gingen, und die Betrogenen dieser Gescheidten seien. 1831
sah man ein, daß eine Entschädigung nothwendig sei; aber
auch damals vermochten die Gescheidten dieselbe auf 25 Batzen
herabzudrücken» unter Vorgeben, eS sei genug zum Leben und
man müsse dem öffentlichen Wohl» ein Opfer bringen. Aber
noch elwaS anderes machte, daß die Entschädigung so niedrig
angesetzt wurde, unter der Verfassung von 1831 bestand näm-
der Große Rath auS Beamten. Die konnten schon ein Opfer
bringen; sie zogen ihre Besoldung fort. Ist e» noch gleich?
ES finden sich kein« Beamten wehr im Großen Rath, alle hier
befindlichen Personen beziehen keine StaatSbesoldung. Ist eS

zu viel, «ine Entschädigung von 35 Batzen zu verlangen, um
die AuSgaben zu bezahlen, die man in der Hauptstadt, wo 35
Batzen bald verehrt sind, machen muß? Ist es nicht genug,
wenn man seine Zeit opfert und Verlust erleidet durch Liegen-
lassen seiner Geschäft«? Dazu ist die Reiseentschädigung für
weik von Bern weg wohnende Personen ungenügend, so daß
auch hiebet Diejenigen, welche einige zwanzig Stunden entfernt
wohnen, genöthigt sind» ein Oper zu bringen. Mir scheint
daher, die Gerechtigkeit erheische, daß man kein weiteres Opfer
verlange. Wenn ich darauf dring«, so ist eS nicht für mich
eine Geldfrage; eö findet fich immer eine gewisse Zahl Männer,

die zur Aufrechthsltung unserer Freiheit und unserer
Institutionen Opfer zu bringen, standhaft zu kämpfen vermöge«.
Aber das macht es nicht aus; die ganze Zahl muß hieher kam-

men können, und nicht bloß in einzelnen Männern; alle Klassen

müssen hieher kommen, ihre Interessen, ihr Recht und die

Rechte AVer vertheidigen zu können; denn eö finden sich

patriotische Gesinnungen beim L^ntbauer ebenso gut und oft noch
mehr als bei den Reichsten, die hier sitzen. Tit., wenn Sie
Ihre Stellung mißbrauchen, wenn Sie die Thüren dieses Saa-
leS dem Volke verschließen, so könnte daS Volk sie zu offne»
kommen. DaS muß vermieten werden, sie müssen offen gelassen

werden» die Gesetz« müssen dem Volke es erleichtern, hieher zu
kommen ; dann glaube ich » wird keine Gefahr vorhanden sein.

Und, meine Herren, wenn man Sie auf das aufmerksam macht,
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was geschehen könnte, so bin ich ganz erstaunt, diese Bewegung
auf einigen Bänken zu erblicken. ES scheint, man habe nie
keine Revolution gesehen, eS scheint, wir seien in dieser
Versammlung ohne irgend eine Kenntniß der Veizgangenheit. (Hr.
Präsident. Ich ersuche Herrn Stockmar, fich zu mäßigen.)
ES ist sehr auffallend, daß nicht erlaubt ist, hier an diesem
Orre die Wahrheit zu sagen, ohne die Unzufriedenheit einer
gewissen Partei zu erwecken. Man glaubt vielleicht, ich stoße
Drohungen auS; nein, meine Herren, ich mache Sie nur auf
die Gefahren aufmerksam, und ich wiederhole «S, ich fürchte,
daß, wenn Sie den Eintritt in den Großen Rath dem Volke
verschließen, daS Volk dem zum Trotz doch hinein kömmt. Und
eS heißt, die Thüre verschließen» wenn man Gesetze macht,
welche der Mittelklasse Opfer auferlegen; eS heißt dieß» eine
Meng« Bürger auf die Seite schieben, die den Wunsch und
das Recht haben, an den öffentlichen Angel genheiten Theil zu
nehmen. Ich fürchte, daß, wenn man mit diesen Reduktionen
beginnt, das Volk glauben wird, man wolle ihm nach und nach
alle Freiheiten rauben. Auch sage ich noch einmal, Tit., ich
zieh« hier nicht die materiell« Frage in Betracht; ich stimm«
für die Handhabung der alten Snlschävung, d. h. für 5 Fr.
neue Währung.

Fischer, alt-Schultheiß. Ueber die Sache selbst werde
ich mir nicht erlauben einzutreten, indem sie von mehreren
Mitgliedern dieser Versammlung, auf welche wir Rücksicht
nehmen sollen, in verschiedenem Sinne erörtert worden iß.
Wenn wir frei wären, zu thun, waS wir wollten, wenn wir
nicht durch Umstände und Verhältnisse gebunden wären, so
würde fich zu Gunsten vieler Ansichten Manches sagen- Aber
wir sind gebunden und wir sind gezwungen, auf Ersparnisse
hinzuwirken. In der Staatsrechnung von 1843 steht unter
„Kapitalvermögen" des Staats eine Vorschußrechnung von
Fr. 3,483,48t), welche in den Jahren 1846, 47 und 48 auf-
gebraucht worden sind, und als Vorschuß erscheinen. Wenn
wir ferner wissen, daß ungeacktet aller Büchlein ein Faktum
feststeht, nämlich, daß bei der Berathung der finanziellen Fragen

im VerfassungSralhe der jährliche Ausfall auf Fr. 1,193,000
berechnet worden ist, welcher durch eine Steuer gedeckt werden
sollte; wenn man ferner aufmerksam macht, daß diese Steuer
späterhin auf Fr. 600,000 berechnet, bei der zweiten Berathung
dos Defizit nur auf Fr. 100,000 angegeben wurde, daß jetzr
die Steuer brutto Fr. 4 — 500,000 oder netto Fr. 400,000
abträgt, so wird fich wohl Niemand verwundern, daß wir w
eine» Defizit stehen. Ehemal» halte die Schweiz und namentlich

der Kanton Bern, ein Recht, um welche» er in ganz
Europa beneidet wurde, und welches sonst in keinem andern Land«
eristirte, «äwlich daS Recht der Steuerfreih«it; jetzt aber haben
wir auch daS mit auder« Länder« gemein, daß wir wie sie,
Steuern zahlen müssen. Ich weiß wohl, daß die Verhältnisse
fich dermaßen gestalteten, daß eS nicht «nderS kommen konnte
und ich will deßhalb Niemand »inen Vorwurf machen; aber
da wo der Druck unabwendbar ist, da muß man Sorge
tragen, daß der Druck uicht zu stark werde, und daß
er nicht in steigender Progression zunehme, sonst treten
eben die fatalsten Folgen ein. Sin Defizit ist evidene
da und ebenso evident ist eS, daß Ersparnisse gemacht werden
müssen, wenn mau den Bogen nicht allzusehr spannen will
Noch mehr Opfer fordern, kann man nicht, weil weder die
Einen noch Andern geneigt sind, mehr Steuern, als bisher,
zu bezahlen. Ich weiß wohl und fühle eS, daß eS schwerhält,
Ersparnisse zu macheu, weil sie unmöglich find, ohne irgend
Jemand damit wehe zu thun, und eS ist ungemein schwer,
wenn man einmal über die Grenze hinausgedrückt worden ist,
wieder in die rechte Bahn hinein zu lenken. Indessen, wiege-
sagt, ich will keinen Vorwurf machen, sondern ich bin bereit,
nach Kräften mitzuhelfen. Man muß mit gutem Willen und
gemeinsam Hand ans Werk legen, und dazu ist e» auch nöthig,
daß bei Berathungen über das Wohl des Landes mit Ruhe
und ohne Leidenschaft zu Werke gegangen werke, und daß ohn«
Noth keine Provokatiouen, wie eS geschehen, hingeschleuderr
werden. Ich weiß nicht, ob meine Herren der deutschen Sprach«
verstanden haben, WaS eben gesagt worden ist. Ich wollte die
Diskussion nicht virlängern unh ich wäre f-.oh gewesen, wen»
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ich die Sache hätte fallen lassen können; aber wahrhaftig, wenn
man denkt, daß der Eindruck, welchen jene Rede gemacht hat,
bleiben, und dieselbe durch den Druck de» Tagblatte» und der
geilungen in» Land hinauskommen solle«, wir unter einer
solchen Anschuldigung stehen bleiben würden. Ich hält« ge-
wünscht, daß die Ausdrücke, Repräsentanten der Aristokratie
und Ochlokratie zurückgewiesen worden wären. E» ist dieß
nicht geschehen, und ich weise diese Anschuldigung nun. so weit
an mir, zurück. Ich erkläre ferner», daß ich da» Volk und
da» wahre Wohl desselben ebensoviel geehrt und geachtet, eben-
soviel und vielleicht mehr geliebt habe, ol« viel« Leute, welch«
dasselbe stet» im Munde führen, welche sich für die Wägstcn
und Besten halten, und welche eigentlich den Namen von «ri-
stakraten für sich in Anspruch nehmen. Ich habe da« Gefühl
und da» Gewissen, daß ich wissentlich niemals einen Menschen
beleidigt habe, und ich bin hier in den Saal getreten, mir dem
festen Willen, diejenige Stellung, welche mir jetzt geboten ist.
gelreu und gewissenhaft einzunehmen. Ich habe auch bisher
die verschiedenen Anspielungen ignorirt, aber die Plovokation,
welche heute geschehen ist, ist die gröbst«, welche je vorgekommen,

und ich würde e» meiner Pflicht entgegen halten, dabei
zu schweigen. Ich habe keinen Grund, der mich bewegen könnte,
meinen Ursprung zu verleugnen, sondern ich will ohne weiter»
annehmen, daß die ehemaligen Verhältnisse mir meine Stelle
in der ehemaligen Aristokratie angewiesen haben. Dieser Stel-
lung, in welcher ich geboren, bin ich mir bewußt, meine Pflicht
treu zu erfüllen getrachtet zu haben. Warum konnt« aber eine
RegierungSsorm, welche man jetzt nicht genug mir Beschimpfungen

und Vorwürfen überhäufen kann, 600 Jahre lang bestehen
und dem Kanron Bern seine Geschichte, wie sie ist, bereiten!
warum? weil der Grundsatz der Aristokratie darin bestand:
Alles für da» Volk. Alle» für da» Land, Alle» für die Ehre
und da» Wohl teS Vaterlande», wenn auch ohne seine unmittelbare

E nwirkung Heure stehe ich auf andern Grundlagen,
aber c» sollen mich dieselben nicht verhindern, in dieser neuen
Stellung mit gleich gutem Gewissen zu handeln, und mir Zu-
Ziehung dc« Volke» und dess-n Willen» Alle» für dasselbe zu
thun. Deßhalb sage ich auch allen denjenigen Männern, welche
an der Spitze der Verwaltung stehen, von denen ich die
Ueberzeugung bade, daß fle da» Wohl de« Lande« im Herzen lra>
gen, und mir großen Oviern ihren vaterländischen sinn be-
wahren, weine schwache ober feste Unterstützung zu. Hr. Stock-
mar nimmt iür sich gegenüber der Verbintung Aristokratie mit
der Ochlek atie die Bezeichnung eine» Demokraten in Anspruch;
eS könn'e idm mir einer andern Bezeichnung entgegnel werden,
ich will j-doch daS Wort nicht aiiSiprechen. Ich wünsche von
Herzen, saß dieses abgenörhigle Wort dazu dienen möge, um
fernere Provokationen zu verhindern uns eine Verständigung
anzub hnen. Ich glaubte, cS sei einmal d«r Fall, sich offen
auêz»'pràn. Ich bitte deßhalb ab. Aber ich konnte auf
solche Provokationen nicht schweigen, soiidern mußte diese
Erklärung abgeben. Ich stimme zum Antrage deö Regierungs-
rathe«. Ueber daS Verhältniß der Depalirlen der Stadt mögen

Sie entscheiden.

Stockmar. Ich glaube, in den Worten de» Herrn Alt-
landammann Fischer seien Anspielungen aus mich enthalten ge-
wes-u. Tit.! ES ist daö erste Mal seit l831 » daß ich Herrn
Fischer gehört habe; ich habe mich nie mit seiner Person
beschäftigt und nicht von ihm sprechen gehört. Ich bedaure. ihm
nicht antworten zu können; zwei Dinge halten mich hiebei ob;
f'in Airer uns seine frühere Stellung. Jedoch sollte er später
mir der P evokarion fortfahren, die er io eben gethan, so

winde ich ihm antworten, wie ich eS vielleicht jetzt schon thun
sollte. Man beklagt sich über Provokationen meinerseits, während

ich nur auf die geantwortet habe, die durch den Hohn
einiger Mitglieder crgangen sind. Und wenn ich ihnen leb-
balt geantwortet habe, io ist e» geschehen, weil ich weder
ihren Hohn noch ihren Zorn fürchte.

Lautcrburg. Ich erlaube mir auch einige Bemerkungen.
Vorerst brn ich genöthigt zu erklären, daß man mein letzte»
Voirm in dielen Angelegenheiten in einiger Beziehung mißverstanden

hat. und ich möchte ersuchen, daß man mich jetz' nicht

mißverstehe. So ist mir von Herrn Stämpfl! in den Mund
gelegt worden, al» hätte ich gesagt, man könne blo» von der
Ehre leben. Die» habe ich nicht sagen wollen, sondern meine
Anficht ging dahin, daß man die Anschauungsweise, cr » seien
die Beamrungen ein bloße» Mittel, um sein Brod zu Versionen.
mehr und mehr auch nach der Seile hin lenke, daß sie auch
al» Shrenstellen angesehen werden, und daß, je höher die

Stelle ist, welche jemand d,kleidet, um so höher auch das
Bewußtsein, seiner Stellung Ehre zu machen, gehoben werde.
WaS die vorliegenden Anträge betrifft, so kann ich zu dem-
jenigen des RegierungSraih«» stimmen, dagegen aber glaube
ich, derjenige der SraalSwirthschaflSkommisflon gehe zu weit.
ES ist für einen Stadtbewohner eine delikate Sache, hier das
Wort zu ergreifen, und ich hätte erwarten sollen, daß rieS in
Betreff de» Antrages der StaatSwirlhschaflskommission von
anderer Scire geschehe, und entschieden gegen den Antrag
derselben aufgetreten werd«. Ich will nur andeuten, daß da»

Moriv, welche» meiner Ansicht zu Grunde liegt, ein rein
politische» ist, und daß «» meiner Ansicht nach, von allen
denjenigen, welche sich zu der radikalen Richtung bekennen»
gerheilt werden sollt». Wa» den Betrag de« zu bestimmenden
Taggelke» betrifft, so muß man sich hier wohl nach den

Mitgliedern de» Lande» richten, indem sie in den Fall kommen,
ihren Unterhalt zu bestreuen. Nun wird Von den einen
Mitgliedern tos Lanoe» gesagt, daß c» möglich iei mit 25 Btz. täglich

anstäavig zu leben, von Andern dagegen wird gesagt, e«

sei die» nicht möglich, und man brauche dazu 35 Btz. Bei dieser

Abweichung der Meinungen ist c» natürlich, daß der Vorwurf,
al» woll« man nicht gehörig entschädigen und den Mitgliedern
te» Lande» den Aufenthalt iii der Stadt erschweren nicht
begründet sein kann. Der wichtigste Einwuri gegen eine Herabsetzung

der Taggelder ist bereit» freilich in sehr greller Fa^on,
geschehn und es läßt sich kurz in den Satz zusammenfassen:
,daß die eigentliche Vertretung de» Volke» nur bei hohen Taz-
geldecn möglich sei, und daß durch eine Reduktion derselben
die Freiheit gefährdet werde " Ich füc meine Perlon kann
nun nicht glauben, daß dieser Satz richtig sei, denn geaeu
diesen Satz spricht die tagtäglich« Erfahrung. Wi. sind

in der Schweiz nicht da» einzige freie Volk, und w>r können

nicht annehmen, daß unie: e Zustände ganz ausnahmsweise
seien. In andern Kantonen stnv ebenfalls freie Institutionen,

da» Volk wirb ebenfalls durch Abgeordnete v rlreten,
von welchen man annehmen muß, daß sie die Interessen de».
selben zu wahren wissen. So hat letzthin im Kanton Aargan
eine Verfassung»«!? sion stattgefunden, wo die Taggelber de»

Großen Rathe« ebenfalls zur Sprache kamen, und da hat eine»
der allerradikalsten Mitglieder de« BerfaffungSralhö. Herr
Rationalrath Jäger, den Antrag gestellt, den Mitgliedern de»

Großen Rathe» gar keine Taggelder auszusetzen. Hat nun
wohl Herr Jäger ebenfalls die Aristokratie begünstigen wollen?
oder muß man nicht vielmehr eingestehen, daß solche Gründe,
wie fle angeführt worden sind, nur dazu dienen, die Gemüther
gegenseitig zu erhitzen. Im Kanton Zürich beziehen die Mit-
glieder de» Großen Rathe» aus den heutigen Tag keine Tig-
gelber. Ist etwa im Kanton Zürich die Freiheit auch gefähr-
del? Man hat eingewendet, die Ersparnisse, welche durch die
beantragten Herabsetzungen bezweckt werden sollen, seien nicht
so bedeutend, und nicht der Mühe werth. ES ist richtig, daß
dieselben, für sich allein genommen, nicht sehr groß sind, aber
man darf nicht vergessen, daß sie mir andern in Verbindung
stehen, und daß. wenn wir mit den Reduktionen nicht bei un»
ansangen, wir fle bei den übrigen Beamten auch nicht so recht
vornehmen dürfen. Wenn irgend Jemand kompetent ist, in
dieser Frage zu urtheilen, so ist e» ficher der Mittelstand, und
wenn irgend Jemand, so gehöre ich dazu. Ich bin allerdinge
damit einverstanden, daß, wenn man dahin antragen würde,
die Taggelder gänzlich abzuschaffen, ein solcher Antrag besorg-
nißerregend sein würde. ES handelt flch hier aber nicht um
Abschaffung der Taggelder, sondern blo» um eine mäßige Her-
abietzung. Ich erinnere Sie daran, daß sowohl in öffentlich-n
Blättern al» in Versammlungen darauf hingedeutet worden ist,
die Taggelder seien zu hoch, und e» sollten dieselben heruntergesetzt

werten. Daß nun da» herabgesetzte Taggeld genügt,
glaube ich mit dem Beispiele Aargau's belegen zu können,



welch«» dieselben noch niedriger gegellt hat. Zum Schluss«
erkläre ich, ohne Weitere« die Gründe antugebeo» daß ich für
mein« Perlon da« Privilegium, welche» von Seite der Staat»-
wirrhschaf.'Skomlnission in Betreff der Abgeordneten der Stadt
beantragt worden »st, zurückweise. Ich glaube» nicht mißverstanden

zu werden, Jedermann weiß, daß ich nicht au» Eigennutz

spreche, sondern daß lieferliegende Gründe für Gleichstellung

der Mitglieder de« Großen RaiheS sprechen.

S t â m p f l i. Ich bin gegen eine Herabsetzung der
Besoldungen au» den Gründen, welche ich bereit» bei der Ein-
trelenSfrage entwickelt habe. Wenn Ihr da« Taggeld auf 25
Batzen herabsetzt, so nöthigt Ihr damit die Mitglieder vom
Lande, au» ihrem Gelde zuzulegen. Freilich ist e« möglich,
woHlfeiler zu leben, al« mir 35 Btz., aber nur unter Verhältnissen

und Zuständen, die man Mitgliedern de« Großen
Rath»« nicht zumuthen darf. Ich appellire in dieser Beziehung an
die Erfahrung sowohl der liberalen, al» anderer GroßralhS-
mitglieder. Wenn Ihr nun die Mitglieder de« Großen Rathe»
zwingt, so schließt Ihr den Mittelstand vom Großen Rathe
au«. Freilich geschieht dieß nicht mir einem Mal, sondern
Ansang« nur unvermerkl. Jetzt namentlich ist noch Eifer und
Lust vorhanden, welche geeignet find, Opier zu bringen. Aber nach
und nach, wenn die Parteien weniger schroff einander gegenüber
stehen, wenn der Eifer der Einzelnen nachgelassen hat, so werken

diejenigen, welche bisher Opfer gebracht haben, diese zu
scheuen anfangen, nach und nach au«bletben, und so uur die

Vermöglicheren zurückbleiben. Diese Konsequenz, meine Herren!

wird sich geltend machen, und die Nachtheile werden nicht
ausbleiben. Thalsache ist e« nun einmal, daß Ihr und Wir
auf einem verschiedenen Standpunkt« stehen, und Thatsache ist

eS, daß Herr Schultheiß Fischer und ich nie und nimmer vom
nämlichen Standpunki« die Verhältnisse ansehen, auf dem

nämlichen Standpunkte stehen, sondern daß derselbe für un« Beide
und für die Klasse von StaakSbüraern, welche Wir vertreten,
stetS ein verschiedener sein wird. Die Versicherung von
Versöhnung find Worte, die verhallen, und verhallen müssen, so

lange wir einen verschiedenen Standpunkt haben, von dem wir
die politische» und gesellschaftlichen Verhältnisse ansehen, daß
wir einen verschiedenen Standpunkt haben, das wird Niemand
bezweifeln, und daß ich unter Volkswohl, unter Volksireiheir,
unter Volksgleichheit etwa« Andere» verstehe, al« Herr alr-
Schultheiß Fischer, da» wird Jedermann glauben. DaS Volk,
da« Ihr im Auge habt» ist nicht dasjenige, da» Wir im
Auge haben! Freilich habt Ihr begriffen, daß solche Worre
nothwendig find, um da» zu erreichen, was Ihr im Frühjahr
erreicht habt, und nur dadurch seid Ihr zur Herrschaft gelangt,
und habt die Personen gewechselt, weil Ihr versprächet, die
Grundsätze und die Verfassung vom Jahr 183l und 1846 zu
den Eurigen zu machen. Aber das find Worte, und eS kaun
zwischen Euch und Un«, eben weil wir auf verschiedenem Standpunkte

uns befinden, die Rede nicht sein, bi» Wir die

Ueberzeugung haben, daß Ihr Euren Standpunkt verlassen und aus
Unsern Euch gestellt habt. Daß Wir eine solche Versöhnung
nicht wollen, darüber mögt Ihr Euch nicht beklage«. Herr
alt-Schultheiß Fischer hat gesagt, daß die Schweiz früher steuerfrei

gewesen sei. Entgegen den Thatsachen der Geschichte,

welche Niemand wegläugnen kann, ist dieß »ine Unwahrheit,
und e» ist dieß der Wahrheit in da« Geficht geschlagen. Steuerfrei

im Kanton war Niemand, als die Stadt Bern. Aber
da« Emmenthal, da« Seeland, da» Mittelland, da« Aargau,
diese waren nicht steuerfrei, sondern diese mußten unter der

Form von Zehnten, Bodenzinsen, Ehrschätzen und andern
solchen Feudallasten, Steuern bezahlen, an die fie fich stet»
erinnern werten. Freilich wird Herr alt-Schultheiß Fischer und
die Klasse von Staatsbürgern, welche er vertritt, lagen, eS

seien dieß keine Steuern gewesen, sondern eben Privarlasten.
Wir aber und da« ganze Land behaupten: es waren Abgaben,
e« waren Steuern. Wenn man fich nun beklagt, daß man
irüher steuerfrei gewesen sei, jetzt aber Steuern bezahlen müsse,
so ist dieß eben eine Klage Derjenigen, welche früher keine

Abgaben bezahlten, jetzt aber dieselben mittragen helfen müs-
sen. Herr alt-Schultheiß Fischer sagt, e» sei ein Defizit. E»
ist hier nicht der Ort, fich in die Finanzverhältnisse einzulas-

Slî
sen, «bichon ich gewünscht hätte, daß Herr Finanzdirekior Fue-
ter bei Anlaß ve« Besoldungsgesetze» oder sonst wo, einläßlich
in dieselben eingetreten wär«. E» soll dieß später geschehen,
und ich verlange, daß der Herr Finanzdirekror solche« einläßlich

thue, wir wollen dann ein Wort mit einander reden, und
sehen, ob die Flnanzverhälkniffe der Art find, wie fie dargestellt
worden. Ich behaupte noch jetzt, daß pro 1850 kein Defizit
da ist; jedoch gebe ich zu, daß v«e Bedürfnisse, namentlich durch
die eidgenössische Militärverfassung, durch die Münzreform und
durch die Einführung einer neuen Hypothekarordnung, fich so
steigern werden, daß e« zur Nothwendigkeit wir», für deren
Deckung zu sorge». Bon meinem Standpunkte au« soll dann
dies« Deckung durch direkte, von einem andern Standpunkt au»
durch indirekt« Steuern geschehen, theil» auch durch Ersparnisse
geschehen. Herr alt-Schultheiß Fi cher hat einige Zahlen an-
geführt, um ein Defizit nachzuw-isen, aber e« scheint, daß er
mit den Vorgängen und dem wirklichen Sachverhalte nicht
ganz vertraut ist. Freilich wurde im Jahr 1846 da» Defizit
auf 1,193,000 Fr. berechnet, nachher aver auf 728,600 Fr.;
aber Herr Fischer hat vergessen, daß die Summe von 1,193,000
Fr. auf «me vollständige, unentgeltliche Liquidation der Zehnten

und Bodenzinse und auf eine vollständige Uebernahm« de»
Acmenwesen« durch den Staat berechnet war. Beides wurde
vom Bersaffungsrathe nicht angenommen, indem die Zehnten
und Bovenjtns« nicht unentgeltlich liquidier, und die Armen-
unrerstützung nur theilweise al» Slaatssache erklärt worden
find. Dieß war auch der Grund, weßhalb fich später nur «in
Defizit von 728,000 Ar. herausstellt«. Ebenso ist eS unrichtig.

daß die Grund-, Vermögens- und Etnkommenösteuer auf
600,000 Kr. berechnet worden sei, während fie jetzt nur 400,000
Fr. abtrage. Sie wurde 1846 auf 455,000 Fr. für den alte»
Kanton, und ans 150,000 Fr. für den Jura berechnet, unv
diese Summe ungefähr trägt auch jetzt die Grund- und
Vermögenssteuer wirklich ein. Nach den im Verfassungsrathe
aufgestellten Berechnungen war daher nur noch ein Defizit von
128.000 Fr- zu deck-«, und ich habe nachgewiesen daß die
Ersparnisse, w-lche gemacht werden können, diesen Ausfall
mehrMS decken würben. Die Finanznoth» welche eine Zeit
lang Wirklich vorhanden war. und deren Rückwirkungen jetzt
noch verspürt werden, muß man ganz ander«»» suchen, und
zwar in den unglücklichen Verhältnissen de« Jahr« 1847 un»
1348, wo Theuerung, Krieg unv ArbeitSlofigkeit eintraten.
Ich habe schon oft verlangt, und verlange e« jetzt noch, daß
wen.» Ihr etwa« gegen die abgetretene Finanzverwallung habt,
so tretet hier öffentlich auf, unv e» wiro fich dann zeigen, wie
fich die Sache verhält.

Herr Beri chterstatter deS RegierungSratheS. ES wird
bald Anlaß geben, unsere Finanzverhältnisse hier zu besprechen,
und da wird fich dann erzeigen, wie die Sachen stehen. WaS
den vorliegenden Gegenstand betrifft, so ist eS für »in Mitglied

de» RegierungSratheS eine eigene Stellung, zu sagen,
wie viel Taggelder ein Mitglied des Großen Rathe» beziehen
soll, und ich habe mich daher schon im Eingangsrapporl darauf
beschränkt, die Gründe anzuzzhen, welche den R'gterungtralh
zu seinem vorschlage bewogen haben. Ich will dieselben nicht
wiederholen, sondern mich aus emige kurz« Bemerkungen
beschränken. Daß da» vom RegierungSrach vorgeschlagene Tag-
geid nicht zu niedrig ist, har Herr Laurerburg dadurch
nachgewiesen, daß er die Beispiele von Züri-S und Aargau angeführt

har, wo in ersterem Kamon kein Taggeld, in letz erem
nur «in solches von 20 Bß. festgesetzt ist, unv doch wird
Niemand behaupten, daß diese beiden Kantone gar aristokratisch
gesinnt seien. Wa» den Unterschied zwischen Stadt und Land
betrifft, will ich mich kurz fassen. Ich finde» daß Jeder der-
artige Unterschied gehässig ist » und daß man selbigen so viel
al« möglich vermelden soll, namentlich au« politischen
Rücksichten. Da« vorgeschlagene Taggcld ist durchschnittlich im
Verhältniß mit demjenigen anderer Kanrone, unv die Befürch-
tungen von Geldaristokratie u. s. w, welche ausgesprochen
worden find» die scheinen mir um so ungegrûàrec, weil nach
der Verfassung alle 4 Jahre eine Jntegralerneuerung deS

Großen Rathe« stattfindet und überdieß noch eine außerordeur-
liche Jntegralerneuerung verlangt werden kann. Die Befürch-
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tungen kommen mir daher wie G-spenster vsr, die nicht cri«
stiren; im Anfang machen sie Effekt, jetzt aber geht eS ihnen
wie den Kindern mit dem Kaminfeger, welchen sie nur so lang«
fürchten, bis sie älter werden und sehen, daß e» ein Mensch
wie ein anderer ist. Ich empfehle den Antrag deS Regie-
rungSralheS.

Herr Berichterstatter der SraatSwirthschaflSkommission.
ES ist richtig, daß in der StaalSwirrhschafrSkommission von
Seite deS Herrn Gfeller auf ein Taggeld von 35 Btz.
angetragen worden ist auS den von ihm angeführten Gründen.
Die Befürchtungen desselben sind von Niemandem treffender
widerlegt worden, als von Herrn Weißmüller, welcher sagte,
daß von 1831 bis 1846 bei einer Besoldung von 25 Btz. viel
weniger Städter im Großen Rathe saßen, al» jetzt, wo daS

Taggeld 35 Btz. beträgt. DaS find eben Theorien, welche
von der Erfahrung widerlegt werden. Man sagt, man könne
den Mitgliedern deS Großen RalheS nicht noch Geldopfer zu-
muthen; ich gebe aber zu bedenken, daß wir Alle Opfer bringen
und daß man eben dem allgemeinen Wohl Opfer bringen muß.
Ich erinnere nur, daß Zeder verpflichtet ist, Gemeindöbeam-
tungen anzunehmen, sei eS als Mitglied der Gemeinderärhe
oder der Vormundschaftsbehörden u. f. w., und daß AlleS
dieß Opfer an Zeit und Geld kostet. Warum sollten wir dann
nicht auch, wenn eS fich nicht nur um die Gemeinde, sondern
um den ganzen Kanton handelt, einig« Opfer bringen? Herr
Aubry trägt für die Mitglieder aus der Stadt auf ein Taggeld
von Fr. 2 neue Währung an. Ich erkläre mich Namens der
Staatswirthschaftikommission mit diesem Antrage einverstanden.

Herr Aubry wollte wahrscheinlich den Mitgliedern au«
der Stadt daS Vergnügen machen, mit ihren Kollegen zu Mittag
zu essen. Daß von großen Taggeldern die Ex>stenz großer
gesetzgebender Versammlungen nicht abhängt, hat die Erfahrung
der letzten Zeiten bewiesen. In den letzten Jahren nämlich
wurde bei den fich konstituirenden großen gesetzgebenden Behörden

der Grundsatz angenommen, daß deren Mitglieder stark
bezahlt werden. Aber wo find jetzt diese Versammlungen mit
großen Taggeldern, welche an den Ufern deS Main» >? der
Donau, der Spree, der Theiß u. s. w. tagten Sie eristiren
ungeachtet ihrer großen Besoldungen nicht mehr; dagegen weis«
ich auf ein Land hin, welches fich durch freie Konstitutionen
und durch Freiheitöliebe auszeichnet, nämlich auf England, wo
die Parlamentsmitglieder keine Entschädigung beziehen, und
dennoch ist dort die Freiheit in hohem Grade vorhanden. Ich
empfehle für die Mitglieder vom Land den Antrag des Regie.
rungSratbe« und für die Mitglieder auS der Etadl ein Taggelv
von Fr. 2 neu« Währung.

Abstimmung.
1) Für den Antrag dck RegierungöratheS 75 Stimme«.

Für eiwaS Anderes 9V „

Der Herr Präsideut will «uu in Abstimmung bringen
den Antrag auf Fr. 4 neue Währung. Dagegen wird von
Major Karlen bemerkt, daß er nur in zweiter Linie auf Fr. 4
angetragen, in erster aber auf Fr. 5, daher auch diese zuerst
in Abstimmung kommen sollen. Scholl uimmt den Antrag
auf Fr. 4 wieder auf. Bon Karr er und Stämpfli wird
bemerkt, daß ein Antrag, welcher gar nicht gestellt worden sei,
nicht aufgenommen werden könne und daß daher der Antrag
deS Herrn Karlen, welcher in erster Linie auf Fr. 5
angetragen, in Abstimmung zu bringen sei. Der Herr P räsid en t
läßt die Versammlung darüber entscheiden.

2) Fr. 4 zuerst in Abstimmung zu bringen 83 Stimmen.
Dagegen Fr. 5 zuerst 75 „
Dr. Schneider erklärt, daß er an der Abstimmung nicht

Theil genommen, weil daS Reglement hier deutlich spreche, der
Antrag auf Fr. 4 nur eventuell gestellt worden sei und daher
erst in zweiter Linie hätte sollen in's Mehr gesetzt werden.

3) Für ein Taggeld von Fr. 4 v. W. 98 Stimmen.
Für ein Taggeld von Fr. 5 n. W. 69 „

4) Für Gleichstellung sämmtlicher Mitglieder des
Großen RalheS 10k Stimmen.
Dagegen 45 „

8- 2.

Gygar. Ich finde hier eine Auslassung, ob absichtlich
oder nicht, weiß ich nicht. Im früheren Gesetz war eine Bs-
stimmung» nach welcher die Mitglieder vom Lande, wenn die

Sitzung länger alS 10 Tage dauerte, auf eine außerordentlich«
Reiseenlschädigung Anspruch machen konnten. Ich wünsche,
daß die nämliche Bestimmung hier aufgenommen werde, indem
e« den Mitgliedern vom Lande nicht zuzumuthen ist, die ganze
Zeit hier in Bern zu sitzen, ohne nach Hause zu gehen, um zu
sehen, waS ihre Familien und ihr« Geschäfte machen, während
die Mitglieder auS der Stadt das tagtäglich thun können.

Herr Berichterstatter de« NegieruagSrarheS. Im
früheren Gesetz war wirklich eine solch« Bestimmung ; man hat
fie hier aber weggelassen, weil selbige früher öfter» zu
Verwicklungen und schwierigen Rechnungsverhältnissen Anlaß gab.
So war ein großer Uebelstand, daß wenn die Sitzung nur
11 Tage dauert«, eine Sr-rareiseentschädigung bezahlt werden
mußte. ES hat überhaupt diese Bestimmung zu vielen Miß-
bräuchen Anlaß gegeben, und deßhalb ist fie weggelassen worden.

Stock mar. Ich glaube, e» haben Mißbräuch«
stattgefunden, aber eS sei leicht, dieselben verschwinden zu machen;
man hätte nur nöthig, Beweise vorzubringen, und auf dies«

hin würd« den Mitgliedern, welche von 12 Sitzungen der zwei
ersten Wochen 10 solchen beigewohnt hätten und den darauf
folgenden Sitzungeu wieder beiwohnten, eine zweite Reiseent-
schädigung bezahlt. Denn eS wäre nicht gerecht, zu verlangen,
daß die Mitglieder, die während einer langen Sitzung ihre
Familien besuchen gehen, genöthigt wären, die Reis« auf ihre
Kosten zu machen.

Gang« il let. Der Antrag deS Herrn Gygar ist nicht
unbillig. Ich begreife aber auch die von der Finanzdirekliou
eingewendeten Schwierigkeiten, deßhalb stelle ich den Antrag:
eS möchte allen denjenigen Mitgliedern, die nicht im S^adt-
bezirk wohnen, auch für die Sonntage daS gewöhnliche Tag-
gelb entrichtet werden.

Nigg eler. Ich unterstütz« den Antrag de« Herrn Gygar,
indem den Mitgliedern vom Land eine Entschädigung gebührt»
damit, wenn die Sitzung lange dauert, eS ihnen möglich wird,
ohne besondere Opfer nach Hause und wieder zurück zu retseu.
Man hat eingewendet, eS seien damit Mißbräuche geschehen
und «S hätten Mitglieder die Reisevergütungen bezogen, ohne
die Reise gemacht zu haben. Dieß wird jedenfalls doch höchst
selten der Fall gewesen sein, indem es gebräuchlich ist, daß die
Mitglieder vom Land fast alle Sonntage fortgehen, um den

Tag bei den Ihrigen zuzubringen, und sie daher in der Regel
mehr Reisen machen, alS Reisegelder beziehen. DaS
Rechnungswesen kann man einrichten, daß eS nicht so verwickelt
ist, und ich stimme daher zum Antrag« deS Herrn Gygar in
dem Sinne, daß nach 14 Tagen Sitzung eiu außerordentliche«
Reisegeld verabfolgt werde.

Stämpfli. Unregelmäßigkeiten kamen deßhalb vor,
weil die Redaktion deS Gesetze« undeutlich war. Wenn
festgesetzt wird, daß für eine Anwesenheit während 10 Sitzungeu
ein außerordentliches Reisegeld bezahlt wird, so werden kein«
Reklamationen eintreten und e« wird die Komptabilität
einfach sein u. s. w.

Herr Berichterstatter de? RegierungSratheS. Gerade
durch diese Diskussion bin ich bestärkt worden, daß «ine solche
Bestimmung zu Verwicklungen führt, weßhalb ich in erster
Linie den Antrag des Regierungsrathes unterstütze. In zweiter
Linie kann ich auch zum Antrag des Herrn Stämpfli stimmen.



Gygar bemerkt, daß e» sich bloß um die Erheblichkeit,

unv nicht um einen definitiven Beschluß handle.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Ich stimme gegen den Antrag deS Herrn Gygar aus den
angebrachten Gründen. - Ebenso gegen denjenigen deS Herrn
Ganguillet, indem sonst da» Taggels den Charakter einer
Besoldung annehmen würde.

Stockmar schließt sich dem Antrage de« Herrn Stämpfli an.

Abstimmung.
4) Für den Paragraphen wie er ist Hantmehr.
2) Für die Erheblichkeit deS Antrags deS

Herrn Gygar Mehrheit.
3) Für den Antrag deS Herrn Ganguillet Minderheit.

8- 3.

Durch'S Handmehr angenommen.

§. ».

Rig g « ler trägt auf ein Taggeld von Livr. 8 an, waS
von Herrn Berichterstatter zugegeben wird.

Der Paragraph wird mit dieser Abänderung durch'S
Handmehr angenommen.

8- S.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Die Kommission muß sich die Bemerkung erlauben, daß

eS nach ihrer Anficht zweckmäßig erscheinen möchte, den Ueberscher

durch die Sraatökanzlei stellen zu lassen.

Garnier. Ich möchte die Streichung der Worte:
»wenn er Mitglied deS Großen Rathes ist" vorschlagen. Denn
wenn geschehen ist » daß eine andere Person mit diesem Amte
betraut wird, so scheint eS mir, eine Entschädigung von 10 Fr.
n W. sei nicht zu hoch. Dem Großen Rath wird immerhin
freistehen, entweder ein Mitglied des Großen Rathe« oder
Jemand anders zu erwählen, und in diesem letztern Falle wird
gut sein, seine Entschädigung festzustellen, deßwegen schlage ich
Streichung der Worte vor: „wenn er Mitglied deS Großen
Rathe» ist."

Abstimmung.
Für den Paragraphen wie er lautet Große Mehrheit.

8. ß.

Funk. Ich stelle den Aulrag cms Streichung deS Parc»,
graphe». Ich theile zwar die Anficht, daß eS dem GroßrathS-
reglement überlassen bleiben soll, in Fällen, wo die Mitglieder
wegen zu späten Erscheinens» oder zu frühen Entfernen« auS
den Sitzungen das Taggeld verlieren sollen. ES versteht sich
aber dieß von selbst, und braucht hier nicht besonder« gesagt
zu werden.

Stämpfli trägt an: statt „zu späten Erscheinen«" zu
sagen: „wegen Entfernung aus der Sitzung."

Herr Berichterstatter ds« RegierungSrath«. DemAn-
trage de« Herrn Stämpfli stimme ich bet, nicht aber demjenigen

de« Herrn Funk. Freilich versteht sich die Sache von
selbst; ich glaube jedoch, e« sei gut, wenn schon hier im
Besoldungsgesetz aufmerksam gemacht wird, damit die Sache im
Grundsatze erkannt sei, und man später die Ausführung nicht
vergesse.
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Abstimmung.
1) Für Beibehaltung de« Paragraphen 69 Stimmen.

Für Streichung 63 „
2) Für die beantragte Redaktionsveränderung Handmehr.

Schluß der Sitzung Mittag« 3 Uhr.

Für die Redaktion:

Karr er, Fürsprecher.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 25. Herbstmonat 1850.

Morgen« um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Da« Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Herr Präsident zeigt an, daß er an der Stelle de«
abwesenden Großraih« Hiltbrunner den Großrath H e bler
als provisorischen Stimmenzähler bezeichnet habe.

Herr Thurmann, als neueintreteride« Mitglied deS

Großen Rathe« leistet den E t d.

Tagesordnung.
Interpellation de» Herrn Stockmar, betreffend

die gegen Herrn Regierungsflatthalter Braichet
von Prunrrut eingeleitete Untersuchung.

Herr Präsident. Herr RegterungSrath und Justiz,
direkior Slsäßer hat al« Berichterstatter de« Regierungsrathe«
da« Wort.

Stockmar. Ich habe nur gestern angezeigt, daß ich
ein« Interpellation machen wolle und dazu die Bestimmung
eine« Tage« verlangt, die Interpellation habe ich noch nicht
gemacht und verlange da« Wort.

Herr Berichterstatter. Dagegen muß ich protestiern,
Herr Stockmar hat gestern schon interpellirt und der heutig,
Tag ist bloß für die Autwort bestimmt.

SS entsteht ein kurze« Für- und Widerreden.

Herr Präsident. Ich erkläre, daß ich in einem Miß.
Verständnisse war, indem ich meinte, Herr Stockmar hab«
bereit« gestern die Interpellation gemacht, und e« handle sich

heute nur um die Antwort der Regierung. Da es sich nun
aber ergibt, daß Herr Stockmar gestern seine Interpellation
un« ankündigte, und für die Anbringung derselben einen Tag
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angesetzt wünschte, s» ertheil» ich ihm das Wort, bitt« ihn aber,
sich aller Leidenschaftlichkeiten zu enthalten und möglichst bei
der Sache zu bleiben.

S rock mar. Ich bin mit den friedlichsten Absichten
hieher gekommen, ich wollte AlleS da» vergessen, was seil dem
1. Juni vorgegangen ist, aber man war nicht zufrieden» wie
e» scheint, mir so lange die Thüren diese» Saale» zu verschließen

man möchte mich gegenwärtig auch noch am Sprechen
hindern; sobald ich den Mund auflhue, wirft man ein Jnzt-
denr auf. um mich zu unterbrechen; wohlan nun, da man den
Streit will, so nehme ich ihn an, und werde nicht vor Geschrei,
noch vor Drohungen zurückschrecken. Ich will nicht alle die
Plackereien erwähnen, denen wir zu Pruntrut seit 4 Monaten
ausgesetzt waren; e» gäbe zuviel zu sagen; ich will mich in
den Schranken der speziellen Frage hallen, über welche ich die
Regierung interpellier habe. Warum ist der RegierungSstart-
Halter von Pruntrut, der den 28. Zuni von seinem Amt«
suspendirl ward, noch nicht, gemäß der Verfassung, vor die
Gerichte gestellt worden? Den 31. letzlverflossenen Juni'S hielt
der Herr Regierungspräsident eine lange Rede zur Aufzählung
aller der vorgegebenen Verbrechen diese» Beamten, oder
vielmehr diese» Ungeheuer», denn ein solche» wäre er, wenn in
den von ihm erzählten Fällen etwa» Reelle» enthalten wäre.
War e» dem Anstand, war e» einem loyalen Benehmen
angemessen, auf diele Weise in da» Publikum einen difformirenden
«nklageakt zu werfen da, wo da» Reglement die Antwort nicht
gestaltete? Die in dieser Rede enthaltenen Anklageu find von
zweierlei Art, die «inen find übertrieben, die andern falsch.
Dazu aber war in den Worten des Herrn Blösch eine mich
betreffende Phrase enthalten, und da ich abwesend war, muß
ich auf sie zurückkommen. LHier ladet der Herr Präsident den
Redner ein» sich an die Frage zu halten.) Herr Blösch hat
gesagt, 72 Klagen seien gegen den RegierungSstalthaller zu
Pruntrut eingegangen, diese Klagen seien verschwunden, und
er gab zu verstehen, ich wäre nicht ohne Einfluß auf diese

Rechlöverwcigerung, oder vielmehr auf diese Beiseilschaffung
gewesen. Die, welche dem Herrn Blösch dieß hinterbracht
haben, haben denselben in Irrthum geführt; sie haben die
abgetretene Regierung und mich verläumde'. Ich erkläre auf
Ehrenwort, und meine frühern Kollegen wissen e», daß ich nie
irgend eine» der Aktenstücke zu den gegen den RegierungSstatl-
halker von Pruntrut während seiner Verwalkungsperiode
eingegangenen Klagen in Händen Halle, und daß ich dieselben
erst kennen lernte, wenn fie vor dem RegierungSrath erschienen.

Man harre nöthig, mich im Publikum anzuschwärzen,
um auf die Wahlen Einfluß auszuüben; man wollte mich in
alle diese Angelegenheiten verflechten, und Herr Elsäßer ist der
Verbreiter dieser Berläumdung. Herr Stämpflt, unser
abgetreten» Präsident, hat deutlich« Erklärungen hierüber vom
Präsidenten dcS RegierungSrath«S abverlangt, der fie versprochen
hat; sie find aber noch nicht angelangt; ich hoffe, er habe Zeit
gehabt, die sorgfältigsten Nachsuchungen zu halten und werde
un» heule da» Resultat derselben mittheilen. Ich will Ihnen
heute sagen, wa» an der Mehrzahl dieser Klagen ist. — 1846
fanden sich mehrere Aspiranten zur Präfekrur von Pruntrut vor,
und unter diesen war Herr Slsäßer, Bat»; Herr Braichet
trug den S eg davon, aber sein» Konkurrenten wurden zu
seinen erbitterten Feinden, und während vier Jahren haben sie
seine Verwaltung zu hemmen gesucht, und ihn mit ihrem Hasse
verfolgt; alles was heure vorgeht, ill noch die Wirkung ihrer
Rache. ES war besonders ein Advokat, der keine Gelegenheil
vorbeigehen ließ, den RegierungSstatlhalter von Pruntrut zu
necken; fast alle Klagen wurden von ihm abgefaßt und oft von
seiner Hand geschrieben; wenn der Regierungsstatthalter einen
Spruch ausfällte oder einen Beschluß faßte, war er schnell da,
die unterliegende Partei zur Appellirung anzuspornen. Wenn
eine Gemeinde zu ein«r Wahl schritt oder über irgend einen
Gegenstand sich berieth, war er sogleich da, verwirrt» die
Sachen und so gab es Materie zu Str«it und zu Klagen. Damit

cclangte er zugleich zwei Zwecke; ersten» rächte »r sich,
zweitens verdiente er viel Geld, denn für jede dieser Klagen
ließ «r sich reichlich bezahlen. (Herr Elsäßer ruft hier au»:
Ich habe mich nicht reichlich bezahlen lassen, ich habe nur nach

dem Tarifansatze gefordert.) Mein Zweck ist erreicht: Herr
Elsäßer bekennt, daß er sich für die Abfassung dieser famosen
Klagen bezahlen ließ. S» ist unnütz» hiervon weiter zu
sprechen. Ich gehe zur Frage über. Ich bestreike der Regierung
da» Recht nicht, die Amtsführung eine» Regierungsstatthalter«
durch einen Kommissär untersuchen zu lassen; fie hätte auch da»
Recht, durch einen molivirten Entscheid den Regierungsstatthalter

von Pruntrut einzustellen; aber hier gieng ihr Recht
zu Ende, und sie hält« sogleich den eingestellten Beamten dem
Gerichte überweisen sollen, dem allein nach der Versassung da»
Recht der Entscheidung zusteht. Sind die Sachen so einfach
vor sich gegangen? S-e werden «»gleich sehen. Ein Komissär
Wird nach Pruntrut geschickt; lagen dorr etwa regelmäßige
Klagen vor? Man weiß nicht« davon, wenigsten» hat man in
der letzten S-tzung sich geweigert, die Namen der Kläger zu
nennen. Es scheint, man sucht schon den Brauch d-S alten
geheimen Rathe», verhaßten Andenken», wieder aufzunehmen.
Der Kommissär unternahm eine Untersuchung; und plötzlich
kommt eine Estafette in Pruntrut an; e» war am Vorabend
der Wahlen vom 30 Juni, und sie brachte den Entscheid, wel-
cher den Präfekten abberief und den Bezirk unter eine
außerordentliche Verwaltung stellte. Wollte man bloß die stimmende
Bevölkerung von Prunirut einschüchtern, schrecken? ES ist dieß

möglich; wie dem auch sei, ich nehme vie Sache in ihrem na-
türlichea Gange an, und sage: die Regierung müßte große
Eile haben, den Präfekten von Pmntrur zu verfolgen, da sie

eine Estafette abgehen ließ, um, den 29. Juni, die Ankündi-
gung seiner Absetzung zu überbringen, und weil sie solche Eile
halte, hätte sie ihn vom folgenden Tage an vor Geuchr stellen
sollen. Nun hat sie ihn weder am folgenden Tage, noch ein
Monat, noch zwei Monaie später vor Gericht g-stellt; da»
Gericht hat noch jetzt, drei Monare nach der Einstellung, nicht»
mit dieser Sache zu thun. Handelte die abgetreten« Behörde
so? Nein, der gleiche Entscheid, der die Einstellung eineâ
Beamten auSsprach, enthielt die Weisung, die Angelegenheit den
Gerichten zu übergeben. Ander» handeln heißt die Ausführung
deS Art. 18 der Verfassung illusorisch machen. — Wozu diese

Zögerungen Fühlt man endlich, daß der Bericht vom 31. Juli
nicht die genaue Wahrheit enthielt? Findet man nöthig, eine
zweit« Auflage desselben zu veranstalten? Denn man muß wissen,

daß dieser Bericht nicht nur inö Bulletin der Großrath»-
verhandlungeu eingerückt wurde; man hat davon noch «inen
besondern Abdruck von 1200 Exemplaren veranstaltet, die man
diS in die Hütten verbreitet hat. Ich weiß nicht, welchen
Grund die Zustizdirektion unS angeben wird, um diese

unbegreiflichen und jedenfalls verfassungswidrigen Verzögerungen
zu rechtfertigen; da e» mir nicht verstattet sein wird zu ant-
Worten, so muß ich st« zu errathen versuchen. Ich denke mir
also» fie werde kommen, un» zu sagen, sie haben srischerdiog»
neu« und schreckliche Entdeckungen gemacht; man klage den

Regierungsstatthalter von Pruntrut solcher verbrechen an, an
die man noch gar nicht dachte; er habe die Jungfrau gestohlen,

daS Schreckhorn beraubt; er sei unzweifelhaft ein Blut-
schänder, Vatermörder» vielleicht GolteSmörder; was weiß ich?
Die Zustizdirektion ist so erfinderischen Geistes, daß sie sich nicht
in Verlegenheit befinden wird» un» ein schreckliche» Gemäld«
der Gefahren darzustellen, welch« die Gesellschaft während vier
Jahren unter einem solchen Berwaftungsbeamten lief. Dann,
wenn diese Rede mit dem AmiSblatte erscheint und man
vielleicht dann noch außerordentliche Abzüge hat veranstalten lassen,
weroen alle alten Weiber de» Kantons die Hände ringen und
auf die Kniee fallen mir den Worten: O mein Gott, welche»
Glück ist un» widerfahren, daß wir diese Regierung und
besonder» den gegenwärtigen Justizdireklor erhalten haben; ohne
ihn Härten di« radikalen Regierungsstatthalter unS ruinirr, und
unsere Kinder gefressen! — Wenn man nicht gerade dieß sagen
wird, so wird eS ohne Zweifel etwa» noch Gehässigere» sein,
weil man demselben einen Anschein von Wahrheit zu geben
suchen wird, und sich wahrscheinlich auf an sich selbst
unbedeutende Aktenstücke, die aber in den Augen der Einfältigen
nicht unwichtig erscheinen werden, stützen wird. Diesen neuen
Anklagen antworte ich: je schwerer fie sind, um desto schuldiger

seid Ihr, wenn Ihr den Angeklagten nicht gerichtlich
verfolgt. Wie, Ihr entdeckt alle Tage neue Verbrechen, und Ihr



überliefert ihn nicht der Gerechtigkeit? hat ei denn kein«
Gerichte mehr im Kantone? Eilet Euch darum. Ich weiß nicht,
waS Euch adhàlr. denn wenn nur der vierte Theil dessen, was
ihr gegen dielen unglickcichea RegierungSstatthalter in das
Publikum hmauSgewonen habt, wahr ist, so hat er für einig«
Jahre Galeeren zu gewärtigen. In Erwartung dessen muß ich
da» Benehmen, da« man in Betreff seiner eingeschlagen hat
und noch be'olgt, energisch tadeln; in allen Ländern, wo die
rechtlichen Forme» geachter werden, veröffentlicht man den An-
klageatr erst im Augenblicke, wo der Beklagte vor seinem Richter

erscheint, d. h. wenn er sich vertbeidigen kann, bis dahin
hat die verfolgende Behörde die Rücklicht der Rechtlichkeit, daß
fi« Stillschweigen beobachtet. Hier thut man da« Gegentheil;
man klagt an, man thut dieß auf die gehässigste Weise und
kann nicht Lärm genug «chlazen, aber an die Gerichte rekur-
riren will man nicht. Wohlan denn, so lange Ihr in dieser

Stellung verbleibst, habe ich da« Recht, Euch zu sagen: Ihr
seid nicht in der Wahrheit. Ich schließe dahin, die Akten
gegen den RegierungSstatthalter von Pruntrul möchten unverzüglich

den Gerichten überwiesen werden.

Herr Regierungspräsident. Als Herr Stock-
mar gestern seine Interpellation ankündigt«, war ich abwesend.
E« war mir jedoch ausfallend zu vernehme», daß die
Beantwortung dieser Interpellation vom Herrn Präsidenten auf heute
auf die Tagesordnung gesetzt worden, ohne daß der Regie-
rungSrath geragt worden wäre. Ich glaubte mich jedoch nicht
im Fall. deßhalb zu reklamiren. Auf den heutigen Tag hat
nun Herr Srockmar seine Interpellation angebracht, ich hab«
jedoch nur einen Theil seiner leidenschaftlichen Rede gehört.
In derselben wurden zwei ganz verschiedene Dinge zusammen-
geworien. Da« eine bernffl Herrn RegierungSstatthalter Brai-
chei und die gegen ihn eingelii et» Untersuchung. dahin gehend,
e« solle die Regierung antworten, ob sie diese Untersuchung«-
akren an die Gerichte überwiesen hab», und weryi nicht, weß-
halb solche« noch nicht geschehn sei. Die eigentliche Antwort
auf diese Frage fällt nicht mir auf, sondern der Iustizdirekcion.
Ein anderer Gegenstand der Interpellation betrifft die seiner
Zeit dem Regierungsralh überwiesen« Berichterstattung über die

Angabe, al« seien gegen Herrn Braichel 72 Beschwerden
eingelangt, jevoch von der abgetretenen Verwaltung Ächt
behandelt worden. Dnse eine Frage war, welche vorerst
unpassend mit diesem Gegenstande in Verbindung gebracht wurde,
begleitet mir persönlichen, gegen mich gerichteten Vorwürfen,
die ich nicht verdiene, und die nur von der Blindheit momentaner

Leidenschaft etngegeaen werden konnten. Auf diese

Anschuldigung habe ich persönlich zu antworten, und ich werde
dann gehörigen Ort« auch erzeigen, wie grunvlo« und wie
sehr vom Zaun» gerissen, die angebrachten Beschuldigungen
find. Hier bemerke ich nur so viel, daß ich vorerst der
Interpellation ihren Lauf lassen will, und erst nachher werde ich
über den andern Gegenstand Auskunft ertheilen. Si« werden
sich erinnern » daß bet Anlaß der Angelegenheit, betreffend den

RegierungSstatrhalrer von Pruntrut einer Thalsache erwähnt worden

ist, dahin gehend» daß eine Borstellung mit 72 Beschwerden

an die frühere Verwaltung eingelangt, aber niemals zum
Vorschein gekommen sei. Bei Erwähnung dieser Thatsache
habe ich bemerkt: ich zweifle daran, daß man die Zahl 72
buchstäblich verstehen solle, sondern sie sei gleich zu hallen mit
ìer Zahl 17 im Deutichen, welche so viel sagen wolle, al«
eS seien eine Menge Klagen gegen Herrn Braichel eingelangt
und unbeachtet in eine Schieblade gelegt worden. Auf diese

Anschulrigung erhob sich Herr Slämpfli, um al» gewesener
Vorsteher der abgetretenen Verwaltung gegen eine solche
Anschuldigung zu reklamiren. Er sagte, eS sei ihm nicht
gleichgültig, ob der Ausdruck 72 im Französischen gleich zu ver-
stehn lei, wie ler Ausdruck 17 im Deutschen, und es sei ihm
»ie Anschuldigung nicht gleichgültig, alS ob überhaupt eine

Menge Anschuldigungen gegen Herrn Braichel in der Schieblad«

geblieben seien. Herr Slämpfli stellte daher den Antrag
daß diese Anschuldigung an den RegierungSrath zurückgeschickt
und von ihm ein» genaue Untersuchung eingeleitet werde, ob

selbige begründet sei oder nicht. Ich berufe mich nun auf
Herrn Stämpfli selbst, ob ich nicht erklärt habe, haß ich sei-
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nem Begehren sehr gern entsprechen werd», weil ich ganz gut
begreif«, es könne eine Verwaltung solche Anschuloigungen
nicht auf sich liegen lassen. Aber wenn man nun auf den
heutigen Tag kömmt und klagt, man habe die ganz« Sache
unterschlagen, so kann ich mir eine solche Anklage nur aus einem

gereizten Gemüthszustand« erklären. Es ist diese Anklage
durchaus unrichtig, im Gegentheil erkläre ich, daß die

minutiösesten Nachforschungen in diesem Sinne gemacht worden
find, und daß ich zu gehöriger Zeit die minutiöseste Auskunft
ertheilen werde; ich glaubte dieß der Ehr« der frühern
Verwaltung schuldig. Auf die so eben angehörten leidenschaft-
lichen Ausfälle will ich nicht antworten; was aber den Gegenstand

der Interpellation betrifft, nur so viel: In der letzten
Sitzung war die Boruntersuchung gegen Herrn Braicher noch

mitten im Gang, dagegen ist es richtig, daß der Regierungsralh

am 23. August letzthin einen Beschluß gefaßt hat, den
ich vor 2 Minuten noch in der Kanzlei nachgeschlagen habe,
und in Folge welcher die Akten der Iustizdirekcion mit der

Wàng überwiesen worden find, Anträge zur Uebermittlung
der BoruntersuchungSakrea an den Richter zu bringen. Seit-
her ist dieser Antrag nicht erfolgt und ich will jetzt die Antwort

dem Herrn Zustizdireklor überlassen, damit er Ihnen
mittheile, was er gemacht, und warum er bis auf den Heu-

tigen Tag die Akten noch nicht überwiesen hat.

Elsäßer, RegierungSrath. Wen» Herr Stockmar nicht
das immer sehr weite Fech der Persönlichkeilen auszubeuten
und Skandal zu verursachen suchte» so hält« er flch darauf
beschränkt» diese von ihm der Regierung vorgebrachte Frage zu
entwickeln: „Warum ist die gegen Herrn Präsekt Braichel er-
hobene Voruntersuchung noch nicht dem Richter überwiesen
worden?' Aber er wollte nicht bloß eine bestimmte Antwort
auf dies« Interpellation; sein Zweck war, die vorgreifende
Vertheidigung deS Mannet hier vorzuführen, den er dem Distrikt
Pruntrut auferlegte und dessen Verwaltung von so viel
empörenden Zügen durchzogen ist, und die Justizvlrektioa alS einzige
Urheberin dieses AnzeigensturmeS, der von allen Seilen auf
diesen öffentlichen Beamten einbrach, darzustellen. Dieses mag
ohne Zweifel ein geschick/es Manöver sein; aber der Präopi-
nant darf ein- für allemal wissen, daß die Regierung keinen
seiner Angriffe fürchtet, sie mögen so heftig und so leidenschaftlich

sein alS sie wollen, uns baß, wen» ihr Benehmen einer
Rechtfertigung bedürft«, fie keinen einzigen Augenblick anstehen

würde, dasselbe dem Unheil« deS Publikum« zu unterstellen.
Wir wußten gar wohl und hatten nicht nöthig, eS erst von
Andern zu lernen, daß so lange ein Angeklagter nicht verurtheilt

worden ist, er für unschuldig angenommen we-den muß;
aber wer hat diese Rede deS Regierungspräsidenten, welcher
Herr Stockmar zu antworten versuchen will, und die er alS

Anklagt bezeichnet, provozirl? Die Interpellationen deS Herrn
Niggeler in letzter Sitzung. Die Regierung war entschlossen,
über die Herrn Braichel vorgeworfenen Missethaten daS

Stillschweigen zu beobachten, als sie plötzlich durch diesen Redner
genöthigt wurde, sich über die Gründe, welche reffen Suspension

herbeigeführt hatten, auszusprechcn, da er, zum Voraus
schon das Benehmen der Behörde streng beurtheilend, so weil
gieng, zu erklären, e« reduzire sich alleS auf einige Nachläßig-
keiten bei der Passation der Gemeindsrechnungen. Die
Regierung erklärt« sich, mit den Akten in der Hand, und Sie
wisse«, welchen Eindruck die Rese seine« beredten Organe«
hervorbracht«. Dieser Eindruck wird nicht verwischt werden,
wa« man auch thun mag, weil die Beschwerden der Bevölkerung,

die durch dieselbe in ihr volle« Licht gesetzt wurden,
nicht bloß auf leeren Reklamationen beruhen, sondern weil jede

derselben, so zahlreich sie auch find, durch akrenmäßige Beweise
und unverwerfliche Zeugnisse von öffentlichen Beamten und den

achtungswerthesten Bürgern unterstützt ist. Der, der diese

Eröffnungen hervorgerufen, schwieg still, und wäre Herr Braicher
gegenwärtig gewesen, hätte man an ihn die Worte eines
berühmten Autors richten können: „Tausendmal besser ein er-
klärter Feind, alS ein unbesonnener Freund!" Herr Stockmar
klagt mich an, Urheber der gegen Herrn Braichel erhobenen
Klagen zu sein, und dieß auS der doppelten Abficht gethan zu
haben, Geld zu gewinne« und persönlichen Haß zu befriedigen.
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Diese Klagen find 52 an der Zahl; ja freilich, ich habe
mehrere derselben abgefaßt; aber bin ich der Verfasser derjenigen,

welche durch die Behörden, durch das Obergericht, durch
die Gendarmerie, durch die Centralpolizet:c. erhoben worden
find? Hätte ich kein Honorar gefordert, ja dann hätte man
sagen können, ich hätte bloß, von der Leidenschaft getrieben,
so gehandelt. Aber steht eS Herrn Slockmar gut an, von
„Uninreressirtheit" zu sprechen. AIS er als Kommissär zu
Freiburg, zu Neuenburg und in andern Gegenden, welche ein
so übleS Andenken seiner Sendungen aufbehalten haben, war,
ließ er sich nicht, und daS reichlich, bezahlen» obschon er
zeitweise einen Theil setner Zeit zu Bern zubrachte und eine
Besoldung von mehr al» 1,200 Fr. über die hinaus bezog,
welche uns angewiesen werden wird? Er möge uns sagen,
ob man ihm nicht täglich einen Louisd'or gegeben hat, oder
ob er denselben großmüthig dem Schatze abtrat? Wir gehen
zu den Klagen über» um die eS sich handelt. Bon 52 gegen
Herrn Biaichet vom Monat März 1847 an bis zum Monat
Mai 1850 erhobenen Anklagen gehen 14 von übergeordnoten
Behörden und Beamten aus und 38 von Partikularen und
Korporationen, von diesen letztern wurden 12 als begründet
erkannt, 15 wurden dem Beschuldigren Übermacht, um seine

Rechtfertigung zu erheben; aber fie kamen nicht mehr an die

Behörde zurück, er fand für gut, sie zu behalten; die andern
wurden beseitigt, mir Ausnahme dreier, die noch anhängig
find, die «inen wurden wegen Unregelmäßigkeiten, wie
mangelnder Stempel, beseitigt, die andern, weil sie unbegründet
gefunden wurden; 31 waren an den Regierungsrath, k an die

Direktion des Innern, 12 an die der Justiz und Polizei, lau
die Finanzdireklton und 1 an die Direktion des öffentlichen
Unterrichtes gerichtet, endlich eine wurde den eidgenössischen
Behörden zugewiesen. Wenn trotz mächtiger Protektion ein
Theil dieser Klagen angehört worden ist, wenn sogar ein im
Protokolle dieser Direktion aufgezeichneter Tadel, von dem
aber leider während der Verwaltungszeit des Herrn Braichet
das Publikum nicht» wußte, demselben Übermacht worden ist,
so muß man annehmen, die Kläger haben wohl einigen Grund
gehabt, ihren Nothschrei hören zu lassen, und der, welcher ihnen
seine Feder und seine Hülfe al» Advokat geliehen, habe eine
heilige Pflicht ausgeübt, der er sich, ohne die Pflichten sei»»»
Standes zu mißkennen» nicht hätten entziehen können. Die
Suspension de» Herrn Braichet datirl vom 30. letztverflossenen
Juni's; als Herr Boivtn die Zügel der Verwaltung ergriff,
zeigte er un» an, daß, gleich von seiner Ankunft zu Prunlrut
an, er mit Klagen jeder Art gegen den Präfeklen eigentlich
angefallen (überwarfen) (dieß ist seine Bezeichnung) wurde, und
daß er in der Bevölkerung eine Aufregung bemerkte, welche
ihm zufolge ihre Quelle in einem allgemeinen und tiefen Hass«

gegen die Person diese» Magistrate» hatte. Herr Boivin ging
nun an'S Werk; er hörte Zeugen ab, und begann eine
Untersuchung. welche noch nicht zu Ende ist. Den 20. de» laufen-
den MonaiS Siplember richtete er an hierseitige Direktion ein
Schreiben, daS ich vorlege, und bei dem der Verdacht, «» sei

für daö Bedürfniß der Sache geschmiedet worden, nicht statt
Vabcn kann, da eS zwei übereinstimmende Postzeiche» hat; e»

geht au» diesem Schreiben hervor, daß er so eben im Archive
deS RegierungSstatthalteramt» 231 Verurtheilung-n gesunden,
denen sein Borgänger keine Folge gab; sie gehen bis ans'»
Ende 1845 zurück» und durch die folgenden Jahre hindurch;
120 enthalten Gefängnißstrafeu und 111 Verurtheilung-n zu
Arbeitstagen für den Staat. Der Herr Verweser verlangt
Weisungen bezüglich auf diese neuen Fakten, von welchen die
Negierung noch nicht sprechen konnte, weil fie sie nicht wußte,
und schreibt zugleich, daß die Verwaltung de» Amtsbezirks ihn
hindeie, sich anhaltend den Nachforschungen über die von den
durch ihn ersetzten Beamten vernachläßigien VerwaltungSzweige
hinzugeben, und daß er fich mir dieser Arbeit nur nach und nach
und unter ziemlicher Verzögerung beschäftigen könne. Unterm
23. September habe ich ihm geantwortet, er solle vor Allem
den Regierungsstatthalter über diese neuen Fakten verhören.
Ich biete dem Urheber dieser Interpellation im Verlaufe dieser
Sitzung die Mittheilung dieses Schreibens und der fie begleitenden

Tabelle an. Dieß ist nicht All«». Der Kommissär
entdeckte ganz neulich auf der Präfrkur, und zwar im Bureau

de» Präfeklen selbst, ein Protokoll de» Landjägerposten» über
eine an der Person eines 6—7jährigen Kindes verübte Roch-
züchtigung, dem der Präfekc keine Folge gegeben halte, obschon
der Verüoende in demselben fignalisirt war. Dieses Protokoll
war nicht einmal in die Kontrollen eingetragen. Eine Erkundigung

wurde angehoben, und als vor kaum 13 Tagen mir
die Akten Übermacht wurden, befahl ich, die Prozedur durch
die Anhörung deS Präsekten zu vervollständigen. um die
Gründe kennen zu lernen, die ihn bewogen haben konnten, i»
einer so bedeutsamen Angelegenheit nicht vorwärts geschritte«
zu sein, indem ich beifügte, die Verzögerung, welche sie erlitten,

sei der Prozedur selbst sehr schädlich. Ich lege hier da»
Originalkonzept etneS Briefes vor, auf welchen noch nicht
geantwortet wurde. — Vor ungefähr 3 Wochen wurde ein«
Fälschung öffentlicher Schriften in der Kontolle der Militärbe-
freiungSsteuer entdeckt. Statt 18 Fr., welche bet einem junge«
Menschen alS Preis seiner Befreiung festgesetzt worden, überstieg

man diese Zahl durch Verdoppelung derselben, sowi«
seines Einkommen«. Die Fälschung ist offenbar und wurde
durch die SchatzungSmänner anerkannt. Ich sage nicht, daß
der Herr Präfekt Urheber davon sei; er wurêe jüngsthin
verhört und verneint jede Theilnahme daran; die Angestellte«
seines Bureau's lehnten ebenfalls jede Verantwortlichkeit füZ
diesen verbrecherischen Akt ab; aber sowie die Thatsache besteht,
so mußte deren Urheber nachgeforscht werden. Sine andere
Anreizung zu einer Fälschung im Taxationsregister zum Schaden

etneS Beamten ist ebenfalls neulich entdeckt worden, abs»
die Untersuchung ist kaum begonnen. Ich könnte noch ander»
Thatsachen anführen, über welche neulich Klage geführt
worden ist; aber ich breche ab, in der Meinung, der
Präopinanl werde fich für befriedigt hallen. — Wird
er jetzt begreife», warum kaum so recht begonnene Un-
tersuchungen dem Richter noch nicht Übermacht werden konnten,

und wird er unS tadeln, daß wir die Anhörung deS An-
geklagten über jede neue ihm zur Last gelegte Thatsache vor
dem Schlüsse der vorläufigen Erkundigung anordneten? Nach
dem Gefttz vom 3. Dezember 1831 und der Instruktion vom
7. März 1334 soll man dem Richter die vorunt« suchungen
nur dann zusenden, wenn die ersten nöthigen Jnzichten zu»
Konstatirung eine» Verbrechen» oder eines Vergehens zusam-
mengebrachr sind, und wenn die Justízdirek ton üb.r die eine,
Angelegenheit zu gebenden weiteren Folge oder über die Weif»
ihrer Leitung, sei »S durch den NegieruogSstatthalter, sei »»

durch den Gerichtspräsidenten, befragt worden ist; ihr steht»»
zu, diesen Magistraten die in ihrem Benehmen einzudaltcnde
Richtung vorzuzeichnen. Aber Herr Slockmar mag sich

beruhigen, Gott verhüte, daß wir vom Verlangen geleitet seien,
diese bedauernswürdige Angelegenheit länger Hinzubalte».
Sobald, wie die Voruntersuchung genügend vorgerückt ist, um
vor die Gerichte gezogen zu werden, werden wir un» beeilen,
ihre Ueberweisung an die Gerichte anzuordnen, und Angesicht»
der einfachen Zusammenstellung der Daren, welche die neuen
Klagen t»age«, ist un» nicht schwer, zu beweisen, daß in die
Instruktion alle mit dem Gange der schon so schwierigen und
(man weiß warum) so verwickelten Administration de» Bezirk»
Pruntrut vereinbar« Thätigkeit entwickelt wdrden ist. Kein
Verlangen in Sachen ist unS übrigens noch von Seileu de»
Beklagten, als dessen offiziöser Vertheidiger Herr Stock«»,
hier erscheint, zugekommen; er genießt der Freiheit, er, der so

viele Bürger, ohne sie anzuhören, im Kerker schmachreu ließ/
— der während ganze, Jahre Voruntersuchungen, trotz der
Bitten der Jnkreffaten, ohne sie dem Richter zu überweisen,
zurückhielt. Haben wir nicht noch ganz neulich durch Herr«
Braichet eine Voruntersuchung gegen einen gewesenen Regie-
rungSstacrhalter, seinen Vorgänger, gegen einen Notar und
einen Richter, die ich schon mit Namen anführen dürfte,—
denn diese Voruntersuchung wird, wie icb hoffe, ihrer Ehre keinen

Schaden bringen — richten gesehen? Nun, diese Unlerw-
chung, welche zum Gegc, stand die Konstatirung einer suchen-
tischen eigenhändigen Fälschung hat, wurde auf ein« den 14.
September 1848 beim RgierungSstatthaileramt geschehene
Anklage hin erhoben, und wann glauben Sie, daß sie dem Richter

überwiesen worden sei? Den 8. Horoung 1850!
Ich ladt Htnn Slockmar tiv > hieher ßur Einfichtnahme der



Akten zu kommen, ich habe ste auf dem Kanzleilische deponirt.
Dieß «st nur »in Beispiel unter Hunderten. So wurde
wirklich eine den 22. November 1849 eingegebene Klage dem
Richier erst den 31. Mai 1850 überwiesen, obschon die

Voruntersuchung den 28. Dezemver 1849 geschlossen war; so eine

andere den 18. August 1849 eingegebene demselben erst den

ZI. Mai 1850, und dießmal ohne Boruntersuchung, überwiesen

; so eine andere den 11 Oktober 1849 üdergebene, deren

Voruntersuchung schon den 20. gleichen MonatS geschlossen

war, dem Richter erst den 2. Zum 1850 überwiesen u. s. w.
Herr Stockmar erklärt, alS er in den Räthen der Regierung
gesessen, seien die Sachen ganz anders gegangen; er zirirt die

Angelegenheit d»S Präfekten Matthys; aber er möge unS
gefälligst sagen, wie viele Monate die von unsern Vorgängern
gegen diesen Beamten angeordnete Voruntersuchung dauerte,
und ob nicht wahr sei, daß die gegenwärtig» Regierung
dieselbe dem Richter überwiesen hat? Will man unS an daS,
«aS vor unS vorgegangen ist, erinnern, so wollen wir unserseits

erwähnen, we che Achtung man im Bezirke Pruntrut vor
der Freiheit der Bürger hegte. Herr Braichet, in dessen

Name« man sich über unsere Barbarei beklagt, obschon er seiner

Freiheit genießt, machte sich nicht viel aus der Freiheit Anderer.

Ein der Falschmünzerei beschuldigter Bürger blieb 406

Tage unter vorumersuchungShaft; er wurde nur auf seine

Klagen hin entlassen; später wurde er vom Gerichte
freigesprochen. Ein Anderer erlitt 23 Tag«, ein Fernerer 27 Tage,
und endlich «in Vierter 8 Tage Verhaft, ohne angehört worden

zu sein, obschon daS Gesetz den RegierungSstatlhalter nö-
lpigt, ihn in 24 Stunden abzuhören; ja, meine Herren! ich

rechne eS mir zur Ehre an, die Klagen ihrer trauernden
Familien aufgesetzt zu haben; ich bin stolz hierüber, und nicht
die leidenschaftliche Deklamationen b«S Präoptnanteu können
in eine tadelnswerthe oder eigennützige Handlung solche, den

bürgerlichen Muth unter der Herrschaft des gewaltrhätigsten
und tyrannischesten Willkürherrschaft, deren wir seil 1830 Zeng«

waren, — bezeugenden Handlungen umwandeln!... Es
lag übrigens für wich eine um so dringendere Verpflichtung,
so zu Hantel». darin, daß sehr oft die etngekec ketten^ Bürger
kein anderes Vergehen begangen hatten, als das, über d»u

Präfekten übel zu sprechen ; A«uge hievou ist jener Mann, der

zwei Tage Gefängniß für dieß unerhörte Verbreche» erhielt.
Herr Stockmar spricht ganz öffentlich sehr übel von der

Regierung, in der er nicht fitzt; er geht sogar öffentlich bis zu
Drohungen über, wie wir eS gestern tu dieser Versammlung
gesehen haben, denkt darum Jemand daran, ihn einzukerkern?
Wenn die Grenze», welch« unS die Antwort aus ein« Jnter-
pellatio« vorzeichnet, eS gestalteten, würde« wir den Herr»
Stockmar fragen, waß er für den Zur» im Berfassuugsralpe
von 1846 that, alS wir umsonst gegen dies» unerhörten
Verkäufe prorestirten» welche daS öffentliche Gut unter die

verschiedenen Parteien deS Landes mit Ausschluß dcS Jurats ver-
theilteo? Wir würden ihn fragen, welche Wohlthaten, welche

Vortheile er gegen den gehvtloSkauf und gegen die Millionen,
mit denen er mehr, als andere gewisse Gegenden auszustatt«n
beitrug, stipultrte? Möge er eS sagen, wir werden glücklich
sei«, wenn wir »S vernehmen. Ja, wenn einmal wir berufen
find, die Bew'guugen und die so verschiedenen und so mannigfaltigen

Erscheinungen in der politischeu Lauibaha d«S unS

jetzt angreifenden WanneS zu durchmustern, wird daS Feld «in
weites, und die Erudte eine reichliche sein.

Unmittelbar auf die letzten Worte deS Herrn Berichterstatters

wird von der linken Seile allgemein zur Ordnung
gerufen von anderer Seite wird gelacht und von beiden Seiten
in die Hände geklatscht.

Herr Regierungspräsident. Ich bin nun so frei,
in Betreff ter mehrerwähulen 72 Klagen gegen Herrn Braichet,
und der Anschuldigung, alS hätte die abgetretene Verwaltung
dteselb-u unbeachtet gelassen Auskunft über die Untersuchung
und daS Resultat derselben zu geben. Vorerst verlangte ich

eiaeu AuSzug auS den Kontrollen der Staatskanzlei über

eingegangene und erledigte Geschäfte, da jedoch dieser AuSzug
nicht vollständig schien, so sandte ich an sämmtliche Direktionen
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den Auftrag, mir über alle, möglicher Weise, ihnen zur
Berichterstattung ober ihnen direkt eingelangten, oder von ihnen
au» erledigten Beschwerden gegen Herrn Braichet Auszüge zu
macheu und die Untersuchung bis auf März 1847 auszudehnen.

Auf diese Weise bin ich zu einem Resultate gelangt und
ich glaube, eS sei dasselbe ziemlich genau, und enthalte all«
Beschwerden, welche bis zum Mai diese» Jahre» eingelangt
find. ES find nun gegen Herrn Braichet 52 Klagen eing«-
langt, wovon 31 direkt an den RegierungSrath, 6 an die
Direktion deS Innern, 12 an die Justizdirektion, 2 an die Ev-
ziehungSdireklion und »ine an die Finanzdtrekrion. Den
Gegenstand aller dieser Beschwerden kann ich nicht angeben, weil
er in den Auszügen nicht enthalten war. ES ist dieS auch
gleichgültig, indem eS stch hier nicht um den Inhalt der
Anklagen handelt, sondern ob selbige erledigt worden seien. Von
den eingelangten 52 Beschwecden find 14 von Behörden
ausgegangen, so daß schon auS diesem Umstände fich ergibt, wie
unrichtig die Behauptung ist, daß sämmtliche gegen Herrn
Braichet gerichteten Beschwerden von einem einzelnen Partikular

geschrieben worden seien. Unter diesen Behörden findet
fich das Obergericht, die Central-Polizei und die OctSbehörden,
so eine von sämmtlichen Landjägern deS Bezirks, die andern
find von Privaten oder Privatkorporationen ausgegangen.
Von den 52 eingelangten Beschwerden ist nun in 12 Fällen
den Beschwerdeführern Recht gegeben worden, nämlich fünfmal

vom RegierungSrath und siebenmal vom Justizdireklov.
AlS nicht begründet wurden abgewiesen 27 Beschwerden, wox»
unter eine vom Großen Rathe selbst, 22 vom RegierungSrath,
5 von der Direktion deS Innern. Mehrere darunter wurden
deßhalb zurückgewiesen, weil die Beschwerdeführer fich immer
sehr unanständig«: Schreibart bedienten, und eS wurde ihnen
deßhalb «in Verweis ertheilt. Eine Anzeige wurde zurückg»-
zoge» und edie andere als ungestempelt zurückgewiesen. Einer
Klage an d-u RegievuugSrath wurde keine Folge gegeben
weßhalb, weiß ich nicht, indem es in der Kontrolle heißf:
„ohne Folge«.â «bens» blieb eine an die Justizdirektion ge-
richtete Klage ohne Folge, eine andere wurde vom Regie-
rungsrath, als in die Kompetenz der BundeSbehörden fallend,
an dies« überwiese«. Dieselbe betrifft die Ursulinerinnen.
Fünf Beschwerden sind jetzt noch gauz unerledigt, worunter
eine vom A. Juli 1849, «ine vom 21. August 1848, eine vom
11 Oktober 1849 u. s. w. Von einer ist »S ungewiß, ob fie
erledigt worden ist oder nicht. DieS ist die Auskunft, welche
ich in Betreff der gegen Herrn Braichet eingelangten Klagen
ertheilen kaun, und ich kann Sie versichern, daß ste fich auf
eine genaue und unparteiische Untersuchung stützt, indem eS
wir ebenso sehr daran gelegen ist, unbegründete Beschuldigungen
zurückzuweisen, alS der frühern Verwaltung, denn eS hängt
von solchen Dinge» die Ehre deS Kanton» ab, und die Ehr«
d«S KantonS steht mir höher, alS die Ehr« der neuen oder
einer andern Verwaltung. Kurz zusammengefaßt ist das Re-
sultak nun, daß von S2 eingelangten Beschwerden 47 ihre
gehörige Erledigung gefuudeu haben, und ich will hier sehr
gerne beifügen, daß, wenn am Schlüsse der jetzigen Verwgl-
tungSperiode in einem ähnlichen Falle nur 5 Anklagen nicht
gehörig erledigt sein werden, ich mich nicht großen Vorwürfen
ausgesetzt glaube.

Fortsetzung der Behandlung deS BesoldungSge-
setzeS.

88- 7 und 8.

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Nachdem

wir zwei kostbare Stunden mit Behandlung einer
Interpellation zugebracht haben, will ich mich bestreben, so kurz alS
möglich zu sein. Ich erinnere vorerst an das, was ich gestern
sagte, daß wenn wir zu einem erklecklichen Resultate kommen
wollen, wir mil BesolbungSredukàen oben anfangen müssen.
Bi» j-tzt hatte «in Mitglied des RegicrungsratheS jährlich Fr.
3500, hier wird nun eine Besoldung von jährlich Fr. 4000
«euer, oder Fr. 2763 alter Währung vergeschlagen. Die
Besoldung deS Präsident«« war Fr. 4000 alte, jetzt wird fi« auf
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Fr. 4300 gleich Fr. 3312 alte Schweizerfranken beantragt.
Auf diese Weis« erhält man eine jährliche Ersparnis von Fr.
6608. Ich will nicht wiederholen, waS ich gestern bemerkte,
daß ein Mitglied deö RegierungsratheS, wenn eS sein« Pfl-cb-
ten erfüllen will, vom Morgen bis am Abend seinen Geschäften

obliegen muß und nicht Zeit hat, sich mir andern Privat-
angelegenheiten abzugeben, aber da« will ich beifügen, daß eine
noch tiefere Herabsetzung nicht zweckmäßig wäre, weil sonst die

Besoldung zur Beschädigung und Stellung der Beamtung in
keinem Verhältniß wäre. Herabsetzungen und Ersparnisse sind

nothwendig namentlich in Berücksichtigung der bevorstehenden
Ausgaben für die Einfährung der eidgenössischen Mliiärver-»
sassung, der Einbuße bei der Münzrefscm u. f. w. Wenn
man im Kanton eine Abstimmung vornehmen könnte über H-r-
absetzung der Besoldungen im Allgemeinen und hier ins
Besondere, ich bin überzeugt, sie würde zn Gunsten des Entwurfs
ausfallen. Die vorgeschlagenen Besoldungen stehen im V r-
hältniß zu denjenigen anderer Kantone; so hat im Kanton
Aargau der RegierungSp-äfid-nt Fr. 2500, ein Mitglied Fr.
2000; im Kanion Zürich nach neuerer Bestimmung der Präsident

Fr. 1800, ein Mitglied Fr. 1600. Im Kanton Waaor
hat ein Mitglied des RegierungsratheS Fr. 2100 Da im
Kanton Zürich j-tzt daS Dttekrorialsysiem eingeführt ist, so ist
eS nicht wohl möglich, daß ein M tglied des R-gierungsrarh-S
außer seinen AmcSgeschäften noch sonderlich seinen Privatgeschäften

obliegen kann, und eS ist somit das, waS Hr. Srämpfli
angebracht hat, jetzt nur theilweise richtig, indem der Kanton
Zürich eine bedeutende Bevölkerung, und in Folge dessen viele
Geschäfte hat. Ich emp ehle den Antrag des R-gierungs-
ralheS.

Herr Präsident. Da Herr Zeerleder als Mitglied d-S
AmtSgerich s Bern verhinSert ist, heute NamenS d«r Sraats-
wirthschaiiSkommiss on zu rapportiren, so hat Herr Gysi die
Berichterstattung übernommen.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaflSkommis-
sion Hinsichtlich der im K. 7 und 8 vorgeschlagenen
Besoldungen des Präfisen-en und der Mitglieder des Regierung«,
raihes, welche gegenüber den bisherigen Besoldungen, »ine
jährliche Ersparnis von Fr. 6603 neuer Währung heraus-
stellen, wurden einzelne Grünte, sowohl für Herabsetzung, a!S
für Erhöhung ausgesprochen, dennoch wurden aber von der
Mehrheit ?er Kommission die Antrag? des Kegierungs-akhes
angenommen. Ein einziges Mitglied stimmte gegen die Her»
abs'tznng der Besoldungen, dieses Mitglied wird vermuthlich
sich persönlich über die Gründe, welche es leiteten, aussprechen.
Die Kommission theilte in ihrer Mehrheit die Ansicht, Saß wenn
man sparen wolle, man oben anfangen solle.

Srämpfli. Ich bin so frei, einen etwas abweichenden
Antrag zu stellen. Bereit« die frühere Verwaltung stellte im
Großen Rathe den Ankrag, daß für die Regievungsrärhe statt
einer Besoldung von Fr. 3500, eine solche von Fr. 3000
festgesetzt werde. Diesen Antrag dln ich so frei, auch jetzt zu stellen.

Mein zweiter Antrag geht dahin, daß die Besoldung des
Präsidenten gl-ich gesetzt werde, wie diejenige der Mitglieder
deS Regierungsrathes, weil nach der neuen Bundesverfassung
alle Repräsentationen gegenüber fremden Gesandten u. s. w.
für die Kantone aufgehört und an den Bundesrat übergegangen

sind. F.üher hatte der Regierungspräsident N präsenlatio-
neu zu machen, und es machte ihm diese« große Ausgaben.
Da j tzt aber solches weggefallen ist, so genügt eine Besoldung
von Fr. 1100 neuer, oder Fr. 3036 alter Währung. Ueber
die Rechtfertigung die'er Anträge will ich nicht viel Worte
verlieren, indem ich tie Gründe, welche mich leiten, bereiîS
früher des Weitern entwickelt habe. Die Thatsache ist ziemlich
festgestellt, daß ein M mn mit Familie und in einer Stellung,
wie diejenige eineö RegienangSralhes, ziemlich mäßig leben muß,
wenn er mit Fr. 300Ü ordentlich auskommen will, und er nicht
sonstige Einkünfte hat. Die Beispiele anderer Kantone, welche
man angeführt hat, ich wieverhole eS, sie paffen nicht. So
darf z. B in Zürich ein Regierungsrath, neben seinen amt-
lichen Geschäf e», sein» PrivatprariS u. s. w. betreiben, und

wird überdieß für Ertraarbeiten apart bezahlt, man siehtauch
daselbst, daß die bisherigen BesoldungSverhältniss« nicht blei.
ben können, und denkt an eine Erhöhung der Besoldunzen.
Was den Kanton Aargau betrifft, so berufe ich mich auf daS
gestern Gesagte. Im Kanton Schaffhausen hat ein Regie-
rnngsrath 400 Gld. wenn ich nicht irre. ES scheint dies eine
geringe Besoldung, aber wenn man die Sache näher untersucht,
so stellt sie sich anders heraus. Sie haben nämlich daselbst die

Einrichtung, daß jedes Mitglied deS R-gierungsratbe« auch
Mitglied einer Kommission ist, und alS solches bis 400 Gìd.
jährlich erhält; auch brauchen die Regiernngsräthe nicht indes
Stadt Schaffhausen zu wohnen, und bezieh-n für ihre R«issa
«in Reisegeld. Aus diese Weis« kömmt sin Regierungsrach da-
selbst auf circa 1400 Gld. zu stehen, eine hohe Besoldung,
wenn man denkt, daß sie àrdìch ein Privatgeschäft betreiben
dürfen. Zm Kanton Genf, uno hier führe ich an, daß die
Wohnungen und die LebenSmirrel in der Stadt Genf ungefähr
gleich theuer sind, wie hier in der Scadk. bezieht ein Mitglied
deS Regierungsrathe« 5000 fr. Fr. und der Präsiden-' 6000 fr. Fr.
In Zürich, in Aarau, in St. Gallen, ist eS bill ger zu leben
und zu wohnen als hier, einzig für dtt Wohnung muß hier ei»
MielhzinS von 5 bis 600 Fr. bezahlt wenden. So ist es be-
grciflich, daß die vom Regierungsrathe vorgeschlagene Beol«
dung nicht genügt, und daß eine Erhöhung von Fr. 400 nicht
nur angemessen, sondern nochwendig erscheint, Da es mir
ebenfalls daran gelegen ist, vorwärts zu kommen» so werde ich
mich steiS bestreden, möglichst kurz zu sein. Bis jetzt war eS

faktisch angenommen, daß die Regierungsräche außer ihren
Amtszeschäften keinen Beruf oder ein sonstig-« Privatgeschäft
betrieben. ES ist jedoch d-eS nicht gesetzlich kestgefl-llr, weßhalb
ich einen dritten Antrag stelle, dahin gehend» ten Mitgliedern
des RegierungSratheS z-a untersagen, einen Beruf oder ein Gs-
schäfl, sei e« direkt oder indirekt, zu be reiben. Bisher eristict«
eine solche Beschränkung nur für die Gcrichtspräfidenlen und
Aegierungsstatthalter.

Herr Berichterstatter. Herr Stämpfli ist hier im
Irrthum, denn eS eristirt eine solche Bestimmung im Z. 11 des

Gesetzes über die Organisation tes RegierurigsîurheS u. s. w.»
nach welcher es den Regierungsrälhen untersagt ist, einen Berns

oder «in Geschäft zu betreiben.

Srämpfli. Es ist dieS richtig, und ich ziehe meinen
dritten Ankrag zurück.

G fell er. Ich kann nicht ander«, al« den Antrag des

He ra Srämpfli unterstützen, e« ist derjenige, welchen ich m
der AtaatSwirthschaitskommission gestellt habe; ich firde na-
memlt'S, daß die Ansätze für den Regierun gsra.'h zu niedrig
sind. Ich habe mtt mehreren gewesenen Reg'erungsrätd'N gs-
sprecht» und alle haben mir versichert, daß ihre Besoldung
kaum hinreiche, um die Susgaben iür sich und ihre Familien
zu bestreiken und daß von Ersparnissen keine Rebe gewesen sei.

Ich mache aufmerksam, daß vom Jahr 1831 bis 1846 eben-
falls 3000 Fr. jährlich bezahlt wurde, und so Viel mir bekannt,
hak man sich niemal« im Lande darüber b klagt, daß diese

Besoldung übertrieben sei. Man dar- nidt vergessen» daß im
Jahr 1346 die Zahl der RegeirurgSräkhs von 17 ans 0

herabgesetzt wurde, und daß demnach dir»» 9 so Viel arbeiten müssen,

als die frühern 17 zusammengenommen. Min darf fe-n r« nicht
vergessen, daß im I ihr l846das Direktoriallyflem eingeführt
wurde, und daß in Folge dieser Ei rlchrung dem Regierung«-
rathe nicht nur eine Menge Geschäfte aufgefallen sind, welch«

früher ten Departements» ausfielen, sondern daß überdieß die

ganze Verantwortlichkeit aus die einzelnen Direktoren gefallen
ist. Unter solchen Verhältnissen wäre es in hohem Grade
unbillig und ungerecht, w-nn die Besoldungen niedriger gestellt
würden, als sie vor dem Jahr 1846 gewesen find. Ich
empfehle den Antrag deS Herrn Stämpfli.

Herr Berichterstatter. Ich muß noch einmal ausda«
zurückkommen, wa« recht und billig ist. Man soll ein Mir-
g lied d,s RegierungsratheS so besolden, daß e« in Bern honett
cristiren kann Um nun auszumitteln, wie viel man wirklich
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braucht, habe ich mich erkundigt, wie hoch sich ungefähr die

reinen Einkünfte mehrer Fürsprecher in Bern belaufen, wel-Te
die meiste Praxis haben, und aus diesem habe ich dann das
Sacr-fice berechnet. welches ein Fürsprech h ingt, wenn er sein
Geschäft aufgibt und eine Regierungsrarhsst«Ue annimmt.
Ich habe dieS gethan, weil es nothwendig ist, baß im Re-
aierungsralhe einige N-chtsg-lchrle sitzen, ind-m ein gurer
Gang der Geschäfte dieS erfortecc. Ich habe mir zu diesem
Ende die Steuerregist-r der Scadt Bern vorlegen lassen, und
da habe ich dann gefunden, daß von den Fürsprechern, welche
aneckannt die beste Praxis haben, der eine s in reines Ein»
kommen angibt ant Fr. 1000, ein anderer auf Fr. 1100. ein
Dritter auf Franken 1300, ein anderer auf Franken 2900,
ein anderer auf Franken 1890, ein anderer auf Franken
850, auf Fr. 900, auf Fr. 2225, auf Fr- 1470. auf Fr. 450,
auf Fr. 2180 u. f. w. Sie sehen, daß durchschnittlich diese

Ansätze nicht weit von dem verschieden ist, was Ihnen als
Besoldung für einen RegierungSrarh vorgeschlagen wird Ich
nehme freilich an, daß die betreffenden Herren Fürsprechern
ihre reinen Einkünfte gewissenhaft, bei Kreuzer und Pfennig
angegeben haben- Noch ein Umstand, welchen Herrn Siämpfli
berührt hat, betrifft die Gleichstellung der Besoldung deS
Präsidenten mit derjenigen der Mitglieder. Ich bin mit dieser
Anficht nicht einverstanden, sondern ich glaube, es soll ein Unterschied

gemacht werden. Wenn auch die Repräsentationen, welche
Herr Sìâmpfli berührt hat, durch die Bundesverfassung aufgehoben

sind, so ist er dennoch gezwungen, in gewissen Fällen zu
repräsentiren, und seiner Stellung angemessen zu leben. So
kömmt man z. B. mir Steuerlisten immer zuerst zum Präsidenten

und dieser sieht sich dann moralisch genöthigt, mir dem

guten Beispiele und seiner Stellung gemäß voranzugehen. DieS
zeigt sich auch bei andern Anlässen, und er ist stets genöthigt,
mehr Ausgaben aus seinem K. ck ,-u machen, als andere Leute.
Seine Stellung ist überhaupt eine beschwerliche, und erfordert
viel Umsicht, Takt und Thätigkeit. Er muß alle D peschen
eröffnen, er muß die einzelnen Direktionen überwachen, er muß
nachsehen, daß die Geschäfte laufen. Er muß in den
Mechanismus des Staates hineinlngen uc d machen, d.iß AllcS in
gehörigem Gang bleibt; er ist mehr oder wenig-r für einen
raschen und gurrn Gang der Geschäfte v rantwonlich. Ich
bitte ferner zu bemerken, daß seins Scelle nicht länger dauert
als ein Jahr, daß er nachher wieder in den Schosß des Re-
gierungsratheS zurücktritt, und an seiner Stelle ein anderer
Präsident ernannt w rd. Er bezieht daher die höhere Besoldung

nur einmal. Ebenso darf man nicht vergessen, daß der
Präsident früher Fr. 4000 bezog, und in Zukunft nur Fr. 33l2
alter oder Fr. 4800 rener Währung beziehen soll. Aus diesen
Gründen empfehle ich den Antrag des RegierungSrathes.

Herr Berichterstatter der Skaatswirthschaftskommis.
sion. Es ist richtig, daß man mit Fr. 3000 nicht glänzend
leben kann, allein Ersparnisse sind so nothwendig, daß man
sich einschränken muß, und daß der Gesichtspunkt der Erspar»
niß vorherrschend ins Auge gefaßt werden soll. Ich stimme
daher dem so eben g> sagten in allen Dingen bei.

Abstimmung
1. Für den Antrag des RegierungSrathes

Für Fr. 4400 neuer Währung
2. Dem Präsidenten eine Besoldung von

Kr. 4800 auszusetzen
Ihn gleich zu stellen

80 Stimme«.
73 Stimmen.

105 Stimmen.
Minderheil.

§§. 9 und 10

Herr Berichterstatter. Wahrscheinlich wird hier das
alte Thema wieder geltend gemacht werden, nämlich die Bs»

soldungen deS Obecgerichts denjenigen des RegierungsrathcS
gleichzustellen. Ich will jedoch nicht vorgreifen, sondern ge»
wältigen, Jedenfalls besteht ein Unterschied in der Stellung,
welche die Mitglieder deS RegierungSrathes und diejenigen deS

ObergerichtS gegenüber dem Publikum einnehmen; «S ist diese

Stellung schon im Jahre 1846 anerkannt worden, und deßhalb
hat man damals die Besoldungen der Oberlichter beibehalten,
während diejenige der Regierung erhöht worden ist. Man
darf nicht vergessen, daß die Mitgliedes des Negisrungsralhes
zu gleicher Zeit Chefs einer Direktion sind, und dsß sie das-
jenige besorgen» was früher ein ganzes Departement besorgt
hak. Man darf ferne? nicht vergessen, daß die persönliche
Verantwortlichkeit eines RegierungSrathes viel größer ist, als
diejenige eines OberrichterS, indem das Obergericht kollegialisch
beschließt, den Regierungsrälhm aber a!S Direktoren persönliche

Entscheide zustehen. Ein fernerer Vortheil, den das Öber-
gerichl hat, ist die achtjährige Amisdauer, während ein Regie-
rungsrath bloß auf 4 Jahre gewählt ist, und ein wesentlicher
Unterschied besteht darin, daß der Oberlichter ungestört vom
Publikum, ruhig und m,ist unangefochten seine Geschäfte
erledigen kann. während die Regierungräkhe persönlich einer Menge
von Angriffen u. s. w. ausgesetzt sind.

Herr Berichterstatter der Skaatswirthschaftskommis-
sisn. Bei der Besoldung des Präsidenten und der Mitglieder
des ObergerichtS, welche im ganzen nach dem Borschlage des
RezierungsralheS einer Reduktion von Fr. 3520 unterliegen
würden, siadet die Kommission die im 8- 9 vorgeschlagene
Besoldung d-s Präsidenten gegenüber derjenigen der Mitglieder
zu hoch, und stellt den Antrag, dieselbe auf Fr. 3800 neuer
Währung statt der vorgeschlageneu Fr. 4000 zu rcduziren. ES
glaubt rie Kommisston, der Präsident deS ObergerichtS habe
nicht viel mehr Beschäftigung, als die Mitglieder selbst, und
es sei eine Mehrbeloldung son Fr. 200 eine hinlängliche
Entschädigung für. seine Stellung und allfällige Mehrarbeiten. Im
Uebrigeu ist die Kommisson mit dem Antrage des Regierung
einverstanden.

Funk. Ich stelle den Antrag, den Präsidenten des
ObergerichtS gleich zu stellen wie die Wirglieder des ObergerichtS,
indem kein Gründ vorliegt» den Präsidenten höher zu stellen.
Der Präsident ha! nicht mehr Arbeit, im Gegentheil hat er in
einer Beziehung weniger zu thun, und eS ist die Arbeitslast
der Mitglieder größ r, sie besteht nämlich darin, daß den
Mitgliedern die Berichterstattung, daS Referat, obliegt, während
der Präsident vom R-feral enthoben ist. Andere Gründe,
welche eine höhere Besoldung für den Präsidenten rechtfertigen,
stud mir nicht bekannt.

B àtzber ger. Ich bin so frei, auf das alte Thema
zurück zu kommen, auf weiches der Herr Fuianzdirektor hinge-
deutet hat. Ich will mich ebenfalls so kurz als möglich fassen,
w il die Zeit kurz ist, und möglichst benutzt werden soll. Ich
trage darauf an» daß die Muglieder deS Obergerichts gleich
gestellt werden in Betreff der Besoldung, wie die Mitglieder
des Regierungsrathes. Wäre der Präsident der Regierung
gleichgestellt worden, wie die Mitglieder, so hätte ich dann auch
den Antrag unterstützen können, daß der Präsident d-S
ObergerichtS den Mitgliedern ebenfalls gleichgestellt worden wäre;
die Ungleichheil aber, welche für den Regiernugsralh au
genommen worden ist, läßt es mir der Konftqaenz halber nicht
zu, den Antrag deS Herrn Funk zu unterstützen. Zu Begründung

dieses meines Ancrages bin ich so frei, folgende wenige
Bemerkungen zu machen. Ich sinde vordech md keinen Unterschied

an der Zeit, welche der RegiecungSra-h und daS Ober-
geeichc auf ihre Geschäfte verwenden müss.n. Dee Herr Finanz-
direklor hat ganz richtig bemerkt, daß ein Regierungsrath vom
Morgen bis am Abend arbeiten müsse, wenn er s ine Pflichten
erfüllen woll«, das nämliche ist àr beim Obergerichce der
Fall; auch diefts, wenn eS seine Pflichten erfüllen will, muß
vom Morgen bis am Abend seinen Geschäften obliegen. Was
die Wcchtl^keit der Albeit betrifft, so ist auch da kein Unterschied.

Der Regierungsrath behandelt AdministralionSsachen,
das Obergecichl urtheilt über Rechkssälle, de ea Gegenstand
öfters Leben, Ehre, Freiheit der Bürger und das Eigenthum
derselben ist. Auch in der Stellung gegenüber dem Publikum
soll kein Unterschied sein. Freilich hat sich einer gebildet, aber
bloß deßhalb, weil der Regierungsrath bisher mehr besoldet

war, als daS Obergericht, und weil auS diesem Grunde daS
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Publikum den Schluß zog, der Regierungsrath sei dem Ober-
gerichl übergeordnet, während doch nach Verfassung und Gesetz

beide koorîinirt, d. h. einander gleichgestellt find. Herr
Finanzdirektor Fueter hat noch zwei Gründe angeführt, um
die Besoldungen des RegierungSralhes höher alS diejenigen deS

ObergerichlS zu stellen. Er hat vorerst angeführt, die Mit-
glieder deS RegierungSratheS seien zugleich E)ef« einer Direktion,

und haben als solche besondere Arbeiten und besondere

Verpflichtungen. Auch dieser Grund ist nicht stichhaltig, denn
das Obergericht ist nicht nur in den Sitzungen beschäftigt,
sondern da» einzelne Mitglied muß zu Hause eben so viel oder
noch mehr arbeiten, um sich für die Sitzungen zu präpariren;
e» muß weitläufige Aktenbände gründlich lesen und über selbig«

referiren; der einzige Unterschieb besteht darin, daß der

Regierungsrath auf dem Büreau der Direktion arbeitet, derOber-
richler dagegen zu Hause. Ein zweiter Grund. den Herr
Fueter angeführt hat, ist die Amtsdauer, indem der Regierung»«
rath auf 4 Jahre, der Oberricht?? aber auf 8 Jahre gewählt
wird, und somit seine Besoldung auf eine längere Reihe von
Jahren zugesichert erhält. SS ist dies scheinbar ein Grund,
aber er ist nicht der Art, um »inen Unterschied in der Besoldung

zu rechtfertigen. Vorerst darf man nicht vergessen, daß

ungeachtet der 8jährigen AmtSdauer eine allfällige VerfassungS-
revifion dieselbe aufhebt, und somit die Garantie in dieser

Beziehung aufhört. E» wird aber dieser Grund noch mehr
dadurch geschwächt, daß der Oberrichter spezielle RechtSkenntnisse

haben, und sich dieselben durch lange Studien und viele
Unkosten verschaffen muß, während solches von einem Regierung»«
rathe nicht in dem Maße gefordert wird. Ueberdie» hab« ich

nun noch spezielle Gründe für eine Gleichstellung der Besol«

düngen. Wenn wir für die Oberrichrer eine Besoldung von
Fr. 4200 neue Währung annehmen, so entspricht diese der

bisherigen von Fr. 2800 alte Währung. Wenn wir dieses

Verhältniß annehmen, so erreichen wir, daß die neu erwählten
Oberlichter in ihren Besoldungen gleich gestellt werden, wie
diejenigen Oberrichter, welche bereit» vor vier Jahren erwählt
worden sind, und ihre Amtsdauer fertig machen; wir haben
dann den Vortheil, daß alle Oberrichter gleich bezahlt werden,
und nicht die eine Hälfte jährlich ein paar hundert Franken
weniger als die andere erhält. Ich geh« hier von der Anficht
auS, daß die Oberrichter, welche vor 4 Jahren für eine Dauer
von 8 Jahren erwählt worden sind, jene Besoldung von Fr.
L800 alte Währung beibehalten, welche ihnen damals durch
daS Gesetz zugesichert worden ist; Sie müßten denn erkennen,
daß da» gegenwärtige Besoldungsgesetz auch auf diese sein«

Anwendung finde. Ich glaube nun nicht, daß der Staat
solche» thun könne, indem ein solche» Verfahren rechtlich nicht
begründet wäre, und e» möglicherweise auf dem Wege de»

Prozesse» den Kürzern ziehen würde. Ich wiederhole meinen

Antrag, die Besoldung der Oberrichter gleich denjenigen de»

RegierungSratheS zu stellen.

Geißbâhler. ES ist schon gestern bemerke worden, daß
daS vorliegende Besoldungsgesetz auf dem Lande sehr gut a»f-
gêî.ammen worden sei. Ich muß dieß bestätigen; der Gindruck
de» Gesetzes war ein guter, und eS hat die Leute gefreut, da»
ernstliche Bestreden zu bemerken, daß die Regierung mit alle«
Ernst an Ersparnisse denke, und zu diesem Ende bei den obersten

Behörden mit einem guten Beispiele vorangehe. ES liegt
darin eine Garantie und eine Bürgschaft, daß die Administration

gut und sparsam werde geführt werden, und deßhalb auch
empfehle ich den Antrag d«S RegierungSratheS. ES liegt in
demselben ein System, und ich Halle das angenommene
Verhältniß für zweckmäßig.

Moschard, Regierungsrath. Ich will nicht a»f dis
allgemeine Frage zurückkommen, sondern einfach in Betreff deS

Antrages des Herrn Funk einige Worte zu dessen Unterstützung
anbringen, welche von dem Antragsteller noch nicht angebracht
worden sind. Nach der Gerichksorganisation vom 31. Juli
1847 soll das Obergertcht in Zukunft auS einem Appellationsund

Kaffationshofe bestehen mit Anklage- und Kriminalkammer.
Mit dem 1. Januar 1851 sollen die Geschwornengerichte in
Kraft treten. Ich will hier nicht untersuchen, ob dies ge¬

schehen wird, so viel ist aber gewiß, daß e» geschehen soll.
Nun erhält nicht nur der Appellations- und SaffalionShof,
sondern auch die Anklage- und Kriminalkammer, jedeS für sich,
einen eigenen Präsidenten. Wäre eS nun billig, baß der
Präsident d«S ObergerichlS eine höhere Besoldung erhielt, alS di»
Präsidenten der Anklage- und Kriminalkammer. während dies«
«bensoviel al« jene zu thun, und überdies den Nachtheil haben,
im Lande herumreisen zu müssen, während der Präsident deS
ObergerichlS zu Hause bleiben kann? AuS diesen Gründen
unterstütze ich den Antrag deS Herrn Funk.

Heb! er. Nur einige Worte zur Vervollständigung d«,
Diskussion. ES ist richtig, daß das Maß und die Wichtigkeit
der Arbeit für den RegierungSrath uns daS Obergericht un-
gefähr gleich sind. Beide müsse» vom Morgen bis zu« Abend
unausgesetzt arbeiten, und beide haben in ihrer Art schwierig»
und wichtige Geschäfte. ES eristirt aber dennoch ein Unterschied,

und den möchte ich hier kurz hervorheben. Der
Oberrichter kann seine Arbeiten ruhig und ungestört machen. S»
hat nicht die Verpflichtung Audienzen zu geben, ja eS ist ihm
sogar verboten, die Parteien vor sich zu lassen. Ander« hat
eS der RegierungSrath, welcher in der penibelsten Stellung
der Welt sich b-sindei; jedes Mitglied ist fortwährend von eine»
Menge Leute belagert, welche etwas von ihm wollen und welchen

es Bescheid geben muß; jede Handlung, jede Verfügung
eines RegierungSratheS wird bald mehr, bald weniger krittfi r;
die Art der Arbeit und die Umstände, unter denen er sie

vernehmen muß, ist «ine höchst unangenehme. Wenn ich nun die
Wahl habe, «ine gleich schwierig«, gleich groß« Arbeit ruhig
und ungestört, bloß für mich allein, oder aber in der Weise,
wie eS ein RegierungSrath muß, zu machen, so ziehe ich di«
erstere Art von Arbeit weit vor, und auS diesem Grunde, weil
die Stellung eines RegierungSratheS eine viel unangenehmer«
ist, ist e» auch billig, daß e» etwa» mehr »ntschävigt werde.
Sin fernerer Grund ist der, daß auf 1. Jenner 1351 die Gi-
schwornengerichte in Kraft treten, und zu diesem Ende vier neue
Mitglieder in da» Obergericht gewählt werden sollen.

Stockmar. WaS der «hrenwerthe Präopinant gesagt
hat, war bis 1850 wahr. BiS dahin halte man die Mitgliede»
deS obersten Gerichtshofes nicht in die Parteigezänke herabsteigen
lassen; sie waren außerhalb der Parteien geblieben un» man
hatte sie außerhalb derselben gelassen. Weder unter dem R«-
staurationSregimente, noch unter dem von 1850, ebenso wenig
als unter dem von 1816 war der oberste Gerichtshof den
Angriffen der herrschenden Partei ausgesttzt. Dem gegenwärtigen
Regiment» war eS vorbehalten, die Mitglieder deS obersten
Gerichtshofes auf eine infame Weist, bi« zur Benennung von
Parteirichtern hin, behandeln zu lassen. Wollt« man sie unter
dem verderblichen Einflüsse der Verleumdung lassen? Ich überlasse

die Würdigung hievon jedem Unparteiischen. Von heute
an wird das Obergericht nicht mehr auS der Stellung heraus-
kommen, die man demstlbeu gemacht hat; wäre dieser Umstand
nicht, so wäre ihre Stellung gewiß schöner, a'S die sineS R»-
gierungSralheS; sie ist ruhiger, von längerer Dauer und
weniger unangenehm, alS die eines RegierungSratheS. Aber da
heutzutage die Mitglieder d«S obersten Gerichtshofes nicht mehr
unabhängig und in der öffentlichen Achtung heruntergekommen
sind, so verlange ich, daß man ihr« Besoldung auf diestlb«
Stuf« stelle, wie die des RegierungSratheS; ich thu« e» auch
noch der von Hrn. Moschard angeführten Gründe willen. Ich
schlage 4000 Fr. vor.

Hebler. Eine kurze Berichtigung. ES ist nicht ganz
richtig, was der Herr Präopinant gesagt hat; denn eS wird
sich noch Jedermann gut erinnern, daß im Jahr 1816 gegen
das damalige Obergericht die öffentliche Press« ebenfalls in
einer nicht zu rechtfertigenden Weise aufgetreten ist, und daß
damals gegen einzelne Mitglieder desselben sehr starke persönliche

Ausfälle stattgefunden haben. Ich will die gegenwärtigen
Ausfälle nicht entschuldigen, sondern bloß aufmerksam machen,
daß dieselben nicht isolitt dastehen.

Verdat. Ich glaube, auch ein Wort in dieser Frey«
s^en zu sollen, ha ich hiebet durchaus nicht iutevessirt tà



W«nn wao die Geschichte des Obergerichts durchgeht, so sieht

man, daß 1831 ihre Besoldung auf 4000 franz. Fr. festgestellt

wurde. AIS 1846 der neue Große Rath die Summe der
Besoldung der Regierungsmitglieder erhöhte und sie auf 3500
Echwzrfr. festsetzte, ließ man die Besoldung der Mitgl eder deS

ObergerichtS nach dem alten Tarif gleich fortbestehen. Sie
wurden viel geringer besoldet, als die Mitglieder deS

Regierungsrathes. WaS sagte man, um die Besoldung der
Mitglieder deS ObergerichtS nicht erhöhen zu müssen? Man
behauptete fie seien auf eine längere Zeit erwählt. In meinen
Augen war dieß ein Grund. Ich glaube, das Obergericht müsse
auf die gleiche Stufe gestellt werden, wie die ausübende
Gewalt. Zu berücksichtigen ist auch, daß seit 1846 eine Vermehrung

von Arbeit für das Obergericht staltfand, das mit einer
Masse von Angelegenheiten tes Regierungêrsthes beauftragt
wurde Ihre Arbeit nahm um ein Dittheil zu. Wenn fie
gewissenhaft arbeiten wollen, so find fie genöthigt, ihre ganze
Zeit ihren Amrögeschäften zu widmen. Ich schlage 4000 Fe.
vor. Man muß nicht aus dem Auge verlieren, daß daß
Obergericht aus Advokaten zusammengesetzt sein soll, und daß man
ihnen eine Besoldung geben muß, die fie vor Noth schützt. Man
wählt verdienstvolle Advskaten, die seit mehreren Jahren in
den Geschäften find, und ich glaube, man solle mittelst einer
gehörigen Besoldung machen, daß fie daS Amt eines Mitgliedes
dieses Gerichtshofes alS eine Stellung ansehen, die ihnen
gestattet sich und ihre Familie auf ehrenvolle Weise durchzu-
briugen. Setzt Ihr fie auf 3600 Fr., so ritkirt Ihr, Advokaten
zu erhalten, die keine Prozesse zu führen haben. Ein guter
Richter soll Kenntnisse besitzen und deßhalb bezahlt sein.

Riggeler. Ich stimme dafür, die Mitglieder deS Ober,
gerichtS denjenigen deS RegierungSratheS und den Präsidenten
des ObergerichtS ken Mitgliedern gleichzustellen. Ich will nicht
weitläufig sein und nicht wiederholen. Ich mache aufmerksam,
daß Jeder, welcher daS Leben hier In Bern kennt und weiß,
wie viel eine anständige Haushaltung kostet, die Ueberzeugung
haben muß, daß die Summe, welche als Besoldung für einen
Regierungsrath angenommen worden ist, kaum hinreicht, um
alle Auslagen für Wohnung, Unterhalt und sonstige Auslagen
zu bestreiken, welche der Aufenthalt hier in Bern und die Stellung

des RegierungSratheS erfordern. Ich bin nicht der
Ansicht, daß man zu hohe Besoldungen aussetze; aber der Anficht
bin ich, daß man fie so st-lle, um daraus anständig leben zu
könne«. Die nämlichen Gründe gelten nun auch für daS

Obergericht, und ich wüßte nicht, warum man es anders halten
wollte» ais den RegierungSrath. Ein Hauptgrund, den man
angeführt hat, ist die längere Amtsdauer. Wenn man aber
«ine Besoldung aussetzt, mit der man nicht auszukommen
vermag so ist eine längere AmlSdauer ein um so größerer
Schaden, indem man genöthigt ist, um so länger auS seinem
eigenen Vermögen zuzusetzen. ES scheint mir auch eine
Inkonsequenz, daß man die Regierungsstitthalter und
Gerichtspräsidenten gleich besolden will, nicht aber die Regierungsräth«
und Oberrichter. Mir scheint es, man solle oben und unten
gleichmäßig zu Werke gehen. Zuverläßig ist die Rechtsprechung
eben so wichtig, wie die Verwaltung, und schließlich mache ich
ich noch auf den Umstand aufmerksam, daß die Stellung deS

ObnHerichts in Zukunft penibler werden wird, «eil bet der
Einführung der Jury dasselbe im Lande herumreisen muß.

Herr Vizepräsident Boivin nimmt den Präfidenten-
stuhl ein.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Auf
alleS Angebrachte habe ich die Bemerkung vorauszuschicken, daß
die Reduktion der Besoldungen des ObergerichtS bei Weitem
kleiner ist, a!S bei denjenigen des RegierungSratheS. Die Be,
soldungen des ObergerichtS mit den Suppleanten betrugen
früher 32,500 Fr., jetzt werden sie auf 28,000 Fr. reduztrt,
daher für 11 Mitglieder und zwei Suppleanten eine sehr klein»
Reduktion von 3520 Fr. Beim RegierungSrathe beträgt si»

auf nur 9 Mitgliedern etwa daS Doppelte, nämlich nicht
weniger als 6638 Fr. Ich muß nur bemerken, daß damit auch
den Wünschen deS Herrn BützSerger Rechnung getragen ist,
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indem die Ausgleichung in viel höherem Maße hergestellt ist,
als früher. Man hat dabei namentlich auch im Auge gehabt,
wie hoch sich die Gerichtskosten belaufen, namentlich die
Verwaltung der Gerichte. Dieselben würden nämlich bedeutend
erhöht» wenn die neue Slrafgefttzgebung eingeführt wird. Dieselbe

veranlaßt den Staat in nächster Zukunft zu sehr
bedeutenden Auslagen. Ich will nicht übertreiben, aber sie werden
sich mindestens auf 30,000 Fr. belaufen. Soll das neue
Strafgesetzbuch in K aft treten, so würde auch ferner die Wahl von
4 neuen Oberrichtern nöthig. Es würde unter den Mitgliedern
zur Beförderung des Geschäftsganges etwa daS Verfahren
eingeschlagen wenden, daß man die Geschäfte unter sich theilt, so
daß sich die eine Abtheilung nur mit Justizgeschäften und nicht
mit Kriminalsällen, die andere mit letzlern und dann nicht mit
den erster» sich zu belassen hätte. Ich mache noch einmal auf
den Umstand aufmerksam: eS ist ganz sicher und gewiß, daß,
wenn man einen Beamten auf 8 Jahre AmlSdauer erwählt,
er in seiner Stellung viel freier sich bewegt, als ein solcher,
der nur auf 4 Jahre gewählt ist. Derjenige, der auf 3 Jahre
gewählt ist, hat eine gesicherte Existenz, und wa» ihm an der
Besoldung abgihen mag, wird ihm ganz gut ersetzt durch die
längere AmlSdauer. Dieser Umstand kann nicht genug
hervorgehoben werden. Wenn Sie noch wissen wollen, wie eS in
andern Kantonen in dieser Beziehung gehalten ist, so erinnere
ich an Zürich, wo ein Präsident deS ObergerichtS 1300 Fr.
Besoldung hat, ein Oberrichter 1500 Fr. Den Herren Verdat
und Niggeler entgegne ich nur, fie möchten bedenken, wa» ein
gewandter Fürsprecher in Bern gewöhnlich verdient. Wenn
daS richtig ist, was fie versteuern und waS ich bereits vorher
abgelesen, so versichere ich fie, daß man ihnen im Obergericht ein
weit bessere» Schicksal vorbereitet, als sie jetzt haben. Auch
in dieser Beziehung ist also die Sache vollkommen gerechtfertigt.
Nun mache ich namentlich noch auf den Umstand aufmerksam,
den Herr H-bler hervorgehoben hat» daß doch ganz sicher die
Stellung eineà M tglieteS deS RegierungSratheS unstreitig mit
mehr Verdruß, Mühewaltung und Serger verbunden ist, alS
die eineS OberrichterS. ES ist auch schon geschehen, daß
Oberrichter in öff-ntlichen Blättern Angriffe zu bestehe« hatten;
allein im Ganzen genommen ist eS roch weit weniger der Fall,
alS -bei den Mitgliedern de» RegierungSratheS, die in der Regel
wöchentlich zwei bis drei Mal und noch öfter darhalren müssen.
Nach allem Angebrachten müßte ich daher bei den Ansätzen d-r
Regierung bleiben. Hingegen kann ich gerne zugeben, daß die
Frage zur Untersuchung zurückgewiesen werde: ob der Präsident
des ObergerichtS gleich zu halten sei, wie ein Mitglied
desselben. Nach allem Angehörtem halte ich diese Frage einer
nähern Untersuchung werth und gebe daher gerne die Rück-
Weisung zu.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafrskommis-
sion. Herr P äfivent, meine Herren! Ich will nicht lang sew.
Ich habe den gefallenen Bemerkungen entnommen, daß die
SlaalSwirthschaftskommission nicht unrecht hatte, wenn fie
meinte, der Präsident des Obergerichts sollte mehr Besoldung
beziehen, alS ein Mitglied. Ich kann auch dazu stimmen, daß
die Frag« an den Regierungsrath zurückgewiesen werde. Was
die Bergleichung der Oberlichter mit der Stellung eines
RegierungSratheS betrifft, so kann ich dabei ganz kurz sein, da
bereits vom Herrn Finanzdirekror darüber replizirt wurde.
Der größte Unterschied liegt gewiß darin, daß der Oberrichter
auf eine AmlSdauer von 3 Jahren, während der Regierungsrath

nur auf eine solch« von 4 Jahren gewählt wird. Der
Oberrichter kommt weniger in Berührung mit dem Volke, als
ein Regierungsrath, und hat daher auch bedeutend weniger
Auslage«. Daß man sich nun so aufhält über diese kleine
Reduktion der Besoldungen, kann ich nicht begreifen. F üher
hatte ein Oberrichter 700 Fr. weniger Besoldung, jetzt soll er
nur 280 Fr. weniger bekommen. Ich halte mich also in
Betreff der Mitglieder an den Ansatz der Staatswirthschaftskommission.

Riggeler. Ich erlaube mir, nur eine kurze Berichtigung
anzuführen. Herr Finanzdirektor Fueter hat soeben aufmerksam

gemacht, eS hätten keine Fürsprecher in Bern mehr ver-
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steuert, als die Besoldung eineS Oberrlchters nun betreffe. Was
mich anbetrifft, so habe ich noch jedes Jahr 3000 Fr. reineS
Einkommen versteuert. Ich bin allfällig bereit, meine Quittung
vorzuweisen.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Darauf
bemerke ich nur, daß ich meine Angabe auS den Registern
geschöpft habe. Herr Bützbe'ger hat noch aus einen Umstand
hingewiesen, auf den ich antworten muß, nämlich wegen deS

Inkrafttretens. ES ist keinem Zweifel unterworfen, daß daS

neue Besoldungsgesetz namentlich in Hinsicht ans die Oderrichter
nicht vor der zweiten Berathung in Kraft treten kann. Bis
dahin wird ihnen die bisherige Besoldung verabreicht. Von dem
Momente deS Inkrafttretens an haben sich aber alle Oberrichter
demselben zu unterziehen Sonst kämen wir ja in den Fall,
nie und nimmer ein Besoldungsgesetz abändern zu können» bis
die jeweilige Amtsdauer der Betreffenden zu Ende wäre, wak
uns in die größten Verwicklungen bringen müßte. UebrigenS
eriflirk ein Gesetz, deß jeder Beamte sich jeweilen den
Besoldungsverhältnissen zu unterziehen hade, und ich zweifle gar
nicht daran, daß der Große Rath vollkommen ermächtigt ist,
die Besoldungen jeder Zeit abzuändern. Unker dieser Obli-
galion wwden die Betreffenden gewählt. WaS die Mitglieder
deS Regierungsra'heS betrifft, so sind dieselben auch ganz
einverstanden daß das Gesetz für sie nicht nur nach zweimaliger
Berathung. sondern vom Momente ihrer Wahl an in Krait
rrere. Dieß bin ich ermächtigt, im Namen der Regierung zu
erklären.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom«
mission. Ich kann nur bestätigen, was der Herr Finanz,
direkter so eben gesagt hat. ES walket hier einiges Mißv-r-
ständniß ob, ob sich die im Jahre 1810 gewählten Oberrichter
diesem Besoldungsgesetz zu unterziehen haben. Es ist dies
jedoch um so mehr der Fall, als sie mit Ausnahmen eines
einzigen Mitgliedes gewählt worden sind, ehe die Besoldungen
festgestellt waren. Man hat von einer Seite gesagt, es wer-
den sich vielleicht Oberricher dieser Reduktion widersetzen; wenn
sie daS thun, so thun sie es ohne Recht. Indessen möchte ich
denn doch dieses abwarten. Denn cS würde gewiß beim Volke
einen sehr schlechten Effekt machen, wenn sie daS thun würden,
um so mehr, als, sobald von Herabsetzung der Besoldungen
die Rede war, dieses sehr günstig aufgenommen wurde.

Stämpfli. Ich mache nur eine Berichtigung. Herr
Fueter hat angeführt, es sei ein Gesetz vorhanden, welches
sage, daß die Beamten sich jeweilen den Besoldungsverhält-
nissen zu unterziehen haben. Allein daS ist nicht richtig. Herr
Fneter hat sich versprochen und diese Versprechung ist hier
höchst wichtig. Es heißt in dem betreffenden Gesetze nur: die
Beamten haben sich den Veränderungen in ihre» Amlöverncb«
tungen zu unterziehen; aber von Veränderungen in der Besoldung

sagt das Gesetz von 1839 kein Wort.

Herr Kurz nimmt den Vorsitz wieder ein.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungsrakheS 92 Stimmen.
Dagegen

" 83 ^
Für Erheblichkeit d-.S zugegebenen Antrages Handmehr.

8. 11.

Herr Berichter st atrer des NegierungSrathes. Der
Regierutigsralh schlägt Ihnen vor, die Suppleanten des Ober-
gerichts mit 10 neuen Fr. zu besolden, alte Währung ß. 90.
Die Staarswirthschafskommission hat gefunden, diese Gebühr
sei etwas zu niedrig und schlägt vor, diesen Ansatz auf 12
n«, e Fr. zu erhöhen. Allein ich bemerke, daß nach den neuen
Bestimmungen zur Entscheidung von Zivilsachen im Obergerichl
der Präsident mit « Mitgliedern einen Beschluß fassen kann,
folglich die Einberufung der Suppleanten nicht mehr so oft
nöthig wird. Ich glaube daher, man könne ganz gut beim

Ansatz- deS RegierungsrakheS bleiben und empfehle chnen ken-
selben zur Annahme. Widersetzen will ich mich nicht.

Herr Berichterstatter der Staarèwirlh'ckâftêksm-
mission. Die StaalswirthschaftSkommisfion schlägt Ihnen hier
eine kleine Erhöhung des Ansatzes vor, statt wie sonst ge-
wohnlich eine Verminderung. Sie findet, daß ein Suppléant
des Obergerichts mir 10 neuen Fr. nicht genugsam honoruc
sei, indem ein Suppléant nicht nur die Mühe der Sitzung hat,
sondern öfter ein Studium von mehrern Tagen der Pier-,
welche in Behandlung kommt. Wie ich höre, hat der Herr
Finanzdirekcor den erhöhten Ansatz zugegeben.

Durch das Handmehr genehmigt.

§. 12.

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Wir
haben dkBestimmung, baß die Oberrichter jedesmal, wenn st-längere

Zeit abwesend sind, für ihre Vertretung belangt werden

könne. Solche Adsenzen könnten unter Umstanden elwaS
stark werden; indessen hade ich vernommen, es sei doch ziemlich

selten der Fall. Im Regierungsrakhe haben wir die Uebung,
daß die anwesenden Mitglieder die Geschäfte deS Adwesenten
übernehmen, ohne eine Entschädigung dafür zu erhalten. Ich
für mich bin mic tee Streichung einverstanden.

Herr Berichterstatter der Sîaalêwirthschafîèkom-
nussio-t. Auch die Staalswirlhsckaftskommission ist der Ansicht,
diesen 8. fallen zu lassen und zwar vorzüglich auS dem Grunee
der Gleichstellung der Oderrichtcr mit den Regierungsräthen-

Durch daS Handmehr genehmigt.

8 13.

Herr Berichterstatter des Negierungscaches. Herr
Präsident, meine Herren! Die Regierungsstatlhalkcr halten
noch den bisherigen BesoldungSserhälrmssen 51,000 Fr. gekoster;
nach diesen Präpcsi.ionm würde ihre Besoldung von nun au
65.100 n. Fr. betragen, oder 14,919 Fr. aller Währung,
also cine Differenz zu Ganst.-n der Staatskasse von 9681 Fr.
Herr Präsident, meine Herren! Bei der Festsetzung der
Besoldungen der Negierungsstitthalter hat eine Totalrevision
stattgefunden. DaS Verfahren ist ganz abgeändert gegenüber dem
frühern. Bei einigen Stellen ist die Besoldung nicht nur nicht
herabgesetzt, sondern sogar in ekw :S erhöh! worden: bei andern
fand eine mäßige Herabsetzung statt. Diese Frage hat mich
längere Zeit beschäftigt, wie man die Besoldungen der Regie-
rungSstarchalter so einrichten könne» baß man sagen könne,
sie seien mit der Billigkeit im Einklang. Zu diesem Behuf
habe ich mir Mühe gegeben, das Ergebniß der neuesten Volks-
zählung, welche dieses Jahr stattgefunden hat, zu ei fahren und
habe auch ein Verzeichnis von der eidg. Kanzlei erhalten, um
daraus zu entnehmen, wie stark die Bevölkerung eir.es jeden
Amtsbezirks sei. Auf dieses bafirt, habe ich dann die
Besoldungen entworfen. Auf dieses wird man einwerfen» die Volks-
zahl sei ein sehr wesentlicher Faktor, der berückfichsigl wurde,
aber n chr der einzige, der den Ausschlag gibt. Wenn auch
diescS einigermaßen zugegeben werden kann, so lasse ich eS

dennoch darauf ankommen, in welche Verwicklungen es unS
führen wird, wenn wir andere Verhältnisse zu Grund- legen.
Der Eine wird sagen: in meinem Amtsbezirke befinden sich

viele Fremde; der Ändere behauptet: sein Bezirk sei einer
derjenigen, welche den größten Transport haben; und so wird
ein jeder von seinem Amtsbezirke etwas zu rühmen wissen, so

daß man am Ende die größten Mißverhältnisse hat. Nach
langer Berathung über diesen Gegenstand ist man im Regie-
rungSralhe auf dieses System zurückgekommen, Man hat gc.
funden, e» sei daS einzig rationelle. Nach diesem Systeme find
nun die sämmtlichen Amtsbezirke in sechs Klassen eingetheilt,
und zwar stufenweise nach der Zahl ihrer Bevölkerung. Zu-



erst kommen diejenigen Bezirke, welche unter 6000 Seelen Be-
vötkerung h>b-n. Dahingehören: Laufen, Viel, Saaven und
Reuenstabl mit einer Besoldung von 1600 Fr. Hierauf folgen
die Amtsbezirke, welche 10,000 Seelen Bevölkerung haben,
nämlich: Lauffen, Freibergen, Buren, Oberfimmenihal, Ober«
haêle und Erlach mit einer Besoldung von 1800 Fr. oder
1210 Fr. aire Wäyrunq. Die Amtsbezirke, welche eine Be«
völkerung von 10 —15,000 Seelen haben, find: Karberg,
Fraubrunnen, Delsberg, Schwarzenburg, Münster, Nieder«
fimmenthal, Frukigen und Nidau, mit einer Besoldung von
2000 F?> oder 1380 Fr. neuer Währung. 16 — 22,000 Seelen
Bevölkerung haben: Signau, Prunkrut, Sesligen, Znterlaken,
Wang»« und Eourtelary, wir einer Besoldung von 2500 Fr.
In der zweitoderfien Klaffe befinden sich die Amtsbezirke Mit
23 — 28,000 Seelen Bevölkerung, nämlich: Konolfingen,
Thun, Aarwangen. Biwgvorf und Trachselwald, mir einer
Besoldung von 2800 Fr. Der Amtsbezirk mit der allerstärk«
sten Bevölkerung, doppelt stärker als der stärkste aller übrigen,
Bern, 50,600 Seelen Bevölkerung, harte bisher ein- Besoldung

von 3500 Fr. alter Währung und von nun an 3500 Fr.
neuer Währung; also ist bei diesem Posten der stärkste Abzug.
Der R-gà,ngsKakrhalter von Bern hat eine der am meisten
belästigten Stellen. Er muß, wie kein anderer, vom frühen
Morgen bis am späten Abend Audienz geben. Kieler Beamte
ist bis Abends 9 —10 Uhr auf dem Amlshause zu finden, wo
er Audienz gibt; und wenn man noch in Anschlag bringt»
»aß da» Leben in der Stadt Bern bedeutend theurer ist, als
in andern Amtsbezirken, so ist gewiß die Herabsetzung stark
g-mug. Herr Präsident, meine Herren! In den frühern Ve-
»öldungSverhältniffen herrscht ein große» MißVerhältniß; so ist
bei Amtsbezirken, die viel weniger zu thun geben als andere,
die Besoldung höher gestellt, als bei andern, deren Geschäfte
weit zahlreicher find. Ich vermag mir dieses gar nicht zu
erklären; auch find in Folge der Zeit verschiedene Stellen
verändert worden aus gewisse Reklamationen Pin. Ich will nur
ein Beispiel anführen. So ist Trachselwald, daS 1000
Einwohner mehr hat, alS Inte:lacken, 100 Fr. schlechter besoldet,
und so andere noch frappantere Beispiele, bei denen gerade
daS umgekehrte Verhältniß zwischen der Geschäflsmenge und
der Besoldung obwaltet, wie im Amt« Fretbergen u. a. Sie
seh»n sl>o im Entwürfe, daß bei Ausarbeitung desselben nicht
nach vor bisherigen Skala verfahren wurde, sondern daß man
genöthigt war, total ein neues System einzuführen, nach
meiner Anficht das einzig«, welches fich als ein rationelles
rechtfertigen läßt. Läßt man fich einmal in andere Argumentationen

ein, wo mehr Verkehr, Industrie, Geschäfte seien,
so wird man gar nicht fertig; der Eine wirb dieß von seinem
Amtsbezirke zu rühmen wissen, der Andere jenes. Man glaubt
daher erwarten zu dürfen. daß der Antrag der Regierung alS
genugsam gerechtfertigt erscheine. Im Uebrigen will ich all-
fällige Einwürfe anhören und bin bereit, auf dieselben zu ent-
gegnen.

H--rr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Sksalswirihschaftskommission hat einhellig dem System
des Regierungsrattzes, »ie Besoldung der Regierungsstatthalter
nach der Anzahl der Bevölkerung zu'bestimmen, beigestimmt,
indem fie sehr wohl eingesehen hat, welche Schwierigkeiten mir
die'er Frage verbunden find und daß keine aneere Rücksicht
obwaltete, als diejenige, gerecht zu sein. Der Herr Finanz-
direkcor hat Ihnen die Gründe dafür übrigens auseinandergesetzt,

so daß ich mich darauf beschränken kann» beizufügen, daß
die Ersparniß bei den Regierungsstatthaltern 9681 Fr. auS-
macht, also etwa den sechsten Theil der Gesammrersparniß.
Wie gesagt, die Kommission pflichtet dem Antrag einhellig
b-i und empfiehlt Ihnen denselben.

v. Kânel. Herr Präsident, mein« Herren Ich erlaube
mir über i»,sen Antrag auch einig» Bemerkungen. Ich finde
denselben nämlich in zweifacher Beziehung nicht ganz richtig.
Vorerst muß ich bemerken, daß mir der Unterschied zwischen
den ersten und letzten Klassen etwaS groß erscheint. Es ist
zwar allerdings richtig: die Geschäfte find in verschiedenen
Aemtem sehr verschieden. Die größern geben so viel zu thun,

925

daß sie den Negierungsstatthalter immer vollauf beschäftigen,
bei den kleineren find viel zu wenig Geschäfte vorhanden.
Allein wenn schon insofern eine Ungleichheit in den Besoldn«,
gen zu rechtfertigen ist, so läßt fich auf der andern Seile denn
doch auch nicht verkennen, daß die Regierungsstatthalter auf
den kleinern Amtsbezirken, wie diejenigen in den größern, ihre
Zeit nicht anders verwenden dürfen. Sie müssen auch ihre
ganze Zeit auf dem Amchause fitzen, um Audienz zu geben,
wenn Jemand kommt, und auch auf ihnen lastet daS Verbot,
neben ihrem Amt kein anderes Geschäft zu betreiben. Wahrhaftig,

die Geschäftsvermehrnng allein läßt also die Reduktion
nicht allein rechtfertigen, daß der Unterschied der letzten Klasse
gegenüber der ersten mehr als das Doppelte, gegenüber der
zweiten das Doppelte betragen sollte. Denn die Ausgaben,
die ein Negierungsstatthalter in einem kleinen Amtsbezirks hat,
find ungefähr die gleichen, wie diejenigen, welche in einem
größern gemacht werden müssen. Im Gegentheil, eS läßt fich
vielleicht in einem großen noch etwaS billiger leben. So ist
es in Tachselwald, Aarwangen und Burgdorf gewiß billiger
zu leben als z B. in Viel, und doch soll der dortige Regie-
rungsstatthalter nur 1600 Fr. erhalten. Ich muß daher darauf

antragen; erstens daß die Klassen vermindert und zweitens
daß der Unterschied in der Besoldung kleiner gemacht werde;
d-r Regienrngöralh mag die Veränderung vornehmen, wie eS

ihn gut dünkt; Ich will in dieser Beziehung keine bestimmten
Vorschläge machen. Ebenso erscheint mir der Maßstab der
Bevölkerung nicht ganz als richtig. Die Schwierigkeit, einen
andern zu finden, ist zwar bereits hervorgehoben worden. Allein
ich glaube dennoch, es könnte ein solcher richtiger gefunden
werden, wenn man die Geschäftstabellen der verschiedenen
Amtsbezirk« vergleicht; ich glaube, es würde fich daraus etwaS
Billigeres ableiten lassen, alS die nackte Zahl der Bevölkerung.
Denn eS ist offenbar, daß z. B. ein Regicrungsstatlhalter zu
Viel, wo zwar die Bevölkerung kleiner ist, aber wo große
Industrie und starker Verkehr vorherrscht, eine unangenehmere
Stellung hat, als ein solcher, dessen Bevölkerung zwar viel
größer ist, wo aber diese Verhältnisse nicht vorhanden find,
sondern die Bevölkerung ruhig ihrer landwirthschaitlichen
Beschäftigung obliegt. Ich trage daher auf Rückweisung an,
damic diesen beiden Verhältnissen mehr Rechnung getragen
werde, alS eS hier geschehen ist.

Karlen, Major. ES ist nicht sowohl über zu hohe
Besoldungen geklagt worden, als über zu zahlreiche Beamten.
Ich bin daher so frei, die Frage zu stellen, ob eS allenfalls
hier am Platze sei, den Antrag auf Rückweisung zu stellen,
damit untersucht werde, ob nicht einige Amtsbzeirke verschmolzen

werden könnten. ES ist ebenso wohl die^S der Wunsch
deS Volkes, als wegen der hohen Besoldungen.

Stâ m p fli. Ich finde mich auch veranlaßt, daS Wort
zu ergreife« wegen dieser Besoldungen. Wenn man auch hier
Vom Grundsatz ausgehen wollte, wie bet der EintretungSfrage,
daß nämlich bei denjenigen Grellen, wo offenbar Reorganisationen

in der Beamrung selber bevoi stehen, nichts festgesetzt
werden solle; so müßte auch dieser Ansatz in Betreff der

Negierungsstatthalter verschoben werden. Denn nach dem Besol«
dungsgefttze selbst soll hier eine bedeutende Reorganisation
stattfinden, wenn nämlich die Amtsschaffnerelen ausgehoben und
den RegierungSstatthaltern oder Amtsschreibern übertragen
werden. Dadurch würde jedenfalls eine bedeutende Aenderung
vorgenommen. Wenn z. B. der Regierungsstatthalter künftig
verpflichtet wird, die Amrsschaffner«ien zu besorgen, so wäre
eine so niedrige Besoldung die größte Ungerechtigkeit. Ja,
wenn er eine Provision beziehen darf, z. B. 1»/o oder V^/o,
dann ist eS etwas anderes; oder bann kann man auch nicht
sagen, daß man hier die Besoldtngen festgesetzt habe. Denn
außer der Besoldung, welche der Staat verabreicht, bezieht der
Betreffende dann noch eine Proviston von einigen hundert
Franken. Ich sage daher : wenn man auf die Amtsschaffne-
reien hat wollen Rückficht nehmen, so hätte man auch diesen

Punkt verschieben sollen, und es frägt fich also, ob eS nicht
zweckmäßiger sei, die Frage ebenfalls zurückzuweisene, bis die

fernere Frage entschieden ist: ob und wann die Amtöschaffne-
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reien aufgehoben werden sollen. Die Frage ist nicht so leicht,
wie man sich denken mag. Die frühere Verwaltung hat sich

schon damit beschäftigt. Es möchte gut sein, daß neben dem

Amisschreiber ein eigener Sekretär deS Regierungsstatthalters
aufgestellt würde, der dann die KomprabilitärSgeschäfte zu
besorgen hätte. So schlechtweg geht die Ueberlragung an den

RegterungSstatthalter nicht. Derjenige, welcher die bisherigen
Arbeiten der Amlsschaffncr besorgen soll, muß in der Rech-
nungs- und Buchführung bewandert sein. AuS der Wahlart
der Regierungsstarrhalrer ergibt sich aber nicht, daß man durchweg

diejenigen Komptabilitârsmânner finde, welche man haben
muß, und zudem wird ein sehr strenger Wechsel der Beamten
staltfinden, den zu verhindern nicht in der Gewalt der Regierung

steht, während dem der Wechsel deS beizugebenden
Sekretärs immer in der Macht derselben ist. Es kann also in
irgend einem Amtsbezirk ein RegierungSstarrhalter gewählt
werden, der von der Kowplabilität nicht viel versteht; dann
hat die Regierung den großen Uevelstand, die Buchhalter«! sol-
cher Beamten alle 14 Tage unler uchen zu lassen, was früher
auch bei den AmtSschaffnern geschehen mußte. Mit einer
solchen Beschwerlichkeit find aber Nachtheile verbunden, die den

finanziellen Vortheil, den man allenfalls auS der Verschmelzung

zieht, wehr als aufwiegen. Dieselbe läßt sich zwar hier
leicht auSsprechen, allein ihre Durchführung ist ungeheuer
schwierig. Deßhalb hätie ich erwartet, man würde vorerst
untersuchen, ob man die Amlsschaffnernen aufheben woll« und
bis dahin die Sache verschieben. Auch im frühern Entwurf«
«ines Besoldungsgesetzes, den die abgetretene Verwaltung
verlegte, war ausdrücklich angeführt, warum für die Besoldungen
der R gierungSstatthalter keine Vorschläge gemacht worden seien,

bis nämlich die Frage der Trennung entschieden sei zwischen der

Grundbuchführung und derjenigen der Regierungstatthaller. WaS
sodann den Maßstab betrifft, welcher bet Feststellung dieser
Ausätze zu Grunde gelegt wurde, so bin ich entschieden der
Anficht, er sei ein total irriger, wenn die BevölkerungSvev-
hältnisse allein maßgebend sein sollen. Die Hauptfrage ist:
in welchem Rapport steht der Geschäftsverkehr vorzüglich zu
den Gemeinden? Der NegierungSstatthaltcr, welcher nur 1

oder 2 Gemeinden unter sich hat, auch wenn sie 2—3000 Seelen

Bevölkerung haben, hat offenvar weniger zu thu», alS ein
solcher, dessen Amtsbezirk vielleicht eine geringe Bevölkerung
zählt, allein in 20 — 30 Gemeinden gespalten ist; er hat auch
weniger zu thun, alS z. B. in Znterlaken, wo der Verkehr
viel bedeutender ist als etwa in B>el. Je mehr Gemeindeverwaltungen

der Bezi k hat, desto mehr Rechnungsfragen gibt «S

und damit ist auch mehr Mühe verbunden. DaS zweite betrifft
d e VormundschaftSverhältnisse; diese richt«» sich allerdings
mehr nach der Zahl der Bevölkerung. Indessen wenn Sie die
Tabellen durchgehen, so finden Sie z. B. die Jnlerdiktvor-»
mundschaften nicht immer im Verhältnisse zur Bevölkerung,
fondern eS spielen auch noch andere Faktoren wesentlich «it.
DaS ist jedoch eine zweite wesentliche Rücksicht. Deßhalb
wünsche ich, daß dieser zweit« Faktor mit in Rechnung
gebracht werde, weil sich die LormundschaflSkontrollen gar leicht
nachschlagen lassen. Ein dritter Faktor ist die Handhabung
der Polizei. Eu, Amtsbezirk, der schwach bevölkert ist, der
von der Landwirthschaft und Viehzucht lebt, bietet in Polizei-
licher Beziehung viel weniger Schwierigkeiten dar, alS ein
anderer, wo die Bevölkerung ganz dicht ist, wo neben der Viehzucht

auch Handel und Gewerbe getrieben werden. In dieser
Beziehung gibt die Beschaffenheit der verschiedenen Ortschaften
den AuSschlag. An Plätzen, wo sich z. B. der schweizerische
Hauptverkehr durchzieht, da ist natürlich die Stelle deS Regt«.
rungSstatthalterS mit mehr Mühe verbunden, als in Bezirken,
die im Innern des Landes von aller Grenze entfernt oder ganz
abgelegen find und wo kein Hauplort ist. Ich möchte nun,
baß die Regierung diese drei Gesichtspunkte tn'S Äug fasse,
dann kommt sie gewiß zu bessern Vorschlägen, alS diejenigen,
welche vorliegen. Namentlich werden sich die Ansätze nach dem
Verhältnisse deS Geschäftsverkehrs besser bestimmen lassen.
Denn es kommt viel darauf an, wenn ein RegierungSstatt-
halter den ganzen Tag, alle Wochentage hindurch in Anspruch
genommen »st, alS wenn einer in der Woche nur 3 — 4 Tage
oder noch weniger Zeit auf seine Geschäfte verwenden muß.

In dieser Beziehung muß also eine billigere Anpassung der

Besoldung stattfinden. Au» diesen Gründen stelle ich auch
einen Antrag auf Zurückweisung und zwar 1) weil offenbar
»ine Reorganisation der Stellen selbst bevorsteht; 2) weil daS

KlassifikationSveihältniß nicht billig ist. Sollten Sie aber
nicht die Rückweisung erkennen, so stell« ich den fernern
Antrag : einstweilen nach dem Verhältnisse zu Verfahren, wi«
gegenwärtig die Gerichtspräsidenten besoldet werden. Denn eS

ist nicht billig, daß man nur einzig auf die Bevölkerung Rückficht

nehme; auch daS Gesetz von 1831 hat noch andere
Faktoren dabei zu Hülfe gezogen; eS ist jedenfalls billiger alS
diese Vorschläge.

Karlen, Major, erinnert daS Präsidium an den von
ihm gestellten Antrag und erneuert denselben.

Herr Präsident. Ich muß al« Präsident bemerke«,
daß der Antrag deS Herrn Karlen nicht im Zusammenhang
mit diesem Gesetze behandelt werden kann. ES ist der Zweck
deS Gesetze», die Besoldungen der stehenden Beamturigen zu
reguliren, nicht aber diejenigen, welche später eine neue Stellung

erhalten können. ES bleibt jedoch Herrn Karlen
unbenommen, insofern er auf seinem Antrage beharrt, dies«

allerding» wichtige Frag« durch einen Anzug vor den Großen Rath
zu bringen.

S t o ck m a r> Ich war gleich von Ansang an gegen di«
Herabsetzung der Gehalte. Jetzt ist man daran, diese Maßregel

über die Bezirkebeamten, vom Präfeklen an bis zum
einfache« Angestellten zu verhängen; sie werden in einem
Verhältnisse bezahlt, daS weit entfernt ist, dem Gehalte der Beamten

der Centralverwaltong gleichzukommen; dieß ist ein Uebel,
stand; eS muß dieß in den Bezirken einen Übeln Eindruck
hervorbringen. Sie sagen, der Aemrerdurst sei die an der
Tagesordnung befindliche Krankheit; und man müsse fie vermittelst
der Reduktion der Gehalte verschwinden machen. Anderseits
abet ist auch der Wetteifer nöthig, eS müssen Talente und
Dienstleistungen belohnt werden. Man hat so sehr gegen di»
starken Besoldungen geschrieen, daß ich zu erfahren suchte, wi«
die Angestellten der Stadt Bern bezahlt worden; ich verschafft»
mir zu diese« Zwecke einen Etat, und wissen Sie, meine Herren

wie hoch sich der Gehalt der Beamten dieser Stadt be-
läuft? auf SS.000 Schweizerfranken; Sie sehen, daß nach
Verhältniß in dieser Beziehung zu Bern mehr ausgegeben wird,
al» in der KamonSverwaltung ; so z. B. ist dl« Besoldung deß

Verwalter» de» Burgerspital» 1800 Schweizerfranken; «r hat
Heizung und Licht, und «rhält noch Korn, so daß seine voll»
Besoldung sich auf mindestens 3000 Schweizerfranken beläuft.
Vergleiche» Sie nun sein« Funklioneu mit denen eine» Regie-
rungsrarhes. Ich sag« dieß nicht uni meinetwillen; den«
welche Veränderungen auch vorfallen mögen, und selbst wenn
mich meine politischen Freund« wieder voranstellen wollte«,
so erklär« ich zum Voran», ich verzichte auf jedeS besoldet»
öffentliche Amt. Wir find mit unsern Grundsätzen auS k»
Gewalt ausgetreten, und werden suchen, fie aufrecht zu erhalten;

aber niemals werde ich wieder in die Gewalt eintretm;
ich kann als» ans eine ««befangene Weis« sprechen. Die AmtS-
schaffnereien können nicht mit den Funktionen eineS RegierungS-
statthalterS vereinigt werden, aber wohl mit denen deS AmlS-
schreiberS. Würde da» Volk, da» die NegierungSstatthalte«
erwählt, auf die Kenntntsse Acht haben, welche fie im Rech-
nungSwesen besitzen müßten, wenn fie mit der Schaffnerei
betraut würden? Wenn man die Schaffnereieu streicht, glaube
ich nicht, daß der Regierungsstatthalter der Beamte sei, den
wir zu deren Verrichtungen bezeichnen sollen. Diele Froge
muß also beseitigt werden. Ich habe anderseits die Ueberzeugung»

daß die Grundlage, welche man zur Klassifikation der
Gehalre angenommen hat, nicht die ist, di« man hätte wählen
sollen. Man hat einen falschen Maßstab zur Anfertigung dee

Scala angenommen; die Bevölkerungszahl soll nicht der ein-
zige Maßstab sein. In die Einzelnheiten einzutreten, erlaube
ich mir, von einem RegierungSstatthalrecamt zu sprech n, von
demjenigen PruntrutS, daS man in die 3re Klasse versetzt hat.
Man stößt dort ans dir größten Schwierigkeiten; Pruntrm ist
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umgeben ; eS finden fich darin, so zu sagen, zwei Städte,
mehrere öffentliche Anstalten, deren Versammlungen der
RegierungSstatthalter vorstehen muß; ich finde, e» wäre eine
Ungerechtigkeit, wollte man da» Regierungsstatthalteramt von
Pruntrut in der dritten Klasse belassen. Ich glaube, man
müsse der Arbeit Rechnung tragen, und Niemand wird sagen
können, ich sei bei diesem Verlangen einer GehaltSvermehrung
deS RegierungSstatthalteramiS Pruntrut interessirt; denn
gewiß wird keiner von meinen politischen Freunden ernannt werden.

Fall» Sie geeignet fänden, die Summen für die
verschiedenen Klassen unverändert zu lassen, so würde ich
vorschlagen, Pruntrut auS der dritten in die zweite Klasse zu
versetzen. Man hat die Besoldung der RegierungSräthe zu sehr

h rabgesetzt; da aber dieß nun einmal so ist, so finde ich, der

Regierungsstatthalter zu Bern sei verhältnißmäßig zu hoch
besoldet ; um aber nicht hierauf zurückzukommen, so würde ich

für ihn die angesetzte Eumme'festhalten, dann setze ich die 2le
Klasse auf 3000 franz. Franken, und die übrigen in dem gleichen

Verhältnisse an.

K a r rer. Herr Präsident', meine Herren! Ich weiß
zwar nicht bestimmt, ob der Antrag, den ich stellen will, hier
zu diesem Paragraphen gehört. Er bezieht fich nämlich auf
daS Besoldungsverhältniß zwischen den RegierungSstatthaltern
und Gerichtspräsidenten, daß daS bisherige Verhältniß
festgehalten werde. Wenn der Herr Präsident glaubt, der Antrag
gehöre hieher, so stelle ich eine Modifikation in dem Sinne:
daß, wird die Besoldung höher oder niederer gesetzt, daS
Verhältniß gleich sei zwischen den Regierungsstatthaltern und
Gerichtspräsidenten. SS möchte vielleicht auffallen, daß ich diesen

Antrag stelle; indeß glaube ich doch, daß mir, namentlich
unter gegenwärtigen Verhältnissen, Niemand zumuthen werde,
eS sei eine oratio pro äoms. Vorerst behaupte ich: der
Regierungsstatthalter hat mehr Geschäfte, a!S der Gerichtspräsident.
Zeder, der Gelegenheit hatte, diese beiden Aufgaben und Stellen

zu versehen, hat gefunden, daß der Regierungsstalthalter
die doppelte und dreifache Zeit verwenden muß, die der
Gerichtspräsident für sein Amr braucht. Diese Behauptung läßt
fich nachweisen, wenn man bedenkt, daß dem Regiervngsstatt-
halter die Ueberwachung deS VormundschaflSwesenS obliegt,
ferner daß er die Voruntersuchungen auf fich hat, d e Ueber»
wachung deS Gemeinde- und ArmenwesenS, die Milirärtara-
tionen und die Korrespondenz mit den Behörden. DaS AlleS
hat der Gerichtspräsident nicht. Gr hat nur die Untersuchungen

zu führen und die Civilgeschäfte zu besorgen. Man hebt
mit besonderem Nachdrucke hervor, ein Gerichtspräsident müsse
sich Kenntnisse erwerben, die ein RegierungSstatthalter nicht
uothwendig habe, nämlich R-chtSkennlnisse. Ich glaub« aber,
dieser Punkt sei nicht so bedeutend, um die Menge von
Geschäften, die er nicht hat, und die dem RegierungSstatthalter
übertragen find, nicht zu berücksichtigen. Ich muß aber noch
auf einen andern Umstand aufmerksam machen, und ich glaub«,
dieser sei maßgebend, nämlich die Stellung deS Beamten in
seine« Amie. Der R-aierungsflatthalter hat die verschiedensten

Verpflichtungen auf fich: er soll die Schulen beauffichtl-
gen, die Straßen vierter Klasse, die Gemeindeprotokolle
untersuche«, de» Gemeinderathsversammlungen beiwohnen, wenn eS

verlangt wird; ferner können ihn die Einwohner- und Burger-
versammlungen einladen, beizuwohnen, wo er erscheinen muß;
er hat auch die Feuerspritzenmusterungen unter fich und Einficht

in die Pfarrbücher zu nehmen. Diese Verrichtungen
verpflichten ihn zu Abwesenheiten und ziehen Auslagen nach fich,
für die er keine Vergütung erhält. Alle dies« Auslagen hat
aber der Gerichtspräsident nicht. Man könnte hier vielleicht
einwenden, durch Einführung der Jury werden dem

RegierungSstatthalter die Voruntersuchungen abgenommen, und daS
vermindere seine Geschäfte bedeutend. DaS ist theilweise richtig,

theilweise nicht; schon die gesetzlichen Bestimmungen lassen
dieß vermuthen. AuS diesen Gründen bin ich so frei, darauf
anzutragen, daß daS Besoldungsverhältniß zwischen den

Regierungsstatthaltern und Gerichtspräsidenten, wie eö bisher
durch daS Gesetz festgehalten war, bleiben solle.

tz»wr Präsident. Ich finde eS für angemeffen, deß
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diese Frage schon jetzt behandelt werde; 8. 17 des Entwurfs
würbe al o mitgenommen. Ist über diese Frage entschieden,
so ist auch über 8. 17 entschieden.

Tscha r n er, Stadtseckelmeister. Herr Präsident, meine
Herren! Ich erlaube mir nur eine einzige Bemerkung. Die
Sache gehört eigentlich nicht hieher; da sie aber einmal
angeregt worden ist, so bin ich auch im Falle, Herrn Stockmar
zu widerlegen. Er behauptet nämlich, die Stadlbeamten seien
im Verhältniß zu den Kantonalbeamten viel besser besoldet.
Da» muß ich aber deS Bestimmtesten in Abrede stellen. ES
würde fich im Gegentheil nach dem Tableau der Besoldungen
herausstellen, daß fie eher weit geringer besoldet sind. Ich
habe die Rechnungen nicht bei mir, allein eS ist wahr, und
ich erinnere nur daran, daß die Beamten im Burgerspital nicht
höher besoldet find, als diejenigen von der Insel und dem äus-
sern Krankenhaus, welche der Staat besoldet.

Garnier. Ich verlange Zurückweisung dieses Artikels

an den RegierungSralh, um nachzusehen, ob eS nicht am Orte
wäre, denselben zu modifiziren. Ich unterstütze gern« einig«
der gemachten Bemerkungen, und wenn ich einige weitere
hinzufügen zu sollen glaube, so ist «S der großen Verschiedenheit
willen, die zwischen den verschiedenen Klassen herrscht. Diese
Verschiedenheit zwischen den drei ersten und den drei letzten
Klassen ist zu fühlbar. Man muß nicht auS dem Auge
verlieren, daß die RegierungSstatthalter denn doch viel Beschäftigung

haben, und hätten sie etwas weniger Beschäftigung, so
wären sie doch genöthigt, stet» auf dem Amthause zu sein.
Nicht immer ist eS der volkreichste Distrikt, der am meisten
Beschäftigung gibt, und anderseits, mag der Distrikt eine mehr
oder minder starke Bevölkerung besitzen, so muß der
RegierungSstatthalter nicht» desto weniger auf gehörige Weise leben
können mit seinem Gehalte» da eS ihm verboten ist, irgend
einem Erwerbszweige obzuliegen. Ich schlage demnach vor.
die Klasse von 2000 Fr. auf 2200, die von 1800 auf 2000,
und die von 1600 auf 1360 Fr. anzusetzen.

d. KâNel. Nur ein paar kurze Bemerkungen entgegen
dem Antrage deS Herrn Karrer. der den Unterschied der
Geschäft« «ine« RegierungSstatthalter» zwischen denjenigen eine»
Gerichtspräsidenten ir»ig angegeben hat. Ich glaube kaum,
daß Jemand im Falle sei, darüber besser urtheilen zu können»
alS ich, da ich RegierungSstatthalter und Gerichtspräsident im
nämlichen Amtsbezirke war. Ich muß gestehen, daß ich alS
RegierungSstatthalter weit weniger zu arbeiten hatte, al» in
der Stellung eine» Gerichtspräsident,«. EK kömmt übrigens
auch sehr viel darauf an, welche Stellung den Neigungen deS
Einzelnen besser zusagt; indessen muß ich gestehen, daß die
Stellung «ine» Gerichtspräsidenten «in« weil schwierigere ist.
SS ist nicht richtig, »aß der RegierungSstatthalter zu mehr
Auslagen veranlaßt sei, als der Gerichtspräsident; daS Leben
ist für Beide ungefähr gleich theuer. Ich müßte daher die Anficht

deS Herrn Karrer entschieden bekämpfe«. SS war bisher
ein unbillige» Verhältniß, und e» soll ferner nicht so bleiben.

Moschard, Regierungsrath. Der RegierungSrath
hat fich dem durch diese Versammlung gefaßten Beschlusse, die
Besoldungen im Allgemeinen, und zwar nicht nur diejenigen
der Centralbeamten, sondern auch diejenigen der Bezirksbeamten

herabzusetzen, unterziehen müssen. E» wäre eine Unge-
rechtigkeit, die Besoldungen der Bezirksbeamten unverändert
zu lassen, nachdem man diejenigen der Centralbeamten vermindert.

Die hinsichtlich der Srstern vorgeschlagene Reduktion
ist nur die Folge dessen, wa» bereit» in dieser Versammlung
beschlossen worden. Die Beibehaltung der bisherigen
Besoldungen der Gerichtspräsidenten und der andern Bezirköbeamten
wäre mit den bezüglich der Besoldungen der RegierungSräthe
und de» Obergerichrs beschloss«»»« Herabsetzungen im
Widerspruche. Man trägt darauf an, die Besoldungen der Regi«.
rungöstatthalter höher als diejenigen der Gerichtspräsidenten
zu stellen, indem die Erster« mehr beschäftigt wären. WaS
nun die Regierung bewogen hat, zwischen beiden Beamten keinen

Unterschied anfzustellen, ist Folgende» : Für die Regieruqgs-
tis
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statthalcer schreibt daS Gesetz keine Studien vor. während ein

Gerichtspräsident specielle RechtSkenntnisse besitzen muß. deren

Aneignung ihm große Opfer kostet; e» ist also am Platze,
daß ihm seine Besoldung eine hinlängliche Entschädigung dar.
biete. Dieß ist der erst- Grund, warum die Beamten dieser

beiden Klaffen gleichgestellt werden sollen. WaS die veschäf.
tigung der RegterungSstatthaircr anbetrifft, so werden diese

von nun an weniger überhäuft sein, als die GecichtSpräfiden-
ten Denn mit der in Kraft tierenden neuen Gerichrsorgani-
salion wird dem Regierungsstatthalter «ine große Last abge.
nommen werden. Die Voruntersuchungen find e», welche die

RegierungSstatthalter am meisten in Anspruch nehmen, ich be-

rufe mich in dieser Beziehung auf alle Diejenigen, welche im
Fache bewandert sind. DaS neue Gesetz überträgt nun die

Untersuchungen den Gerichtspräsidenten, und ein BezirkSprs-
kurawr wird speziell mit den Gemeinderechnungen. den Bor-
mundschafcSangelegenheiten und der Aufsicht der Eivilstands»
register beauftragt werden; eine Masse von Geschäften, die

jetzt den Regierungsstatthaltern obliegen, werden also d-m Ge»

richtêprâsid-ltten zur Last fallen. Diese Gründe rechtfertigen,
wie ich glaube, die Gleichstellung baes-r beiden Beamten hin-
länglich. ES fragt sich nun. ob die Grundlagen, die derRe»
gierunzirath angenommen, richtig find. Sollte er die

Bevölkerung. die Geschäfte, oder beide» als maßgebend erachten?
ES ist schwer, zwischen diesen Faktoren zu wählen; gegen
sämmtlich« läßt sich DieseS oder Jene» anführen. Ein System
war aber no hwendig, und der RegierungSralh hat dasjenige

vorgezogen, welches die wenigsten Schwierigkeiten darbietet.
Da «S aber keine Regel ohne Ausnahme gibt, so stimme ich

dem Antrage deS Herrn Slockmar bei, den RegierungSstatthalter

von Pruntrut in eine höhere Klasse zu versetzen, als die-

jenige ist, in welcher er sich jetzt befindet. Die nämlichen von
Herrn Stockmar angeführten Gründe bewegen mich, eine Er-
höhunz der Besoldung zu Verlangen. Pruntrut ist von allen
Bezirken d-rjenige, der am schwierigsten zu verwalten ist; da-
für haben wir seit 1830 bis auf den heutigen Tag zahlreiche
Beweise. Kein Amtsbezirk hat die Regierungen so sehr in An-
spcuch genommen, wie derjenige von Pruntrut. Sie wissen
Alle, meine Herren! waS in diesem Bezirk» vorgegangen, und
glauben Sie ja nicht. daß uns derselbe nichts mehr wird zu
schaff--« geben. Dieser B-sirk muß also von einem sehr fähigen

Manne verwaltet werden, und, um einen solchen Beamten
zu bekommen, muß der Staat Opfer bringen. Meine Anträge
gehen demnach dahin, daß die Gleichstellung der Regierung»,
statthalrer und Gerichtspräsidenten beibehalten, und der
RegierungSstatthalter von Pruntrut in eine höhere Klasse versetzt
werde.

Herr Berichterstatter des RezierungSratheS. Herr
Präsident, meine Herren! WaS zuerst die Frage der Gleich-
stellung der Besoldungen zwischen den Regierungsstatthaltern
und Gerichtspräsidenten betrifft, so sind die Gründe für und
gegen genugsam entwickelt worden und ich kann mich füglich
entHaben, w'ileres anzuführen indem ich eS Ihrem Entscheide
überlasse. Die Gründe für Gleichstellung sind indessen nach
meiner Ansicht die überwiegender»,. Ich finde keinen großen
Unterschied, namentlich auch aus dem Grunde, weil die
Gerichtspräsidenten R-chlsstudien machen müssen» die andern nicht. Die
Einen müssen so gut selbstständig für ihre Person einstehen,
als die Andern; eS ist auch hierin kein Unterschied. Herr
RegierungSralh Moschard hat Ihnen die Sache mit den bered-
testen Worten auseinander gesetzt. Ich komme nun, Herr Prä-
fi ent, meine Herren! auf die Frage der Skala, nach welcher
die Besoldungen festzustellen sind, und da finde ich denn die Be-
merkungen de« Herrn Stämpfli nicht ganz vollgültig. Zch
gebe zu, daß dabei verschiedene Faktoren in Frage kommen
können, allein das, waS Herr Stämpfli angeführt hat, führt
gerade zum entgegengesetz'en Resultat, nämlich auf die große
Schwierigkeit, andere Faktoren anzunehmen. Wenn Sie aus
ankere Umstände Rückficht nehmen wollen, so haben Sie in
einem Amtsbezirk mehr Städte, im andern mehr Straßen und
daher viel Transit, in einem dritten mehr Bevölkerung, im
vierten mehr Geschäfte im Vormundschaftswesen, im fünften
mehr Untersuchungen, und so werden Sie sich in» Unendlich»

verlieren. Nehimn Sie die GefchästSkontrolle al» Grundlage
an, so kommen Sie in Widerspruch mir allen Klassen. N«h-
men Si« einen andern Faktor, den großen Verkehr oder die
vielen Straßen als Bast», so kommen Sie wieder in
Widersprüche mit den andern Faktoren. Ich kann mir füglich da»
Zeugniß geben, daß ich die Jache nicht nur so oben hin be-

handelt habe, sondern ich habe mir Mühe gegeben, alle
möglichen Umstände dabei in Rechnung zu bringen. Ich habe auch
sachkundige Männer darüber gefragt, allein nach allen
Aufschlüssln bin ich immer zum alten Resultate der BevölkerunzS-
zahl zurückgekommen und habe gefunden » sie sei auch am w«.
nigsten im Widerspruch mit den andern Motiven. WaS Her«
Moschard zu Gunsten de» Amtsbezirks Pruntrut angeführt, hat
sehr viel für sich; allein daS wird Niemand bestreiken: sobald
wie unS hier einmal einlassen, so kommt wieder ein Anderer,
wie der von Znterlaken, und sagt: in meinem Amtsbezirk gibt
eS jährlich sehr viel Fremde. Und so werden Sie vom Hun-
derlsteu ins Tausendste kommen und ich bin überzeugt, daß,
wenn Sie mit der Arbeit zu Ende find, Sie eine ganz? Menge
von Unbilligkeilen vor sich haben. Ich möcht« Ihnen daher
dringend anrathen, den Vorschlag des RezierungSratheS
anzunehmen. Ein Bocwurf deS Herrn v. Känel betrifft das Mari,
mum und Minimum der Besoldungen, und gnade da habe ich

geglaubt, einem Uebelstande abgeholfen zu haben, indem gegen»
über dem frühern Gesetz eine wesentliche Aenderung eingeführt
und die unterste Stelle auf 1100 Fr. erhöht wurde. Tue obersten

Klassen sind nicht so hoch wie früver, und so kann man
gewiß den Vorwurf auch nicht mehr machen, daß sie zu weit
auseinander seien; sondern sie sind viclmehr zusammengezogen.
Ich komme jetzt «och auf «ine sehr wesentliche Sache zu spre-
chen, deren Herr Stämpfli erwähnt hat und die viel Berück»
fichtigung verdient, nämlich auf den Fall, daß die AmtSschaff-
nereisn aufgehoben würden. Auch da bin ich nicht leichtsinnig
zu Werke gegangen, sondern ich habe gelesen und studirt, waS
an Papieren und Aktenstücken zu erhalten war. ES ist seh«

schnell gesagt, die AmrSschaffnereien müssen abgeschafft werden;
allein nicht so schnell: »vie man eS dann wieder machen woll«.
Man »st darüber, wie gesagt, nicht leichtsinnig hinweggegau-
gsn. Man hat indess n geglaubt, die Besoldungen, welche hie»

vorgeschlagen worden, könnten ganz ruhig angenommen werben»

ohne daß man den spätern Einrichtungen störend
entgegentrete. Man ist ferner a»»f folgende Raisonnement gefallen:
früher oder später wird die neue Gerichtsverfassung eingeführt.
Ist dieses der F»ll, so wird den Regierungsstatthaltern et»
großes Pensum abgenommen dadurch, daß sie nicht mehr die

Voruntersuchungen zu führen, u»d also die Hälfte oder ein

Drittel ihrer Geschäfte damit wegfällt. Wenn dieß »
so kann

man ihnen ganz füglich zumuthen, daß st« sich noch mit einer
andern Beamtung befasse», nämlich mit dem Bezug« einzelne«
Gebühren. Zn ester Linie würde ihnen der Bezug der Bußen
obliegen. SS ist höchst zweckmäßig, daß der B?zug der Bußen,
sei er nun ein reiner Kompcabililätsmann oder nicht, dem

RegierungSstatthalter übertragen werde. Zch sage eS nicht im
Tone deS VorwuriS, allein bei der letzten Verwaltung herrschte
in rieler Beziehung eine große Rachläßigk-il; die Bußen wurden
nicht mit der Regelmäßigkeit bezogen, wie sie e« hätten sollen.
ES ist recht schwierig, hierin dur«z>agreifen bei so großem
Detail. Zn mehrern Amtsbezirken hat man ungeheure Rückstände
und ich bin keinen Moment verlegen, die Rechnungen vorzulegen,

um dieß zu beweisen. E» ist auch viel Schuld daran»
daß die AmrSschaffnec nicht mir der gehörig»« Ausdauer die

Bußen bezogen. Auch war daS von Herrtl Collin beobachtete
System ein sehr unglückliches. Kommt einer vor Gericht und
fragt: waS had' ich zu bezahl,«? so sagt man ihm: mau be-

zahlt jetzt nicht, der Amrsschaffner wird eS euch schon sagen,
nachdem die Sache in eine Kontrolle getragen ist. Dieser
Mechanismus hat gewiß Uebelstände mit sich gebracht, denn
einige Zeit nachher sind die Leute nicht mehr so gut ausgelegt
zu bezahlen, als bei der Gelegenheit, wo si« vor Gericht er-
scheinen. Man würde also dieses Vereinsachen und den Regie-
rungSstalkhaitern auftragen, da auch daS gerichtlich« Verfahren
vereinfacht wird. ES ist noch EioS zu entgegnen: man sagt,
eS sei unbillig, die Besoldungen schon jetzt festzusetzen, während
man doch den Regierungsstatthaltern nachher noch mehr auf-



bürgen wollt, als bisher. Nach meiner Anficht hab«« diese

Beamten die Sacke vollkommen in der Hand. E» kann in
einem künftigen Gesetze nachgeholfen und statuirt werden, was
geschehen soll, ivenn die Amtöschaffner aufgehoben werden. ES
ist al«o j-tzr keine Schwierigkeit vorhanden, warum Sie nickt
schon jetzt die sftcn Besoldungen sollten festsetzen können, weil
ich eben dafür halte, da« Andere lasse sich durch ein künftiges
Gesetz sehr gut regulircn. Meine Anficht wäre nun gewesen,
daß die Einnehmer der Bußen dabei einigermaßen sollten inte-
ressirc werden Denn eS ist offenbar, daß fie mehr Eifer ha.
den, wenn sie wissen, daß sie sich besser dabei stellen, wenn die

Bezugsquellen gut fließen, alö wenn dieß nicht der Fall ist.
Zch wäre sehr dafür geneigt, den Regierungêstatthalter mehr
oder weniger dabei be-heiligen zu lassen. ES ist übrigens nicht
nöthig, jetzt schon etwas darüber zu statuiren. sondern ich sage
dieses nur im Vorbeigehen. In Folge von allem Angebrachten
müßte ich lehr entschieden dabei bleiben, Zhnen den BesoleungS-
rarif teS RegierungSrathcS zu empfehlen. Wenn derselbe
zurückgeschickt und ein neuer Borschlag gemacht würde, so würden

dagegen noch in viel größerm Maße Einwürfe gemacht,
alö eS jetzt der Fall ist Eö ist noch ein ganz anderes
Moment, auf daS Rückficht genommen werden muß. Es werden
sich gewiß noch ganz andere Schwierigkeiten darbieten, wenn
auf die GeschäftSkoncrolle Rücksicht genommen wird. Manch-
mal macht derselbe Bezirk selbst große Sprünge, je nach den

Zähren. So B. hac in cinem ärmern Amtsbezirke die
Bemühung d«S RegierungsstallhalterS zugenommen, während dieß
nicht der Fall war in einem Bezirke, wo die Theilung werft,
ger einwirkte; nachher hat die Belästigung wieder abgenommen.
Die GeschäftSkoulrolle kann daher nicht immer als gleichmäßige
Norm angesehen werden. Diele Wahrnehmung reichte hin,
mich abwendig davon zu machen, die Geschäftskormolle alS
alleinigen Faktor anzunehmen. Ich glaubte, auch auf diese

Schwierigkeilen aufmerksam machen zu sollen. Im Uebrigen
muß ich noch bemerken, daß die Reduktionen bei den einzelnen
Beamten nicht so ungeheuer sind, alS man darzustellen
versuchte. Für alle Regierungsstaclhal.er zusammen beträgt die
Summe der Reduktionen Fr. 9631. Für diejenigen, welche
glauben, die einzelnen Besoldungen seien zu nieder, ist die
Gelegenheit nicht abgeschnitten, bei Regulirung der künftigen
Verhältnisse ihre Ansprüche geltend zu machen.

Herr Berichterstatter der StaatswirhsHaftSkommis»
fiou erklärt sich mit dem soeben Gesagren ganz einverstanden,
und fügt bei, daß auch in der Kommission verschiedene andere
Faktoren wollten geltend gemacht werden; allein schon die DiS-
kuffion zeige, wie schwierig eS sei, zu etwas Bestimmtem zu
kommen, wenn man sich darauf einlasse, einzelne Verhältnisse
zu berücksichtigen.

Stämpsli. Ich erlaube mir nur eine Berichtigung Hin-
fichtlich auf die Behauptung deS Herrn Finanzdireklors wegen
deS Bezugs der Bußen, alS hahe dabei unter der alten
Verwaltung große Nachlässigkeit vorgeherrschl. Zch will nicht
behaupten, daß dabei imner alleö engelrein gewesen sei und
keimn Vorwurf verdien?; allein der Fehler liegt nicht an der
Verwaltung, sondern in ander» Umständen. Vorzüglich auch
darin, daß die Bußen naÄ dem gewöhnlichen Velreibungssy-
steme eingezogen wurden. SS konnten freilich dabei mitunter
ziemlich viel Umtriebe stattfinden. Der Haup.übelstand aber
lag darin, daß man nicht nur Bußen einzuziehen hatte, die seil
1816 gefällt wurden, sondern solche, die bis auf 1335
zurückgreifen, ja sogar solche, die von 1830 herrühren. Noch eine
zweite Bemerkung ist unrichtig, die nämlich, daß jetzt, wenn
Einer verfällt fti und vor Gericht bezahlen wolle, vaS nicht
einmal könne; sondern er müsse erst nachher beim AmlSschaff-
ner bezahlen. DaS ist irrig. Denn auch jetzt bezieht der
Amtsgerichtsschreiber die Gebühren sogleich uNd gibt daS Ver-
zeichniß erst einen Monat nachher ab.

Abstimmung.
Für sofortige« Eintreten 6S Stimmen.
Für Zurückweisung 73 „
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Stämpsli zieht seinen Antrag zurück und vereinigt sich

mit demjenigen deS Herrn von K àn « t

Für Gleichstellung der RegierungSstall-
halter und Gerichtspräsidenten Entschiedene Mehrheit.

S. 14.

H-rr Berichterstatter de« RegiernngSracheS. Dieser
Paragraph enthält so ziemlich, wa« da« früher« Gesetz Nie
es gepalten werben solle, wenn die Verrichtungen des Aml«-
verweserS länger, alS nur eine vorübergehend« Vertretung
ausmachen, wird im §. 15 statuirt. Hier ist vorgeschlagen, wer
die Vertretungen zn bezahlen hat. Wenn nämlich der
Regierungêstatthalter in amtlichem Auftrage abwesend ist, so hat
der Staat die Vergütung zu leisten; ist dieses nicht der Fall,
dann der Regierungêstatthalter.

H-rr Berichterstatter der StaatSwirthschafttkommis.
fion. Die Kommission hat gesunden, daS Alinea, woes heißt:
„Vertretungen, die nur einen Tag dauern u. s. w.," sollte
gestrichen w-rden. Ein Mitglied der Kommission, das auS eigener
Erfahrung urtheilen kann, hat besonders auf die Ungerechtig-
keit dieser Bestimmung aufmerksam gemacht, und man fand
dann auch, eS sei gerecht und billig, auch dielen «inen Tag zu
entschädigen, so gut, alS wenn die Vertretung 2—3 Tage daure
oder länger; daher dieser Antrag auf Streichung.

Karlen, Major. Ich müßte den Antrag der StaalS-
wirthsHafîèkommission unterstützen; drnn wenn es einem
Regierungêstatthalter in den Sinn käme, Muchwillen zu treiben,
ss könnte er j-weilen den Amtsverweser über den andern Tag
fnnklioniren lassen.

v. Känel. Auch ich bin damit einverstanden. Ich wünsche
nur, daß hier eine kleine Redaktionsveränderung vocgenommm
werde. Ich möchte nämlich, daß statt „amtlichem Auftrage"
gesetzt würde „amtliche Funktion". Es kann nämlich Fälle
geben, ws der R-gierunzSstatihalter nicht gerade in amtlichem
Auftrage abwesend ist und doch in amtlicher Funktion ; in diesem
Falle müßte er dann nach dieser Redaktion den Stellvertreter
entschädigen. Man kann doch einem Regierungêstatthalter nicht
zumurhsn, an zwei Orten zu sein. Wenn er z. B. zu einem
Augenschein oder in anderen Verrichtungen hinweggerufm wird
und der Amtsverweser auf dem Amtshause funktion'rt, dann
soll auch der Staat b zahlen.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Ich
kann die so eben vorgeschlagene Aenderung zugeben. DaS
Wort „Funktion" gefällt mir selbst besser, al» „Auftrag". Was
die Stellvertretung von nur einem Tag aà riffl, ss hat mau
geglaubt, eS sei eben mit zu vielen Plackereien verbunden, wenn
man sich in solche Kleinigkeiten einlasse. ES könnte dann auch
so kommen, daß, während der Regie,ungsstallhaftec am Morgen
noch Audienz giebt, der Amtsverw s«r Nachmittag« funkuoniren
müßte und so «in halber Tag hecauètâme Ich hab« im Uebrigen

nichts dagegen, wenn man Anstand n m ac, d eß stehen

zu lassen.

Herr B er ich t e r st a t t e r dee S?aakswirlhschaftâksm-
mission. Mic der vorgeschlagenen R-daktionsänderung bin ich
nicht ganz einverstanden. Die Kommission will die Abwesenheit
nur dann enlschädigen lassen, wenn sie i n amtlichen Auftrag-?
stattfindet. DaS Andere könnte zu Verw ck ungen führen. Wenn
es fich ein Regierungêstatthalter beq-em machen wollte, so

könnte er sehr oft abwesend sein und vo-'gebcn, daS sei in amt-
licher Funktion geschehen. Ich möchte deßwegen nicht eintreten.
DaS betreffend? Alinea möchte ich einfach fallen lassen.

Absti mmunz.
Für § 14 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

» die vorgeschlagene Redaklionsveränderung 67 Stimmen.
4 IL-
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Für di Redaktion deS Entwurfs 43 Stimmen.

„ „ Streichung deö Alinea Handmehr.

5- IS.

Herr Berichter statter de» RegierungSratheS. In diesem

Paragraphen ist statuirt, waS früher nirgends aufgenommen
worden ist und waS sehr viele wünschten. Wenn nämlich
bisher ein Amtsverweser schon in den Fall kam, längere Zeit
zu funktioniren, so wurde er doch nur mit der Halste der

marchzâhligen Besoldung bezahlt. In Zukunft soll er nun die

ganze Besoldung erhalten, di» ihm wirklich gebührt.

V. Känel. Ich erlaube mir nur eine kurz« Bemerkung
in Bezug auf die Redaktion. Ich schlage vor, statt „Resignation"

zu setzen „Entlassung", und statt „Abberufung"
„Entfernung", weil „Abberufung" dem Sinn der Verfassung
entgegen ist.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. DaS Wort
„Resignation" gefällt mir doch besser, als nur „Entlassung";
denn ein Beamter könnt« auch unfreiwillig von einem Obern
entlassen werden, welcher Fall hier nicht gemeint ist. Weil
hingegen die Abberufung nach der jetzigen Auffassung nicht mehr
möglich ist, so habe ich nicht» dagegen, wenn man dafür
„Entfernung" oder „Entsetzung" setzt. Im Uebrigen möchte ich b-t
der vorgeschlagenen Revaktion bleiben.

Ebenso der Herr. Berichterstatter der StaatSwirlhschasts-
kommission.

Abstimmung.
Statt „Resignation" zu setzen „Entlassung" Minderheit.

„ „Abberufung" zu setzen»,,Entfernung" oder
„Entsetzung" Handmehr.

8 16.

Herr Berich terstatter deS RegierungSratheS. Dieser
Paragraph statuirt, wie eS gehalten sein soll, wenn ein
Beamter eingestellt ist. SS ist ein Unterschied zu machen, ob er
vom Richter freigesprochen wird, in welchem Falle man ihm
nicht zumuthcn kann, daß er noch eine Hälfte der Besoldung
bezahle. Er hatt« ohne dieß Unangenehmes genug durch die

verhängte Einstellung. Anders verhält es sich, wenn sich daS

Gegentheil herausstellt, wo er dann seinen Theil bezahlen muß.
Ich kann der etwaS bestimmter» Redaktion der Kommission ganz
gut beipflichten.

Stämpfli. Nur eine kleine Redaktionsbemerkung; ich
bin nämlich über etwas im Zweifel. ES giebt zwei Fälle,
wonach der Regierungsstatthalter in den Fall kommen kann,
den AmtSverweser auS seinem Sacke zu bezahlen. Den einen
bestimmt 8- 14. Nun hat sich bis dahin die Frag«
aufgeworfen, wie eS dann gehalten sein soll, wenn der AmtSverweser
für längere Zeit keine Bezahlung bekommen kann, ob dann der
Staat bezahlen soll? Ich bin der Anficht, er solle «S nicht,
sondern das Rechnungsverhältniß soll zwischen dem Regierungs-
statthalter und dem AmtSverweser bleiben. ES heißt nun im
§. 16- wenn die Einstellung verschuldet sei, so müsse der
Betreffende auS seinem Sacke bezahlen, und damit bin ich ganz
einverstanden; wenn sich jedoch daS Gegentheil herausstelle, so

müsse der Staat bezahlen. Ich möchte jedoch die Redaktion
ausdrücklich so wählen, daß man eS nicht anders verstehen
könnte, daß sich die Bezahlung von Seite deS Staates auch
nur auf diesen Fall bezieht. Ich möchte also nach „Amtsverweser"

einschalten „im erstern Falls"; oder es könnte dieses
noch deutlicher in einem besonderen Abschnitte geschehen. ES
sind nämlich in Betreff dieses Punktes schon Schwierigkeiten
vorgekommen.

Bützberger. Ich bin hingegen nicht dieser Ansicht und
uuMs den Borschlag der Negierung unterstützen. Herr Stämpfli

setzt voraus, daS Verhältniß deS R-gi-rungSstatthalterS zum
AmtSverweser sei pcivatrechtlicher Natur. Ja, wenn daS so

wäre, so könnte man allfällig seinen Schluß daraus ziehen;
allein nicht der Regierungsstatthalter ist schuld, daß der AmtS-
Verweser funktioniren muß, sondern der Staat verpflichtet ihn
dazu, und so muß offenbar auch der Staat dafür hasten. ES
ist freilich fatal, wenn «in nachläßiger RegierungSstallhalter
nicht haften kann, weil er nichrS hat; allein daS ist kein Grund,
daß man sagt, man habe dann ein Rechnungiverhälrniß, welches

zu Schwierigkeiten führen könne. Ich finde e» nicht. Es
ist bisher vielleicht nur deßwegen schwierig geworden, weil der
Staat sich geweigert hat, zu bezahlen.

Mützenberg. Hier kann der Staat in den Fall kommen,

doppelte Bezahlung zu leisten. Ich glaube, eS müsse auf
die Verhältnisse doch Rücksicht genommen werden. Zuerst muß
bemerkt werden, daß der AmtSverweser nicht ganz in der Stellung

deS Regierungsstatthalters ist. Sc kann neben seinem
Amte auch noch sein Privatgeschäft betreiben; er hat doppelt
weniger Auslagen als der RegierungSstatthalter. Auch wird
der AmtSverweser die Geschäfte nicht ganz gleich versehen, wie
der Regierungsstatthalter. Er hat sie nicht einstudirt, sein«

Vertretung geht nicht gar lang, und so versieht er nur daS

Dringendste. Da also einerseits der AmtSverweser in einer
günstigern Lage ist, so glaube ich, man sollte demselben nur
die Hälfte der Besoldung bezahlen, worauf ich antrage.

Herr Prâsi d en r. Dieser Antrag kommt zu spät; er
hätte bet §. 15 gestellt werden sollen.

Mützenberg. Ich beziehe denselben auf den Fall der
Einstellung.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Der
Regierungsrath ist hier der Anficht, daß für den Fall, wie
§ 15 sagt, wo durch Entfernung oder Entsetzung oder auch
durch den Tod deS Regierungsstatthalters der AmtSverweser
in den Fall käme, längere Zeit zu funk.ioniren, und auch
wenn eine Untersuchung angehoben wird, der Staat jedenfalls
garantirt für die Besoldung. Wenn z. B. ein RegierungS-
statthalter eS zur Güterablretung kommen ließe, sollte dann
der AmtSverweser riSkiren daß er um seine Besoldung komme,
auch wenn der Regierungsstalthalter schuldig ist? DaS bat man
nicht wollen. Hingegen möchte ich mich. wie Herr Stämpfli
richtig bemerkt hat» in andere Verhältnisse nicht einlassen; eS

kann daher noch deutlicher in der Redaktion ausgedrückt werten.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungSratheS Große Mehrheit.

§ 17.

Dieser 8- ist mit §. L3 zurückgewiesen worden.

8. 18.

Beide Herren Berichterstatter beantragen di» Erhöhung
deS TaggeldeS für die Mitglieder der Amtsgerichte von 10 auf
12 frz. Fr. und der Ersatzmänner von 5 auf 6 frz. Fr.

B e r n ard. Gegen die für die Amtsrichter vorgeschlagenen
Taggelder habe ich nichts einzuwenden. Allein ich glaubte

daS Wsrc ergreifen zu sollen, damit die Sache noch näher ge-
prüft würd«. So wird z. B. zwischen der Entschädigung dee

Richter, welche im Amtssitze selbst wohnen und derjenigen der
GerichtSsäßen, welche in einer Entfernung von 3 biS 4 Stunden

sich aufhalten, kein Unterschied gemacht, waS, nach mei>
ner Ansicht, nicht billig ist. Ich trage demnach darauf an,
daß den Amtsrichtern, welche mehr als eine Stunde vom
Amtssitze entfernt sind, ein Reisegeld bezahlt werde, welches
demjenigen, welches die GroßrathSmitgliedkr beziehen,
gleichkömmt.



St « ttler, Fürsprech. Herr Präsident, meine Herren!
Zm Allgemeinen bin ich durchaus nicht für hohe Besoldungen,
sondern habe mit Vergnügen zu den Herabsetzungen gestimmt.
In diesem Falle finde ich aber, fie seien zu weit herabgesetzt.
Die Mitglieder der Amtsgerichte haben oft bedeutende Strecken
WegeS zurückzulegen, oft von 3—4 Stunden und daS setzt
denn ein Fuhrwerk vorau», und dieses bringt Kosten mit sich
und schlägt man diese auch noch billig an, wa« kommt dabei
heraus? Damit ist es aber nicht gemacht, an Ort und Stelle
zu erscheinen, sondern der Amtsrichter muß auch die zu
behandelnden Prozesse lesen und dieß ist mit noch mehr Schwierigkeiten

verbunden, seit die neue Zivilprozeßordnung eingeführt
ist. Sind große Prozesse zu behandeln, so muß der Richter
oft Tage lang die Ak-en lesen, obschon er daiür keine
Entschädigung bezieht. Ich möchte daher vom frühern Ansätze
nicht abgehen. Die Amtsrichter hatten früher 10 Fr. oder
44 neue Fr. In frühern Zeiten waren diese Besoldungen noch
bedeutend höher, jetzt muß ein Amtsrichter in mittlern
Bezirken froh sein, wenn er jährlich auf 120 Fr. kommt. Geht
man weiter, so ist die Besoldung zu sehr herabgedrückt. Ich
beantrage daher einen Ansatz von 14 neuen Fr.

Bützberger. Bis jetzt war es der Linken allein
überlassen, gegen die Herabsetzung der Besoldungen zu sprechen,
allein leider ohne Erfolg; nun kommt man auch von der an-
dern Seite, um dasjenige abzuändern, was ihrerseits auch
geändert worden war und mir bleibt nur üblig, diese
Abänderung zu unterstützen, welche Herr Slettler angebracht wissen
will. 10 Fr. find gewiß nicht zu viel. Sie wären allerdings
zu viel, wenn nur der Tag des Gerichts in Anrechnung käme;
aber der Amtsrichter muß 3—4 Tage, bevor er fitzen kann,
Akten lesen. DaS ist aber nur eine Arbeit. Die Amtsrichter
müssen aber auch die Kriminalaklen im Kehr dem Rang nach
vorbereite«. Nun gibt eS Untersuchungen, die 8—14 Tage,
ja noch länger, wo es für 3—4 Wochen Arbeit gibt. Dafür

sollen fie auch eine Entschädigung haben in einem ordentlichen

Taggeld für die SitzungStage. Man hat ohnehin bei
den Amtsrichtern Ersparnisse gemacht. Früher hatten fie eine
fixe Besoldung und ich müßte mich sehr irren, wenn jetzt nicht
mehr als die Hälfte Unterschied ist zwischen der frühern
Besoldung. Was die Entfernung betrifft, so muß ich bemerken,

wenn die Amtsrichter im Amte selber sind, so ist der
Unterschied nicht groß, ob fie 1, 2 oder endlich 3 Stunden weiter
haben.

Bernard. Ich muß gegen die Behauptung, daß die
Amtsrichter nicht genöthigt find unterwegs zu schlafen und am
nämlichen Tage sich nach Hause begeben können, protestiren.
Wie ist eS möglich, daß Richter, welche oft bis 7 oder 8 Uhr
Abends fitzen müssen, wie eS wiederholt in Münster geschehen

ist, am nämlichen Tage nach Haus« zurückkehren. Dies ist offenbar

unmöglich.

Gigon. Ich ergreife daS Wort, um daS von Herrn
Bernard Angebrachte zu widerlegen. Er hat so eben daraus
angetragen, daß man den Amtsrichtern, die nicht im Amtssitz»
wohnen, ein ter Entschädigung der Mitglieder deS Großen
Raths gleichkommende Reisegeld bewillig«. Daß die Amtsrichter
reisen müssen, ist richtig ; allein eS wäre billiger, Sämmtlichen
eine Entschädigung zu geb-n, die hinreichen würde, um ihre
Reisekosten zu Zecken. Ich möchte nicht, daß die Einen mehv
erhielten alS die Andern. WaS haben Sie gestern beschlossen?

Haben Sie nicht die Mitglieder des Großen Raths, die in
der Hauptstadt wohnen, denjenigen, welche vom Lande
herkommen, gleichgestellt; und doch ist eS Thatsache, daß
diejenigen welche im Gasthose logiren müssen, größere Auslagen
haben, als diejenigen, welche hier niedergelassen find. Haben
Sie für die Mitglieder, welche 4 Stunden entfernt find, und
diejenigen, welche 20 Stunden WegS zu machen haben, einen
Unterschied aufgestellt? Sie haben sämmtlichen die nämliche
Reiseentschädigung zuerkannt. Hat Herr Bernard nicht auch zu
diesem Antrage gestimmt, der auch nicht nach allen Seiten hin
geprüft worden zu sein scheint? Ich stimme also gegen den

Antrag des Herrn Bernard.
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Stâm p fli. Ich bin auch der Anficht, daß die Amtsrichter

gegenwärtig nicht zu hoch besoldet sind. Ich mache nur
auf eine Thatsache aufmerksam. Früher wurde daS System
der Tag gelber sehr bestritten. Man wollte nämlich die Bemerkung

gemacht haben, es seien in Folge Einführung der
Taggelder auch vermehrte AmtSgerichtsfitzungen gehalien worden,
von dem Augenblicke an, wo die Amtsrichter nicht mehr mir
200, oder 1ö0, oder 300 Fr. besoldet gewesen seien. Im Jahr
1349 hat auch deßwegen ein« Untersuchung stattgefunden und
eS hat fich gezeigt, daß die Anschuldigung nicht begründet war.
Im Jahre 1843 wurden 42K Sitzungen gehalten. Anno 1844:
517 Sitzungen, Ann 1846: 527, durchschnittlich 518V,
Sitzungen. Von 1847 an stieg die Zahl folgendermaßen:
Anno 1847: 577 Sitzungen, Anno 1848: 689, Anno 1849;
551, also im Durchschnitt 40 Sitzungen mehr als früher»
Allein diese Erscheinung ist nicht dem Systeme der Taggelber
zuzuschreiben sondern vielmehr der Prozeßveränderungen, weil
das mündliche Verfahren mit mehr Mühe verbunden ist alS
daS schriftliche. Auch die Berkehrsvermehrung hat eine größer«
Praxis als früher hervorgebracht. Wie gesagt, der gegen die
Amtsgerichte erhobene Vorwurf war unbegründet. Es ist
deßhalb nicht billig, wenn man noch weiter herabgeht in der Be»
soldung, weil man schon im Jahre 1816 weit genug ging.
Früher betrug die AuSgabe für die Amtsgeriebte 30 000 Fr.,
man machte schon damals eine Ersparniß von 8000 Fr. Wenn
die Geschwornen eingeführt find, so sinkt die Ausgabe noch
tiefer, freilich kommt aber dafür diejenige für die Geschwornen.

Stettler. Ich habe vergessen zu bemerken, daß in
Betreff der Ersatzmänner dieselbe Proportion beobachtet würde.

Fischer, alt - Schultheiß. Ich möchte an etwa» erinnern

was nur die Redaktion betrifft, daß nämlich das Wort
„AmlSschaffnerei" weggelassen werde.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Herr
Präsident, meine Herren! Wie Ihnen schon Herr Slämpfli
gesagt hat, best-hr bei den Amtsrichtern und Suppleanten eine
Differenz von 8000 Fr. zwischen früher und jetzt. Geht man
höher, so ist ein Uebelstand darin. daß die Amtsrichter höher
besoldet wären als die Suppleanten des ObergerichlS, da diese

nur 12 Fr. haben. Ich weiß nicht, inwiefern dieß bei Ihnen
von großem Gewicht ist. Ich muß noch bestimmt bemerken,
daß das Wort „Amtsschaffnerei" auszulassen ist. Auf zeden

Fall, wann der Antrag veS Herrn Stettler angenommen würde,
so wären es 14 neue Fr. und für die Suppleanten 7 Fr. Noch
etwa« in Betreff der Reisegelder, im Falle daß der Ansatz von
14 Fr. angenommen würde. Denn ich müßte mich ganz
entschieden gegen die Reisegelder auösprechen, da ohnedieß die

Amtsbezirke nicht sehr groß sind. Lieber bin ich dafür, daß
man den Ansatz um etwaS erhöhe.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
misfion pflichtet der beantragten Erhöhung bis auf 14 Fr. und
7 Fr. bei.

Abstimmung.
Für 12 Fr. 45 Stimmen.
Für 14 Fr. Große Mehrheit.

Dasselbe Verhältniß der Erhöhung gilt auch für die

Suppleanten; die RedaktionSäuderung zugeben.

Für Reisegelder Minderheit.

S. 19.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.
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«. 20.

Mit ber NedakrionSverbesserung „gilt* statt „gilter* ohne

Einsprache durch das Handmehr genihmigt.

8. 2t.
Herr Berichterstatter des RegierungSrath-S. ES

kann keinem Zweifel unterliegen, wenigstens die Anficht der

Regierung ist eS, daß eine zweimalige B-raihung staltfinden
soll. Mit dem Termin der Jnkrafllrelung hat eS einige
Schwierigkeiten. Schon bei der ersten Session war di-ß der Fall,
als d-r Entwurf wegen beschränkter Zeit verschoben wurde.
Für die Mitglieder des Großen RalheS sollte nach meinem Da-
fürhalren bis am 1. Januar nichlS anderes statuirt werden.
Für den Präsidenten und die Mitglieder deS Regierungsralhes
soll der Entwurf provisorisch wenigstens in Kraft treten und
e5 wird sich dann vci der Berathung herausstellen, ob die

Besoldungen gleich bleiben. Ist jetzt zu viel angesetzt worden,
so kann die Diff-ren; restuuirl werden, wenn zu wenig, dann

mag man das Fehlende rcklamiren, für den Präsidsvlcn und
die Mitglieder des ObergerichlS ist im Entwurf der l. Okt.
angesetzt. Ich möchte auch hier für einstweilen nicht» anderes
bestimmen, als daß bei der nächsten Wahl neuer Mitglieder
die Kondition gemacht wird, daß fie sich den Veränderungen
in der Besoldung zu unterziehen baben. Es wird sich dann
zeigen, wie es in Zukunft gehalten sein soll. Für die Regie-
rungSstaühalter und Gerichtspräsidenten daS Gleiche. Für
den Moment ist damit alleS gemacht, was zu machen ist, weil
das Gesetz nicht kann in Kraft treten, bevor eS zweimal
berathen ist.

Herr Berichterstatter der StaatswirlhichiftSkom-
mission. Herr Präsident, meine H-rren! Der Termin deS

Inkrafttretens dieses Gesetzes ist verschieden. Für die Mitglieder
des Großen Rathes ist er, wie der Herr Finanzdi.ektor bereits

bemerk- hat, nach zweimaliger Berathung, voraussichtlich auf
2. Januar 1351; bestimmt ist cS nicht, indem man nicht wissen

kann, was eintritt. W.s den Präsidenren und die
Mitglieder deS RegiecungsralheS betrifft, so sind AU- unter dem
Vorbehalt gewählt worden, daß sie sich dem neuen Besoldung»,
gesetz unterwerfen; der Anfang der Jnkrafllrelung ist für sie

also der Augenblick ihrer Ernennung. Für den Präsidenten
uns die Mitglieder deS Odergerichts. welche am 1. Oktober
uächsthin l-r'S Ami treten, hätte in dec That die neue öesol-
dung am 1. Oklbe, in Kraft treten können, allein damit daS
Gesetz auch in dieser Beziehung zweimal bera hen werde und
sich die übrigen Oderrichler, deren AmlSduuer nicht zu Ende
gcht, nicht beklagen können, soll es auch st» sie erst nach
zweimaliger Berathung in Kraft treten. Am 1. Januar würde
somit für Alle die neue Besoldung in Kraft treten. WaS die
B-zirksdeamlen be-rifft, so werden dieselben auch unter dem
Vorbehalte gewählt, daß sie sich dem Gesetze unterziehen, somit
vom Augenbl ck ihres Am sanlriiles an.

Bützberger. Ich habe gemeint, der Hcrr Präsident
selbst habe darauf angetragen, diesen Paragraph zu verschie-
ben. Wenn dieses nicht der Fall ist, so trage ich darauf an.
Es ist offenbar weit zweckmäßiger, als wenn er sogleich behandelt

wird. ES muß sich auch im zweiten Theil ein derartiger
Paragraph befind?«, und eS ist dann nicht nöthig, daß er zweimal
behandelt werte.

Herr Präsident, Ich habe dieß beabsichtigt; nun
finde ich, eS komme ziemlich in's Gleiche, da der Rapport
schon g-hali-n ist. ES würde damit keine Zeit verloren und
der Artikel ist am Ende dann schon genommen.

Bützberger. Ich will Sie nicht lange aufhalten und
stelle den Antrag, daß das Gesetz einfach diejenigen Beamten
betrifft, welche schon gewählt find, und diejenigen nicht, welche
noch nicht gewählt find. Ich habe schon bemerkt, wir seien
nicht befugt, den Oberrichtern, welche Anno 1316 auf S Jahr«

gewählt wurden, die Besoldung h-rabzuletzen durch ein Dck et.

Herr Finanzdirektor Fueter hat nun gesagt und der Berichterstatter

der StaatswirihschaflSkommiss on hat ,s wiederhole, daß

man die Beamten von 1816 auch Onter Bordehalt der Erlassung

eincS Besoldungsgesetzes gewählt habe. Dieß beweist
aber» daß, wenn dieser Vorbehalt nicht gemacht ist, man nicht
dak Recht hat, eine Veränderung in den Besodungsverhäll-
nissen zu treffen. Nun ist damals allerdings «in Vorbehalt
gemacht worden, all-tn die Bedingung ist bereit» erfüllt, da»
BewldungSzesctz ist bereits erlassen, und die Meinung wird es

nicht gehabt haben, daß man alle 3 oder 11 Tage ein neue»

Gesetz erlassen werde. Es ist elwaS anderes, ob dieser Vor-
behalt im Jahre 1816 gemacht wurde, oder j.-tzt im Jahre
1850. Mancher Gewählte würde sich unter solchen Umständen
besonnen haben, ob er sein Amt annehmen solle, wenn eS

nicht die Bedeutung hatte, daß die Besoldung während der

ganzen AmtSdauec bleiben werde. Wäre dieskS Verfahren
auch nicht unrecht, so ist «S doch sehr unbillig. Dean wenn
einer die Beamrung angenommen hat, so geschah dieieS in
Voraussetzung einer entsprechenden Besoldnng.

Herr Berichterstatter de« RezierungSrathes. Ueber
die Znkcafttretunz deS Gesetzes ist e» gewiß sehr mißlich,
etwas zu statuiren vor der zweiten Berathung. Erst danu
kann diele Frage einläßlicher behandeil werden. Auch ick sehe

die Sache so an, daß der Große Rath unter allen Umständen
gehalten s-i, die Besoldungsverhältnisse durchaus ungebunden
zu reguliren. Ec stellt al» Souverän die Beamten an und
setzt auch ihr» Belolvungm fest. Ich kann nickt zugeben, daß

man bis an's Ende der AmrSdaucr warte. ES siuv in den

letzten 1 Zah?en auch solche Veränderungen vorgekommen;
dieser Umstand ist sehr wichtig für den zweiten Theil des
Entwurfs. Over soll man die Einen so, die Andern an'erS
halten? Das wäre gerade aller Billigkeit entbehrend. Ich bin
damit einverstanden, daß dann die beiden Schlußparagraphen
in Einen vereinigt werten. Der Grund, warum ein eigener
vorgeschlagen wird, ist nur der, daß der erste Theil d.S
Entwurfs schon am 26. Juli, der zweite Theil aber erst am
17. Seprbr. ausgearbeitet war,

Funk. Hcrr Präsident, meine Herren! Die Frage, wei-
cke von Herrn Bützberger besprochen wurde, ist sehr wichtig.
Anderseits aufgefaßt, kann ich jene Ansicht nicht theilen. Man
hat im Jahre 1816 auch veränderte Aesoldungövechättnisse in
Aussicht gestellt Die Mitglieder des RezierungSrathes und
te» ObergerichlS mußten sich darauf gefaßt machen, daß die

Besoldungen niedriger gestellt würden, so gut, als sie damals
erhöht wurden. Es war nuc zuiällig, daß die Besoldungen
d-S RegierungSralhes höher, zufällig, daß diejenigen des Ode--
gerichlS gleichgestellt wurden. Schon im damaligen Dekret
vom Großen Rithe war die Bestimmung ausgenommen, daß
die damals festgesetzten Besoldungsverhältnisse sollen rückwirkend

sein auf den Zeitpunkt der vorgenommenen Wahlen. Mit-
hin hat damals der G oße Rath die Sache durchaus so ange-
sehen, wie heute der Herr Finanzdirektor, und eS ist durchaus
gleichgültig, ob im Dekrete ke Besoldungen höher oder lieser
gestellt seien; daS ändert an der Sache n chis. Allein ich halte
dafür, eS sei ralhsam und diene zur Beruhigung, daß diese

Frage noch vom juristischen Standpunkte auâ begutachtet werde
und beantrage in diesem Sinne die Rückweisung an den
Regierungsrath. Die Frage ist wichtig, da heute die Besoldung
der Oberlichter herabgesetzt wurre. Namentlich den Antrag
deS Herrn Bützberger möchte ich dem RegierungSrathe zur
Begutachtung empfehlen.

Hwr Regierungspräsident. Die F.age ist aller-
dingS nicht ohn« Wichtigkeit und ich habe gegen die
Zurückweisung an und für sich nichts; allein der Antragsteller über-
sieht, daß ein besonderes Gesetz cvistirt, welches ein für allemal

festsetzt, daß jeder Beamte sich den Veränderungen in der
Besoldung zu unterziehen hat. Ich habe die Gesetzessammlung
nicht gerade bei Handen, so viel weiß ich jedoch, daß die Frage
gesetzlich entschieden ist. ES würde nun kurloê ausfallen, wenn
die Einen so, die Andern anders besoldet wären. Ich halte
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also dafür, die Nückweisung sei gar nicht nöthig und mache
daraus aufmelkiam, daß ein Unterschied gemacht werde zwischen
denjenigen Oberlichtern, welche den l. Oktober ihr Amt neu
antreten und denjenigen, welche dasselbe fortwährend behalten.
Was die letzten betrifft, so haben sie sich den neuen Besoldungen

erst zu untergehen, wenn das Gesetz vollgültig ist, nämlich
nach zweimaliger Berathung, von einer Rückwirkung ist als»
keine Rede. Ander» verhält eS sich mir Denjenigen» welche
auf den 1. Oktober gewühlt werde«, nämlich unter Vorbehalt,
so wie auch die Mitglieder des RegierungSrarheS sich nicht werten

zu beschweren haben, obschon bet ihrer Wahl da» neue
Gesetz noch nicht cr stirre. Ich möcht« Sie daher bitten, die
Nückweisung zu unterlassen.

Stâm p fli. Zch habe nur zu bemerken, daß da»
angerufen« Gesetz dasjenige nicht ausspricht, was di»se Herren
behaupten. j. 1l) des angeführten Gesetzes sagt nur, daß, wenn
Veränderungen in den Stellen vorgenommen werden, der
Beamte kiinen Anspruch auf Entschädigung hat. Wenn also die
Funktionen verändert werden, so ist eS fertig; da» statuier da»
Gesetz; aber wenn die Funktionen die gleichen bleiben, daß
dann die Besoldung dennoch könne verändert werden, davon
sagt da» Gesetz kein Wort. Nur von einer Erhöhung spricht
das Ge etz; allein gerade darin kann man annehmen, der
Gesetzgeber habe keine Ermäßigung wollen.

Herr Regierugspräsident. Wenn Sie die
Zurückweisung beschließen, so habe ich nichts dagegen. Wenn jedoch
das Gesetz das Recht hat, die Stellung eine» Beamten aufzuheben,

so wird man ihm auch das Recht nicht nehmen können,
die Besoldungen zu retuzircn. Denn eS ist begreiflich, wenn
da» Ge'etz das Mehrere har, so hat eS auch da» Mindere;
das ist handgreiflich. Sin anderes Gesetz darüber gibt e» nun
aber nicht.

Herr Berichterstatter de» Regierungiratheö schließt
sich ganz der letztgefall-nen Anficht an.

Abstimmung.
Für 8 21 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag der Regierung, daß sich die

neu zu wühlenden Oderrichter vom Tag«
ihrer Wahl an dem Gesetze zu unterwerfen
haven Mehrheit.

Für den Antrag de» Herrn Vützberger kl Stimmen.
Dagegen 86 Stimmen.

Vor trag de» RegierungSrathe» für Genehmigung der
mit Abgeordneten der Regierung von Solothurn getroffene«
Uebereitikunfl, betreffend die Aufhebung der Konkordat« vom
27 Juni 1753 und vom 13 Juni 1818 zwischen den Kantonen

Bern und Solothurn in Erbschaftsangelegenheiten zwischen
Ehcleuten aus beiren Kantonen.

Herr Präsident de» RegierungSrathe», al»
Berichterstalter. Es ist Ihnen bekannt, daß zwischen den Kantonen
Bern und Solorhurn Konkordate eristiren übec die ehelichen
Gärerverbältiiisse; da» eine dieser Konkordate ist vom Jahr«
1753 da» andere von 1818. Das letztere sollte blos
Erläuterungen cnihal en zum erstern. Der Hauptbestandtheil der
Bestimmungen ist der, daß, so oft ein Solothurner eine Ber>>
nerin, oder umgekehrt ein Berner eine Sololhtrrnerin heira-
thcl, nothwendig ein Eheverlrag errichtet werden mußte. In
bietem Kontrakte waren gewisse Bestimmungen obligatorisch;
«S dursten gewisse Punkte nicht ander» festgesetzt werden. Da
war der Wàfall nicht höher, al» der sechste Theil vom Ver-
mögen de» überlebten Theil». Die ursprünglichen Bestimmungen

wurden wieder geändert und festgesetzt, daß. wenn beide
Ehegaiten sterbm, da» Gut, welche» von Solothurn gekom-
men, nach Solothurn, und wa» von Bern komm« dorthin
zurückfalle Seil 1818 gaben diese Konkordate Anlaß zu einer
sehr bedeutenden Zahl von Prozessen, und es ist kein Wunder,
wenn fich die Regierung von Solothurn schon zu Revisionen

Veranlaßt sah; den« eiufig im Laufe diese» Jahres find mir
3 solcher Prozesse bekannt worden. Die Regierung von
Solothurn lud diejenige von Bern in der Folge zu einer Konferenz

ein, und neben mix wurde Herr Moschard bestimmt,
daran Theil zu nehmen; von Solothurn waren abgeordnet die
Herren Gerichtspräsident Lack und RegicrungSrath Mollet. Sie
hatten Instruktionen, wir nicht. Wir machten ihnen geradezu
den Antrag, die Konkordale aufzuheben; eS sei daö Kürzeste
und Einfachste, wenn man sich beiderseits unter daS Ges-tz
stelle, und damit sei auch die Quelle der Prozesse verstopft.
Ungeachtet die andern Abgeordneten durch Instruktionen
gebunden waren, so hatten wir unS doch bald verständigt. Im
Anfang waren sie ein wenig betroffen; allein die Vortheile
der Aufhebung wurden ihnen so einleuchtend, daß sie c» sogar
übernahmen, eine Uebereinkunft unrer Ratifikalisnsvorbehalt
abzuschließen. Ich habe nun im Laufe der Sitzung vernommen,

daß die Uebereinkunft vom Großen Rathe von Solothurn
bereit» genehmigt wurde. Man ist also dieserseit» vollkommen
einverstanden, wie Sie au» dem Rapport werden entnommen
haben. Ich könnte Ihnen dafür eine Reihe sehr triftiger Gründe
anführen, und glaube, die Aufhebung dieser Konkordate wirklich

ein Glück nennen zu können, damit diese Verhältnisse einfach

unter das Gesetz reduzirt werden. Die Konkordate selbst
wurden nämlich sehr nachläßig behandelt; ich führe nur an,
daß dasjenige von 1818 einem Konkordate ruft, das gar nicht
eristirt. Ich könnte Ihnen aus Beispielen darlegen, wie leichtsinnig

diese Aktenstücke redigirt find; ebenso dürftig ist ihr
Inhalt. ES find dabei Fragen unberührt geblieben, die sich fast
täglich darbieten, und die nothwendig zu Prozessen führen mußten.

Eine solche ist im schriftlichen Vortrage erwähnt. E»
heißt, daS zugebrachte Gut soll wieder zurückfallen, wo es

hergekommen; aber von der Errungenschaft steht kein Wort. So
ist «s geschehen zwischen einer Bernerin und einem Solothurner,

«inen Betrag von 14 t)0V Fr. betreffend; sie hatte ihrem
Manne ein artige« Vermögen zugebracht, aus dem ein Hübsches

erspart wurde, und eS fragte sich: soll sich die Frau
abspeisen lassen mit dem Zugebrachten? Es ist so erkannt worden,

daß dem Manne das Errungene gehöre. Der gleiche Fall
ereignet fich, wenn Kinder geborer- werden. Nach unserm
bernischen Gesetz ist d-r Eheverlrag dahin, wenn Kinder
erzeugt werden. In den Konkordaten steht davon nicht», wohl
aber der allgemeine Ausdruck, daß die Ehekonlrak e nicht
abgeändert werden dürfen, währen» da» Gesetz auf der andern
Seite sagt: nein» daS versteht fich von selbst, wenn Kinder
da find, so fällt der Ehekontrakt dahin. ES ist sich also nicht
zu verwundean, wenn beständig Prozesse entstanden. DaS allein
ist schon ein große» U-bel. Was aber noch schlimmer ist, als
da» Prozessiren selbst, ist der Umstand, daß diese Prozesse allemal

zwischen Solothurnern und Bernern vorkommen, so daß
die Behörden dieser beiden Kantone immer in eiae mehr oder
weniger schiefe Stellung kommen. Die bernischen Gerichte
urtheilen darin mit der vollkommensten Unbefangenheit; allein
wer nimmt reu Solothurnern, Fall» fie den P ozeß verlieren,
den Glauben, daß fie den Prozeß verloren haben. w?il sie

Solothurner sind, und so umgekehrt die B rner unter dem Spruch
solvthurnischer Gerichte. Ich hatte, ich weiß nicht, durch welchen

Zufall, in allen solchen Prozessen die solo hurnische Partei,

und in allen Prozessen mußte ich mit soloihurnischen
Behörden korrespondircn, und habe geseh n, daß diese Verhältnisse

eine gewisse Reibung und Spannung zwischen beiden
Regierungen hervorbrachten, die ein zweites großes Uebel ist.
Ich frag« nun: haben diese Konkordate einen vernünftigen
Grund? Einen rein illusorischen. WaS dem Solothurner dabei
vorschwebte, ist eine richtige Thatsache: nacb dem bernischen
Gesetz erbt der Mann, wenn keine Kinder da find und die So-
lothurnerin dem Berner ein große» Vermögen bringt, so kommt
nicht» mehr zurück. Wie ist es aber umgekehrt? DaS hat
man gar nicht berechnet. Im einen Fall ist der Vortheil auf
dieser, im andern auf der andern Seite. Ein vierter wesentlicher

Grund ist der: e» ist wünschenSwerth, daß überall, wo
Differenzen in der Gesetzgebung eristiren, namentlich in der

bürgerlichen, dieselben beseitigt werden. Genug. eS ist gelungen,

eine Uebereinkunft herbeizuführen, und ich bin so frei, die

einzelneu Bestimmungen kurz zu erwähmn. Art 1 sagt ein-
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fach, daß vom 1. Januar 1851 hinweg die genannten Konkordate

außer Kraft fallen. Bon diesem Tage an fallen alle Ehen
von Bürgern deS einen Kanton» mit Bürgerinnen des andern
unter die Gesetzgebung deS HeimathkamonS deS Ehemannes.
Borbehalten bleiben die bereits angefangenen oder btS zum
1, Januar 1851 noch fallenden Erbrechte und bereits abge-
fâlossenen oder zum Abschließen gelangten Ehekontrakte. SS
ist nicht zu übersehen, daß die bereits abgeschlossenen unberührt
tlieben. Nach dem 1. Januar 1851 können solche Borträge
abgeändert werden; werden fie nicht geändert, so bleibt eS

dabei, und waS Sie hier beschließen, wird auch zur Ausführung
kommen. Ich stelle den Antrag auf Genehmigung. Bt»
dabin glaube ich nicht, daß bet Verträgen dieser Art, eS ist «in
Bertrag, eine zweimalige Berathung nöthig sei. An und für
sich hat die Sache nicht den geringsten We:th; allein eS ließe
fich fragen, ob nicht bei einer Verschiebung Schwierigkeiten enl-
stehen konnten und so muß ich Namens der Regierung darauf
antragen, daß eine zweimalige Berathung nicht stattfinde.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne Einsprache
durch daS Handmehr genehmigt.

B o rtr a g deS RegierungSratheS für Genehmigung deS

zwischen der französischen Kolonie mit der Burgergemeinde von
Neuenstadt eingegangenen BertragS vom 13. und 19. Februar
d. I,, wodurch erstere mit der letztern im Burgerverbande
Vereinigt würde.

Fischer, RegierungSrath, alS Berichterstatter. Ich kann
in diesem Geschäfte um so kürzer sein, als auS dem so eben
abgelesenen Rapporte hervorgeht, daß dasselbe zur Zufriedenheit

beider Parteien abgethan wurde. Die Sache wurde bereits
unter der abgetretenen Verwaltung zu Ende geführt, und wenn
eS die Zeit erlaubt hätte, so wäre fie auch hierorts früher
vorgebracht worden. Die gegenwärtige Verwaltung halte nicht»
anderes zu thun, als zu sehen, ob die Sache in Ordnung ist
und daS Geschäft vor den Großen Rath zu bringen. Die
Unterhandlungen wurden im Interesse und zur Zufriedenheit
aller Bethätigten geführt, und eS liegt auch im Interesse deS

Staates, denselben die Genehmigung zu erlheilen. Sie haben
au» dem schriftlichen Bortrage vernommen, daß die französische
Kolonie aufgehoben und der Burgergemeinde von Neuenstadt
einverleibt werden soll. Diese Kolonie dakirt fich von der Zeit
her, al» da« Edikt von Nante» aufgehoben wurde. Sie
besteht gegenwärtig bloß auS 73 Köpfen und hat ein schöne»
vermögen von 94,000 Fr. Bisher war diese Korporation in
erz'plionellen Berhäitnissen, fie hatt« kein Territorium, keinen
Gemeindezirk und eS war daher schon vor langer Zeit der
Wunsch der Regierungsbehörden, fi« irgend einer andern de»
Landes einzuverleiben, und so viel mir bekannt ist, find auch
seit langen Jahren schon Unterhandlungen deßhalb gepflogen
worden, die zu keinem Ende führten, ausgenommen mit der
Burgergemeinde von Reuenstadt. Da der Bertrag allen
Erfordernissen entspricht, die Mitglieder den Burger» gleich
gestellt find und auch in so weit die Burgergemeinde in diesem
Akt keine Uebelflände irgend welcher Art zu gefahren hat, so
habe ich ganz einfach den Bertrag Ihrer Genehmigung zu
empfehlen, ohne näher darauf einzutreten.

Die Genehmigung wird ohne Einsprache durch da» Handmehr

beschlossen.

Tagesordnung auf morgen: Fortsetzung der Berathung
des Besoldungsdekret».

Schluß der Sitzung um 3 Uhr.

Für die Redaktion:

Karr er, Fürsprecher.

Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 26. September 1350.

Morgen» um 3 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender
Mitglieder mir Entschuldigung: die Herren Affolter, Beutler, v.
Erlach, Fischer alt-Schultheiß, Ganguillet, Gouvernon, Karlen

Hauprmann, Kn-chlenhà Wirth, Nach zu Wangen und
Aumstein; ohne Entschuldigung: die Herren Brüggemann,
Chevrolet, Gfeller gew. Regierungsstatthalter, Gigar, Herren,
HirSbrunner Negotiant, Hirfia, Kanziger, Karlen von der

Mühlematt, Kohli, Kreb», Moor, Schmalz, Schmid Zoh.,
Schmid Rad-, Schneider Dr., Schüpbach, Stettler Fürsprech,
Steltler Samuel, Trorler, Tscharner zu Kehrsatz, Weber alt-
RegierungSrath und Wyßler.

Da» Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch da» Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Befoldungs-Dekret.

Zweiter Theil.

Enthaltend:
die Besoldungen und Entschädigungen an die Beamten der

StaatSkanziei, de« Obergericht», der Direktionen, sowie der

BezirkSbeamten.

Der Große Rath de» Kanton» Bern,
erwägend,

daß da» Interesse de» Staates erheischt, die öffentlichen
Besoldungen und Staschädigungen herabzusetzen, auf dea Bortrag

deS RegierungSratheS,

beschließt:

§. 1. Die Besoldungen nachfolgender Beamten find fest-
gesetzt, wie folgt:

Neue Alle
Währung. Währung.

Fr. Fr. Rp.

3,200 2.20S —
2.800 1,932 —
2,100 1,449 —
2,500 1,725 —

350 536 50
60 51 40

3,000 2,070 -2,000 1,330 —
1,500 1,035 —
3,500 2,415 —
2,200 1,513 —

850 586 50
60 41 40

3,500 2,415 —
2,400 1,656 —

1) StaatSkanzlet.
StaatSschreiber nebst freier Wohnung
RalhSschreiber und Archivar
Substitut der StaatSkanziei
Uebersetzer
Staude»weibel und Kanzleiläufer: Besoldung

KleidungSvergütung

2) ObergerichtSkauzlei.
ObergerichtSschreiber
Erster Kammerschretber
Zweiter Kammerschreibe«
StaalSanwalt
Adjunkt de» Staatöanwalt»
Osfizial de» Obergericht»: Besoldung

KleidungSvergütung

3) Staatsanwaltschaft.
General-Prokurator
VezirkS-Prokurator
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4) Direktion des Inner«.
Sekktîâr deS Direklorislbü^eau'S
Belichle»stt»tler im Armenweien
Vorsteher der ^rmenerziehungsanstalt in Kö-

niz nebst freier Station
Vorsteher rer ZwangsarbeirSaustalt in Thor¬

berg nebst freier Station
Vorsteher der ve-pflegungsanstall in Langnav

nebst freier Station
StaatSapolheker nebst freier Wohnung
Sekretär deS SanträrSkollegiums
Vorsteher der EmbmbungSanstalt

5) Direktion der Justiz uud
Polizei.

Erster Sk-etär deS Direktorialbürau'S
Zweiter „
Adjunkt der Cenrralpoltzei
Sekretär der Centralpolizei
Substitut desselben
Chef de» LandjägerkorpS: Zulage (vi4« ». 5

Gesetz Vom 17. Dez. 1846)
Verwalter der Strafanstalten
Buchhalter derselben
Substitut desselben
Reformirter Pfarrer der Strafanstalt zu Bern
Zulage für den katholische« dko. dtv.
Schullehrer
Arzt und Wundarzt
Verwalter der Strafanstalten zu Pruntrut

nebst freier Wohnung
Buchhalter und Lehrer dro. Tl».
Zulage an den reformirte» Pfarrer der Anstalt

„ „ „ katholischeu » „ ^
Arzt und Wundarzt
Arzt und Wundarzt der Gefangenschaften in

Bern
Maß- und Gewichlinspeklor

6) Direktion der Finanzen.
Sekretär des Direktorialbürau'S
KanionSbuchhalter
Adjunkt desselben
KaulonSkaffier
Adjunkt desselben
Verwalter der Kautonalbank
Kassier derselben
Kontroleur derselben
Buchhalter derselben
Verwalter der Hypvthrkarkassa
Kassrer derselben
Buchhalter derselben
Berghauverwalter
Adjunkt desselben
SalzhandlungSverwalier
EommiS desselben
Waagmeister im Magazin zu Bern nebst freier

AeueW. Alte W.
Fc. Fr. Rp.

2.600 1.794 —
2.500 1 725 —

700

1.400

483

966

180 103 50
900 621 —

1,000 690 -
1,400 966 —

80 55 20
140 96 60
280 193 20

300 207 —
580 400 20

Salzfakisr zu Wangen
„ Thun

» „ Morgenthal
» Burgtorf
» » DelSberg
» » Pruntrut

„ Rtdau
» » DachSfeldeu

Alle diese ohne Anspruch auf Wohnung oder
WohnuugSeurschädigung.

Stempel- und AmtSblattverwalter
Covcipient der GroßrathSverhaadluug«

Tagbla« de» Große« Rathe«

2.600
S 590
2.000
2.800
2.000
3,600
2,600
2,200
2,000
4.000
2,400
2,000
2,200
1,400
3.000
2.000

700
2,600
2,600
2.000
2.600
1,800
1.500
1.500
1,000

1.794
2,415
1.380
1.932
1,380
2,484
1,794
1,510
1,380
2,760
1,656
1.380
1,518

366
2.070
1,330

483
1,794
1,794
1,380
1.794
1,242
1,035
1,035

690

2,600 4.794
L.000 1,380

«tiieW. AlteW.
Fr. Fr. Rp.

Ohmgeld- und Steuerverwalter 3,400 2,346 —
Sekretär der Verwaltung 1,500 1,035 —
Einnehmer». Grenzbeamte. 1. Besold-àsseH

^1M0 897 —

1.000 690 —
2.500 1 725 —

360 248 40
1.100 759 -
2.600 1 794 —.
2 000 1.380 —
2,800 1,932 —
1.3o0 1,211 —

300 207
2,800 1,932
2 000 1.380

800 552
2.000 1,330

2. dot.

3.
4. „
5. „
6. „
7.
8.

Grundsteuerbtreklor im Jura
Grundsteuereinnehmer im Jura, jeder bezieht

5"/» seiner Brutlo-Einnahmeu.
Ingénieur vèrikesteur clu csàastre
Grunbsteueraufseher zu Pruntrut

DelSberg
Laufen
Courtela ch

Münster
Viel

„ Freibergen
Direktor der SinregtstrirungSgebühren
Einnehmer t«. » zu Pruntrut

» - » zu DelSberg
zu Laufen

f 1.400 966 —.
700-850 483 -586 50
500-600 345 -414 —
850-450 244»/z -310 50
180-300 124 20-207 —
100-150 69 -103 50

80 55 20
2,000 1,380 -
2.300 1,587 —

K

5

S

«

1,000
800
600
800
90«
600
700

690 —
552 —
414 —
552
621 —
414 —
483 —

1,700 1,273
1,300
1,150

580

„ zu Freibergeu 1,000

Domänen- und Forstverwallung.
Domänen- und Forstsekcetär

997 —
793 50
400 20
690 —

2,400 1,656 —
1,800 1,242 —
3,200 2,208 —
2.300 1.587 —
2,100 1.449 —
1 500 1,035 —
1,400 966 —
1.300 897 —
1,200 828 —
1,000 690 —

900 62t —
800 552 —

2,600 1.794 —

Domänen- und Forstrevisor
Forstm-ister
Oberförster der Kreise, tte BesoldungSklasse

» » » 2le
Uêfèrster Ite „

« àe »

» 3te ^
» 4>e »

GememdSförstert Juralte „
„ 2re

«, 3te ^

7) Srziehungtdirekrion.
Sekretär deS Direktorialbüreau

8) Militärdirektion.
Erster Sekretär
Zweiter „
Dritter
Kan lonskrieg skom missär
ZeughauSverwaller
Zeughausbuchhalter
Ober selb- und Garnisonsarzt
Oberinstrukror der Infanterie
Istcr ZnstruktionSadjutant
GarnisonSadjulant und Znstrukior der Scharf.

schützen und der Komptailität
Kasernen-Jnspektor

9) Baudirektioa.
Sekretär deS Direktorialbüreau«
Oderingenieur im Straßen- und Wassnba«
SantonSbaumeister
BezirkSingenieur Ister Klasse

Leer »
3ter

§. 2. Die AmtSschaffnereien werden vom 1. Mai 1851

aufgehoben. Ihre Verrichtungen gehen theils auf die Regie-
rungSstatrhalter, theils auf die Amtsschreiber über «ach den

Bestimmungen, welch» darüber in einem besondern Gesetze wer.
»49

2 600
2.000
1.500
2 600
2.300
4.800
1.600
L,5(,0
2,000

1,794
1,380
1.035
1,794
1,587
1.242
1,104
1,725
1.330

1.700 1,173
1,000 690

2 600 1.794
3 500 2.415
3,000 2.070
3.000 2,070
2.800 1.932
2,520 1,725
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den erlassen werden. Die bisherigen Besoldungen bleiben bis
zur Vollendung der Amrsdauer unverändert.

8. 3. Die Besoldungen oder StaatSzulagen der
Amtschreiber und der Amlsweibel werden im 3ken Theil des
Besoldungsgesetzes bestimme werden, sobald ihre neuen Obliegenheiten

durch das Gesetz festgesetzt sind. Indessen beziehen
dieselben ihre bisherigen Besoldungen.

8. 4. Dieses Gesetz tritt vom an in
Kraft.

Für Staatsbeamte, die in Folge deS Ablaufs der AmîS-
dauer seit dem 1. Juli 1850 neu gewählt wurden oder künftig
gewählt werden, gilt jedoch die im Z. 1 enthaltene neue Besol-
dungSbestimmung vom Tage threS Amtsantritts an.

Gegeben

NamenS des Großen RatheS:
;e. :c.

Also vorgeschlagen Bern, den 17. Sept. 1850 von
dem Direktor der Finanzen:

F u e t e r.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mir Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 19. September 1850.

NamenS deS RegierungSratheS:
Der Präsident,
Ed. Blösch.

Der StaatSschreiber.
A. Weyermann.

Fueter, RegierungSrath, als Berichterstatter. Bevor
wir zur Tagesordnung übergehen, möchte ich noch einen Wunsch
auSsprechen, den nämlich, daß auf die Tagesordnung eines
bestimmten TageS gesetzt werde, wenn die Frage vom Anleihen
in Verbindung mit dem Berichte deS RegierungSratheS über
die Finanzlage des KantonS behandelt werden soll. Man wird
am besten beide Gegenstände vereinigen, und da man daS
Matertal, welches nun bereit liegt, nicht immer bel Handen hat,
so möchte ich nun die Festsetzung eines bestimmten TageS
wünschen. Ich glaube» man könnte ausnahmsweise am Samstag

die Sitzung eine Stunde früher beginnen und dann diese

Gegenstände behandeln, worauf ich ehrerbietigst antrage.

Herr Präsident. Ich hab» ohnehin beabsichtigt, diese

Frage auf die Tagesordnung von Samstag zu setzen, und wenn
Niemand etwas dawider hat, so bleibt eS dabei.

Stämpfli. Da wünsche ich dann, daß die Akten sofort
aufgelegt werden, damit sie zweimal 24 Stunden vor der
Behandlung des Gegenstandes auf dem Kanzleitisch liegen. Der
Herr Regierungspräsident hat in der letzten Sitzung versprochen,

alle Akten vorzulegen und eS liegt mir nun daraü» daß
dieses nicht erst in der Sitzung geschehe. Ich setze nun voraus,
der Herr Präsident werde sie nun sofort kommen lassen, damit
sie volle zweimal 24 Stunden vorliegen.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. ES ist
ganz in Ordnung; der Bericht sammt Gelegen soll vorgelegt
werden.

ES wird zur Behandlung deS Besoldungsdekretes
geschritten.

8- 1.

Herr B ericht erstatter des RegierungSratheS. Herr
Präsident, meine Herren! Wa» nun den zweites Theil deS
Entwurfs betrifft, so wird eS zweckmäßig sein, wenn mau ihn
«icht nur paragraphenweise, sondern ziffernweise behandelt, weil

sonst zu viele Summen in Frage kommen und einige Verwirrung

verursachen würde. Ich bin so frei, bei allen Beamten
anzugeben, wie viel die belreffenden Beamten bi» jetzt ha-tev,
damit der Große Rath sich »inen Begriff von der Verminderung
der Besoldung machen kann. Zm Allgemeinen wurden die
Besoldungen der Salzfaktoren bedeutend herabgesetzt, mehr,
wie keine andern. Das war auch die Ansicht der abgetretene»
Verwaltung. Diese Besoldungen waren nämlich unverhältn ß-
mäßig groß im Vergleich mit der k einen Bcmüzung diese»
Amtes. Ich trag« darauf an, Ziff. 1 zu verlesen. (Die Ver-
lesung findet statt.) Bis j-tzt hatte der StaatSschreiber 2400
alte Franken, nun erhält er 2203 oder 3200 neue Fr. Wegen
der freien Wohnung soll ich bemerken, daß die Anficht deS

RegierungSratheS die ist, eS sei nöthig und gut, daß der
StaatSschreiber im Gebäude des Regierungsra hes und der Kanzlei
wohne, um im Falle, daß bîi Tag oder Nacht elwaS vorfallen
sollte, auf der Stelle bei der Hand zu sein. Wenn nämlich
Feuer auSbrechen oder sonst ein Sinistre begegnen sollte, so ist
es immer gut, wenn der erste Kanzleibeamre hier wohne. Daher

ist auch die Besoldung in diesem Verhältniß vermindert
worden. Bei den folgenden Beamten der Staatskanzlei ist
dies« freie Wohnung nicht. Der RathSschreiber hatte bisher
eine Besoldung von 2000 alten Fr., jetzt erhält er 2800 neu«
Fr. Derselbe hat weniger daS Amt eineS RalhSschreiberS alS
dasjenige eineS Archivars; nur in dringenden Fällen wird er
alS RathSschreiber in Anspruch genommen, so daß ein einzige«
Kanzleibeamter in der Regel die Feder führt im RegierungSrath

und im Großen Rath,. Bei dm übr-gen Stellen ist die

Differenz keine große. Beim Substitut der StaatSkanzlei
beträgt sie 31 Fr., beim Uebersetzer 75 Fr. und bei den Stan-
deöweibeln 19 Fr.

Zeerleder, als Berichterstatter der StaatSwirth-
schafcskommission. Die Kommission hat sich vorgenommen,
Reduktionen zu beantragen bei stärker besoldeten Beamten;
bet weniger besoldeten aber etwas zuzulegen. Im Gegensatz
zum RegierungSrathe beantragt fie nun, die B-soldung deS

StaatSschreiberS auf 3000 neue Franken zu reduzireu. Die
StaatSwirthschaftSkommission glaubtauch, diesen Amatz rech -
fertigen zu können. Denn diejenigen Kanzleibeamten, welch«
dem StaatSschreiber zunächst stehen im Rang die ersten
Sekretäre der Direktionen» sollen nach den Vorschlägen deS
Entwurfs nur eine Besoldung von 2600 neuen Franken beziehen.
Rechnet man nun zu den 3000 neuen Franken der Besoldung
deS StaatSschreiberS noch die freie Wohnung, welche auf aller,
wenigstens 500 neue Franken anzusetzen ist, so hat der
StaatSschreiber noch immer 1000 Fr. mehr, als diejenigen
Kanzleibeamten, welche ihm zunächst stehen, so daß man glaubt, die

Hierarchie der Beamten sei dadurch hinlänglich gewahrt. Nach
dem Antrag der Kommission hätte fich also der StaatSschreiber
einer Reduktion Von 330 alten Franken zu unterziehen.

Lauterburg. Herr Präsident, meine Herren I Ich
müßte in Beziehung auf die Besoldung d-S StaatSschreiber»
den Antrag der StaalSwirthschattSkommission unterstützen. Die
Differenz der Besoldungen deS StaatSschreiberS und deS Obe»-
gerichtSschreiberS ist etwas zu groß. Was ich mir von
kundigen Personen über die Tüchtigkeit beider Beamten sagen ließ,
so ist dieselbe nicht so weit verschieden, alS man hier nach den

Besoldungsansätzen meinen sollte. Wer übrigens in Bern
wohnt, weiß, welche Bedeutung die Kosten einer Wohnung
für eine Familie haben; die freie Wohnung macht daher auch
eine bedeutende Differenz. ES ist also billig, daß die baar«
Besoldung de» StaatSschreiberS derjenigen deS ObergerichtS-
schreiberS nach dem Antrage der Kommission gleichgestellt
werde.

Stämpfli. Ich finde mich veranlaßt, zwei Anträge
zu stellen: 1) daß die Besoldung deS Rathsschreiber» von 2800
auf 2600 Fr. reduzirt werde, da ich ihn gleichstellen möchte
mit den DireklionSsekretären, indem seine Stellung offenbar
nicht eine höher« ist. Hingegen möchte ich beim Uebersetzer
statt 2500 Ay. 2600 Fr. ansetzen. Seine Stellung ist so wich-
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tig. wie diejenige der DireklionSsekretäre, und ich möchte
daher auch wegen der Gleichheit der Stelle» ausgleichen.

Herr Berichterstatter deS RegierungöratheS. WaS
die Stelle deS StaatsschreiberS betrifft, io hat der RegierungS-
rath geglaubt, es sei eine außerordentlich wichtige Beamtung,
und fie müsse daher auch angemessen honorirt werden. Man
glaubte, die Reduktion von nur 192 Fr. sei um so mehr zu
rechtfertigen, alS, wie bereits bemerkt worden ist, die Stellen
b i der Kanzlet vermindert worden find, so daß die Personen,
welche vorhanden find, nun auch bedeutend in Anspruch ge-
nommen werden. Ich halte mich an die Anficht deS

RegierungöratheS. Würde eine Reduktion vorgenommen, so wäre
fie mir jedenfalls angenehmer, als eine Erhöhung. In
Betreff deS RathSschreiberS habe ich zu bemerken, daß er «ine
doppelte Stellung hat; er muß seine Archivarstelle besorgen;
und dazu noch im Verhinderungsfälle deS GtaalSschreiderS ertra
dessen Stelle versehen. In Betracht dieser Obliegenheiten läßt
eS sich auch ganz gut rechtfertigen, wenn man ihn auch nicht
ganz auf die gleiche Linie gestellt hat mit den DirektionSsekre-
tären. Hingegen was den Ueberfttzer der französischen Sektion
betrifft, so halte ich allerdings auch dafür, daß er den Direk-
tionSsekretären gleichgestellt werde, und könnte also in dieser

Hinsicht der Ansicht des Herrn Slämpfli beipflichten.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission. Beim Uebersetzer habe ich beizufügen, daß die Kam-
Mission für die ersten DireklionSsekretäre eben diejenige Besoldung

vorschlägt, wie die Regierung für den Uebersetzer, so
daß die Kommission diesem Verhältnisse bereits Rechnung
gelragen hat. Sie werden entscheiden.

Abstimmung.
Antrag deS RegierungöratheS in Betreff

deS StaatsschreiberS 69 Stimmen.
Antrag der ScaatSwirthschaftSkommission 9S Stimmen.
Antrag der Regierung in Betreff des

RathSschreiberS und Archivar» Minderheit.
Antrag deS Herrn Stämpfli Mehrheit.
Autrag des RegierungöratheS, betreffend

den Utbers»tzer 96 Stimmen.
Antrag de» Herrn Stämpfli 75 Stimmen.

Die übrigen Ansätze werden durchs Handmehr genehmigt.

§. 2.

Herr Berichterstatter des RegkerungSrathes. Früher
hatte der Obergerichlöschreiber nur 2000 Fr. SS ist schon
vorher bemerkt worden, eS sei eine zu große Differenz zwischen
den Besoldungen deS Staatsschreiberö und deS Obergerichts-
schreiberS. Der Entwurf enthält nicht nur keine Verminderung,

sondern eine kleine Erhöhung, und stellt den Oberge-
richlSschreibe?, d,e freie Wohnung ausgenommen, gleich mit
dem Slaaisschreiber. Der erste Kammerschreiber (das Wort
lautet so, weil eS im Gesetze so steht) halte früher 1600 Fr.,
ter zweite 1000 Fr., der StaatSanwalt 2500 Fr., dessen
Adjunkt 1600 Fr. Der Offizial des ObergerichtS ist gleichgehal-
lea wie die SrandeSweibel. Im Falle, daß das neue Strafgesetz

in Kraft tritt, macht der StaatSanwalt dem General-
prokuralor Platz, und sein Stellvertreter dem BezkkSprokura-
tor. Bleibt es beim Allen, so bleiben die Stellen deS Staats-
anwaltS und seines Stellvertreters. ES können also nicht
beide Fälle zugleich, sondern nur der eine oder der andere kann
eintreten. DaS nur zur Erläuterung. Ich empfehle Ihnen
den Antrag deS Regierungsrathes.

Herr Berichterstatter de? StaatsBirthschaftSkommis-
fion. Die Kommission beantragt in Bezug auf den Oberge-
richtSschrär eine kleine Reduktion von 63 Fr., während der
R gierungêrath eine Erhöhung von 70 Fr. beantragt. Di,
Kommission wiederholt ihre Ansicht, daß sie bet höher besoldeten

Beamten nicht erhöhen will. Die zweite Abweichung
bettrifft den StaatSanwalt und den Generalprokurator, und
beträgt eine Differenz von 100 neuen Franken. Der Staats,
auwalt hat allerdings eine große Obliegenheit, allein gegen¬

über den übrigen Besoldungen kann diese Stelle eine klein»
Reduktion schon ertragen.

Funk. Herr Präsident, meine Herren! Ich trage darauf

an, daß der Ansatz von 3000 Fr für den Obergerichtsschreiber

beibehalten werde. Wer die Wichtigkeit dieser Beamtung

kennt, und die Arbeitslast für denjenigen, der sie bekleidet,

der wird finden, daß sie damit nicht so hoch bezahlt ist,
als wenn der StaatSschreiber 3000 Fr. nebst freier Wohnung
erhält. Wenn man im Durchschnitt die Arbeitslast des
Obergerichtsschreibers in Vergleich bringt mit derjenigen deS Staats-
schreiberS, so werden Sie finden, daß dieselbe ebenso groß und
schwierig ist, wie diejenige deS StaatsschreiberS. Der Ober-
gerichlSschreiber muß — diese Arbeit kann nicht abgenommen
werden — alle Cioilurtheile selbst verfassen, er hat keine
Direktionen, die für ihn im RegierungSrathe vorarbeiten. Will
man kou equent verfahren und billig sein, so kann man diese
Summe von 3000 Fr. nicht herabsetzen. Ein fernerer Antrag,
den ich zu stellen so frei bin, betrifft den StaatSanwalt und
dessen Adjunkten; ich beantrage, diese zwei Ansätze zu streichen,

und zwar Angefichts der Einführung, der neuen Stras-
gertchtöorgantsation. Ich wüßte nicht, warum, Herr Präsident,

meine Herren 1 wir für zwei Stellen Besoldungen
festsetzen sollen, die in naher Aussicht aufgehoben werden müssen,
und daher wegfallen. Ich stelle mir die Sache so vor, als
wenn man gewissermaßen wollte die Einführung, und zwar
die beförderliche Einführung, der neuen Straforganisation in
Frage stellen. Ich möchte das aber nicht. SS versteht sich
von selbst, daß, bis die neue Staatsanwaltschaft eingeführt
ist, und der Gcneralprokuraror und die BezirkSprokuratore»
in Thätigkeit treten, der StaatSanwalt und sein Adjunkt
fortbestehen, und das wird nicht lange dauern, wenigstens so viel
an mir liegt, werde ich dazu helfen beitragen. WaS die
Herabsetzung der Besoldung deS Generalprokurators betrifft, so
könnte ich dafür auch nicht stimmen; man muß die Obliegenheiten

dieser Beamtung ganz gewiß näher ins Auge fassen,
und man wird sehen, daß fie 3500 Fr. verdient, wenigstens
so viel, als der Staatsschreiber.

Stämpfli. Ich sehe mich veranlaßt, auch Einiges
anzuführen. Was die Besoldung deS ObergerichrSschreiberS
betrifft, so ist dessen Stellung eine ebenso schwierige, ja nach
meiner Anficht eine »och schwierigere, als diejenige deS
StaatsschreiberS. Die Vorarbeiten deS ObergerichtSschreiberS
find gewiß weit schwieriger, als diejenigen Geschäfte, welche
der Staatsschreiber zu machen hat. Jener muß zudem gründliche

Rechlökenntnisse haben, während der StaatSschreiber den
Vortheil hat, daß die schwierigeren Arbeiten von den Direktionen

gemacht werden oder vom Regierungspräsidenten. Ein
großer Unterschied ist also jedenfalls unbillig. WaS die zweiten

Kammerschreiber betrifft, so ist ihre Besoldung auch zu
niedrig. Sie müssen auch Rechtskenutnisse haben, und haben
so viel zu thun, als die DireklionSsekretäre. Das Einzige,
waS angeführt werden kann, ist der Umstand, daß für diese
Stellen meistens jüngere Männer genommen werden können,
welche die Abficht haben, sich im Rechtsfache noch auszubilden.

Ich stelle auch hier daher keinen Antrag. Den Ansatz
de» SraatSanwaltS und deS Adjunkten dagegen möchte ich
streichen. Ihr müßt einmal heraus mit der Sprache, ob Ihr
daS neue Gesetz einführen wollt, oder nicht; die neue Gerichtsordnung

kennt vom StaatSanwalt und seinem Adjunkten nichts.
So lange dieses Gesetz besteht, soll man nicht mit jenem
hervorkommen ; sagt lieber deutlich, man wolle das neue
Strafgesetzbuch nicht einführen. Ich möchte namentlich von Herrn
Regierungsrath Moschard vernehmen, wie eS in den Amtsbezirken

mit den einzurichtenden Lokalitäten steht. Wie ich
vernommen habe, sollen in dieser Beziehung keine großen
Schwierigkeiten vorhanden sein. Jedenfalls muß man einmal wissen,
wenn das neue Gesetz ins Leben tritt; die Richter und Advokaten

müssen sich auch darauf Vorbereiten. Ich gehe jeden-
falls von der Voraussetzung aus, man wolle eS einführen, und
die Gesetzgebung will eS, ergo muß dieser Ansatz gestrichen
werden. Ich weiß nicht, wie hoch der Finanzdirektor die Spor-
teln deS Offizials berechnet; die Reduktion bei den Stande«-
weibeln ist nicht billig, wenn sie auch n»x gering ist. Sie ha-
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ben keine Sporteln, während der OberzerichtSweibel deren viele
hat. Zwar ist auch richtig, daß der ObergerichtSweibel «ine
Bürgschaft zu leisten hat ; allein dafür belaufen sich seine Sporteln

— oder ich müßte mich sehr irren — ebenso hoch, «IS
seine Besoldung. Ich beantrage dah?r Zurückweisung.

Herr Berichterstatter deS RegiernngSratheS. vor
Allem, waS die Frage betrifft, ob eS zweckmäßig sei, daß die

Beamtungen nach dem neuern oder alten Strafverfahren
festgestellt werden sollen, so werden Sie darüber entscheiden. Der
RegierungSralh hat geglaubt, man könnte eö ihm als eine

Anmaßung mißdeuten, wenn er von sich ans nur «inen von
beiden Ansätzen in den Entwurf aufgenommen hätte Man
glaubte, eS solle dem Großen Rathe ganz freie Hand gelassen
werden, den einen oder andern Ansatz zu streichen. Man hat
sich die Alternative vorgestellt, daß nur die eine oder die iwdere
dieser Beamtungen bleibe, und wenn daS neue Strafverfahren
auf den 1. Januar eingeführt wird, waS hak man dann? Daß
die zwei ältern Beamtungen einfach wegfallen; daS ist der
ganze Uebelstand. Der Regierungsrath wollte also dem Kroßen
Rathe die Wahl lassen, daher beide Proposiione« HinstZ>rlich
d«S WeibelS de« Obergerichts habe ich gehört, daß dessen

Sporteln bi» auf 4—500 Fr. gehen, aber man darf nicht außer
Acht lassen, daß derselbe eine Bürgschaft leisten muß, waK
immer ein« unangenehme Sache ist, namentlich wenn eS zum
Bezahlen kommen kann, waS bei den Wetbeln der Administra-
rivbehövden weniger der Fall ist. Betreffend den O fizial ist
die gleiche Skala angewendet worden wie bei andern Weibeln,
und ich glaube, man habe gute Gründe dafür.

Aus die Anfrage deS Herrn Präsidenten, ob Herr Stämpfli
mit dieser Auskunft zufrieden sei, oder noch die Zurückweisung
verlange, erklärt dieser sich nicht zufrieden und der Herr Ft.
uanzdirektor seinerleirs, er habe nicht» gegen eine nähere Un-
tersuchung. Der Herr Berichterstatter der StaatSwirrhschaftS-
kommission pflichtet den Ansichten de» Herrn FinanzdirektorS bei.

Generalprokurator: Antrag der Staats-
wirih chaflêkommlssion Mehrheit.

Die übrigen Ansätze werden durch daS Handmehr genehmigt.

Große Mehrheit.

Abstimmvag.
ObergericktSschreiber: Antrag deS

Regierungsraths

Obergerich'Sscbreiber : Antrag der Staat»,
wirthschairskommission Minderheit.

Für Beibehaltung »er Stelle eineSStaat»-
anwalk» und dessen Adjunkten 81 Stimmen.

Für Streichung dieser Stellen 84 „
ES wird retlawirt gegen die Abstimmung und nochmalige

Zählung verlangt.

Funk. Ich verlange, die Versammlung solle abstimmen
darüber, ob fie eine nochmalige Abstimmung vornehmen wolle.

Herr Präsident. Der Srimmenzähler erklärt, er habe
sich geirrt.

Stämpfli. Ich verlange, daß der Stimmenzähler sich
ventlick erkläre, rb er sich beim Zählen der Majorität oder
der Minorität geirrt habe, vs geht nicht, daß man nur ein-
fach «kläre, man habe sich geirrt, um dann eine neu« Abstimmung

zu veranlassen.

Hillb r u n ner al» Stimmenzähler. Ich habe die Ehre
zu bemerken, daß ich bei der ersten Abstimmung einen Herrn
zähl'«, den ich nickt kenne und von dem ich vernehme, er sei
nicht Mitglied der Versammlung.

Herr Präsident. Nach dieser Erklärung geschah ein
Irrthum bei der ersten Abstimmung. Ich will noch fragen,
ob eine abermalige Abstimmung verlangt wird. Nach Herrn
HiltbrunnerS Erklärung wären nun 80 gegen 84 Stimmen.

Für nachmalige Abstimmung Minderheit.
Osfizial d S ObergerichtS: für Rückweisung Handmehr.
Gcneralprokurator : Antrag des Regierung».

ralh?S Minderheit.

Zffer 4.

Herr Berichterstatter de» RegierungseatheS. Ich
setze die bisherigen Bildungen bet, damit Sie sich einen
vergleich macken können. Bei diesem Anlaß muß ich noch erwäh-
neu, daß die sämmtlichen Sekretäre der Direktionen gleichg«.
hallen find. ES war früher auch so der Fall und man hat
geglaubt, darum schon keinen Unterschied machen zu sollen,
um unter diesen Beamten keine Jalousie hervorzurufen; «»

haben auch alle ziemlich die gleiche Verantwortung. ES ist
diese Stell« sehr wichtig, seitdem daS Depariemenlalsyst-m at>
geschafft und daS Direktvrialsystem eingeführt wuroe. De»
Sekretär ist die Seele der Direktion, er soll also auch gehörig
honorirt werden. ES ist hier um so weniger der Ort zu sparen,

al» e» ein Unterschied >st zwischen den Beamten, die an
ter Spitze irgend einer Verwaltung stehen und bereu
Verantwortung tragen, und den untergeordneten, die Alle» aus
demjenigen hinausschieben, «vclcher ihnen befiehlt. Der Sekreìâ,
des Direktorialbureau'S halte bisher 1800 Fr. Der Berichterstatter

im Armenwesen ist ebenfalls eine sehr wichtig« Beam-
tung. Dessenungeachtet hat man ihn nicht ganz gleichgestellt
mir den DlrektionSsekcetären, weil er nicht auf der gleichen
Stufe mit denselben steht, tonbnn daS Armenwesen der D»-
reklion de» Innern untergeordnet ist. Früher hatte er 1800 Fr.
Der Vorsteher der Armenanstalr zu Köniz hat den Bortheil,
daß er verschiedene Zugemüse zu seiner Besoldung bekommt;
so frei« Wohuung, Kost »c. für steh und sein« Familie; daS
ist «in we entlicher Punkt. Ebenso verhält eS stch mir hca
zwei folgenden Stellen, mit dem Vorsteher der Zwangsarbeit»-
anstatt in Thorderg, der bisher 1000 Kr. harre, und her
Vorsteher der Armenanstall zu Langnau mit 750 Fr. Der Staat»-
opothcker hair« bisher 1800 Fr.» der Sekretär de» SanilâlS-
kâgîumS bis auf 240 Fr. und endlich der Vorsteher der
Entbindungsanstalt 800 Fr. Ich will gewärtigen, ob E-owürf«
gemacht werden.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission Die S aaiSwirchschafiSkommission schlägt Ihnen für
die Sekretariate der Direkiorialvureaur eine Reduktion vor»
die im Ganzen 500 Kr. beträgt. Nämlich für den ersten
Sekretär der Direktion deS Jnnern wird ein» Besoldung von
2500 Fr neuen Fr. beantragt und so auch bei allen ander».
Die Vorstellung ist beim Volke so ziemlich populär geworden,
daß man diejenigen Beamten, welch« nur mir der Feder ar-
denen, etwas beschneiden soll«. Bei der ZwangSarbeitSanstalt
in Thorterg geht man ein wenig weiter und beantragt bei

Ihnen eine Reduktion von 272 Fr., indem der Borsteher nebst
seiner Besoldung noch Kost und freie Station hat, uns ich
nicht einsehe, wie man nicht auf 120K neue Fr. hinuntergehen
könne. Er steht namentlich im Verhältniß zu den Vorstehern
der ArmenerziehungSanstalren bedeutend höher. Auch bei«
Slaalsapolheker wird eine Besoldung von 2400 Fr. beantragt,
indem auch er freie Wohnung hat, waS in der Stadt Been
schon ein Ziemliches ausmacht. Gssammtersparuiß bei dies«
Ziffer: KOS Fr.

El saß er, RegierungSralh. Wenn ich da» Wort «»>

greife, so geschieht eS, um mich gegen jede Herabsetzung d«r
Besoldungen deS Sekretärs der Direktion der Justiz und
Polizei, so wie der übrigen DirektionSsekretäre auSzuspxechen.
Diese Beamten versehen jetzt den Dienst, der nach dem früher»
Departementalsystem mehreren Angestellten oblag; dadurch
wurde der Geschäftsgang sehr vereinfacht und entstanden groß«
Vortheile. Auf der andern Seite jedoch haben die Geschäft«
der ersten Sekceläre bedeutend zugenommen. Sie müssen nicht
nur täglich von 8 Uhr Morgen» bi» L Uhr Abends arbeiten,
sondern auch außer den Bureauflunden. Wenn Sie, mein«
Herren, dieses AlleS berücksichtigen, so werden Sie doch nicht
ein» Reduktion beschließen. Man bedenke, daß in Bern die
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îogiS ungeheuer lheuer sind. Dee Herr Berichterstatter der
SlaatswirthschaftSkommission hat behauptet, daS Bolt verlange
die Herabsetzung der Besoldungen und diesem Volkswillen müsse
man Rechnung tragen. Wissen Sie, meine Herren, waS daS
Vsik will? SS will die Herabsetzung der hohen Besoldungen,
allein eS verlangt nicht, daß man die niedern Besoldungen so

verminder«, daß die Beamten nicht mehr anständig leben tön»
uen. Ich bsmerke ferner, daß von den ersten Sekretären
ausgedehnte Kenntnisse erfordert weiden. Man hat überhaupt
zwischen den ersten DiecklionSsekrelä en keinen Unterschied
aufgestellt; ich wünschte also, daß man diesen Grundsatz festhalle
und ihre Besoldungen nicht herabsetze.

Fischer, RegierungSralh. Ich müßte das so eben
Gesagt« unterstützen. Es ist von WuHrigk-tr, wie man die
Besoldung deS Sekretärs bei der Direktion deS Innern hier
entscheidet, da damit auch die Besoldung der andern entschieden ist,
indem man sie gleich halten will. Ich will nur beifügen, daß
früher die Direktion des Innern dei geringerm Umfang der
Geschäfte drei Sekretäre halte und daß ein einziger jetzt Alles
«achen muß. Die frühern 3 kosteten jährlich 3800 Fr. Ich
möchte daher nicht weiter hcrabgehen und wenn die Kommission
um l00 reduziren will » so ist nicht genug inS Auge gefaßt
worden, was so einem Sekretär, insbesondere der Direktion
des Innern, obliegt. Es ist auch bei den Reduktionen ein
gewisses Verhältniß zu beobachten. Sie haben bereits die
Besoldungen deS SraatSjchreibers und deS OdergerichiSschceiberS
herabgesetzt, der Sekretär der Direktion deS Innern hat 400
weniger als der ObergerichtSschreiber, daS ist wenig genug.
Ich möchte daher nicht weiter herabgehen und wünsche, daß
dem Antrag der SraarsWirlhschaftSkommisston nicht weiter
Folg» gegeben werde. Die Sekretäre der Direktionen haben
wesentlich die gleiche Vorbildung nöthig, wie der StaatSschrei-
bcr und der Obergerichksfchreider; auch find sie in Folge
Einführung deS DvektorialsystemS außerordentlich angebunden.
Auch bei der ZwangSarbsitSanstalt von Thorberg ist bereits
ekne Reduktion vorgenommen worden. Ich möchte daher nicht
so tief gehen, wie die Skaatswirthschaftskommission, indem die
Stelle deS Vorstehers mit großen Schwierigkeiten und großer
Relponsabilitäk verbunden ist.

Stäm p fli. WaS die Sekretäre der Direktionen betrifft,
so müßte ich daS Letztangebrachle sehr unterstützen. Schon
Anno 1846 kam dieser Pankl zur Sprache, Ersparnisse in den
Bureau- und SekretariatSkosten zu machen. BiS l846 hatten
allerdings die ersten Sekretäre weniger» nämlich 1600 Fr., mit
AirSuahm« desjenigen der Baudireklion, der 1800 Fr. palte,
aber da^ür hatten alle Direktionen noch einen 2ten, einige
sogar noch einen 3ten Sekre-är, mit 1000—1500 Fr. Anno
1316 beschloß man, alle in eine Stelle zu verschmelzen, dies«

besser zu bezahlen und die andern Beamten zu entlassen. Daher

erhielten alle Direktionen, mit Ausnahme derjenigen der
Justiz und Polizei, einen Sekretär mit 1800 Fr. Bis 1846
betrugen die Büreaukosten 59,000 Fr.; seit 1846 und namentlich

Anno 1849 betragen sie nur noch 47,000 Fr., also eine

Ersparnis vo« 12,000 Fr., ja gegenüber dem Jahre 1830
22,000 Fr. Der S-kretär maß für seine Mühe gehörig bezahlt
sein. Früher hallen sie eS gar bequem. Sie gingen Bormittag

etwa 3 Stu den aus das Bureau und Rachmittag etwa
2 Stunden, jetzt aber muß der Sekretär vom Morgen bis am
Abend arbeiten und nach dem Reglement auf dem Büreau sein.

Der Berichterstatter im Krmenwcsen soll dem Sekretär
gleichgestellt sein. Wer das Unangenehme seiner Verrichtungen und
ftine schwierige Stellung kennt, der wird daS nur billig finden.
Täglich, namentlich im Winter, wird er von armen Leuten

belagert, die Hüls« von ihm verlangen, als vom Staalsarmen-
helser; daß ist für einen Beamten gewiß nicht angenehm. Auch
seine Stellung zur Direktton gibt eS mit, daß er mit dem

Äkkktlär gleichgestellt ist» da er mit der Direktion dnekl» nicht
durch den Sekretär, verkehrt, folglich diesem koordinirt ist und

auch in der Besoldung gleich gehalten werden soll. Was die

übrigen Stellen betrifft, so habe ich nichts zu bemerken, nur
finde ich, daß die Borsteher in Thorberg und Langnau im
Verhältniß b-sser besoldet sind, als andere; die freie Statiou begreift

sehr viel in sich, nämlich alles außer den Kleidern kann auf
Kosten der Anstalt bestritten werden. Ein solcher Borsteher
kommt also aus 2800 bis 3000 Fr. Ich habe noch zu bemerken,

daß dies-S Besoldungsgesetz kein System zur Grundlage
hat. Ich nehme nur daS Beispiel des Milizinspeklors, der mit
1700 Fr. bedacht ist, also im Widerspruch mit aller Billigkeit.
Man wollrz nur so nach Prozenten reduzsten. W.ö die übrigen

Ansätze betriff so habe ich nichis z» bemerken, nur daS
beizufügen, daß man früher dabei ein Minimum und ein Maximum

aufstellte von so und so viel, weil eS für die Verwaltung
angenehm ist, wenn sie die Beamten, die sie im Anfang nicht
genau kennt, je nach Wohlvcrhàu, successive höher bezahlen
kann. Indessen stelle ich keinen Antrag, sondern erwähne eS

nur als wünschenswerth. Zum Schlüsse erlaube ich mir noch
die Frage an den Herrn Finanzdirektor: diese Beamten müss n
größteniheils Bürgschaft leisten; ich möchte nun nachträglich
wissen, welche von denselben Bürgschaft zu leisten haben und
wie viel, und so bei allen folgenden Abschnitten. Ich ersuche
also, die Summen anzugeben.

Herr Berichterstatter deS RegierungSralheS. Was
die Besoldung der Sekretäre betriff.-, so müßte ich vollkommen
unterstützen, was die Herren RegierungSralh Fischer und
Stämpfli angebracht haben. ES ist paffend und billig, daß
ein einziger Mann, dem die Arbeit übertragen ist, welche früher

2 und 3 verrichteten, auch dafür bezahlt werde. Ich habe
die gleiche Bemerkung in der Kommission gemacht, allein man
hat mir nicht beigestimmt. Was den Berichterstalter im
Armenwesen anbelangt, so ist vielleicht richtig, daß er so viel zu
thun hat, wie ein Sekretär; allein man hat geglaubt, tie
Stellung sei etwas untergeordnet und «S dürfte eine kleine
Differenz gemacht werden. Der Große Raih mag indessen
darüber entscheiden. In Betreff der zu leistenden Bürgschaften
bemerke ich nur so viel, daß ich mir dem Buchhalter zusam-
mensaß, alS ich diese Ansätze entwarf und mir die betreffenden
Bürgschaften je ablesen ließ; gegenwärtig habe ich dieselben
jedoch nicht bei der Hand. Die Hauptsckreläre der Direktionen
leisten 5000 Fr. ES ist hier noch etwas beizufügen, was
ausgelassen ist. ES steht dahin, ob Sie es ergänzen wollen. Es
betrifft die Anstalt in RücggiSberg, die gegenwärtig vo» einer

Frau verwaltet wird. Ich w-iß nun nicht, ob eS auf sine Liste

paßt oder nicht; sie bezieht 450 Fr. als Angestellte. Uebri-
genS gibt eS auch bei den Sa.'zfaktorstellen Frauen, die besoldet

werden, und insofern wäre kein Unterschied vorhanden. Ich
stelle den Antrag, dies« Stelle jedoch nicht aufzunehmen. Was
die Festsetzung eines Maximums und Minimums betrifft, wie
Herr Siämpfli bemerkt bat, so ist es allerdings angenehm für
eine Regierung, rvenn sie etwaS frei« Hand hat, aber auf der
andern Seile ist sie auch keinen Vorwürfen ausgesetzt, wenn
eine fir« Besoldung ausgesetzt ist. Wollte man konsequent sein,

so müßte dann auch bei andern Stellen ein Maximum und ein
Minimum aufgestellt werden und man hätte fortwährende
Differenzen in den Rechnungen. Wie grsagt, es ist für eine

Verwaltung angenehm, Gunstbezeugungen zu erlassen, dem einen

Beamten mehr zu geben alS dem andern ; aber um allen Schein

zu vermeiden, hat man geglaubt, bei den fixen Ansätzen stehen

bleiben zu sollen.

Abstimmung.
Sekretär deS DirektorialbüreauS, —

Antrag deS RegierungSrathes Entschiedene Mehrheit.
Berichterstatter im Armenwesen, —

Antrag des RegierungSralheS Mehrheit.
Vorsteher der Zwangsarbeitsanstall in

Thorberg, — fur eine Besoldung
von 1400 Fr. Minderheit.

StaatSapolheker. — für eine Besol-
dung von 2500 Fr. Minderheit.

Die übrigen Ansätze werden durch das Handmehr
genehmigt.
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S. S.

Herr Berichterstatter det RegierungSratheS. BiS
jetzt waren diese Stellen folgendermaßen besoldet: Der erste
Sekretär hatte 1800 Fr. Ich führe hier namentlich an, daß
die ersten Chefs der Bureaux hauptsächlich auch für die
Arbeiten verantwortlich sind Der zweite Sekretär hatte 1400
Fr. der Adjunkt der Zentralpolizei 2000 Fr, der Sekre-
tär der Zentralpolizei 1100 Fr., der Susstitut der Zentral-
polizet ersstirt nicht mehr, der Chef deS LantjägerkorpS eine
Zulage von 200 Fr., der Verwalter der Strafanstalt in Bern
2000 Fr., der Buchhalter der Strafanstalt in Bern 1500 Fr.,
der Substitut de» Buchhalters derselben Anstalt 600 Fr., der
reformirle Pfarrer derselben Anstalt 1600 Fr., der katholische
Pfarrer als Zulage 100 Fr., der Schull.hrer derselben An.
stalt 650 Fr., der Arzt und Wundarzt derselben Anstalt 800
Fr., der Verwalter der Strafanstalt in Prumrut 1000 Fr.,
der Buchhalter und Lehrer derselben Anstalt 500 Fr., Zulage
für den reformirren Pfarrer in Pcunlrut 56 Fr., für den
katholischen Pfarrer daselbst 100 Fr., der Arzt und Wundarzt
derselben Anstalt 200 Fr., der Arzt und Wundarzt der
Gefangenschaften in Bern 200 Fr., der Maaß - und Gewicht«
insp-klor 400 Fr. Sine kleine Differenz besteht zwischen den
Ansätzen für den Arzt und Wundarzt der Strafanstalt und den-
jenigen der Gefangenschaften in Bern. SS ist im Gesetz nicht
Vorgeschrieben, daß eS die gleiche Person sein müsse, allein
bis dahin wurde eS so geHaften, das ist der Grund, warum
nicht beide Posten zusammengesetzt flnd. Beim Buchhalter und
Lehrer der Strafanstalt in Pruntrut wurde deßwegen eine
Erhöhung angesetzt, weil früher die Stelle nicht existirte, wie sie
jetzt ist. Dieselbe Person, welche die Stelle deS Buchhalters
versieht, wird also auch als Lehrer benutzt; die Besoldung ist
also nicht zu hoch. Herr Präsident, meine Herren! Den
Vorwurf muß ich jedoch entschieden ablehnen, daß man so nur
mir nichts dir nichts die Besoldungen um einig« Prozent herabgesetzt

habe. Im Gegentheil sind sehr wesentliche Differenzen
vorhanden. Bet den einen wurde gar nichts abgezogen, bei
andern wurde eine Zulage gemacht, bei ander« garnicht»
verändert. Man hat den einzelnen Direktionen Asten gegeben,
um ihre Ansätze darauf zu tragen und erst nachdem der Regie-
rungêrath darüber entschieden hatte, wurden die Ansätze fest-
gestellt, wie sie hier vorliegen.

Herr Präsident. Ich muß darauf aufmerksam machen,
daß ein spezieller Antrag in Betreff der Strafanstalt von Prun-
rrut vorliegt, datirt den 23. Sept., betreffend die Besoldung
d-S Lehrer» und Buchhalters daselbst. Der Antrag geht da-
h'n, daß die Besoldung auk 1000 Fr. festgesetzt werde. Ich
w iß nicht, ob Jemand besonders die Verlesung begehr«.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Ich
muß noch etwas nachholen. Im lithographirten Entwürfe be-
findet sich nämlich eine Omission, die dahin ergänzt werden
muß, daß der Verwalter der Strafanstalt in Bern freie Woh-
nung hat; denn Sie werde» nicht wollen, daß derselbe anderswo

wohne.

„Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission.^ Die Kommission läßt nun ihren abweichenden Antrag
in Hinsicht auf die DirektionSsekretäre fallen, weil im
vorhergehenden §. eine Besoldung von 2600 Fr. für diese Stelle
angesetzt wurde. Beim Adjunkt der Zentralpolizei möchte eS nicht
zweckmäßig s-in, daß derselbe höher gestellt sei als der erste
Sekretär. Die Kommission beantragt daher eine Reduktion
von 2800 Fr. auf 2600 Fr. Bei der Stelle des Verwalters
der Strafanstalten wird eine Reduktion von 200 Fr.
beantragt. Hr. RegierungSrath Slsäßer hat Ihnen so eben gesagt,

in Bern für einen höhern Beamten komme auf
1000 ,/r. Im nämlichen Verhältniß wird dieselbe Stelle von
Pruntrut modisizlrt. Gesammlersparniß von 530 Fr.

Funk. Herr Präsident, meine Herren I Ich bin so frei,
den Antrag zu stellen, daß der Ansatz von 300 Fr. oder 207
alten Fr. für den Arzt und Wundarzt der Gefangenschaften in
Bern gestrichen werde und zwar weil, wenn ich nicht irre,bis jetzt der Arzt für die Strafanstalt in Bern auch die Be-

soldung für die Kranken der Gefangenschaften bezog; aber

wenn eS auch nicht so wäre, so halte ich dafür, e» könn«

die Organisation dftfeS Verhältnisses erreicht werden. ES find
damit keine größern und lästigern Verrichtungen verbünde»
unv es gehört sich, daß diese beiden Stellen vereinigt werden.
WaS den Lehrer der Strafanstalt betrifft, so wird demselben,
soviel mir bekannt ist. keine freie Wohnung eingeräumt. Nun
frage ich Sie, Herr Präsisent» meine Herren! wen« er ein»

Wohnung in der Stadt Bern miethen und in der Nähe der

Strafanstalt wohnen muß, WaS bleibt ihm übrig vou seiner

Besoldung von 62l Fr., wenn er Familie hat, wie eS gegenwärtig

d-r Fall ist? So zu sagen nicht». Ich erlaube mir
nun, darauf anzutragen, daß für ihn wenigstens so viel
angesetzt werde als iür den L'hrer der Strafanstalt in Pruntrut»

nämlich 1000 Fr. Man wird mir einwenden, derjenige
in Pruntrut versehe dafür auch die Geschäfte ee» Buchhalters;
das ich richtig. Allein bedenken Sie, daß derselbe überdieß
freie Wohnung hat, waS derjenige in Bern nicht hat. Ueber-
dieß find offenbar die M-ethziase in Bern in einem ganz
andern Verhältnisse al« in Pruntrut, das ist schon vom Herrn
Berichterstatter der StaalswirlhschaftSkommisfion erwähnt worden.

WaS den Adjunkt der Zentralpolizei betrifft, so bin ich
der Ansicht, seine Besoldung soll nicht höher gehen als
diejenige eines DireklionSsekrelär». Er ist gewissermaßen nur di«

Maschinerie zur Exekution.

Brunn er, Regierungsrath. Ich erlaube mir auch
daS Wort zu ergreifen, weil es meine Direktion betrifft. Di«
StaalSwirthschaftêkommiísion hat die Besoldung deS «djunktea
der Zentralpolizei von 2800 Fr. auf 2600 herabgesetzt. Sie
hat nicht daran gedacht, daß früher ein Zeivralpolizeidirektov
war, der 2400 alle Fr. bezogen hat, daß dessen Arbeiten nun
dem Adjunkten der Zentralpolizei obliegen. Ich hatte Gelegenheit

mich zu überzeugen, daß dieß eine der beschwerlichsten
Stellen ist. Wenn er seine Arbeiten gehörig verrichten, sein«

Pflichten getreu erfüllen will, so kann ich Sie versichern, daß

er nicht nur von 8 biS 12 Uhr und Nachmittags von 2 biß
6 Uhr, wie die Herren Sekretäre arbeiten muß, sondern auch
tn der Zwischenzeit; nicht nur bei Tag, sondern auch bei

Nacht; nicht nur an Werktagen, sondern auch an Sonntagen.
Wie ich schon bemerkt habe, hat der Staat seil Jahren schon

die Summe von 2400 Fr-, die ihn früher ein Poliz-idireltor
kostete, erspart. Ich bin bei Feststellung dieses Entwurfs auch

angefragt worden, ob man für dies« Stelle auch eine Besoldung

aussetzen müsse und ich habe geantwortet, waS hier im
Großen Rathe, Ich glaube nun, wenn alle Geschäfte eine»

PolizeidireklorS auf den Schullern d«S Adjunkten liegen, wenn
er Tag und Nacht mit Arbeit überhäuft ist, eS sei nicht zu

viel, SU conirsire, wenn ich «inen Vorschlag zur Einführung
machen wollle. Doch will ich nicht weiter gehen. Für den

Verwalter der Strafanstalt zu Bern glaubt die Kommission»
«S sei genug, wen« er 2600 Fr. Besoldung beziehe, da er
freie Wohnung habe. Ich will gewärtigen, waS der Große
Rath in dieser Beziehung beschließen wird; ich meinerseits finde,
daß diese Stelle eine sehr wichtige ist und zwar in mehrfacher
Beziehung» und wenn wir einmal haben wollen, daß der Platz
gehörig versehen wir» daß der Verwalter die gehörigen Kennt-
nisse und Eigenschaften besitze, die er haben soll, um der
Anstalt gehörig vorzustehen, so muß die Stelle auch gehörig
besoldet werten. Setzen wir weniger an, so fürchte ich, wir
werden nicht die Männer finden, welche dafür wünschevSwerrh
find. Indessen will ich gewärtigen. ES ist von Herrn Funk
bemerkt worden, eS wäre zweckmäßig, wenn der Ansatz deS

Arztes und Wundarztes der Gefangenschaften in Bern ganz
gestrichen würde » da er ohnehin mit 1000 Fr. bedacht sei und
die Funktionen der Gefangenschaften schon noch dazu versehen
könne. Herr Präsident, meine Herren! Der Arzt und Wundarzt

der Strafanstalt in Bern ist sehr in Anspruch genommen
unv eS bleibt ihm, wenn er seiner Pflicht nachkommen will,
sehr wenig Zeit mehr übrig für andere Patienten. Wenn wir
darauf Anspruch machen, einen guten Arzt, «inen intelligenten
Mann an diese Stelle zu setzen, waö sehr nö hig ist, da er
mit Leuten in Berührung kommt, die ihn einzuführen suchen,
ss glaube ich, wir sollen ihn auch besolden, daß er damit



leben kann. Ich will fragen, Herr Präsident, meine Herren!
kann zu Bern ein Mann, ein wissenschaftlich gebildeter Mann,
mit 1000 Fr. leben? Ich sage: nein, es ist nicht möglich.
Schon sein Logis wird ihm die Summe rein hinwegnehmen.
Wenn er also schon für die Gefangenschafren auch eine kleine
Entschädigung bezieht, so ist eS nicht zu viel. Ich möchte sehr
warnen, in Besoldungen der Art zu tief herabzugehen. Gehen
wir zu tief, so werben wir nicht mehr die geeigneten Leute
finden, die wir nöthig haben. Ich möchte Sie also dringend
bitten, beim Adjunkten der Polizei und auck bei den andern
Ansätzen nicht tiefer herabzugehen, als der RcgierungSrath.

S t 0 ck m a r. Als ich gewahr wurde, daß für die
Besoldung deS Buchhalters und Lehrers der Strafanstalt in Prun-
trut keine Zahl ausgesetzt war, wollte ich reklamiren. Bis jetzt
War kein Buchhalter ; der Verwalter versah dessen Verrichtungen,

er kaufte ein zahlte, legte Rechnung ab u. s. w. Ich
habe öfters verlangt, daß ihm ein Angestellter beigegeben
werde. Dieß ist nun geschehen, indem man den Lehrer mit
den Verrichtungen eine» Buchhalters beauftragt hat; da man
aber für diese beiden Funktionen einen Gehalt von 1000 Fr.
vorschlägt, so habe ich in dieser Beziehung nichts mehr zu
sagen. Ich ergreife jedoch diese Gelegenheit, um eineS durch
die Regierung, betreffend den Lehrer, gefaßten Beschlusses zu
erwähnen. Dieß ist ein Mann, welcher der Stadt Pruntrut
große Dienste geleistet; er ist eS » der die deutsch reformirten
Kinder in Pruntrut unterrichtet hat; er genießt die allgemeine
Achtung, erfüllt seine Pflichten, wie ein Hausvater, ist liberal,
wenn auch so gemäßigt liberal, daß er kaum der Münfinger
Versammlung hätte beiwohnen dürfen, denn dafür brauchte es

Muth, und dieser Muth ging ihm ab. Nun» diesen Mann
hat man zu liberal gefunden. (Unterbrechung.) Wenn ich Sie
mit diesem Gegenstande unterhalte, so geschieht eS, um der
Regierung Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen, und ihr
somit einen Dienst zu leisten. Herr Präsident» meine Herren!
die Stelle deö LehrerS wurde am 28. August ausgeschrieben,
d. h. 2 oder 3 Tage vor den Wahlen am 1 September.
(Der Präsident erklärt, daß Herr Srockmar nicht bei der Frage
bleibe, und er ihm demnach daS Wort entziehen müsse.) In
diesem Falle werbe ich eine Interpellation stellen. Sie werden
dadurch nichts gewinnen, daß Sie mich jetzt unterbrechen. Ich
wäre in 3 Minuten fertig gewesen; da man mir aber heute
taS Wort nicht gestatten will, so werde ich interpelliren, und
dann wird man mich wohl anhören müssen.

Auf die Reklamation des Herrn Regierungsrath« Brunner,
es gehöre dieß nicht zur Diskussion, reklamtrl Herr

Stämpflt, eS sei nicht an Herrn Brunner. ein Mitglied im
Lauf der Rede zu unterbrechen. Vom Präsidium wird bemerkt,
eS stehe Herrn Stockmar das Recht der Interpellation frei.

Lehmann, I. U. Ich möchte nur den Ansatz der
Regierung für den Verwalter der Strafanstalten in Bern
unterstützen. Der Verwalter muß nämlich wirklich viele Kenntnisse

besitzen, wenn er seine Stelle im Interesse deS Staate«
«ersehen, wenn die Anstalt ihren Hauptzweck, den der Besserung

der Sträflinge, erreichen soll. Der Verwalter muß ausser

den Kenntnissen, außer einer gründliche» Bildung, eine
lange Erfahrung von andern Menschen besitzen, um sich an
ihren Charakter halten zu können. Er muß ein sehr tüchtiger
Oekonom sein, um die Güter der Anstalt recht zu bebauen;
er muß daher die Landwirchschaft verstehen, allein auch in ge-
wissen Professionen und Gewerben bewandert sein, die in der
Strafanstalt betrieben werden, wie die Handwerke der Weber,
Schuster, Schneider u. s. w. Die Buchhalteret der Anstalt
ist ziemlich umfassend. Ein Mann, der die zu dieser Stelle
genügenden Kenntnisse hat, wird auf andere Art gewiß auch
sein Auskommen finden. Ich glaube deßhalb, man solle auch
nach diesem Verhältniß eine Besoldung aussetzen, damit die

Anstalt einen Verwalter habe, der fie in ihrem Interesse zu
heben weiß.

Stämpfli. Ich stelle den Antrag: den Adjunkten
her Centralpoltzei zu streichen. ES ist zwar allerdings richtig,
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die Direktion der Justiz und Poliz-i hat weitaus die meisten
Geschäfte. Doch find ihr dieselben merklich erleichtert worden
durch die Veränderungen im Civilprozeß; indessen ist ihre Ge-
schäftSzahl immerhin noch groß. Allein eine wesentliche
Erleichterung tritt mit dem 1. Januar 1851 »in, nämlich mit
der Einführung deS neuen Strafgesetzes, indem die ihr bisher
abgelegenen Kriminaluntersuchungen an den Generalprokura-
tor übergehen, der in Verbindung mit der Anklagekammer ein
Drittel, wenn nicht die Hälfre der bisherigen Geschäfte der
Justn und Polizei besorgt. Mit andern Worten: eS bleibt
der Direktion der Justiz und Polizei nichts mehr» als die
Überwachung. Statt, wie bisher, mit 30 Regierungsstatt-
hallern und Gerichtspräsidenten zu korreipondtren, hat sie sich

einfach an den Generalprokuralor zu halten, und zwar zum
Zwecke der Überwachung. Es wird ihr also nichts mehr
bleiben, als die Civilgcsetzgebung und einige Untersuchungen,
wie die der VoglSrechnungen :c., wo ihr aber der
Generalprokurator auch einen wesentlichen Theil abnehmen wird,
indem er die VormundschastSbehörden in den Bezirken zu
überwachen hat. SS bleiben also Stellen genug, um die Ge-
schäflsverwaltung zu versehen. Der Vorstand der Justiz und
derjenige der Polizei sind RegterungSrärhe, und ich denk-, man
wird eS auf diese Weise bleiben lassen. Denn einzig auf diese

Art können alle Mitglieder deS Regierungsrarhs hinlänglich
beschäftigt werden. WaS also die Geschäftsvertheilung
betrifft, so ist diese Einlpeilung der Direktionen die zweckmäßigste.
Die Finanzdirekrion wird in eine Finanz, und Domänenverwaltung

getheilt, wodurch auch zwei Mitglieder Beschäftigung
erhalten. Wenn also zwei Mitglieder deS RegierungSratheS
sich mit einer Direktion befassen, so ist dieses schon sehr
bedeutend ; aber eS kommen ohnedieß bei der Justiz- und Polizei-
direktion zwei Sekretär« hinzu; ferner ein Sekcetar im
bisherigen Adjunkten. Ich frage nun, ob die Geschäfte nicht
durch den ersten und zweiten Sekretär und die beiden Subsi-
stuten hinlänglich können besorgt werden? Ich habe die
Ansicht, daS könne sehr wohl geschehen. Ja, w-nn sie korrespoa-
diren mit jedem Landjägerchef, wenn Sie ihnen Rapporte
abfordern über die Verwaltung der einzelnen Bezirksbeamten,
dann natürlich hat man viel zu thun. Aber wenn nicht die e

Art Geheimpolizei von oben herab getrieben wird, dann kann
man sich mir dem Personal begnügen. Also Streichung deS

Adjunkten, w.S man um so mehr kann, wenn man einen tüchtigen

Landjägerchef anstellt. Mir der LandjägerdiSziplin soll
sich der Chef des Landjägerkorps befassen, nicht ein Regie-
rungsralh. Dieß also «in Antrag. Ein zweiter betrifft den
Geistlichen der Strafanstalten, und auch hier beantrage ich
Streichung deS Ansatzes au« dem einfachen Grunde, weil in
der Stadt Bern Pfarrerstellen g-nug sind, um auch diejenige
der Strafanstalt zu besorgen. Im Münster sind 5 Geistliche
angestellt, an der hl. Geistkirche 2, an der französischen 2, an
der katholischen 2. Auch find eigene Angestellte in der Insel
u. s. w. ES sind also in den Sladtgemeinden immerhin noch
viel mehr Prediger, als in irgend einer Landgemeinde, und
die übrigen find überdieß nicht genug beschäftigt. Wenn man
also sparen will, so übertrage man diese Stelle einem der an-
gestellten Geistlichen der Hauptstadt. Ein dritter Antrag
betrifft den Schullehrer der Strafanstalt, nämlich dessen Besoldung

von 900 auf 1000 Fr. zu erhöhen. Ss ist dieß jedenfalls

eine der schwierigsten Stellen, die ein Lehrer haben kann.
Wenn man fich die Subjekte alle vorstellt, die er unter die

Finger nehmen und unterrichten muß, so ist dieß «ine Aufgabe,
die man einem Menschen ohne hinlängliche Besoldung nicht
wohl zumulhen kann. Gebt ihm so viel, als dem Arzt der
Strafanstalt, der ohnedieß seine Privatprari« behalten darf;
hingegen der Lehrer kann neben seiner Stelle nicht« Ander»«
verdienen. Dieß mein« Anträge. WaS die Bürgschaften
betrifft, welche von diesen Angestellten geleistet werden müssen,
so leistete der Chef vom Landjägerkorps bisher eine solche von
10,000 Fr., der Verwalter der Strafanstalten 8000 Fr., der
Buchhalter 8000 Fr., der Substitut 2000 Fr., der Verwalter
der Strafanstalt von Pruntrut 2000 Fr. Dieß zur allfälligen
Berücksichtigung. »

Herr Präsident. Ich ergreife das Wort zu einer Ord,
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nungSbemrrkung. Herr Stämpfli hat zwei Anträge gestellt,
die heute nichc behandelt werden können, nämlich auf Slrci-
chunq zweier gesetzlich cristirenven Stellen. Dieß kann sowenig
der Fall sein, alS gestern der Anlrag teS Herrn Karlen auf
Verschmelzung der kleinern Amtsbezirke zur Abstimmung kom-
men konnte. Nach meiner Ansicht ist auch dieß Gegenstand
eineS Anzugs. Ich möcht« daher Herrn Stämpfli ersuchen, die

Anträge zurückzuziehen, die die Aenderung einer gesetzlichen
Vorschrilt bezwecken und sich auf denjenigen zu beschränken,
welcher Aenderungen dieses Gesetzes anstrebt.

Stämpfli. Ich muß gegen diese Ansicht reklamiren.
Ich berufe mich, waS die bisherige Praxis und daS Reglement
betrifft, nur auf die Büdgetverhandlungm, wo jeden Augenblick

solch« Anträge gestellt und erheblich erklärt wurden, und
mit Recht. Denn die Frage: wie soll eine Stelle besoldet
werden? führt ganz natürlich zur Frage: ist diese Stelle nicht
vielleicht überflüssig Es widerspricht also der bisherigen PrariS
total, wenn man anders verfahren wollte. UebrigenS wäre
damit auch keine Zeit gewonnen; denn ein Anzug nimmt im»
merhin mehr Zeit hinweg.

Herr Präsident. Ich gebe zu, daß dieß in Bezug auf
daS Budget gesagt werden kann, aber sonst gewiß bei keinem
andern Gesetz. Wenn es kein Zeitverlust wäre, so könnt« man
«S allfällig noch zulassen; im gegenwärtigen Moment jedoch
würden wir damit sehr viel Zeit verlieren, ja wir würden
damit gar nicht fertig, wenn wir uns einmal in solche Debatten
einließen. Ich halte daher dafür, und werd« auf Verlang«»
darüber abstimmen lassen, daß im Interesse deS beförderlichen
Geschäftsganges diese Anträge nichc behandelt werden können.

Lehmann, I. U., gew. RRalh. SS ist mir vorher etwas
entgangen und ich erlaube mir noch in Bezug auf den Lehrer
der Strafanstalt in Bern ein Wort- Ich stimme aus voller
Ueberzeugung zum Antrage deS Herrn Stämpfli und unrer?
stütze den Ansatz von 10(10 Fr. für diese Stelle. So sehr ich
wünsche, daß Ersparnisse gemacht werden könnten, so wären
solche hier doch nicht billig, wenn man dem Manne bei seinen
großen Lasten eine so geringe Besoldung päbe. Ich habe nämlich

Herrn Dängeli als einen tüchtigen, fleißigen Lehrer kennen
gelernt, der sich alle Mühe giebt, sein« Pflichten genau zu »r-
süllen. Er hat die meinigen erleichtert durch den Einfluß

seines guten, moralischen Betragens. Die Besoldung von 1000
Fr. ist daher für diesen Mann wirklich nicht zu hoch.

Aubry. Ich will Ihnen mit wenigen Worten sagen»
wie eS sich mir dem fraglichen Lehrer verhält. (Der Präsident
bemerkt dem Redner, daß er dem H.wra Ärockmar daS Wort
entzogen, weil er nicht bei der Frage geblieben, daß er also
ihm, Herrn Aubry, nicht gestatten könne, auf diese Sache
zurückzukommen.) Ich will dieser Bemerkung Rechnung tragen.
Man hat, wenn ich niâ t irre, den Vorschlag gemacht, die Be-
ioldung deS Verwalters der ZuchthauSanstall in Bern um 200
Fr. zu reduziren Ich kenne die Bedeutung dieser Stell»; da
wir aber genöthigt find, Ersparnisse zu machen, so wollte ich
die Besoldung diese« Beamten auf Fr. 2200 herabsetzen; diese
Summe stünde mit den andern Besoldung«» in billigem
Verhältniß, indem der Zuchthausverwaller auf eine Wohnung
Anspruch hat, die wenigstens auf 600 Fx. angeschlagen ist Ich
glaub« als» daß man, ohn« eine Ungerechtigkeit zu begehen,
diese Besoldung auf 2200 Fr herabsetzen kann. (Der Redner
kömmt nun auf Herrn Zbinden, Verwalter der Strafanstalt
in Pruntlut, worauf der Präsident ihm bemerkt, diese Frage
gehöre nicht hieher.) Damit also zwischen den verschiedenen
Besoldungen ein billiges Verhältniß herrsche, trage ich darauf
an, die Besoldung deS Verwalters der Strafanstalt in Vera
auf Ar. 2200 herabzusetzen.

Stämpfli. Ich muß meinen Antrag nun berichtigen.
Er soll nicht so lauten, wie ich ihn gestellt hab», sondern: daß
die BesoldizngSansätze deS Adjunkten der Centralpolizei und deS
Pfarrer« der Strafanstalten gestrichen werden. Wir können
die Stellen beibehalten, aber ohne Besoldung.

Herr Präsident. DaS ist ein Wortspiel.

Brunn er, Regierungsralh. Ueber die beantragte Str«i-
chung kein Wort Ich möchte Herrn Stämpfli nur bemerken,
daß, wenn «r so viel in Polizcisachen gearbeitet hält«, wie in
den Finanzen, er diesen Antrag nichc gestellt hätte. Ich be-
merke bloß noch: wenn Sie diese Aasätze streichen, so ist eS

rein unmöglich, daß die Arbeiten geliefert werden könne»,
wie sie geliefert werden sollen. ES ist imm-r noch Arbeit
genug, wenn auch einige Erleichterung eintreten sollte. Wenigstens

waS mich betrifft uns Herrn Elsässer, so müssen wir voa
Morgen bis Abend, die Sitzungen abgerechnet, auf unsern Bü«
reaur zubringen. UnS kann man daher keinen Vorwurs ma.
chen und auch unsern Sekretären nicht. Wenn Sie also di«

Besoldungen noch mehr herabsetzen, so machen Sie, daß die

Behörden nicht mehr arbeiten können wie bisher, so lähmen
Sie den Zweck der Polizei. Ich weiß nicht, was für Grünt«
vorwalten» die Besoldung deS LehrerS iu der Strafanstalt auf
1000 Fr. anzusetzen. Ich habe gesehen, daß dieser Lehrer ei«
scharmanter Mann ist, baß er seinen Pflichten nachkommt; aber
ich habt auch gefunden, daß er hinlänglich besoldet (ei. Man
denk« auch an die übrigen Lehrer deS KanlonS, di» nicht genug
besoldet find; doch ich will nicht weitläufiger sein, und b»-
schränke mich auf das Gesagt«.

Funk. Den Antrag, den ich gestellt habe, für Erhöhung
der Lehrerbesoldung in der Strafanstalt von Bern, faßt man
irrig aus. Ich hatte dabei durchaus keine Perlon im Auge,
sondern nur die Sache; ich habe fie auch rein objektiv aufgefaßt

und muß mir daher sehr verbitten, daß mein Antrag in
Beziehung auf eine P-rion mißdeutet wer e; ich verwahre mich
dagegen. WaS den Adjunkt der Centralpolizei betrifft, so

unterstütze ich di« Anficht der SlaalSwirrhschastskommiffion. Ich
halte dafür, diese Stelle soll nicht aufgehoben werden Herr
Präsident, meine H-rren! WaS ist der Adjunkt der Central-
Polizei? Ich weiß eS, welches seine Verrichtungen find. ES
ist der erste Sekretär deS Herrn Regierungörathe« Brunner,
der die Geschäfte der Polizeibirektion besorgt. Er macht etwa«
mehr alS der Sekretär tec Justizdirekcion, weil er gleichzeitig
Chef vom LandjägerkorpS ist und die Rapporte der Landjäger
erhält, und Mittheilungen, die die Landjäger dem RegierungS-
ftallhalter nicht machen können, oder nicht machen wollen. De»
Chef deS LandjägerkorpS macht dann die Mittheilung an den
Direktor der Polizei. Die Organisation paßt auf die gegen-
wärligen Verhältnisse gar nickt; wir haben im Grunde ga?
keine Cemralpolizeidirekrion. Die Besoldung deS Chef« deS

LangjägerkorpS wie eineS Sekretärs von 2600 Fr. ist hinlänglich.

Wie gesagt, e« ist mechanisch« Arbeit, die er verrichlel;
ganz ander« ist eS beim Sckrelär der Justizdirekrisn

Karlen» Major. Ich müßte den Antrag deS H-rt»
S'ämpfli für Streichung deS PfarrcrS der Strafanstalten
unterstützen. Wenn man im wahren Sinne deS Worte» sparen
will, (o muß man eS ohne Ansehen der Person, und ich glaube,
man könne diese Stelle füglich streichen. Man hat noch genug
Geistliche» welche diese Funktionen versehen könuen.

v. Effinger. Herr Präsident » meine Herren! Schon
ans Veranlassung der abgetretenen Verwaltung hahen sich die
hiesigen Slavlbehörden mit der Frage beschäftigt» ob di«
geistlichen Stellen reduzkt werden können; allein e» hat sich ge-
zeigt, daß die beiden Geistlichen an der Spitalkirche so

beschäftigt find, daß nicht nur keine Verminderung, sondern eher
eine Vermehrung ihrer Stellen vorzunehmen ist. Auch die
Geistlichen der Münsterkirche haben so viele Funktionen, im
äußern Krankenhaufe und anderweitige Beschäftigung, daß kein«
Reduktion eintreten kann. Wer also die Verhältnisse kennt,
wird davon abstrahiren und zu der ganz zweckmäßigen Besol-
dung deS Ansatzes stimmen Im Interesse der Humanität nud
der Religiosität ist «S wünsch»u«werth, daß die Stelle
beibehalten werde.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Her«
Präsident, meine Herren! Jedesmal, wenn eS sich um Reduk-
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tionen zu thun ig. oder um Aushebung von S cllen, so be«

grüße ich solche Proposition«!! mir Freuden, doch immer vor.
ausgesetzt, daß eü im Reiche der Möglichkeit liege. Wenn dieß
der Fall ist, so stimme ich jedesmal gerne dazu. Im vorliegenden

Falle ober macht man sich die Sache etwa« zu leicht;
denn bei der D-skuss-on ci»eS Besoldungsgesetzes kann cS ficy

unmöglich vm Aufhebung von Stellen handeln, ohne die vor»
berathende vehöcce darüber angefragt zu haben. Das wäre
eine Manier, die in dieser Form komplet unstatthaft ist. Wen«
Sie glauben, einige Stellen seien überflüssig, so kann man die
Sache dem RegicrungSrache zur Berichterstattung überweisen.
ES ist keine Gefahr vorhanden, daß man in den Besoldungen
zu hoch gehe; fällt dann die Stelle weg, so hat eS keine

Schwierigkeit. Allein nur die Hand aufheben, obre zu bedenken,

daß die Eràtion auf Schwierigkeiten stoße, daß wäre
wirklich unstatthaft. So viel erkläre ich, daß ich, so viel an
mir, wenn ich sehe, daß die Stelle eineS Adjunkten wirklich
aufgehoben werden kann, ich dazu Hand bieten werde, auf der
autern Seite muß man aber auch vaS Interesse des Dienste«
erwägen. Was die Ausfälle dcS Herrn Stockmar be riff?, so

gebe ich im Namen der Regierung die Erklärung, daß in Folge
der Ausschreibung die fragliche Stelle besetzt worden ist, uo«
der Regiern,>g«rah kompetent war. Er hat darüber hier nicht
Rechenschaft zu geben, sondern nur dann, wenn der Große
Rath sagt» der Rcgi-rungSrath habe nicht in seiner Kompetenz
gehandelt» oder er habe ungesetzlich gehandelt; indem er
Jemanden gewählt habe, der nicht auf der Anschreibungsliße
gestanden sei. Man hat also keinem Interpellanten Antwort zu
geben und diele Motion kann dahin fallen. Ich bemerke noch,
daß ich gar nicht gewußt habe, ob der be-reff-nde Gewählte
auf der Bär-n- oder Leuenmacre gewe en sei. Man hat mir
ihn alS einen brav n und rechtlichen Mann geschildert und er
ist durch geheimes Skrulimum an seine Stelle befördert worden.

Damit ist die Sache abge han. Herr Präsident, meine
Herren! Was die Besoldung deö LehrcrS an der Strafanstalt
betrifft, <o finde ich es als Mitglied dcS RegierungsraiheS auch
zweckmäßig, daß der Ansatz auf 1000 Fr. erhoben werde; alS
Referent muß ich am Entwürfe festhalten. U.brigenS ist di.se
Differenz nicht so wesenilich. So verhält cS sich auch mit der
BerwaUerstelle der Zuchcanstalt; eS wäre möglich daß 2600
Fr. genügen, allein auch hier muß ich den Ansatz vertheidigen.
Die Stelle eineS Adjunkten der Centralpolizei scheint deßwegen
geringfügig, weil das Wort Adjankr dabei steht; das ist
unrichtig: er ist Chef des Büreau, daS auß-rordentlich viel zu
thun giebt. Hinsichtlich der Bereinigung der Stellen «in»«

Arzte« und Wundärzte» der Strafanstalt mit derjenigen div
Gefangenschaften, so habe ich nichts dagegen. Ich stell« eS

Ihnen anheim, zu entscheiden, ob Sie den Ansatz genügend
finden; die Bereinigung hat faktisch schon seit Jahren eristlrt
und eS geschieht keine wesentliche Veränderung.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission.
WaS d-n Adjunkten der Centralpolizei betrifft, so ist bereit»
darüber Auskunft gegeben worden. H »sichtlich de» Verwalters
der Strafanstalten ist angebracht worden, eS müsse ein wisse«,
schaf-lich und eigendS dazu gebildeter Mann sein. Ich glaube,
wenn wir einen solchen Mann finden, der sich ganz diesem
Fache gewidmet, so ist diese Besoldung allerdings nicht ganz
angemessen; allein dieser Fall ist sehr schwer vorauSzus-tzen,
daß Jemand, in der besondern Absicht diese Stelle.zu erhalten,
fich dafür ausbilde und »igenS dafür studire. Wenn wir einen
solchen Beamten finden sollten, so würden fich gewiß auch Mit-
tel und Wege finden, die Besoldung auf außerordentlichem
Wege zu erhöhen. Dem Antrag deS Herrn Aul» y könnte ich
nicht beistimmen. (Wird wegen zunehmendem Geräusch nur
lückenhaft verstanden.) Wa» die Bereinigung der Stelle deS

A zteS und Wundarzte« der Strafanstalt mir derjenige«! der
Gefangenschaften betrifft, so hat derselbe gewiß sehr unange-
nehme Kunkiionev; er hat Untersuchungen vorzunehmen, die
sehr unangenehm find. Auch die Stelle de« resormirten Pfarrer«

der Zuchtanstalt in Bern möchte ich nicht streichen, weil
er denn doch wichtige Funktionen hat. Im Uebrige» empfehle
ich Ihnen die Ansätze der EtaatSwirthschastSkommiffion.

»agblott de« «rotzeu Rathe«, lâ

Srämpfli. Nur eine Berichtigung. Heer Zuerer glaubt,
e« soll« über meinen Änrrag definitiv entschieden werden; dem
ist aber nicht so, sondern er soll nur erheblich nklân werden.

Herr Berichterstatter de« RegirrungsratheS. Weil
Herr Slämpfli noch einmal aufgestanden ist, >o beme.ke ich.
daß der Antrag auf Aufhebung per Stelle oder der Besoldung
Eine« so unstatthaft ist al« da» Andere

Stâm p fli. So trage ich daraus a?, dies« Stellen mit
100 Fr. zu besolden.

Abstimmung.
Für eine Besoldung de« Adjunkt«» der Cen¬

tralpolizei von Fr. 2800 Minderheit.
Für weniger Mehrheit.
Für Fr. 2600 96 Stimmen.
Für gar NichlS 36 „
Die Besoldung Hes Verwalter« der Strafan¬

stalten in Bern auf Fr. 2800 zu stellen 60 „
Für weniger Mehrheit.
Für Fr. 2600 Gr. Mehrheit.
Für Streichung de« Ansätze» für den reiormir-

mirten Pfarrer an der Zuchtanstalt in Ber» 57 Stimmen.
Für Beibehaltung von Fr. 2000 89 „
Die Besoldung de» Lchr°r« der Strafanstalten

aus Fr. 1000 zu erhöhen 54 „
Für Beibehaltung von Fr. 900 95 „
Beim Verwalter der Strafanstalten zu Bern

zu setzen: „nebst freier Wohnung" Handm.hr.
Di« Besoldung deö Schullehrer» und Buch

Halters an die Strafanstalt zu Pruntrul
aus Fr. 1000 zu setzen Mehrheit.

Di« Rubrik „Arzc uns Wundarzt der Gefan¬
genschaft in Bern" zu streichen und die da-
herigen Funktionen dem Zuchthausarzt»
ohn« Besoldungsvermehrung aufzutragen G. Mehrheit.

' Die nicht angefochtenen Ansätze werden durch da» Handmehr

genehmigt.

6) Direktion der Finanzen.
Herr Finanzdirektor. Die Besoldungen dieser

Beamten waren ftüher: S.kcetär deS Direkrorialbüreau'«
Fr. 1800, de« Kanionsduchhalters Fr. 2500, deS Adjunkten
desselben Fr. 1600, deS KanionStassierS Fr 2000, deS

Adjunkten desselben Fc. 1600, deS Verwalters der Kantooalbauk
Fr. 2500, des Kassiers derselben Fr. 2000, des Kontroleur«
derselben Fr. 1506, deS Buchhalters derselben Fr. 1500, de«
Verwalter« der Hypothekarkass- Fr. 3000, d«S Kassier«
derselben Fr. 1600, de« Buchhalter« derselben Fr. 1500, de«

Bcrgbauverwallers Fr 1500, de» A junklrn desselben Fr. 1000.
Ich habe sehr viele Stimmen sich dahin äußern hören, daß

man mit der Besoldung V^S HypolhekarkassenverwalterS nocb
riefer gehen solle; ich konme jedoch diese Anficht unmöglich
theilen, indem mir dieser Beannung eine ungeheure Verantwortung

verbunden ist. Der Verwalter der Hypothekarkass« hat
eine Bürgschaft von Fr. 20.000 zu leisten und Getchälte vonsehr ve-
deuienderm Umfang zu verfth-n. so daß e» jedenfalls einen Mann
von großer Arbeitsamkeit und großen Fähigkeiten erfordert.
Wa« den Verwalter der Kantonalbank betrifft, so hat derselbe
»ine Bürgschaft von Fr. 30.000 zu leisten; es ist ihm hier
«ine Besoldung von Fr. 3 600, also Fc. 400 weniger ouSge-
seyt, al« dem Hypo-heka'-kaffeverwalter. Ich glaube nämlich,
der Verwalter der Kantonalbank habe kein so beschwerliche»

Pensum zu erfüllen, wie der Verwalter der Hypolhekarkasse,
welcher einen sehr großen und weitläufigen Detail zu verwalten
hat. D-r Verwalter der Kantonalbank hat auch dadurch

einig« Erleichterung erhalten. daß in der letzten Zeit mehrere
sehr beschwerliche Verwaltungen von der Bank an die Hypo-
thekarkaffe übergegangen fino. Ueber die Stelle de» Kanton«-
buchhalter« ist zu bemerken, daß e« dazu ebenfalls einen Man«
von großen Fähigkeiten erfordert, welche ganz besonder« Ge-

»Ltt
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schästSkenntniss« namentlich in der Komptabilität besitzt. Der
KantovSbuchhalter ist oft im Falle, der Finanzdirektion mit
seinem Rathe an die Hand zu gehen. Ich will gewärtigen,
waS hierüber bemerkt werden könnte.

Herr Berichterstatter der Staatswlrthschaftskom-
mission. Wir befinden uns jetzt an den höchsten Besoldungen
de? ganzen EtatS. Die Kommission trägt dabei auf folgende
Reduktionen an: Besoldung deS KantongbuchhalterS Fr. 3209,
deS KantonskassierS Fr. 2600, deS Verwalters der Kantonal,
bank und der Hypolhekarkasse Fr. 3500, des BergbauinspckcorS
Fr. 2000 und endlich seines Adjunkten Fr. 1200. Der Kan.
tonSbuchhalter hat nicht eine so große Verantwortlichkeit, wie
der KautonSkassier oder der Verwalter der Hypothekarkasse;
seine Thätigkeit ist mehr eine mechanische — (Herr Präsident,
meine Herren, ich bitte, daß Ordnung unter der Gallerie
geschafft werde. Ich kann nicht zugeben, daß, während ich hier
spreche, daß ebenfalls laut gesprochen werde; wenn die Herren
dort fertig find, so werde ich dann fortfahren).

Herr Präsident. Ich bitte um Ruhe; man könnte
sonst in den Fall kommen, die Gallerie räumen zu lassen.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
mission. Die Kommission möcht« somit daS Einkommen deS

Verwalters der Hypolhekarkasse und desjenigen der Kantonal-
bank gleichstellen; beide haben eine gleich große Verantwortlichkeit,

und wenn die Hypolhekarkasse eine große Menge von
Titeln zu beaufsichtigen hat, so hat hinwieder die Kantonal-
bank die Verantwortlichkeit einer großen Menge von Kredirbe-
willigungen; dem Verwalter der Kanronalbank wird ungeheuer
viel anvertraut, er hat zwar die Signatur des Handelshauses,
allein damit ist noch sehr viel verbunden, es erfordert dazu
einen Mann, welchem ein unbedingtes Zutrauen geschenkt
werden kann. WaS den Bergbauverwaller betrifft, so haben
wir Erkundigungen «ingezogen und gefunden, daß seine Be-
soldung nach hierseitigem Antrag noch hoch genug ist. Auch
die Bemühungen des Adjunkten desselben find nicht so groß,
daß sie mit Fr. 1200 nicht gehörig bezahlt werden.

Karlen zu Srlenbach. Ich bin so frei, den Antrag zu
stellen, daß die Besoldung deS BergbauverwalterS ganz gestri-
chen werben möge. So viel mir bekannt ist, hat er wenig zu
thun, so daß seine Funktionen sehr leicht von einem andern
Beamten, ». B. von einem AmtSschaffner versehen werten
könnten. Wenn ich nicht irre, so hat der Bergbauverwalrer
bloß daS Schieferbergwerk und die Steinkohlen zu beaufsichtigen,

und dazu verwendet er wenig Zeit. WaS den Adjunkten
anbelangt, so kann ich auch zu Fr. 1200 stimmen.

Stâm p fli. ES ist zwar nicht meine Ansicht, daß diese

Ansätze dem Bedürfniß entsprechen, indem dse meisten Finanz-
beamten große Verantwortlichkeit haben und bedeutende
Bürgschaften leisten müssen. Ich will indessen nicht wieder darauf
zurückkommen, sondern bloß darauf antragen, daß der Kassier
der Kantonalbank und derjenige der Hypolhekarkasse in der
Besoldung gleichgestellt werden- Der Kassier der Hypothekarkasse

hat viel mehr zu thnn, alS derjenige der Kantonalbank,
weil er eine ungeheure Menge von Detailzahlungen macheu
und vielleicht von 10,000 Titeln die Zinse abnehmen muß,
während der Kassier der Kantonalbank bloß grobe Bezahlungen
zu machen hat.

Herr Finanzdirektor. Ich kann diese letztgefâae
Ansicht ganz gut zugeben, und möchte bloß wissen, ob Herr
Etämpsti die Besoldung des KassierS der Kantonalbank herunter
oder diejenige des KassierS der Htzpothekarkasse heraussetzen
will. Ich glaube, eS wäre am Zweckmäßigsten, beide
Besoldungen auf Fr. 2500 zu setzen Ich habe darüber mit dem
Verwalter der Kantonalbank Rücksprache genommen, und dieser
hat mir gesagt, es sei schon längst darüber gestritten worden,
mit welcher von beiden Beammngen eine größere Mähe
verbunden sei. Die Meinung, welche ich mir darüber gebildet
habe, ist die, daß der Kassier der Kanronalbank zwar mehr

zu thun habe, auf der andern Seite aber der größere De all,
welcher dem Kassier der Hypolhekarkasse obliegt, ebenfalls
Berücksichtigung verdient. Der Herr Berichterstatter der S'aalS-
wirchschafiskommission hat gesagt, die Arbeit deS KantooSbuck-
Halters sei ein rein mechanische, man muß sich aber nicht
vorstellen, daß dieser Beamte bloß da sitze, um die Eintragungen
in die Bücher zu machen. Er hat oft sehr schwierige Arbeiten,
und eine der größten Verantwortlichkeiten, welche Slaatsb-amle
überhaupt haben. WaS den Bergbauverwaller betrifft, so

hatte dieser früher einen Angestellten, welcher mit Fr. 550 bis
600 besoldet war; al» derselbe aber mit Tod abgteng, wurde
seine Stelle nicht wieder besetzt, sondern sein Pensum dem
Bergbauverwaller übertragen. Später gab man dem Berg-
bauverwalter einen Adjunkten, dessen Thätigkeit so zu sagen
ausschließlich auf die Eisenbergwerke im Jura beschränkt ist.
Man fand nämlich, daß wenn der Bergbauverwalter bald im
Jura und bald in Thun sei, die Reisecnlschädigungen so hoch

ansteigen, daß man fast ein« ganze Besoldung damit bestceitca
könne, daher wurde ihm für den Jura ein besonderer Adjunkt
gegeben, welcher die Rapporte über die »ortigen Geschäfte
machen solle- Sobald ich sehe, daß die eine oöer die andere
Stelle eingehen kann, so werde ich einen entsprechenden Antrag
stellen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommiss-sn
bemerkt dem Herrn Scäwpfli, daß die Besoldung teS Kassier» der
Hypothekarkasse später bestimmt worden sei, alS diejenige d.S
KassierS der Kantonalbank, und daß man sie mit Absicht
niedriger gestellt habe; er könne daher nicht zugeben, daß man
jetzt diese Besoldungen gleich stelle.

Abstimmung.
1) Sämmtliche Anträge der StaatLwirlh-

schaflSkommission werden genehmigt und
zwar alle mit entsch. Mehrheit.

2) Den Kassier der Kantonalbank und den¬

jenigen der Hypolhekarkasse gleichzustellen,
und zwar Jeden auf Fr. 2500 Gr. Mehrheit.

3) Die Besoldung deS BergbauinspektorS
zu streichen Minderheit.

Herr Finanzdirektor. Wir nehmen nun die Ausätze

für den SalzhandlungSverwalter bis und mit denjenigen
des Großrathikonziptenten. Wie ich schon im SingangSräp-
porre bemerkt habe, find die Salzkakroren im Verhältniß zu den
andern Staatsbeamten außerordentlich hoch besoldet. Schon
im April d«S gegenwärtigen JahreS wurde in Bezug auf dies«

Besoldungen durch den abgetretenen NegierunzSrarh «ine
Reduktion vorgeschlagen, welche mit dem Besoldungsfuß« ziem-
lich gleich kommt, welcher Ihnen hier vorgelegt wird. Früher
wurden diese Beamten folgendermaßen besoldet: Der Salzhand-
lungsverwalter Fr. 2000, nebst freier Wohnung; der Commis
desselben Fr. 1600; der Waagmeister im Magazin zu Bern
Fr. 500; der Salzfakcor zu Büreu Fr. 760; zu Burgdorf Fr.
2167 ; zu DachSfelden Fr. 665 ; zu DelSberg Fr. 1-137 ; »u
Morgeuthal Fr. 2070; zu Ridau Fr. 1416 ; zu Pruntrut Fr.
887 ; zu Thun Fr. 2644; zu Wangen Fr. 2669; Stempel-und
AmtSblattverwalrer Fr. 1800; franz. Konzipient der GroßrathS-
Verhandlungen Fr. 1500. ES ist noch zu bemerken, daß jetzt
bei den siren Besoldungen der Salzsakcore» die Ansprüche auf
Wohuungsentschädigungen und die Provisionen wegfallen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommis-
fion beantragt folgend« Reduktionen: Besoldung der Salzfaktoren

für Wangen Fr. 2000 ; Thun Fr. 2000 ; Morgenthal
Fr. 1800; Burgdorf Fr- 1800; DelSberg Fr. 1600; Pruntrut
Fr. 1400; Nidau Fr. 1400; DachSfelden Fr. 1000. Es ist zu
bemerken, daß früher die Besoldungen der Salzfaktoren je nach
dem Salzverkauf bald stiegen, bald sanken, wahrend fie jetzt
bei den firea Besoldungen sicher find.

Karlen zu Erlenbach. Ich bin so frei, dem Bericht«
des Herrn Finanzdirektors etwas beizufügen ; er hat gesagt, die



Salzfaktoren seien mit ihren Provifionen auf Fr. 2600 und
böher gekommen; er hat dabei aber vergessen, daß fie Angestellte

haben müssen, um die Salzsäcke hin und her zu laden;
der Vorschlag deS Regierungsrathes scheint mir daher weit
zweckmäßiger» als derjenige, welchen die SlaatswirthschaflS-
kommission empfiehlt. Wollte man dies« Besoldungen noch
weiter herabsetzen, als der Borschlag deS RegierungSraths eS

zu thun beantragt, so wären fie verhältnißmäßig niedriger, als
eie übrigen Besoldungen. Wir dürfen uns hier nicht einmal
den Schein gebe«, alS wolle man die Besoldungen, welche
Laodleuten zukommen, liefer heruntersetzen, als diejenigen, welche
in der Stadt bleiben.

Knechtenhofe r. Ich muß die Anficht der StaatS-
wirthschaflskommission unterstützen, indem die Salzfaktoren mit
ihren daherigen Geschäften noch andere Geschäfte verbinden
tonnen. Sie find keineswegs den ganzen Tag für den Staat
beschäftigt, so daß fie füglich daneben noch etwas Anderes treiben

können.

Herr Finanzdirektor. Ich kann vollkommen zu dem

Antrage deS Herrn Karlen stimmen; indem die Anträge deS

Aegierungsralhes mir ebenfalls zweckmäßiger scheinen, als
diejenigen der Staalswirthschaflskommiffion. Ich habe noch zu
bemerken, daß ich nach seither eingeholtem Bericht wünschen
muß, daß der Ansatz für den GroßrathSkonzipieaten an den

NegierungSrath zurückgeschickt werde.

Abstimmung.
Die Anträge der StaatSwirthschaftSkommission werden sämmt¬

lich genehmigt und zwar in der Abstimmung betreffend
die Salzfakioret Wangen mit 72 gegen 42 Stimmen; bet

hen übrigen Abstimmungen mir entschiedener Mehrheit. —
Im Uebrigen w»d der Abschnitt unverändert beibehalten.

Der Ansatz für die Besoldung des Großrathskonzipienten
wird au den RegierungSralh zurückgeschickte

Herr Finanzdirektor. ES kommen nun die Ansätze

vom Ohmgeld- und Sleucrverwalter bis zu der Domänen-

und Forstverwalrung. WaS die Einnehmer und
Grenzbeamten betrifft, so find dieselben» wie Sie sehen, in acht
Klassen eingetheilt. Da« daherige BesoldungSverhältniß wurde
t« jüngster Zeit ganz neu revidirt. Wie Sie nämlich wissen,

ging daS Zollwe'en am 1. Januar 1850 aus die Eidgenossen-
schafl über und vom gleichen Augenblicke an hatten die

Zollbeamten nichts weiter zu thun alS da« Ohmgeld abzunehmen.
Da demnach die Bemühungen der Grenzbeamten in bedeuten-

dem Maße abgenommen hallen, so wurden auch ihre Besol-
dung«verhältnisse neu regulirt. ES wäre mir lieb, wenn hie«

nichts geändert würd«, da die Besoldungen hier schon ohnehin
außerordentlich gering find. Es bestehen, wenn ich niche irre,
KS Zollstätten ring« au den Grenzen des Kanton« zur Ab-
«ahme des Ohmgelde«. Die Besoldung des Gruntsteuerdirek-
tors im Jura bleibt sich gleich wie fie bisher war, die Grund,
steueretnnahme« im Jura werden nach den Prozenten der

Bruttoeinnahmen bezahlt, wofür fie aber für ihre Bemühungen ver-
autwortlich find. Die Regierung hält «ich in Betreff der Steuer-
einzüge einzig an dies« Beamten, welche bei ihrer verantwort-
lkchkeit dafür zu sorgen haben, daß die Grundsteuer gehörig
eingehe. Da sich di-ser Bcssldungsmodu» als sehr praktisch
bewährt hat, so möchte ich sehr anrathen, denselben

beizubehalten. Die Besoldungen der Grundsteueraufseher sind hin-
gegen reduzirt, diese Beamten bezogen früher: der Ohmgeld-
uns Steuerverwaller 2500 Fr.; der Sekretär 5200 Fr.; der

Grundsteuer-Direktor im Jura 1400 Fr.; der Ingenieur
vsriücsleur a» csàaà 1600 Fr. ; der Grundsteueraufseher zu

Pruntrut 700 Fr, ; derjenige zu DelSberg 600 Fr. ; zu Laufen
400 Fr.; zu Courtelary 600 Fr.; zu Münster 650 Fr.; zu

«iel 450 Fr. ; zu Freibergen 550 Fr. Der Direktor und die

Einnehmer der EinregistnmngSgebâhren werden in den be--
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treffenden Amtsbezirken selbst mittelst Abrechnung bezahlt, auch
hier find jedoch einige kleine Modifikationen eingetreten. Ich
trage darauf an, daß die sämmtlichen Ansätze angenommen
werben, wie sie vorgeschlagen sind.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
misfidn stellt folgende Anträge auf Herabsetzung der Besoldung:
1) des Ohmzelv - und Steuerverwalters auf 3200 Fr. 2) deS
Grundsteuerdirektors im Jura auf 1800 Fr. 3) deS Ingenieur

veriüesteur <la caässtre auf 2200 Fr. 4) Des Direktors
der Einregistrirungögebühren auf 1400 Fr.

Herr Finanzdirektor. Ich habe bloß beizufügen,
daß zu der Besoldung der Ohmgelbeinnehmer noch freie Wohnung

kommt, und daher betzufügen ist: „nebst freier
Wohnung." E» ist natürlich nothwendig, daß die Grenzbeamten
gerade da wohnen wo fie ihre Thätigkeit ausüben sollen. Ihre
Wohnungen find meistens kleine Häuschen mir einem oder zwei
kleineu Zimmerchen,

R u f e ner. Ich habe bloß die Bemerkung zu machen,
daß es Grenzbeamte gibt, welche eigene Wohnungen haben;
ich möcht« gerne wissen ob auch diesen der Staat die Wohnung
gibt oder aber eine Entschädigung.

Herr Finanzdirektor. Der Zoll- und Ohmgeld-
verwaller hat mir mitgetheilt, daß in solchen Fälleu «ine kleine
Entschädigung eintritt.

Abstimmung.
Sämmtliche Anträge der StaatswirthschafcSkommisfion werden

mit entschiedener Mehrheil angenommen und im Uebrigen
der Abschnitt mit der vom Finanzdirektor vorgeschlagenen
Beifügung unverändert angenommen.

Herr Finanzdirektor. Es kommen nun die Ansätze
der Domänen- und Forstverwaltung. Ich will mich hier ganz
kurz fassen, da ich sehe, daß der Herr Domänenverwalter»
welcher am beste« Auskunft wird geben können, selbst au-
wescnd ist. Die Besoldung deS Sekretärs wurde nicht nur
nicht herunter-, sondern heraufgesetzt; «S wären 56 L. W»r
die Bemühungen dieser Beamtung kennt, muß gewiß diese
Erhöhung gerechtfertigt finden. Der Domänen, und Forstsekretär

hat so viel zu thu», alS irgend ein Direktorialsekretär,
und überdieß hat er eine bedeutend größere Verantwortlichkeit ;
man könnte diesen Beamten ganz füglich in die Klasse der
übrigen Direklionssekretäre setzen; indessen will ich keinen
bestimmten Antrag mache». Wenn später die Kreise der Ober-
und der Unrersörster zusammengezogen werden, so können auch
an ihrer Besoldung noch mehr Ersparnisse gemacht werden.
Ich will hier so frei sei«, die frühern Besoldungsansätze der
Forstbeamlen abzulesen. Der Forstmeister bezog bis dahin
2400 Fr. Der Domänen - und Forstsekrelär 1600 Fr. Die
Oberförster der ersten Klasse 1800 Fr. ; ver zweiten Klasse
1600 Fr. Die Unterförster der ersten Klasse 1200 Fr.; der
zweiten Klasse 1100 Fr.; der dritten Klasse 1000 Fr. und
der vierten Klasse 900 Fr. Die Gemeindsförster im Jura:
der ersten Klasse 800 Fr.; der zweiten Kiasse 700 Fr.; der
dritten Klasse 600 Fr.

Bei den Ober- und Unterförstern ist zu bemerken, daß
sie bei allen Gängen, welche mit Auslagen verbunden find,
diese verrechnen dürfen; freilich wird ihnen dieses, wenn fie
Familie haben, keine wesentliche Erleichterung gewähren,
indem die Familie zu Hause während ihrer Abwesenheit doch
gelebt haben muß,

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskom-
mission stellt den Antrag, die Besoldung d«S Forstmeisters auf
3000 Fr, herabzusetzen.

420"



94»

Funk. ES steht hier ein Ansatz für die Stellt «ineS

Domänen. und Forstrevisors mit 1800 Fr. ; »ch glaube nicht,
»aß eine solche Selle bis dahin b-standen hat, und sollte dieses

der Fall sein, so möchte ich nicht, durch Feststellung deS

Ansätze» von 1800 Fr einem alliälligen Beschluß über die

Errichtung einer solchen Stelle vorgreifen. Ich möchte den

Herrn Finanzdirek.or fragen, ob eine solche Stell« bis dahin
wirklich bestanden hat.

Herr F i n a n z d i r e? t or. ES ist möglich, daß der

Revisor bis dabin nicht in der Kathegorie der Beamten figu-
rirre; allein nichtsdestoweniger bestand diese Stelle bis dabin
und wurde mit 1200 Schweizerfranken besolter. Der Revisor
ist der eigentliche Buchhalter der Forst - und Domänenverwaltung.

Sollte die Besoldung von 1300 französischen Franken
Ihnen zu hoch scheinen, so steht es an Ihnen, die nöthigen
Reduktion zu beantragen.

Sträub, Domänenverwalter. Zch erlaube mir auch
«in Wort über diese Ansätze. Vor Allem auS erkläre ich, daß

ich mich darüber verwundern muß » daß die Besoldung deS

ersten Sekretärs der Domänen- und Forstverwaliung nicht

gleich hoch gestellt wird, wie diejenige aller andern Dwekto-
rialsekretär«, während eS doch bekannt ist, daß Vieler Sekretär
»er fleißigste von allen ist, die wir in der ganzen Verwaltung
haben. Ich trage daher daraus an, daß auch für diese Besoldung

die nämliche Summe ausgesetzt werde, wie für die übrigen

Sekretärs. Der Domänen- und Forstrcvisor hat sehr

viel zu thun: er führt die ganze Buchhaltung der Domänen-
Verwaltung und hat sehr oft und viel mir den AmiSschaffnern
zu rechnen; seine Arbeit wird noch dadurch vermehrt, daß die
AmlSschoffner ihre Ausstände in Zukunft nicht mehr summarisch,

sondern mit Angabe der Details einschicken sollen; dieses

geschieht deßhalb, damit sie, wenn e« einen Kassensturz gibt,
sie nicht sagen können, diese ober jene seien noch Ausstände
schuldig, während e» vielleicht doch nicht so ist. Der Herr
Forstmeister ist oft sehr beschäftigt, indem er die Oderaussicht
und Oberlei'nng über 25 bis 26.000 Jucharren Wald hat,
welche der Staat eigentyümlich besitzt und etwa über 7 dlS
8000 Iucharten. an welchen der Staat OberetgenrhumSrecht
hat. Der Revisor hat über alleS bieseS die Berichte zusammenzustellen,

waS, wie Sie schon aus der Menge de» Waide»
»ehen können » eine sehr schwierige Aufgabe ist. Zch werde in
nächster Zeit die Ehre haben, einen Dekrelsemwurs hieher
zu bringen, welcher zwar nicht die Besoldungen, aber doch
die Försterstellen vermindern soll, von denen ich einige für
«ehr entbehrlich halte. Ein solcher Entwurf ist bereits im Rc-
gierungSralhe berathen worden, und ich möchte daher die

Versammlung bitten »
eS bei den vorgeschlagenen Ansätzen bleiben

zu lassen mit Ausnahme desjenigen des ersten Sekretär», welchen
,ch mil den Sekretärs der anderu Direktionen gleichstellen
möchte.

Bernart. Die Wälder deS alten KantonStheil» find
mir zu wenig bekannt, um mich dabei aufzufallen. WaS den

Jura anbetrifft, so kenne ich die Ve,Hältnisse näher. Der
Staat besitzt daselbst mehrere 1000 Zucharien Wald, welch«
unter der Aufsicht unserer Umersörster stehen. Jeder, der im
Fache bewandert ist, wird mir mir gestehen müssen, daß ihre
Aufgabe keine leichte ist und sie beständig in Anspruch genommen

find, wenn sie ihren Pflichten nachkommen wollen. Wenn
man fich im Jura gegen die Förster auSiprichr, so glaube man
nicht, daß ,» die Ober- oder Unrerförst.r betrifft» sondern
nur die GemciutSsörster. In dieser Beziehung werde ich aber
kein Wort verlieren da die Aufhebung dieser Stellen in Aussicht

steht. Ich stimme zum Antrage der Regierung.

Steiger zu Riggisberg. Ich fühle mich gedrungen,
al< ehemaliger Fachmann auch ein paar Worte zu äußern zu
Unterstützung deSj-nigen, waS der Herr Prâopinant un» so
eben zu Gemüthe geführt hat. Ich erlaube mir bei diesem Anlaß

der hohen Versammlung einen Vergleichspunkt vorzulegen,
welcher ganz schlagend ist. ES ist allgemein angenommen,
daß die Reduktion des allgemeinen BesoldungSfußeS eine traurige

Nothwendigkeit geworden ist, traurig deßhalb, weil Jeder

von unS den bekrissenden Beamten lieber daS Doppelt« geben,
als eine Reduktion ihrer Besoldung machen würde, allein die
Finanzen wögen eS einmal nicht ertragen. Diese Nothwendig,
keit ist ein Faktum, und sie muß uns in Zukunft mehr oder
weniger zur Richtschnur dienen. Die Vorfchläge des Regie-
rungsrathS beobachteten bt» dahin einen gewissen Maßstab und
Grundsatz. indem man b»n beirrffendeu Beamten das
Nothwendige gibt und dabei doch gute Beamte soll bekommen kön-
nen. Nach diesem Grundsatz hat man z. B. die Hauprickre-
tälS der Direktionen mir ungefähr 1800 Schweizerfranken
bedacht. Die Salzfakroren, welche doch eine bedeutende Einbuße

erlitten haben, kommen immerbin aus 14 bi» 1500 Frau-
ken zu stehen. Ich bitte Sie nun, Herr Pläsidem, meine
Herren! zu bedenken, was zu einem tüchtigen Forstbeamlen
erfordert wird. WaS braucht e«, um ein Sekretariat ode?
«ine Salzfaktorei gut zu führen? Wissenschaftliche Bildung ist
dabei zwar wünschenSwerth, aber wird fie gefordert? Rein,
in p?s»i wird fie nicht gefordert, und man würde unrecht
daran thun, allzuweit zu gehen Allein wie geht eS, wenn
ein Forstbeamter angestellt werden soll? Kann m >n ta ewa
den Ersten, Besten nehmen und ihm sagen, er soll« nun im
Wald hauen und monöoriren? Vielleicht gibt eS wenig Zweig«
in ter Staatsverwaltung, in welchem Mißgriffe theurer de-

zahlt werden, als im Forstwesen. Herr Präsident, mein«
Herren, ein Sekretär kann leicht einen Bock schießen, ohne
daß diese» weit führt, allein wenn »in Forstbeamter einen «in-
zigen Zahresschlag unklug führt, wa» pal da« für Folgen?
Die Folgen erstrecken sich aus ganze Generationen! Bedenken
Sie, welch' wichtige» Kapital den Forstbeamten im Allgemeinen

anvertraut wird und wie ungeheuer leicht eS ist, in diesem
Felde einen Mißgriff zu thun. Um tüchtige Forstbeamte zu
bekommen, muß man ihm gewiß so betten, daß w-r irgend
Lust und Berns fühlt, auch die Aussicht hat, em erträgliches
Auskommen zu finden nachdem er Geld und Zeit für Erwerbung

von Kenntnissen verwendet hat. Herr Präsident, mein«
Herren! ich bitte Sie ferner» zu bedenken, daß die Studie»
für «inen tüchtigen Forstbeamten sthr groß find, und daß eS,
um ein solcher zu werden, nicht genügt, wenn man hier ode,
in Biel oder in Lenzburg oder in irgend einer andern Fo-st-
schule gewesen ist. Wer Anspruch auf eine gediegene sorst.
männische Bildung machen will, für den ist e« eine coaäirio
«ine gna uon, nicht nur Jahre lang auf sein« wissenschaftlich«
Ausbildung zu verwenden, sondern auch in da» Ausland zu
gehen uns verschieden» und möglichst viele Fo>stbepandlung«n
in praxi kennen zu lernen und an Ort und Scelle zu studirea.
Man muß reiien und zwar Viel reisen, wenn man als Forstmann

auftreten und nicht bloß eine «inseitige Lokalbil^ung.
sondern auch eine allgemein« tüchtige Forstbildung erhalt«»
will, wie fie für unsere Verhältnisse nothwendig ist. Zch bitt«
Sie, zu bedenken, welche ungeheure Opfer an Z-il und Geld
ein« solche unumgänglich nothwendige Vorbildung erfordert.
Ich würde mir nicht erlauben Ihnen All?» dieses zu Gemüth«
»u iühren, wenn ich nicht alleS dieses selbst durchgemacht und
selbst längere Zeit die Ehre gehabt hâ te, in meinem Baterland

eine Forstbeamlung zu bekleiden. Ich bin überzeugt» daß
wenn wir beim gegenwärtigen Anlaß die Forstbeamten nicht
so stellen, daß sie in Zukunft mir Lust und Freud« ihr Amt
bekleiden können, wir ein.« unermeßlichen Fehlschuß wachen.
So sehr ich im Allgemeinen gegen -ine Heraufs-tzung der Be
soldungen bin und glaube» wir seien noch nicht lief genug
gegangen, um die Wünsche des Volks zu befriedigen, so glaub«
ich roch, wir sollen auch billig, gerecht und konsequent sein.
Wenn für eine ganze Mcng« von Beamtungen, zu welch,«
wissenschaftliche Kenntnisse zwar wünschbar, allein nicht durchaus

gefordert find, 16 bi» 1800 Fr. ausgesetzt wurden, so

wäre eS wahrhaf-ig eine große Unbilligkeit gegen alle
Diejenigen welche die Opier gebracht haben, um sich zum Forst-
fache heranzubilden, wenn man fie niedriger stellen wollt«.
So unpopulär eS auch sein mag, so muß ich doch noch weil«,
gehen als der Herr Domänen- und Fo-stverwalter und
den Antrag stellen, daß ersten» die Besoldung des Forstmeister»
unverändert bleibe, zweitens diejenige der Oberförster der erste»
Klasse aus 1300 Fr. und di jenig» der zweiten Klasse aus 1600

Fr. gestellt werden.



Herr Präsident. Ich muß ersuchen, die Zahlen-
großen in frunzcfitcher Währung anzugeben.

F riedli. Ich möchte in der That davor warnen, noch
höher zu geben. Zch weiß zwar nicht, wie hoch tie Reisegel-
der der Forst r kommen, allein jedenfalls find fie ziemlich hoch.
U«b«rall im Lande klagt man darüber, die Förster kosten zu
viel. Ich will keinen bestimmten Antrag stellen, daß diese
Besoldungen erniedrigt werten, weil uns der Herr Domänen-
Verwalter in Aussicht gestellt, daß diese Stellen selb,! vermindert

werden sollen.

Fischer vom Eichberg wird am Platz« bei Conzipi»«-
teS nicht verstauben.

W « i ß m ü l l e r. Ich möchte den Antrag d«S Herrn
Friedli unterstützen, denn so viel ich gehört habe, geht die
allgemeine Stimmung dahin, eS seien zu viele Oberförster» und
sie seien zu hoch besoldet. Man sollte nach meinem Dafürhal-
ten nicht nur darnach fragen, waS für Studien die Förster
gemacht haben, und wie sie theoretisch gebildet worden seien,
izndern man muß auch ihre praktischen Kenntnisse sehen,
indem die Erfahrung gezeigt hat, daß fie in derPrar-S, wrnig»
sten» wi« kaS Publikum eS beurtheilt hat — oft weit hinter
einem sähigen Lantökonomeo oder Bauern zurückstehen; ein
fähiger Bauer ist oft besser im Stand«, einen Plan zu
beobachten und zu besorgen. alS eio Oberfö-ster. ES würde
gewiß »inen bölen Eindruck wachen., weno man diese Besoldungen

erhöhen wollt«.

Steiger zu Riggisb-rg fügt bei, daß er »benkallS der
Meinung d'S Domänenverwaiter» sei, daß durch Reduktion
der Försterstellen die größte und zweckmäßigste Oekonomie er-
t'tlr werden könn»

Herr Finanzdirektor. Wir hatten bi« dahin an
Ober- und Untrrsörstern ein Personal von 26 Personen, welche
Zahl ich mit dem Herrn Forst. und Domänenverwalter für offenbar

zu groß halt». Eine Reduktion laßt fich gewiß machen,
und die Regierung wird «S fich zur angelegentlichsten Sorg«
sein lassen, daherige Anträge zu bringen; allein gerade
deßwegen, weil eine Reduktion in der Zahl der Angestellten
staltfinden soll, halte ich die Ansätze VeS RegierungSrathS für
gerechtfertigt und möchte dieselben nicht herabsetzen.

Herr Berichterstatter der SraatSwirthschaftSkommis-
fion. Auf die Bemerkung, daß die Besoldung des Forst- und
DomänensekretärS gleichgestellt werden solle, wie diejenige d«S

DirekrorialsekretärS, müßte ich die Bemerkung machen» daß die
Domänenverwaliung nach den OrgantsalionSgesctzen keine
besondere Dir-ktion ausmacht- WaS die Reisetaggelder der Förster

betrifft, so find fie keine eigentlichen Taggelter, sondern
dloS Vergütungen für die BaarauSlagen, welche fie auf den
Reisen haben; ich kann versichern, daß in dieser Beziehung
genau nachgeieben würde» daß nicht zu viel bezahlt werde;
vie Centralveamten können diese» sehr gut beurtheilen, indem
fie ebenfall» reisen müssen, und daher wissen können, waS diese»

kostet. Zu einer Erhöhung der Besoldungen der Oberförster
auf 16—1800 Schweizerfranken, wie beantragt worden ist,

könnt» die SlaarswirlhschaftSkommission nicht stimmen.

Abstimmung
Der Antrag der SlaatSwirthschaflSkommissioa wird

genehmigt un» im Uebngen die vom RegierungSrarhe vorgeschlagenen

Ausätz» beibehalten, Alle» mir entschiedene» Mehrheit.

7) E r z i e h u n g S d i r e ktion.
Der daherige Ausatz wird ohne Bemerkung angenommen.
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8) Militärdirektion.
Herr Finanzdirektor. Die daherige» Besoldungen waren

früher folgende: 1st»r Sekretär der Militärdircktion Fr.
1800; 2rer Sekretär Fr. 1600; 3ter Sekretär Fr. 1200;
KriegSkommiffär Fr. 1800; ZeughauSverwalter nebst freier
Wohnung Fr. 1600; ZeugharSbuchhalter Fr. 1250; Oberfeld-
arzl und GarnisonSa'Zt Fr. 1200 ; Obcrinstruktor Fr. 2500 ;
Kasernen insprktor nebst freier Wohnung Fr. 768 ; Instruktion»-
adjutant Fr 1600; GarnisonSadjmanl und Jnstruklor der
Scharfschützen und der Comptabilitäc Fr. 1200. Die Besoldung

de» dritten Sekretär» wurde reduzirt, weil man fand, daß
dieser Beamte schon eine weit kleinere Verantwortung habe,
indem er blos die Kontrollen führen und die Ausgebole schreiben

müsse, wa» keine geistig lehr strenge Arbeit ist. WaS den
KantonSkriegSkommissär betrifft, so hat man früher Vergessen»
denselben eine Bürgschaft leisten zu lassen ; dieselbe ist jetzt aus
Fr. 10,000 festgestellt worden. Der ZeughauSverwalter hat
eine sehr groß« Verantwortlichkeit, well ihm bedeutende Ma-
terialvorrärhe anvertraut find, die leicht bei nicht gehöriger
Besorgung zu Grunde gehen könnten- WaS d«n Oberinstruk-
tor der Infanterie anbetrifft, so glaube ich, eine ktein« Erhöhung

der Besoldung dürste am Ort sein, und wenn ein da-
heriger Antrag gestellt werten sollte» so würde ich mich dem-
selben nicht widersetzen. Zu der Besoldung dcS .»GarntsonS-
adjuranten und Jnstruklor» der Scharfschützen der Cowptabi-
Ural" ist zu bemerken, daß der Ausdruck „SSarfschützen"
gestrichen werden sollte, weil diese Waffengattung jetzt ebenfall»
von der Eidgenossenschaft inst.uirl wird. Betreffend den
Kaserneninspektor ist zu bemerken, baß derselbe überdieß frei«
Wohnung hat, indem er absolut in der Kaserne wohnen muß.

Herr Berichterstatler der StaatSwirthschaftSkommiffion
stellt folgend« Anträge : 1) auf Herabsetzung der Besoldung de»

KriegSkommissärS auf Fr. 2500; 2) Erhöhung derjenigen de»
ersten Jnstruktionsadjutanlen auf Fr. 2100, und 3) Erhöhung
derjenigen deS Kaserneninspektors auf Fr. 1100 nedst freie»
Wohnung.

S t o o ß. Wenn ich im Allgemeinen für die Herabsez-
zung der Besoldungen gestimmt habe, und auch dafür bin,
daß man fie eher noch mehr heruntersetze, so möchte ich diese»

doch nicht thun bei Beamlungen, welche speziell« Kenntnisse
und Studien erfordern, und welch« eine große Verantwortlichkeit

mit fich bringen. Diese» ist aber ter Fall bet der Stelle
eineS ZeughauSverwalter» und de« OberinstruklorS der Infanterie.

Der ZeughauSverwalter muß spezielle Studien gemacht
haben. Weil diese Stelle nicht genug besoldet war, haben
wir in der letzten Zeit einen ausgezeichneten Beamten verloren,

und al» die Stelle wieder ausgeschrieben wurde, zeigte
fich, wie ich gehört habe, unter den Bewerbern keine allzugroße
Auswahl. Ich glaube daher» man gebe nicht» UebeiflüssigeS
au», wenn man diese Stelle etwa» höher besolde» sondern der

Staat mache im Gegentheil dadurch große Ersparnisse. Ich
möchte daher ehrerbietigst den Antrag stellen, den ZeughauSverwalter

mit Fr. 2500 zu besolden. Wa» den Oberinstruk-
tor der Infanterie betrifft, so erinnere ich daran, daß der gut«
Zustand unserer Milizen rein von der Wahl dies-S OberinstruklorS

abhängt; dieser Mann hat sehr viel zu leisten; er muß,
wenn er seine Pflicht erfüllen will» vom Morgen bis Abend
und bei jeder Witterung und Jahr auS Jahr ein bei den
militärischen Uebungen zugegen sein, waS namentlich dadurch
unangenehm wirb, daß fich dabei stets daS Nämliche wiederholt.
Ich will nicht daran erinnern, waS bi» jetzt stetS über die

Instruktion der bernischen Milizen bemerkt wurde; wenn wir
aber einmal einen guten Obertnstruktor haben, so müssen wir
denselben auch gehörig entschädigen. Ich möcht« daher seine

Besoldung ebenfalls auf Fr. 2500 stellen. Ich erinnere blo»
noch, daß mit dieser Beamlung früher noch Rattonsvergütua-
gen verbunden waren. welche jetzt ebenfalls weggefallen find,
sowie daran, daß der Obertnstruktor zugleich noch Garrisons-
kommandanl sein muß.

Herr Präsident. ES find berrit» Fr. 2500 für diese«

Beamte« ausgesetzt.
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S t o o ß. Ich habe mich blos versprochen; ich wollte
statt Fr. 2500 Fr. 2800 beantragen.

Funk- Ich finde, daß die vorberathenden Behörden
allzusehr daS Messer an diese Besoldungen gelegt haben. SS ist
hier durchaus nothwendig, auch die frühern BesoldungSverhält-
nisse etwas näher in'S Auge zu fassen und zu sehen, welcher
Kostenauswand früher für daS Sekretariat der Milirärdtrekcion
erfordert war. Dasselbe kostete früher 13,765 Echweizerfrariken,
und es waren dafür 5 Angestellte, während gegenwärtig bloß
drei solche find; waS also früher 5 Personen arbeiteten, wird
jetzt durch 3 verrichtet. Früher Halle man noch einen Chef
d«S Stabes und eine» ersten und zweiten S-krelär der Milträr-
direklion. Die Büreaukosten deS Chefs deS Stäbe« betrugen
früher einzig Fr. 4000, unv ich erinnere mich sogar, daß eS

nothwendig war, zu dieser Summe Nachkredite zu verlangen,
während jetzt Fr. 4000 für beide Büreaur genügen. SS ist
mir leid, baß der Herr Militärdirekror gegenwärtig nicht
anwesend ist. Mit Hinblick auf die neue eidgenössische Militär-
organisation ist nicht daran zu zweifeln, daß die Geschäfte be-

deutend zunehmen werden. So viel mir bekannt ist, find die

Angestellren der Militärbirektion tüchtige Männer, und ich

mache aufmerksam, daß man dazu nicht die ersten besten Leute
verwenden kann, sondern daß e« zu gehöriger Führung der
Geschäfte eine langjährige U'bung auf diesem Gebiete braucht.
Wenn der Herr Finanzdircklor bemerkt, der dritte Sekretär
habe bloß Aufgebole zu schreiben, so befindet er sich im
Irrthum; eS liegt ihm die Kontrollirung der Personaletat« ob,

à die Konirolltrung über 20 — 24 000 Mann, welche alle
Jahre in den verschiedenen Milizklassea ändern, indem stet«
die allen MannschaslS-Jahrgänge au» den Milizen auStrelen
und neue dafür eintreten. Diese« ist eine Arbeit, welche sehr

»orgfältig besorgt werden muß, und wenn der baherig» Beamte
nicht sehr tüchtig ist, so wird die Arbeit vernachläßigt; allein
um einen tüchtigen Beamten zu bekommen, muß man ihn auch
gehörig bezahlen. Ich könnte noch anführen, welches die Bs-
fchäsltgung der andern Sekretärs ist; diese haben zu gewödn-
lichen Zeiten von Morgens früh bis Abend« spät zu arbeiten,
und doch gibt es noch außerordentliche Geschäfte; ich mochte
daher die hohe Versammlung drtngendst ermchen, diese

Besoldungen nicbl noch herabzusetzen. Dieselben wurden übrigen«
erst im verflossenen Frühling durch den Großen Rath festgesetzt.

Was die Besoldung de« KanlonSkriegskommissär« bclriffl, so

ist dieselbe nach dem Vorschlage de« Regierungsraih«
gleichgeblieben. Den Herabsetzungsantrag der StaatSwtrhschafkS-
kommission muß ich bekämpfen, wer die große Verantwortlichkeit

deS KantonSkrtegêkommissârS kennt, wirb seine Besoldung
nicht zu hoch finden. Ich erwähne übrigen« noch, baß der
KantonSkriegSkommissär auch noch Befehle von eidgenössischen
Behörden anzunehmen hat und somit als seldstständige» Orgaa
deS Staates handeln muß. In Bezug auf ben Zeughauèver-
walter unterstütze ich den Antrag de» Herrn Srooß, so wie ich
bei vi-sen Beamten überhaupt den gestellten SrhöhungSanträ-
gen beipflichte. Noch eine RedakrionSbemerkung. Wir haben
,m Kanron einen Oberinstrukror, den Beisatz zu seinem Tirel
«der Infanterie" möchte ich weglassen; e« versteht sich von
selbst, daß er bloß die Oberleitung über Dasjenige hat, was
nicht an den Bund übertragen worden ist. Starr »erster In-
strukrionSaüjutanl" und starr „Garuisonsadjutant und Znstrukror
der Scharsschützen und ber Komplabilirät" möchte ich sagen:
„Erster und zweiter Jnstruktionsgehülfe"; wenn man von emem
Instruktion«- und einem GarnisonSadjuranten spricht, so gibt
dieß leicht zu Mißverständnissen Anlaß. Für den Unterricht
ir der Komptabilirät ist übrigen« der KanionSkriegSkomwiffär
berufen, und «s soll demnach dieser Zweig nicht einem Inst

ukrionSgehülien übertragen werden; eö ist htezu ein höherer
militärischer Vorgesetzter durchaus nothwendig. Wa« den
Oberinstrukcor betrifft» so bedaure ich, baß man seine Besoldung

auf 1725 Schweizerfranken herabgesetzt hat. ES ist
Faktum, und die Erfahrung hat e« bestätigt, daß wenn unsere
Justrukloren in Bern nicht mehr im Stande find, ihre Leistungen

zu erfüllen, sie gleichsam wie der Schalten.an der Wand
leben, sie find, wenn man fie entläßt, völlig verdieristlo«. Alle
Kräfte, wilche ihnen der klebe Goir g-g'ben, find ihnen durch

ihre dienstliche« Bemühungen geraubt, so ist eS auch mit dem

Oberinstrklor: wenn er einmal nicht mehr kann und nicht
mehr mag, so kann er auch sonst nicht« mehr verdienen, und

wenn er nicht früher für den Rest seiner Tage etwa« hat
erübrigen können » so ist er ein völlig hülfloser Mann, man
würde so eine Ungerechtigkeit gegen ihn begehen. Bis jetzt
hat er Fr. 2500 Schweizerfranken, und diese Besoldung möchte

ich ihm lassen.

v. Bür en unterstützt die von Herrn Funk und StooD
gestellten Anträge. (Der Redner wird übrigen« am Platze des

Konzchteolen nicht v»rstanben).

v. Wattenwpl von Ruhigen. Ich unterstütze diese

Anträge ebenfalls. Die Jnstrukloren müssen ihr Leben mit
großer Mühe durchbringen und werden dafür sehr schlecht

bezahlt. Wenn fie einmal alt find und in ihren jünger» Jahren

nichlS haben erübrigen können, so sind fie förmlich auf die

Gasse gestellt. Uebrigen« verlangt man von den Jnstrukloren
in Betreff der Properlât» daß fie dem zu dirigtrenden Militär
mit gutem Beispiel vorangehen. Sonne und Regen, welchen
sie stet« ausgesetzt find, werden natürlich ihre Kleider nicht
sehr schonen, und wen« man sie nicht so bezahlt, daß fie sich

gehörig kleiden können, so werden fie stet« in einem schmutzigen

Auszuge erscheinen, was auf da« Militär keinen guten
Einfluß haben würde.

S tâm p fli. Ich will an einem Beispiel zeigen, wie
unbillig e« ist, die Besoldungen der militärischen Beamten so

niedrig zu stellen, Der gegenwärtige Jnstrnklion«adjutant
befindet sich bereit« seil 22 Jahren im Dienst, er hat von unten

auf gedient, und seine Besoldung war viele Jahre lang
8 und nachher 10 bis 12 Batzen per Tag; erst in den letzten

Jahren kam er aui Fr. 1200 und seit dem Jahre 1343 auf
Fr. 1600 zu stehen; nun will man plötzlich mit seinem
Einkommen wieder auf Fr. 1300 heruntergehen. ES wäre gegen
diesen Mann eine offenbare Ungerechkigkeit, wenn ihm, nachdem

er 18 Jahre lang zu einem so schlechten Sold gedient,
daß »« ihm unmöglich war, eiwaS zu erübrigen, und nachdem
er zum großen Theil seine Gesundheit durch den Dienst selbst

ruinirl hat, noch in seinem hohen Alter seine Besoldung so

bedeutend herabgesetzt würde. Ich wiederhole, es wäre eine

Unbilligkeit, ihn so zu behandeln. Ich führe das persönliche
Verhältniß deßhalb an, um zu zeigen, wie ungeheuer unbillig
solche Reduktionen find. Ich stelle daher den Antrag, B
möchte in Betreff dieser Personen bet der frühern Besoldung
bleiben.

Herr Finanzdirektor. Ich hätte von Herrn Funk
noch gerne vernommen, wie hoch die Besoldung de« Oberiu-
struklor« der Infanterie früher war.

Funk Gegenwärtig ist seine Besoldung Fr. 2500;
dieselbe wurde vom Großen Rath diesen Frühling so festgesetzt.

Herr Finanzdirektor. Im Allgemeinen sind mir
die zu dieser Rubrik gemachten Bemerkungen sehr zu Herzen
gegangen» und ich will denselben so viel als möglich ist, Rechnung

tragen. Da der Herr Militärdirekcor bei der Vorberathung

dieser Ausätze im Regi-rungSralh nicht anwesend war
und daher auch die Interessen diese« Militärbeamten nicht au«,
einandersetzen konnte, so darf ich wohl annehmen, daß der

RegierungSrath zu diesen Erhöhungen stimmen werde. Ich
gebe daher zu, daß die Besoldung dcS Oberinstrukror« auf
Fr. 2800 gestellt werde, hingegen kann ich nicht zugeben, daß

man auch die Besoldung de« ZeughauSverwalterS heraufsetze,
sondern muß darauf beharren, daß dieselbe so bleibe, wie fi«

hier vorgeschlagen ist, uns wie fie auch schon seit Jahren war.
Der Ansatz hat gegen früher «ur eine ganz unwesentliche
Veränderung erlitten. In Betreff der Besoldungserhöhung de«

zweiten und dritten Sekretär« kann ich die gefallenen Anträge
ebenfalls zugeben, nämlich für den zweiten Sekretär eine

Erhöhung auf Fr. 2500 und für den dritten auf Fr. 1700 neue

Währung. Ich bemerke noch, daß bisweilen die Jnstrsktolea
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freie Wohnung in der Kaserne habe«, wenn fie noch nnver-
heirakhrl find; wenn fie sich aber verheirathen, so können fie
ihre Familien nicht dahin aufnehmen. Jetzt ist Herr Oberst
vrugger ledig und kann sich daher mit seiner eingeschränkten
Wohnung begnügen. Ich möchte zwar nicht darauf antragen,
daß, wenn sich seine Verhältnisse ändern, ihm eine anZere
Wohnung gegeben werde. WaS dagegen den ZeughauSver-
Walter betrifft, so ist ihm in der Nähe teS Zeughause» ein
ganze» Stockwerk zur Wohnung eingeräumt, indem e» durchaus

nothwendig ist, daß er stet» in der Nähe des Zeughauses
zu finden sei. In Betreff der Besoldung des JnstruktionSadju-
kanten, so trage ich auf Fr. 2200 an; er würd« dann ungk-
fâhr so hoch kommen, wie früher.

Stooß. Da e» mir nicht bekannt war, daß der Zeug-
Hausverwalter freie Wohnung habe, so kann ich meinen Antrag
zurückziehen.

Abstimmung.
Für den erst,« Antrag der StaatswirthschaftS-

kommisson Minderheit.
Dagegen für den Antrag d«S Regierungsrathes 98 Stimmen.
(Der zweite Antrag der StaatSwirlhschaflSkom-

mission kommt nicht in Abstimmung.)
Für den drillen Antrag Minderheit.
Die Besolung des 2len Sekretär» zu erhöhen

auf Fr. 2L00 Handmehr.
Die Besoldung deS 3ten Sekretär» zu erhöhen

auf Fr. t700
Die Besoldung deS Oberinstruktor» zu erhöhen

auf Fr. 2800 „
Die Besoldung deS ersten JnstruklionSadjutanten

zu erhöhen auf Fr. 2200 „
Statt „erster Jnstruklionsadjutant" zu setzen

»erster JnstcukliooSgchülfe- „ÄMt „GarnisonSadjuranl und Znstruklor der
Scharfschützen und der Komprabilität" zu
setzen „zweiter Inst. uktionSgehülfc- „Beim Kaserneninstruktor beizufügen „nebst freier
Wohnung- „Dem Oberinstruktor, im Faste er ein Pferd
hält, eine Pferderalioa auszusetzen 94 Stimmen.

Dagegen Minderpeil.

9) Baudirektion.
Herr Finanzdirektor. Da der Herr Vaudirektor

anwesend ist, so wird er selber Auskunft geben können.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommis-
sioa hat nichts zu bemerken.

Fried li. Könnte man nicht auch die Wegmeister hiev
aufnehmen, da der Staat jährlich bei 70,000 Fr. für dieselbe»
ausgeben muß?

Herr Baudirektor. Die Wegmeifler kann man ebenso

wenig hier aufnehmen, als man die Bannwarte unter die Forst-
beamlen aufnehmen konnte. Die Verhältnisse der Wegmeister
find im neuen KantonStheile anders, al» im alten, und ia
diese« gestalten fie sich wieder verschieden, je nach der Art und
Größe der Straßen, die sie zu beauffichtigeu haben.

Ohn» Veränderung durch daS Handmehr angenommen.

2.

Ohne Einsprache durch da» Handmehr genehmigt.

L. 3.

Herr Fin a n z dir e ktor. Ich will gewärtigen, ob Jemand
hier erwaS anbringt.

Herr Berichterstatter der StaalSwirthschaftSkommis-
fion stellt den Ankrag, e» sei der Regierungsralh zu
beauftragen im 3ten The l deS zu erlassenden Besoldungsgesetze»
Borschläge zur Ausgleichung der rhcilweise zu hohen
Besoldungen der Amlsschreiber und der zu niedrigen der AmlSg -
richtSschretber vor den Großen Ralh zu bringen.

Stämpfli. Ich möchte bloß einen kleinen Zusatz
beantragen, nämlich daß hinler daS Wort „AmtSweibel" gesetzt
werde: „der Geistlichen, der Lehrer an dir Hochschule und an
den Mittelschulen, sowie der GemeinderathSpräsidenten."

Hebler. Herr Stämpfli hat diesen Antrag in der
Eintretensfrage gestellt; eS wurde darüber abgestimmt und der
Antrag von der Hand gewiesen, und zwar deßhalb, weil wir
an den Verhältnissen der Geistlichkeit nicht» ändern können,
bi» die Kirchensynode, welcher das VorberalhungSrecht zusteht,
verfassungsmäßig konstituirt ist und daherige Borsch äge wird
bringen können.

Funk. Ich glaube, man solle diesem Antrage dennocl»

Rechnung tragen; ich vindizire dem Staate daS Recht, die
BesoldungSverhällnisse überhaupt zu reguliren, und ich betracht«
die Kirche nicht als eine vom Staate getrennte Anstalt. Wenn
daher die Besoldungsveihälmisse der Geistlichen regulirt werden

sollen, so gehört eine daherige Bestimmung in den §. 3.
U-ber den Zeitpunkt, wann dieß geschehen soll, stelle ich dagegen
keinen bestimmten Antrag.

Karlen zu Erlenbach. Ich bin so frei, den Antrag de»

Herrn Stämpfli zu unterstützen. Aus den meisten Petitionen
geht hervor, daß es VolkSwille ist, die Besoldung der Geistlichen

herabzusetzen so gut, als die der übrigen Beamten, und
da man dem Bolkswillen in allen Beziehungen Rechnung tragen

will, so soll man es auch hier thun.

Chvpard. Ich glaube, verschiedene Besoldungen, wi«
z. B. die de» Bankvirekror» seien durch das Gesetz festgestellt

; es wäre also zweckmäßig, in einem Zusatzartikel die mit
dem soeben berathenen Gesetze in Widerspruch stehenden
Bestimmungen aufzuheben.

Herr Finanzdirektor. Ich habe gegen den gefalleneu
Antrag auf Regulirunz der Besoldungsverhäliniffe der Geistlichen

nicht» einzuwenden, nur finde ich es weder nothwendig,
noch möglich, daß dieses gerade in diesem Theil deS Besoldung»-
gesctze» stattfinde»! müsse. Daherige Bestimmungen werden bei
Gelegenheit der Erlassung der Kirchenverfassung, sowie die
Besoldungen der Gemeinderalhspräfidenten bet Anlaß de» Ke-
meindegesetzes zu erlassen sein. Es ist durchaus nicht
nordwendig, daß AUeS diese» gerade in diesen Theil des Besoldungsgesetzes

zusammenkommen müsse; man kaun daher bloß sagen,
diese» sei in später folgenden Theilen des Besoldungsgesetzes
zu bestimmen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschastskommis-
fion. Der Antrag deS Herrn Stämpfli bezweckt daS Nämliche,

WaS ein von ihm schon in der Eintretenêfrage gestellter
Antrag bezweckt bat; es wurde damals bereit» beschlossen, dem

RegierungSrath einstweilen in Betreff der Besoldung der Geist,
lichen keine Weisung zu geben. Diese» ist daher, so viel ich

für meinen Theil glauben muß, eine bereits beurtheilte Sache,
«ud wir werden demnach bei dem gefaßten Beschlusse bleiben
müssen. Betreffend den Antrag, welchen uns ein Mitglied
aus dem Jura gestellt hat und der dahin geht, e» möchten durch
einen Zusatzartikel die Gesetzesbestimmungen, welche die

Besoldungen des KantonalbankverwalterS und anderer ?ea n:?n
festsetzen, aufgehoben werden, so ist diese Bemerkung schr richtig;
ich glaube jedoch, es sollte eine besondere Bestimmung aufgestellt

werden, welche sämmtliche mit dem berathenen Gesetze
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in Widerspruch stehenden Vorschriften aufheben würde. Ich
beantrage daher, daß diese Frage bi« zur zweiten Berathung
verschoben werde; bis dahin wirv man mit Muße untersuchen
können, welche Bestimmung«« außer Kraft gesetzt werden müssen
over nicht.

Abstimmung.
Für Beibehaltung de« Paragraphen mit oder

ohne Abänderungen Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Srämpffi 73 Stimmen.
Davon zu abstrahiren 83 „

Der von Herrn Chopard und vom Herrn Berichterstatter
der SraalSwirthschaftSkomaiissioa im Schlußvomm empfohlene
Antrag wird als Zusatzartikel in Berathung gezogen und durch
das Handmehr genehmigt.

B o rtr a g deS RegierungiratheS, dahin gehend, er möge
ermächtigt werden, die StaatSgebäude und Liegenschaften zu
Uulerseen, bestehend in dem Schloßgebäude sammt Depeu«
deuzen den Zuseligarten und Jnseli, der Scheune mit Garten
und Baumgarlen, der Mühle mit 2 Mahlgängen, Hanfreibe
und Stampfe, sammt Dpendenz^n und der Trommermall«
käuflich an Herrn Staalsschreiber Weiermann. um sein Angebot

von 35,715 franz. Franken (oder 25,000 Schweizerfranken
das Fünffrankenstück à 35 By.), nach den im Gesetz

vom 8. August aufgestellten Zahlungsbedingungen, der erste
Fünftheil beim ZinS -, Ruth. und SchadenSanfang zahlbar
und ohne Garantie der Wasserkraft bei allfälliger Tieferleguag
deS See'S — hinzugeben.

Sträub, RegierungSralh, al« Berichterstatter. Der
Antrag zum Verkaufe dieser Liegenschaften kam im Laufe dieses

JahreS bereits einmal vor den Großen Rath, indem Herr
Regierungsstatthalter Seiler dieselben zu kaufen wünscht«. Ich
bor auf dieselben 20,000 Fr. ; der Große Rath fand aber dieses

Angebot zu gering und wieS daher den Antrag von der
Hand. Herr Staalsschreiber Wepermann ist nun in letzter
Zeit auf die Domänendireltion gekommen und hat sich erkundigt

ob der Staat bei andern Angeboren diese Liegenschaften
nicht veräußern würde. Ich antwortete ihm darauf, eS müßte
zum wenigilen ein bedeutendes Nachgebet gemacht werden,
bevor man sich veranlaßt finden könnte, die Sache noch einmal

vor den RegierungSralh zu bringen. Ich rechnete daher
nach, wie diese Liegenschaften im Lagerbuch und im Grund«
yeuerregister geschätzt seien; die Schätzung des Lagerbucb» ist
Fr. 27,677, uns diejenige des Grundg-uerregister» Fr. 23,675;
eS wäre mithin ein Unterschied von Fr. 4000; ich nahm nun
die Hälfte dieser Differenz, indem ich annahm, der Werth der
Grbäulichkeiten habe mit der Zeit abgenommen; ich war zu
dieser Anficht um so mehr veranlaßt, da der Staat, Falle er
diese Gedäulichkeiten behält, in den nächsten Jahren bedeutende
Reparaturen machen lassen müßte. Herr StaatSschretber
Weyermann machte daher auf meinen Rath ein Angebot von
Fr. 25.000, mit der Bedingung, daß der Fünfunddreißiger für
«y. 35 angenommen werde. Der Borschlag wurde vor den
Regierungsrach gebracht und von diesem genehmigt. So viel
eS die Domänenvireklion betrifft, so glaube ich, daS Angebot
sei für den Staat vortheilhaft. Die BerkauiSgegenstände
bestehen meistens au« Gebäuden, welche sehr baufällig find. Der
ZinS der Gegenstände beträgt zwar gegenwärtig Fr. 852, allein
eS find häufige Reparationen nothwendig, und erst in einem
der letzten Jahre mußte für Wiederinstandgellung eine Summe
von Fr. 581 bezahlt werden. Ich bemerke noch, daß eine Art
von Nachgehst auf diese Liegenschaften eingelangt ist, von
welchem ich indessen glaube, man solle eS nicht berücksichtigen;
d nn für'S Erste ist eS nichts ganz Bestimmtes, und überdieß
könnte vielleicht Herr W.permann sein Angebot zurückziehen,
wenn man sich mit einem andern Käufer in Unterhandlungen
einließe. Ich mache die hohe Versammlung noch darauf
aufmerksam, daß eS dem RegierungSrathe überlassen werden sollte»
die ferneren Bedingungen über den Kauf festzusetzen. Die Zah¬

lungsbedingungen find zwar bereits angegeben, allein .S st

noch mehrere» Andere zu berücksichtigen, so v. der Umstand,
daß wenn früher oder später die Gewässer im Oberland rieser

gelegt werden sollten» der Staat von daher keine Gewähr zu
übernehmen hätte. Unter diesen Bedingungen, Herr Präsident,
meine Herren! will ich Ihnen den verkauf besten» empfehlen.

Knechtenh oser. ES hat wahrscheinlich noch kein Verkauf

von Staatsdomänen so viel zu thun gegeben, wie der

Verkauf deS Schlosses zu Unterseen. Ich gebe zu, daß eS

gegenwärtig dem Staate kein großer finanzieller Nutzen ist, diese»

Gebäude zu befitz-n, hingegen mach« ich aufmerksam, daß in der

ganzen obern Gegend keine Gedäulichkeiten seien, welch« fich

für allfällige Staatsanstatten besser eignen würde, als gerade
dieses Schloß zu Untersten. Wenn man ohne Einbuße etwa»
v-rkausen kann» so ist eS die Mühle, denn diese wird
wahrscheinlich die fraglichen Reparaturen nach fich gezogen haben.
DaS Gebäude ist zwar alt, aber weilläufig, so daß früher oder

spä-er der Staat dasselbe zu einer Anstalt zweckmäßig benutze«
könnte. Wenn man die Mühle getrennt vom Uebrigea
verkaufen kann, so kann ich zum Antrage stimmen, sonst aber

nicht.

Gysi. Nach dem, wa» ich so eben gehört habe, könnte
ich nicht für den Verkauf stimmen. Der Gegenstand ist schon

vor einigen Monaten, zwar allerdings bei einem geringern
Angebot, hieher gebracht worden; die Steigerung wurde
damals mitten im Winter abgehalten, so daß fich wenig Käufer
zeigten. Ich stelle daher den Antrag, daß noch «ine Steigerung

abgehalten und jede einzelne dieser Gebäulichketren besonder»

zu verkauf gebracht werde, damit man sehen könne, wi«
viel die Mühle besonder», und wie viel Schloß und Jnseli
besonder» gelten.

Ritschard zu Aarmühle. Ich möchte Hagegen den verkauf

dringendst empfehlen. ES ist Ihnen Allen bekannt, welch
ein dringendes Bedürfniß im Amt Jnterlakeu die Einführung
von Industrie ist. Der Industriezweig nun, welcher in diese»

Gebäulichkeiten betrieben werden soll, nämlich die Fabrikation
von Parquelböden, scheint im Oberlande Anklang zu finden,
und eS find bereit» ziemlich große Bestellungen au» dem
Auslande, aus Frankreich, England w- gemacht worden. Ich
möchte namentlich mir Rückficht auf diesen Umstand den Verkauf

dringendst empfehlen.

Ritschard, Posthalier zu Srlach. Auch ich finde, daß

der Verkauf, welchen der RegierungSralh empfiehlt, für die

Finanzen deS Staates sehr vortheilhaft sei. Daß man diese

Gebäulichkeiten früher oder spätre vielleicht für eine Staat»«
anstatt benutzen könnte, ist zwar möglich; die gleiche Bemerkung

wurde schon beim Verkauf deS Kloster» St. Johannsen
gemacht; allein eS wurde schon damals auf diese» erwiedert,
daß die für eine Anstatt erforderlichen Einrichtungen bei der

Baufälligkeil solcher alter Gebäude so große Kost.n nach fich

ziehen würden, daß man mit d«r gleichen Summe «in neue»
Gebäude aufführen könnt« und daß überhaupt dadurch die
Vortheile deS Verkaufs nicht aufgehoben würden. Der Regi«-
rungSrarh scheint mir daher ebenfall» für die StaatSfinanzen
vortheilhaft gehandelt zu haben. Wenn der Staat, «aS möglich

ist, frühw oder spä er im Oberlande eine Anstalt «rrichlrn
will, so kann er vielleicht mit einer geringern Summe, al» die

Reparaturen d«S allen Schlosse» tafordern würde, einen neuen
Bau aufführen lassen.

Der Domainenverwalter erklärt, nichts beizufügen
zu haben.

Der Antrag de» RegierungSrathe» wird mit g,oßer Mehrheit

durch» Handmehr genehmigt.
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Vorlrag des Regieeungsrathes, dahin gehend, Heir
KoSer möge als proâischer Oderingenieur für Grraßen«
und Wasserbau bis zum 29. Juni 1851 bestätigt werden.

DurcüS Handmehr angenommen.

Erpropriationsdekret.

Borrrag des Regi-rungsrarhes, dahin gehend, die Kus-
sührung einer neuen Straße von Oberhofen nach Gunren einzig

der EmwodnergeMàdc SigriSwyl zu übertragen.

Herr Baudirektor, als Berichterstatter. Herr Präsident,

meine Herren! Zu Anfang der Vierziger j chre wurde ein
Plan aufgenommen, um am rechten Ufer des Tdunersee» von
Oderhofen nacK Gunken eme Straße zu bauen. Im Jahr 1816
«kannte der Große Nach zu diesem Zweck eine Summe von
Fr. 5V 000. Aus Gründen, welche mir nicht näher bekannt
sind, unterblieb Hdsch d«e Ausführung, und erst im gegen-
markigen Jahre hat die Regierung, veranlaßt durch gestellte
Begehren aus jener Gegend, die Sache wieder an die Hand
genommen. Die Gemeinde Obsrhofen wollte aber mit dem

Unternehmen nichts zu thun haben, indem sie tagte, sie wolle
nicht im Interesse deS Staate« einen solchen Bau machen. Die
Bürger von Sigriàyl Ueßen sich aber dadurch nicht hindern,
die Ausführung d«K VorhadenS zu betreiben, und gegenwärtig
bandelt es sich daher darum, ob der Große Rath das Erpro-
prialionsrechk, welches er früher den betreffenden drei Gemein-
een ertheilte, nun der Gemeinde SigriSwyl einzig ertheilen
wolle, was Ihnen hiermit vom Reg-'ängsralhe empfohlen wird.

Kechtenhofer unterstützt diesen Antrag.

Tscharner, gew. Eradisik-imlister. JH will wir bloß
eine Bemerkung erlauben, ohne deßwegen dem Autrag förmlich
enlgegenzulrtiki. IS glaube, es wär« wünsch bar, wenn noch
ein Gutachten von Erperte» über die Ausführung dieser Straße
vorgelegt würde; man we-ß nàliS. wie es bei solchen Unter-
nehmungen gewöhnlich geht. Wenn sich die Kosten bedeutender
stellen sollten, alS man zu Ansang glaubte und wenn die
Gemeinde dadurch viâichk in be'emeadcn Schaden gerathen würde,
to würde sie ohne Zweifel den Staat um eine Erhöhung seiner
Beisteuer angeh-n. ES -st daher, wie es mir scheint,
zweckmäßig, d.tS ErpropriationSrechk nicht zu ertheilen» bis ein«

gründliche Untersuchung darüber angest-llt worden ist, ob die
Kosten nickt bedeutend höher zu stehen kommen, als WS Devis

ve zeigt.

Gy si. Auf diesen letztgenannten Antrag möchte ich nicht
eingehen, indem sonst auch dieses Jahr wieder vorbeigeht, ohne
daß sich zur Ausführung nur eine Hand bewegt. Die dortige
Bevölkerung erwartet positiv, daß der Staat sein gegebenes
Versprechen einmal erfülle; der dießjährige Staarsdeikrag zur
Ausführung ist bereits bewilligt und beträgt Fr. 5000. Ich
bitte inständig, Sie mögen die Sache nicht mehr aufschieben,
sondern einmal in Vollziehung setzen zu lassen.

S to ckmar. Man hatte einen Nachkredit versprochen. Da
aber die Summe von 30 000 Fr. nicht ausreichte, so beschloß

man eine bescheidene Straße zu bauen. Ich nehme die Freiheit,

diese Sache zu empfehlen.

Abstimmung.
Einzutteten
Sofort einzutreten
Für Verschiebung
Den «vlrag des Regierungsrathes zu ge-

nehmigea

Handmehr.
Große Mehrheit.
Minderheit.

Handmehr.

Der Große Rath deS Kantons Bern,
in Betrachtung.

daß die Gemeinde Bangerten, Amtsbezirks Büren, in ihrem
Gememdsbezirk« kein« Griengrube Behufs der Begnenung der
ihr zu unterhalten obliegend,» öffentlich«» Wege der 4. Klasse
besitzt, daß sich dagegen ein ergiebiges Grienlager in einem,
dem Bendicht Aeberhard, Sohn, gehörigen Grundstücke im
Dorfe Zuzwyl vorfindet, ein näher gelegene» aber nicht hat
aufgefunden werben können» daß ferner die Abtretung eines
Theiles dieser Grundstücke von dem Besitzer desselben um
keinen Preis erhältlich war,

in Betrachtung endlich, daß die Unterhaltung der Weg«
vierter Klasse im Gemeindsbezirke Bangerten im öffentlichen
Interesse liegt,

auf den Gericht und Aulrag des Regierungsrathes,
beschließt:

ES wird der Gemeinde Bangerten zur Erwerbung einer
Fläche von 8897 in dem dem Bendicht Aeberhard gehörenden

im Dorfe Zuzwyl gelegenen Mundstück«, nach der AuL-
steckung, wie fi« in dem von der Baudwekcion vorgckegten Planchen

bezeichnet ist, das ErpeopriationSrechl ertheilt.

Schluß der Sitzung: 3 Uhr Nachmittags.

Für die Redaktion:

K. Gchârer, Fürsprecher.

Fünfte Sitzung

Freilag, den 27. September 1850.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender
Mitglieder: mit Entschuldigung die Herren v E-.lach, Fischer
gew. Schultheiß, Gouver-ion, Hirkbrunner Kommandant, Hirs-
vrunncr Negotiant, Karlen Hauptmann, Knechienhofer Wirth,
Gchmid Handelsmann.

Tagblatt des Großen RatbeS. l«s«

Das Protokoll wird verlesen und oh«! Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt.

Karlen. Herr Präsident, meine Herren! SS ist
Jedermann bekannt, daß vor etwelcher Zeit im Oberländer
anzeige" unser Obergericht beschimpft wurde. Deßhalb verlangte
dasselbe auch unterm 10 oder 12 Algust von der Regierung,
daß eine Untersuchung angehoben werd« und ein Preßprozeß.
Bis dahin ist dessenungeachtet noch nichts geschehen. Ich wünsch»
nun Auskunft darüber zu erhalten, warum der oberste Gerichtshof

so im Verdacht gelassen werde und man ihm nicht Gerechtigkeit

widerfahren lasse. Gegen daS Thunerblatt war die

!L»
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Regierung schnell bei der Hand, obwohl eS nur einen Privaten
angieng und eine Thatsache betraf, die man sich anerboten hat
zu beweisen.

Herr Regierungspräsident. Ich will auf diese

Frage sofort antworten. Das Obergerichr hat gegen den

„Oberländeranzeiger" Beschwerde erhoben und den Antrag
gestellt, die Sache nicht durch daS oberste Tribunal, sondern auf
dem Wege der Untersuchung einzuleiten. DaS Schreiben deS

ObergerichtS ist vom 12. August; dasselbe wurde sofort der
Zustizdirektion zur Anlragstellung überwiesen. Vor 10 oder
14 Tagen nun ist in einem öffentlichen Blatte ein» Rüge
erschienen : es habe sich daö Obergericht beim RegierungSrathe
beschwert und dennoch sei von Seite desselben noch nichtS
geschehen. Auf diese Rüge hin habe ich im Regierungsrathe der
Zustizdirektion eine neue Weisung zukommen lassen, die Sache
zu befördern und es ist nicht zu zweifeln, daß in den nächsten
Tagen Anträge gebracht werden können. Ohne daß die Sache
in einem öffentlichen Blatte angeführt worden wäre, hätte ich

fie vielleicht auS den Augen verloren; allein sobald ich es

gelesen hatte, wurde die Weisung erneuert.

Knechtenhofer, Oberst. Ich muß berichtigen, daß
nicht die Regierung für mich, sondern ich persönlich gegen daS

Thunerblatl Beschwerde führte; ich war eS meiner Ehre schuldig.

Tagesordnung.
Wahl von fünf Mitgliedern und eines

Präsidenten deS ObergerichtS.

Wahl deS ersten Mitgliedes.

Von 216 Stimmen erhalten:
Herr Kernen, gew. Oberrichter 113 Stimmen.

„ Kohler, Präsident deS ObergerichtS 99 „
^ Weber, gew. Regierungsrath 1 „
„ Dr. Schneider, gew. Regierungsrath 1 „
„ Moser, Großrath, von Langnau 1 „

Ungültig 1 „
Erwählt ist somit Herr Kernen in Bern. Der Gewählt«

verlangt unter Verdankung des bewiesenen Zutrauens und
erhält Bedenkzeit bis Morgen.

Wahl eineS vierten Mitgliedes.
Von 217 Stimmen erhalten:

Herr Tscharner. Fürsprecher 111 Stimmen.
» Müller, Oberrrichter 10t «

Egger 2 „
Erwählt ist somit Herr Tscharner, Fürsprech r von

RothhauS.

Bedenkzeit wie oben.

Wahl eines fünften Mitgliedes.
Von 218 Stimmen erhallen:

Herr Ritschard, Fürsprecher 114 Stimmen.
» Jaggi, Oberlichter 95 „
„ Romang „ 8

Ungültig 1 „
Erwählt ist somit Herr Ritschard, Fürsprecher in

Jnterlaken. Derselbe ist abwesend.

Wahl eineS Präsidenren deS ObergerichtS.
Von 207 Stimmen erhalten:

Herr Belrichard, Oberlichter 111 Stimmen.
52

Herr Migy, Oberrichter 13 „
„ Steiner 8 „

Ungültig 10 „
Die übrigen vertheilen sich auf die Herren Oberrichler

Moser, Kernen und Weber.

Erwählt ist somit Herr Oberrichter Belrichard.

Wahl deS ersten Suppléante» deS O berger ichlS
Von 136 Stimmen erhalten:

Herr Walkhard, Notar, in Bern

„ Gribi, RechlSagenl

„ Karlen von der Wühlematt

Erwählt ist somit Herr Walthard, Notar in Bern.

110 Stimmen.

5

Wahl eines zweiten Mitgliedes.
Von 217 Stimmen erhalten:

Herr Weber, gew. Regierungsrath 109 Stimmen.
„ Romang, Oberrichter 103 „

Die übrigen Stimmen vertheilen sich auf die Herren Dr.
Schneider 1; Leibundgut, gew. Regierungsrath 1; Leibundgut,
Gerichtspräsident 2; Kohler 2.

Auf erhobene Reklamation gegen dieses Skrutinium wird
die nochmalige Zählung der Stimmzettel vorgenommen und
ergibt sich, daß Herr Weber 109 Stimmen hat.

Erwählt ist somit Herr Weber, gew. Regierungsrath.
Bedenkzet wie oben.

Wahl eineS dritten Mitgliedes.
Bon 217 Stimmen erhalten:

Herr Heblcr, Fürsprecher 109 Stimmen.
„ Egger, Oberlichter 103 „

Die übrigen vertheilen sich auf die Hr. Tscharner, Fürsprecher
2; Müller, Oberrtchter 2; Romang, Oberrichler 1.

Erwählt ist somit Herr Hebler, Fürsprecher in Bern.
Bedenkzeit wie oben.

Wahl eineS zweiten Suppléants n.

Von 163 Stimmen erhalten:
Herr Lanz, Notar in Bern 105 Stimmen.

„ Gribi» Rechtsagent in Bern 25 „
„ Hodler, Fürsprecher 12 „
„ Großrath Müller im Sulgenbach 5 „

u. f. w.

Wahl eineS Verwalters der Zuchtanstalteu in
Bern.

Vorschlag des RegierungSrathS.
1. Herr Joh. Zakob Neukomm, Großrath, gew. Zucht-

hauSverwaltcr.
2. Herr Lutz, Unterweibel in Bern.

Bon 201 Stimmen erhalttn:
Herr N-ukomm loü Stimmen.

„ Michel 88
u. s. w.

Erwählt ist somit Herr Neukomm.
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Wahlen in da» Kriegsgericht.
Vorschlag deS Regierungsralh«:

1. Herr Ludwig Schnell, Hauptmann in Burgdorf.
2. „ Joh. Anderegg, Oderlieutenant, von Wangen,

zu Bern.
3. Herr Steiner, Feldweibel unter den reitenden Jägern

in Bern.

Die Vorschläge werden von Herrn Großrath Jmobersteg
vermehrt durch

Herrn Baumgart, Hauptmann; Oberlieutenant von Känel
und Erler, Feldweibel.

Von — Stimmen erhalten:

Herr Schnell 85 Stimmen.

„ Anderegg 83 „
» Steiner 85 „
„ Erler 58 „

u. s. w.

Erwählt sind somit die drei vom Regierungsrath
vorgeschlagenen Herren Schnell, Anderegg und Steiner.

V ortrag deS Regierungsraths, dahin gehend, daS

Gesuch deS Advokaten der Jungfer Barb- Grisel auS dem

Kanton Neuenburg, eS möchte für die Beurtheilung deS eigenl-
lichen zwischen der Jungfer Grisel und der Wittwe Schnell
obschwebenden Rechtsstreites ein außerordentliches Gericht
aufgestellt werden, abzuweisen, hingegen dem Gesuche zu enrspre-

chen, daß ein außerordentliches Gericht zur Beurtheilung der

Zuläßigkeit der Rekusation deS ObergerichtS aufgestellt und diesem

eventuell, wenn eS die Rekwationen begründet findet, der

Entscheid in der Hauptsache übertragen werde.

Herr Justizdirektor, alS Berichterstatter. DerAntrag
ist von meinem Amtsvorfahren, Herr Regierungsralh v. Känel
abgefaßt und von mir gutgeheißen. DaS Geschäft ist ziemlich
einfacher Natur. Der verstorbene Herr Schnell zu Burgdorf
hat eine Schenkung von Fr. 4440 Schweizerwährung zu Gun-
sten der Jungler Barbara Grisel aus seinen Todesfall gemacht;
diese Schenkung wurde aber von Seite der Wittwe des Herrn
Schnell bestritten, weßhalb die Jungfer Barbara Grisel eine

Klage auf Aufrechterhaltung der Schenkung einreichte. Sie
wurde damit von dem ersttnstanzlichen Gerichte, lo wie unter
dem Datum deS 27. Oktober 1343 auch vom Olergerichte
abgewiesen. Die Peleriltn hat indessen daS Urtheil als nichtig
angefochten und als Grund der Nichtigkeitsklage angegeben,
daS Obergerichl habe die Hauptsache beurtheilt, ohne in seinem

Urtheil auf eine erhebliche, der Hauptsache präjudizirende
Vorfrage einge reien zu sein. Die Gründe, warum die Schenkung
nicht anerkannt worden, sind theils materieller, theils formeller
Natur. Die Wittwe Ne« verstorbenen Herrn Schnell behauptet,
die Jungfer Grisel habe auf ihren verstorbenen Ehemann »inen
üblen Einfluß ausgeübt, die Schenkung sei durch ein spätere»

Testament widerrufen und überdieß nicht in der üblichen vom
Gesetz vorgeschriebenen Form gemacht worden. Die Sache kam

unter dem 9. März 1848 vor den Großen Rath und dieser

beschloß, eS solle nach K. 10 deS C-vilprozesseS ein auS 11 Mit-
gliedern auS der Zahl der Gerichtspräsidenten des Kanton»
bestehendes außerordentliches Gericht über die Zulässigung der

Kassation deS obergenchrlichen Erkenntnisses urtheilen. Das
Obergericht wurde natürlich bei dieser Nichtigkeitsklage rekusirt,

weil e» bei der Sache betheiligt war. DieseS außerordentliche
Gericht au» der Zahl der Gerichtspräsidenten des Kantons be-

schloß die Kassation d«S obergerichtlichen Urtheils. Damit ist

a er die Sache noch nicht abgethan, sondern e» muß noch die

Hauptfrage entschieden werden, ob d e gemachte Schenkung

gültg und rechtsförmig sei oder nicht. Zur Beurtheilung die-

ser Frag« paßt aber natürlich daS Obergerichl nicht, weih eS

bei dieser Sache bereits als richtende Behörde aufgetreten, sein

Urtheil aber kassirt worden ist und e» somit al» bei der Reku-

satioiBfrage bethnligt erscheint. Ich tragt demnach, in Be-

stäligung deS Antrage» meine» Vorfahr», auf Niedersetzung
etneS neuen außerordentlichen Gerichtes an, welches darüber
urtheilen soll ob da» Obergericht bei der Ausfällung deS neuen
Urtheils über die Hauptsache zu rekusiren sei, und welche», fall» diese
Frage bejaht wird, die Hauptsache selber entscheiden soll. Wen»
gleich das Obergericht, welche» im Jahr 1848 daS betreffende Urtheil
gefällt hat, inden nächsten Tagen abtreten und neue Mitglieder an
die stelle der alten treten, so bleibt doch daS Gericht im Grunde da»
nämliche und muß in jeder Hinsicht als in der Sache delheiligt
betrachtet werden, so daß die rekufirende Partei ihr Vertrauen
demselben nicht wird schenken können. Ich glaube, die Sache
werde auf wenig Widerstand stoßen, indem die nämliche Anficht
sowohl von meinem Vorfahr, al« von mir getheilt wird und
der Große Rath schon früher keinen Anstand genommen hat,
in dieser Sache ein außerordentliches Gericht niederzusetzen.

Der Antrag de» Regierungsrathes wird durchs Handmehr
genehmigt.

Herr Präsident. Die Wahl des außerordentlichen
Gerichts selbst wird heute nicht wohl vorgenommen werden können,

indem erst noch daherig, Vorschläge gebracht werden müssen.

Der Regierungsralh wird dieselbe bis zur nächsten Sitzung,
welche im folgenden Monat stalifiaden wird, bringen können,
und bisdahin wird die Wahl verschoben bleiben.

Durch da» Handmehr genehmigt.

Projektdekret de» Rcgierungsrathe»,
betreffend?

die Vertheilung und Einbürgerung dreier Familien auf 4
Gemeinden der Landschaft Oberfimmenthal.

Der Große Rath deS Kantons Bern,
nachdem er einer von der Berwaltungskommission der Landschaft
Oberfimmenthal unter dem S. Januar letzthin eingereichten
Vorstellung entnommen;

1) daß, al» im vorigen Jahrhundert die sogenannten Bürger
der Landschaft Obersimmlenihal auf die 4 Gemeinden

derselben vertheilt «orden sind, die 3 Familien Stellen, Burri und
Toch'ermann bei dieser Vertheilung vergessen wurden;

2) daß aber jetzt, da keine gemeinsame Interessen der Landschaft

Oderfimmenthal mehr zu verwalten find, die Rothwendig,
kett der Einbürgerung der3 genannten Familien «ingetreten ist;

3) daß die Verwaltungsbehörde der Landschaft Oberfimmenthal

zu diesem Zwecke die nöthigen einleitende» Schritte
gethan und daß auch die von ihr erlassenen Sdikralladungen
nur eine einzige Prolestation von Seite eineS dir Familie Toch-
terman angehörenden Individuum» erfolgt ist,

nach eingeholter Zustimmung der betheiligten Gemeinden,
auf den Antrag deö Regierungsralhes,

beschließt:
8. 1.

Die der Landschaft Oberfimmenthal angehörenden Familen
Stellen, Burri und Tochtermann sind nach der unter dem 18. Juni
1846 vorgenommenen Verwesung unter die 4 Gemeinden
Zweifimmen, St. Stephan, Lenk und Voltigen zu vertheilen und
erhalten in denselben daS volle Bürgerrecht.

§. 2.

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt, derselbe soll durch da» Amtsblatt bekannt
gemacht werden.

Namens de» Großen Rathe».
:c. :e.

Herr Direktor de» Innern, al» Berichterstatter. ES
handelt sich hier um ei» Geschäft, welches bereit» von der ab-
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getretenen Verwaltung vorberathen wurde und welchem auch
die gegenwärtige Verwaltung beipflichtet. Die Landschaft Ober«
fimmenrhal halte in früherer Zeit gemeinschaftliche Armengàv
und war nicht in Burgergemeinden getheilt, wie es jetzt der
Fall ist. Im Laute der letzten Verwaltung hat sie eS jedoch
zweckmäßig gefunden, diese gemeinsame Verwaltung aufzuheben
und den verschiedenen Gemeinden diejenigen Familien zuzuschei-
den, welche ihr vom damaligen Z-itvunk: an angehörrn soll en.
Bei dieser Ausscheidung wurden 3 Familien, wahrscheinlich weck
sie damals gerade landesabwesend waren, verg»ss«n. Diese 3

Familien blieben nach wie vor im nämlichen Verhältniß und
gehörten somit der ganzen Landschaft an. Es entstund
dadurch für die Landschaft Odersimmenthal die Nothwendigkeit,
»irr di-sc 3 Familien eine gemeinsame sogenannte Verwallungs»
kommission auch forthin bestehen zu lassen. Die'« 3 Familien
daden sich seiche- ziemlich vermehrt und bestehen gegenwärtig
aus ungefähr 63 Kopien. Jedesmal wenn eine Unterstützung
nothwendig ist. muß sich die sogenannte BerwalcungSkommiffion
darüber berathen und von den betreffenden Gemeind-n den ihnen
beziehenden Antheil verlangen, was ein sehr zeitraubendes und
kostbares Verfahren zur Folg« halte. Es wurdr daher der
Wunsch geäußert, diese 3 Familien auf die 3 Gemeinden Zwei-
fimmen, Sr. Stephan uns Boltigen zu vertheilen. Diese Ge?
metnden haben sich über die Zuscheidung verständigt und dieselbe
gutgeheißen; auch die Betreffenden selbst sind mit dieser Zur
scheidung einverstanden, mit Ausnahme eineö Einzigen. ES ist
nun bloß noch darum zu thun, daß Sie, Herr Präsident, meine
Herren, den Einbürgerungsmodus dieser 3 Familien gutheißen,
welcher Ihnen vom R?gierungsrathe in vorliegendem Dekret«
vorgeschlagen wird und welchen ich Ihnen zu empfehlen d!«

Ehre habe.

Durch daS Hndmehr angenommen.

Zweite Redaktion der ersten Berathung des Besol-
dun gsde tretes.

Erster Theil.
Bei dem §. 2 wird von dem NegierungSrathe in einiger

Abweichung von dem in der ersten Berathung erheblich erklärten

Antrage als Zusatz vorgeschlagen! daß «st nach 1k Sitzungen
eine Reiseenlschädtgung zu beziehen ist.

Mit 69 gegen 55 Stimmen wird jedoch am ursprünglichen
Antrage, daß diese bereits nach 16 Sitzungen einzutreten
hat, festgehalten uns demnach die Redaktion in folgender Form
genehmigt: „Im Falle eine Sitzungsperiode des Großen Rathes
läng-r als 16 SitzungStage dauert, io haben die Mitglieser für
die folgenden 8 Tage Anspruch auf eine zweite Reiseenlschädtgung,

in dem Sinn» jedoch, daß die Anwesenheit eines
Mitgliedes wenigstens in 18 Sitzungen der nämlichen Periode
erforderlich ist, um zu dem zweiten Bezüge berechtigt zu sein."

Beim Präsident des ObergcrichtS wird nun in Abweichung
vom erheblich erklärten Antrage, daß er den Mitgliedern in
der Besoldung gleich gesetzt werden solle, dieselbe auf Fr. 3866
festgesetzt, ohne Einsprache durch daS Handmehr.

Bei z. 13 lautet die neu« Redaktion so:
§. 13. Regierungsstatthalrer-Besoldungen: Neuer Vor-

schlag: Thun stall Fr. 2800, zu setzen aus Fr. 3066, Penn-
»rut und Interlacken von der Klasse von Fr. 2400 in diejenige
vom Fr. 2806, Biel von der Klasse von Fr. 1600 in diejenige
von Fr. 1800. "

Derselbe wird mit entschiedener Mehrheit genehmigt.

Bei § 14 wird der Ausdruck „Auftrag« beibehalten, durch
das Handmehr.

Zweiter Theil.

Bei Ziffer 4 wird der neue Ansatz deS Olfizials des Ober-
gerichts beibehalten dutch's Handmehr.

Die Besoldung der Verwalter der Kamonalbank und der

Hypoihekarkasse wird auf Fr. 3600 geletzt, mir 96 Slimnwn
gegen 54, welche dieselbe aus Fr. 3506 herabsetzen wollen.

Die Besoldung der Salzfakcorsn wird aufs Neue durchweg
mit entschiedene? Mehrheit nach den Anträgen der Staalswirlh-
schaflSkommission genehmigt.

Ebenso wird mit großer Mehrheit die Besoldung des deutschen

Conztpientcn der GroßraihSverhandlungsn nach dem An-
trage der StaalSwirlhschaftSkomwisfton von Fr. 2500 aus Fr.
2000 herabgesetzt, weil der Csnzipienr in der Zwischenzeit der

Sitzungen noch viel freie Zeit habe.

Der Regierungsralh wird beauftragt, die Verhältnisse des

Redaktors der französischen G-oßrathsverhandlungen zu
untersuchen und darüber Bericht zu erstarren.

Der 3ce Sekretär der Milirärdirektion wird auf Fr. 1600
angesetzt durch das Handmehr.

Bei der Ration für ein Dienstpftr« des Oberinstrukkors
ist beizufügen: „wenn er eS »ffek-iv hält." Hingegen den

Antrag, eS solle ihm nur dann ein« Ranon vergütet werden, wenn
er ein Dienstpierd halten« müsse", wird mit entschiedener Mehr-
heit verworfen.

Der K. 4 des zweiten Tdnles ist mit § 21 deS ersten

Theils so in Einklang zu bringen, oder zu verschmelzen, daß

gesagt wird, daß die seit der jetzigen Verwaliungsperiode ge-
wählten und noch zu wählenden Beamten dem Gesetze unter-
worsen seien. Für die seit früher im Amte stehenden tritt da«

Geietz erst nach seiner zweiten Berathung in Kraft.

Im Uebrigen werden die Anträge deS Regierungsralhes
unwidersprochen genehmigt.

Nach dem Antrage deS RegierungsrathS werden die neu

ausgenommenen Pläne (in Abänderung der früheren) über die

Straße von Piererl«» nach Bötzigea ohne Einsprach« durch
daS Handmehr genehmigt.

Vortrag des RegierungSratAeS, dahin gehend, eS möcht«

in daS Gesuch vom 22. Jnli abhin der ZehntloSkausgesell-
schasl deS großen Riggisberg-Getreide-Zehntdezirkes, das dahin

geht, eS möchte 1) derselben bis zur Erreichung des
angeführten Zweckes die Eigenschaft einer moralischen Person
zuerkannt, ihr somit gestattet werden, ans ihren Kollektivnamen
Recht« zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen; 2) diesen

Beschluß auch auf die früher eingegangenen Geschäft« auS-
gedehnt werden — nicht eingetreten werden.

Herr Justizdirektor als Berichterstatter. Die Zehn«-
loSkaussgesellschaft deS großen R gzisberg-GetreivebezirkeS sucht

um die Erlhcilung der juristrschen Persönlichkeit nach. Allein
für die Erhebung zu einer moralischen Person fehlen ihr zwei
wesentlich- Eigenschaften,. welche durch Verfassung und Gesetz

nothwendig erfordert find, um eine moralische Person neu zu
schaffen, nämlich ein gemeinnütziger und ein bleibender Zweck.
Die Sache wurde vom RegierungSrath zweimal weitläufig
behandelt, und hieraus die Gesellschaft mir Rücksicht auf Satz 27
deS CivilgesetzeS deßhalb abgewiesen, weil ihr ein gemeinnütziger

und ein kle bender Zweck fehlt; die Gesellschaft wird Kch

vielleicht schon in einigen Jahren auslösen können. Der Re-
gierungSrath weist dieselbe jedoch auf einen AuSwez, welchen
sie einschlagen kann. Dieselbe kann nämlich nach Satz 873
de« CivilgesetzeS ihren GesellschaflSverrretern ihrem ganzen
Inhalt nach dem Einwohnergemeinderath deS OrlS, wo sie

ihren Wohnfitz hat, zur Eintragung in daS dazu bestimmte
öffentliche Buch vorlegen, unv hierauf auf ihren Kollektivnamen
hin Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen. Ich will



indessen gewärtigen, ob sich in d<r Versammlung andere
Unsichren äußern soU.'sn, und mich in diesem Fasse gerne eineS
Bessern belehren lass«».

Durchs Hantmeh? angenommen.

Folgenden Strafnachlaß- und Straismwandlungsbegehren
wird auf den Antrag der Direktion der Justiz und Po izei des
Regierungsrathcs,

willfahrt:
1) dem Johann Ryser von Seedorf, vom Obergerichle

am 5, März 1849 wegen Straßenraubs und Mißhandlung
zu zwei Jahren Zuchthaus vsrurlheilr, wird der Rest seiner

Strafe nachgelassen;

2) dem Urban Roth auS Chur, welcher vom Obergerichle
am 8. April 1850 wegen Betrugs zu einem Zahr Zucht-
Haus unv nachheriqer fünsjäZriger KanronSverweisung
verurkhetlt worden ist, wird der letzte Biertheil der
Zuchthausstrafe erlassen;

3) dem Johann Jakob Kau»r von Trachselwald, vom Ober-
geriet te am 26, März 4849 wegen Diebstahlö zu zwei
Jadren Zuchthaus verurtheilt, wird der letzte Biertheil
der Strafzeit nachgelassen.

Dagegen werde»

abgewiesen:
6) Johann Ulrich Ryser von Huttwyl, vom Obergericht«

am 9. Oktober 1847 wegen Betrügersien und
Unterschlagung zu vier Jahren Zuchthaus verurtheilt;

5) Jakob Ruprecht von Laupen, vom Obergerichte am
11. Februar 1850 wegen eines gemeinen Diebstahl» zu
einem Jahr Zuchthaus verurlheitt;

S) Peter Joseph Schaffte? von Soulc«, vom Obergericht«
am 4. Mär, 1850 wegen Tödtung zu 4 Jahren Zuchthaus

Verurtheill;
7) Viktor Abraham Ludwig Gobat von Münster, vom

Obergerichte am 28. Dezember 1839 wegen Angriffs auf
die Schamhaftigkeil eines noch nicht 15 Jahre alt
gewesenen Mädchen« zu 16 Jahre Ketten verurtheilt;

3) Rudolf M esserli auf der Viehweide bei Belp » vom
Ob«rg«richr» am 5. August abhin wegen Brennens
geistiger Getränke ohne Parent zu Fr. 200 Buße
verurtheilt ;

9) Samuel Ludwig S ta uff er, gew. Handelsmann von
und in Bern, vom Obergerichte unterm 29. Juli 1850
wegen eineS mittelst Veranstaltung einer unrechtmäßigen
Löschung eine« Unterpfandrechtes im Grundduche begangenen

Betruges polizeilich zu einjähriger Kantonsverwei»
sung verurtheilt;

10) Càlestin Skeulet von Cor ban. Vom Obergerichteam
19. Februar 1849 wegen Tödtung zu 2 Jahren Gefängniß

verurtheilt;
11) Georg August Beuchst von Develier, vom Obergerichc

am 21. Januar 1850 wegen Diebstählen zu 15 Monaleu
Zuchthaus verurtheilt;

12) David Alckenberger von SumiSwald» vom Oberge-
richte am 29. August 1340 wegen Diebstählen zu 14 Jahren

Kerren verurtheilt;
13) Die Eheleute Kaspar und Theresia Spring von Stef-

fisburg, vom Obergerichle am 24. Dezember 1849 wegen

Hehlerei und Theilnahme au Diebstählen zu zwei
Jahren Zuchthaus verurtheilt.

14) Ferner wird von einer vom Regierungsrathe an den Gro¬
ßen Rath gewieicsen Anzeige der Direktion der Justiz und
Polizei, daß von ihr auS dem in der Zuchtanstalt zu
Pruntrut enthaltenen Sträfling Johann von Allmeu von
Lauterbrunnen, welcher beim Großen Rathe mit einem
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Gesuche aus Nachlaß des Restes seiner Strafzeit eingelangt

ist, der mit dem Oktober nächsthin eintretende letzte
Zwölftheil der Strafe erlassen, uns das Gesuch als
erledigt g<l sctâ gelegt habe, ohne weitere Verfügung
Kenntniß genommen.

Nr. 9 wird auch mit seinem Begehren, daß dos Ober-
geeicht angewiesen werde, eine covcellirte Kaufbeile den recht-
mäßigen Eigenthümern wieder zuzustellen, abgewiesen.

Schluß der Sitzung um 3 Uhr.

Für die Redaktion:

Karl S « âr « r, Fürsprecher.

Sechste Sitzung

Samstag, den 28. September 1850.

Morgens um 7 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Beim Namensaufruf erzeigen sich abwesend mit Snt-
schuldigung: die Herren Robert v. Erlach zu Hindelbank,
Geiser AmlSnolar, Gouvernon, Hirsbrunner Kommandant,
Karlen zu Diemrigen, Knechtenhofer Wilhelm, Steiger zu
Kirchdorf; ohne Entschuldigung: die Herren Brüggemann,
Herrmann, HirSbruoner Negotiant, Kanziger, Müller zu SumiSwald,

Nouvion, Rüedi, Gchüpback zu Rohnflüh, Schmied zu
Sriswyl, Trorler.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Tagesordnung.
Entwurf eines Beschlusses

betreffend

die Aufnahme eines Anleihens.

Der Große Rath des Kanton« Bern,
in Betrachtung,

daß die gegenwärtigen Hülfsmittel und Einnahmen deS

Staats zu Bestreitung der auf bestehende gesetzlich» Vorschrif-
te» und Beschlüsse kompetenter Behörden sich gründenden
Ausgabe» der verschiedenen Verwaltungen bei weitem nickt
hinreichen, und also bis zu Herstellung eines geregelten Verhältnisses

zwischen Einnahmen unv Ausgaben der Verwaltung für
die gegenwärtigen Bedürfnisse des Staats die Aufnahme eineS

Anleihens nothwendig ist,

nach angehörtem Berichte d«S Regierungsraths, gestützt
ans §> 27. IN. der StaatSverfassang,
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beschließt:

z. 1. Der RegierungSrarh ist ermächtigt, zu Handen de«

Staat« ein Anleihen von Fr. 800,000 neuer Schweizerwährung
oter Fr. 552,000 gegenwärtiger Währung aufzunehmen.

§. 2. Für dieses Anleihen werden Obligationen ausge.
stellt, im Betrage von Fc. 500 und 1000 auf den Namen der

Darleiher lautend.

K. 3. Der Zinsfuß wird auf 3 vom Hundert gestellt.
Die Zinse werden regelmäßig auf 1. November enlrichr-r, und

zwar kostenfrei durch die in jedem Amtsbezirk zu bezeichnenden

Kassen.

§. 4. Die Rückzahlung der Obligationen findet serien»

weise in folgenden vier Terminen statt:
->. auf 1. Novbr. 1851 Fr. 200,000 neuer eidgen. Währung.
b. „ 1852 200.000 „
c. „ „ 1853 200,000
<1. „ „ „ 1854 „ 200.000 „

Die Einteilung der Obligationen in die Serien wird bei

oder unmittelbar nach ihrer Ausstellung durch daS Loos
vollzogen werden.

§. 5. Der Staat haftet für daS aufzunehmende Anleihen
in Kapital und Zinsen.

§. 6. Bei der Kantonalbank und den später zu bezeich,
nenden Bezirksbeamten werden für dieses Anleihen Subskr p.
tionslisten auferlegt. Die betreffenden Beamten find ermächtigt,

für die ihnen gemachten Einzahlungen Jnterimsscheine
auszustellen, welche auf 1- November d«S lautenden Jahres
gegen die auszustellenden definitiven Obligationen ausgewechselt
werden unter gleichzeitiger Entrichtung des MarchziuseS biS

zum 1, November 1850.

§> 7. Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung be-
auftragt.

Gegeben

Also vorgeschlagin von dem Finanzdircklor

F u e t e r.

Vom NegierungSrathe genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 2. August 1850.

NamenS deS RegierungSratheS:

Der Präsident,
Ed. «lösch.

Der Staatsschreiber,
A. Weyermann.

S tâm p fli. Bezüglich des auf die heut ge Tagesordnung
gesetzten Gegenstandes verlange ich daS Wort, um eine

Vorfrage zu erheben.

Herr Präsident. DaS Wort ist Ihnen gestattet.

Stämpfli. Die Frage, welche ich erheben muß, ist
die, ob heure wirklich das Staatsanleihen behandelt werden
kann. Ich muß auf Gesetzesbestimmungen aufmerksam machen,
welche die Vorschrift enthalten, daß bei einer solchen Verband-
lung gewisse Formen inne gepalten werden sollen. Der Re-
gierungs o h halte, wie es scheint, bei der Behandlung diese«
Geschäftes vloß die Verfassung im Auge, nämlich den 8. 27
Ziffer III. b. und c., welche vorschreiben, daß dem Großen
Rathe übertragen sei: „b. die Entscheidung über die Vermin-
derung des Kapitalvermögen« deS Staat«. Zur Gültigkeit
einer solchen Entscheidung ist die Beistimmung der Mehrheit
sämmtlicher Mitglieder de» Großen Rathe« erforderlich. Die
Mitglieder find dazu bei Eiden einzuberufen." Die Verfassung
statuirt somit bechglich der Verminderung deS StaakSvermögen«
-.wei Erfordernisse, nämlich 1) daß für die Gültigkeit eine«

solchen Beschlusses die Beistimmung der sämmtlich-n Mitglie¬

der des Gießen Rathes, nicht etwa bloß die Mehrheit der
Anwesenden erfordert sei, — und 2) daß der Große Raih zu einer
solchen Verhandlung bei Eiden einberufen werden müsse. Die
Verfassung spricht unter der nämlichen Ziffer III. de« §. 27
auch schon vom Falle, daß ein Staatsanleihen gemacht wird,
indem vorgeschrieben ist, daß eS eine dem Großen Rathe
übertragene Verrichtung sei, „c. die Anleihen deS Staates, welche
nicht als bloße Vorschüsse durch Abrechnung im gleichen Jahre
getilgt werden", — zu beschließen. Die Verfassung erfordert
somit allerdings nicht, daß zum Beschluß eine« Staatsanleihen«
bei Ei^en einberufen werden müsse und daß die Beistimmung
der Mehrheit sämmtlicher Mitglieder erforderlich sei; man
könnte daraus schließen, daß ein gewöhnlicher Zusammentritt
der Behörde und eine einfache Majorität der in beschlußfähiger
Anzahl versammelten Mitglieder genüge. Allein dieser Punkt
wurde durch ein späteres Gesetz regulirr, nämlich durch da«
Gesetz über die Verwaltung und Gewährleistung des Eraals-
vermogenS vom 8. August 1849. Die Motive des Gesetze«,
welche» zum Zweck hat, der Konservirung des vorhandenen
SlaatSvermögen» alle mögliche Garantie zu geben, will ich
jetzt nicht näher untersuchen, sondern ich bemerke bloß, daß
dieselben selbst von der damaligen Opposition gebilligt wurden.
Diese« Gesetz bestimmt im § 23 Folgendes: „Das zinstragende
Vermögen, wel. e« auf 1. Herbstmonac 1846 vorhanden war,
soll dem Staate in seinem Gesammlwerlhe erhalten werden.
Kein Bestandtheil dieses Vermögens darf in den Verbrauch der
lausenden Verwaltung, auch nicht in der Form eine«
Vorschusses übergehen, ohne einen nach §. 27 III. i>. der
SraatSverfassung gefaßten Beschluß des Großen RalheS. Für
die Summen, welche infolge der außerordentlichen Verhältnisse
der letzten 3 Jahre zu Zwecken der laufenden Verwaltung
Verwender wurden, wird ein besonderer Encicheid deS Großen
Rathe« vorbehalten. Anleihen deS Staates, welch« nicht im gleichen

R-chnungSjahre aus den laufenden Einnahmen zurückbezahlt

werden, sind gleich einem Verbrauche von zinstragendem
Vermögen zu behandeln." Herr Präsident, meine Herren!
Nach dem Wortlaut diese« G setzeS muß somit ein StaatSan-
leihen, welche« nicht im gleichen Rechnungsjahre au« den
laufenden Einnahmen zurückzubezahlen ist, in den nämlichen
Formen behandelt werden, wie ein Verbrauch von zinstragendem

Vermögen selbst, d. h. der Große Rath muß dazu bei
Eiben zusammenberufen werden und die Mehrheit der sämmtlichen

Mitglieder de« Großen RalheS muß der Sache beistim-
men. Herr Präsident, meine Herren! Weil heute ein solche«

Anleihen in Frage steht, welche« nicht im nächsten Rechnung»,
jähre durch die laufenden Einnahmen restiruirt werden soll,
sondern erst nach vier Jahren und nicht aus den laufenden
Sinnahmen, so ist auch die soeben abgelesene G«setze«vorschrift
in Anwendung zu bringen, und ich wünsche daher, daß der
Antrag deS RegierungSratheS heute nicht behandelt werde, weil
diese GesetzeSvorschrifl nicht erfüllt und d«r Große Rath nicht
bei Eiden zuiammenberufen worden ist. Nun begreife ich aber
vollkommen, daß den Bedürfnissen gleichwohl entsprochen werden

muß, und dieses kann sehr leicht geschehen, wenn die Sache
noch den Vormittag in einer Form vorgebracht wird, welch«
un« erlaubt, darüber einen Entschluß zu fassen. Ich bin zwar
nicht damit einv«rstanden, daß ein Anleihen für die Bedürfniss«
der lausenden Verwaltung nothwendig sei, und doch ist diese«

nach dem Wortlaute deS Dekreisentwurf« zum Theil der Zweck
desselben. Freilich ist namentlich da« Bedürfniß erwähnt, die
Oberländerkaffe zu unterhalten; allein eS ist ebenfalls gesagt,
diese« Geld könne auch zu andern Zwecken verwendet werde»;
dieses ist aber, wie bereits bemerkt, durchaus überflüssig, und
Bedürfniß ist e« nur. daß der Staat durch Ausnahme eines
Anleihen« seine Verpflichtungen gegenüber der Oberländerkass«
erfülle. Ich will nun meinen Antrag ablesen, nach welche»
eS möglich werden soll, die Sache noch heute zu beHandel«.
„Der RegierungSrath ist bevollmächtig?, zum Zwecke der Dar-
lchen welche die Oberländerhypothekarkasse zu machen hat,
bet der Kanlonaldank eine Summe Baarschaft bi« auf Fr.
500,000 zu erheben und dagegen der Bank au« dem innern
ZinSrodel oder der Domänenkasse eine gleiche Summe von Zins-
schriften zur Liquidation abzutreten." Dieser Antrag weicht
von dcwj>n gen dcrRegierung wesentlich tarin ab, daß <r kein



Anleihen machen will. Der Staat wird nicht Schuldner weder
einer Privatperson, noch einer Finanzanstalt des Staates,
sondern vom Conto der Bank wird einfach die betreffende Summe
auf die Hyyochekarkasse übergetragen, und dagegen wird von
dem Fonv der letzteren eine gleiche Summe in Titeln an die
Bank abgetreten, so daß sowohl die Bank, als die Hypothekar-
kasse gleichviel FondS behalten, wie sie bisher halten. Die
ganze Operation besteht nur in einer Uebertragung einer Summe
von einem Bermögenstheil des Staates auf einen andern, und
gleichwohl würde dasjenige erreicht, waS erreicht werden muß,
nämlich daß man Baarschafl macht. Der Staat besitzt für 11

Millionen ZinSschrittea, allein diese Summe ist nicht baar
vorhanden z auf die von mir vorgeschlagene Weise würde aber
daraus Baarschaft gemacht. Man kann dagegen nicht etwa
einwenden, daß dadurch die Bankoperationen gehemmt würden.
Ich würde die Freiheit nehmen, bei der einläßlichen Berathung
dieses Weiler auseinander zu setzen. Herr Präsident, meine
Herren! Ich wollte bloß zeigen, baß man heule eine verfas-
sllngs- und gesetzmäßigen Beschluß fassen kann, durch welchen
den Bedürfnissen vollkommen entsprochen wird, und ich möchte

nur noch den Herrn Berichterstatter fragen, ob die Regierung
vielleicht freiwillig von ihrem Antrage zurückstehen wolle. Dieses

wäre sehr zu wünschen im Interesse der Gesetzlichkeil der
Verhandlungen. Sollte die Regierung gleichwohl auf ihrem
Antrag beharren, so könnte später die Gesetzlichkeit der
Verhandlung in Frag« gestellt werden. Ich beantrage somit auS
den angebrachten Motiven, daß in die Behandlung deS

Geschäfts sofern eS als ein Anleihen vorgebracht werden soll,
heule nicht eingetreten werde.

Herr Finanzdirektor. Vor Allem auS bedaure
ich, daß nicht schon vor zwei Tagen, wo ich deutlich und
bestimmt den Wunsch äußerte, die Anleihenöfrage heute auf
die Tagesordnung zu setzen, die so eben geäußerten
Bedenken geltend gemacht wurden, sondern daß man erst j-tzt,
wo die Versammlung bereit ist, einzutreten, sagt eS müsse

dazu bei Eiden geboten werden. Herr Präsioent, meine
Herren! ich könnte die Bedenklichkeilen deS Herrn Präopi-
nanten unmöglich theilen; der 8 welchen er aruührt, handelt
von dem Fall, wo eS um eine Verminderung des Scaarsver-
mögenS zu thun ist; zu welchem Zweck will man nun aber
das Anleihen machen? Weil die Overländerkasse Geld
nothwendig hat; damit sie im Stande sei, ihre Zinse der laufenden

Verwaltung zu geben, muß sie zuerst Geld bekommen, und
der Staat muß daher ein Anleihen kontrahiren, damit die
Oberländerkasse gespiesen werden könne, wie sie laut Verfassung
darauf das Recht hat. Wie die übrigen LandeStheile die G--
nüsse erhalten haben, welche ihnen durch den §. 85 der
Verfassung versprochen worden find, so kann auch das Oderland
verlangen, daß die Summe von 3 Millionen, welche ihm
durch den gleichen! §. der Verfassung versprochen wurden, voll-
zählig gemacht werde. Diese Summe, welche versprochen worden

ist, ist aber noch nicht vollzählig gemacht worden. Der
z. 27. III. b. und c. der Versassung unterscheidet deutlich
zwischen einer Verminderung des Kapitalvermögens des Staats,
zu welcher Operation bei Eiden geboten werben muß, und
zwischen Anleihen deS Staats, welche nicht als bloße
Vorschüsse durch Abrechnung im gleichen Jahre zu tilgen find.
Bei diesen letztern heißr eS kein Wort davon, daß zu einer
daherigen Verhandlung bei Eiden geboten werden müsse. Da
es sich gegenwärtig bloß darum handelt, auf dir einen Seit»
Geld aufzubrechen, um es auf der andern Seite in die Ober-
länderkasse zu legen, so ist von einer Verminderung des Staats-
Vermögens, wie der Herr Präopinant zu glauben scheint, durchaus

keine Rede. Herr Stämpfli selbst sagt in der Schrift,
welche er unlängst über die Finanzzustände des KantonS
herausgegeben hat, auf psg. 78 Folgendes : „ Wenn auch der

Staat hier möglicher Weise einen vorübergehenden Geldauf-
druch von 500,000 Fr. machen muß, so bewirkt dieß keinen

Rückgang in seinem Vermögen und keinen Verlust, weil ja
die nämliche Summe wieder in zinstragenden Güllen angelegt
oder zur Abtragung von bereits bestehenden verzinslichen Ka-
piraljchulden verwendet werden." Der Präopinant gibt somit
selbst zu, daß wenn ma l auch einen Gelbaufbruch mache, die-
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se» dennoch kein Rückgang im Vermögen sei. Ich mußte nach
allem dafür halten, daß der Große Rath heute gut eintreten
könne. Noch muß ich einen wesentlichen Umstand ewähnen,
welcher vielleicht ven Herrn Präopinanten beruhigen kann,
nämlich daß die SlaarSwirlhschaflSkommisfion «inen Antrag
hieher dringt, welcher sehr viel Aehnlichk-il hat mit demjenigen,
was Herr Stämpfli wünscht, fie möchte nämlich nicht in dem
Maaße eintreten, wie der Entwurf wünscht, sodann dem Re-
gierungSrath freie Hand lassen, je nach den Umständen entweder

bei der Kanlonalbank Geld zu nehmen, wenn er findet,
daß er dieses zu einem Zinsfuße thun könne, welcher für die
Staatskasse nicht zu hoch ist, oder aber wenn er dieses nicht
kann, aus eine andere Weise etwa, wie eS hierseitS
vorgeschlagen wird, Gelo aufzubrechen. Ich glaube somit, eS
könnte einer längern Diskussion beg-gnel werben, wenn die
Anträge der ScaaiswirlhschaslSkommisfion zuerst abgelesen werden.

Ich bin von der Regierung ermächtigt, mich denselben
anzuschließen, falls sie bei der hohen Versammlung mehr Beifall

finden sollten, als die Vorschläge des RegierungSratheS.

Verlesen werden die Anträge der StaatSwirth-
schafrskommtssion.

Dieselben lauten folgendermaßen:

Der Große Rath de» KantonS Bern,
in Betracht, daß die gegenwärtigen Hülfsmittel und

ordentlichen Einnahmen deS ScaatS zu Bestreitung der auf
bestehende gesetzliche Vorschritten und Beschlüsse sich gründenden
Ausgaben der Verwaltung nicht hinreichen und namentlich
die Bedürfnisse der Oberländerkasse die Herbeischaffang
außerordentlicher Hülfsmittel erfordern —

beschließt:
1) der RegierungSrath ist ermächtigt, zu Handen deS Staat»

ei« Anleihen von 800 000 Fr. neuer Schweizerwährung
oder 552 000 Fr. gegenwärtiger Währung aufzunehmen.

2) ES bleibt ihm überlassen, dieselben entweder durch Eröff¬
nung etnesKresileS bei ver Kanronalbank, over durch
Benützung deS SraatêkrcdilS vermittelst Ausgaben von
verzinslichen und auf eine bestimmt« Zeit von höchsten» vier
Jahren gestellten StaatSschulbscheinen zu einem Zinsfuß
von nicht mehr al» 4 Prozent sich zu verschaffen.

3) Die Regierung ist mit der Vollziehung und Weilern
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom«
mission. Was Herr Stämpfli angebracht, ist nicht» anders,
als eine OrdnungSmolion, venn er hat den Antrag gestellt,
bevor über den Gegenstand nur die Akten abgelesen worden
find; er hak auf unbedingtes Nichteinrrelen geschlossen und
sollte eigentlich schon deßhalb abgewiesen werden, weil sein
Schluß nicht richtig gezogen ist. Er begründet eine Ordnunqs-
motion, daß die Sache heute weder in Mehrerm noch in
Weniger«« behandelt werden könnte, dadurch, daß die
Verfassung und ein Gesetz vorschreibe, es müsse zu einer solche«
Verhandlung bei Eiden geboten werden. Run baben Sie aber
gehört, daß die StaatSwirlhschaftskommisfion durchaus nicht
ausschließlich auf ein Anleihen bei Partikularen anträgt, sondern

e» dem R'gierungSrath fakultativ lassen will, entw-der
einen Kredit bei der Kanlonalbank zu eröffnen oder ein
Anleihen zu machen. Ich schließe also dahin, daß in die Ord-
nungsmotion nicht eingetreten, sondern dieselbe abgewi-sen
werde.

Bützberger. Auf die Bemerkung, daß der Antrag
der SlaalSwirthschaflSkommisflon mit demjenigen des

RegierungSratheS nicht zusammenfalle, mache ich auf den Arr. 2
des Antrags der Staatswirhschaftikommisfion aufmerksam, nach
welchem die Regierung die Wahl haben soll, entweder bei der
Kanronalbank einen Kredit zu eröffnen oder durch Benutzung
deS StaalskrediteS durch Ausgeben von StaatSschulbscheinen
ein Anleihen auf eine Zeit von 4 Jahren und zu 4 Prozent
zu erheben. Nach meinem Dafürhallen gehl der Antrag der
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SlaatSwirthschaftskommission viel weiter als derjenige des Re-
gierungsratheS, denn er enthält eine Vollmacht an die Regierung

daS Eine oder das Andere zu thun. Wenn ste ein Darlehen

aufnehmen will, so kann ste ein solches nicht bloß zu
3, wie der DekretSmtwurf deà RegierungSratheS vorschlägt,
sondern sogar zu vier Prozent ausnehmen. Der Herr Fi-
nanzdirckior Fueler hat unS zwar gesagt, man wolle ein
Anleihen machen, um die Oberlänberkassa zu erhalten, und den
Staat in ben Grand zu setzen, die ihm in vieler Beziehung von
der Verfassung auferlegten Pflichten zu erfüllen. Herr
Präsident meine Herren! Die Tendenz der Radikalen geht auf
nichts Anderes, als darauf, die vom Staat verfassungsmäßig
übernommenen Pflichten zu erfüllen; nun glauben sie, dieses
könne nicht in der Ihnen heule vom RegierungSralh
vorgeschlagenen F0'.m geschehen. Der DskrelSentwurf sagt aus-
drück.ich, das Anleihen werde gemacht, um die lausenden
Ausgaben der verschiedenen Verwaltungen zu bestreiten. Nebenbei

wird uns allerdings gesagt, daß da« Anleihen noch tnS-
besonderr dazu dienen solle, die Oderländerkasse zu speisen,
allein daß buses geschehen solle, dafür enthält der Entwurf-
Beschluß zum Theil gar keine Garantie und zum Theil sagt
er nicht, wie viel von dem Anleihen für daS Eine und wie
viel für daS Andere verwendet werb-n solle Herr Stämpfli
hat, um zu zeigen, daß er nicht chikaniren wolle, der Regierung

einen AuSweg gezeigt und ihr den Vorschlag gemacht,
bei der Kankonalbant Geld aufzubrechen. Will die Regierung
in diesen Vorschlag eintreten, so sind auch wir einig darüber
einzurieten, will sie aber diesen Borschlag nicht annehmen, so

beharren wir in jedem Falle darauf, daß die Formen welche für
die Kontrahirung eines Anleihens vorgeschrieben sind,
beobachtet we-d-n. Der Herr Finanzdirekeor hat durchaus Unrecht,
wenn er sich nur auf den 8, 27. III. der Verfassung beruft,
denn der Art. 22 des Gesetzes über Verwaltung und Gewährleistung

des StaacSsermögens vom 8. August 1849 sagt zu
deutlich, daß Staatsanleihen, welche nicht im gleichen Rech-
nunzKjahre aus den laufenden Einnahmen zurückbezahlt werden

gleich zu behandeln seien wie die Entscheidung über die
Verminderung des KapiralvtrmögenS deS Staates. Herr
Präsident meine Herren! es kann nicht bestellten werden, daß
Staatsanleihen, welch« nicht im gleichen Rechnungsjahre aus
den laufenden Einnahmen zurückbe-ahlt werden, gleich zu
behandeln seien, wie die Entscheidung über die Verminderung
des Kapitalvermögens des Staates. Herr Präsident, meine
Herren! «S kann nicht bestellten werden, daß eine solche
Gesetzesbestimmung vorliegt und d ß das Verfahren welches durch
dieselbe vorgeschrieben wird, nicht innegehalten worden ist.
ES sei mir nun erlaubt, hier eine Erklärung abzugeben: die
linke Seiie der Versammlung hat schon viel und oft gewarnt,
es möge bei der Behandlung von Geschäften die durch daS
Gesetz vorgeschriebenen Formen beobachtet werden, und ob-
schou auf diese warnenden Stimmen keine Rücksicht genommen
wurde, hat sie eS dennoch bis rahin stets bei Warnungen bleiben

lassen. Das vorliegende Geschäft ist aber so wichtiger
Natur, daß wir eine Nichtbeachtung von Gelltz und Verfassung
nicht hingehen lassen können. Die rechte Seile der Versammlung

hat zwar zu dieser Zeit die Staatsgewalt und die Macht
in den Händen allein si- wird uns die linke Seite der
Versammlung nicht zum Miturheber des Deliktes machen können,
wie ein solches jetzt

Hcrr Präsident. Ich protestire gegen diesen Aus-
druck — — (Die rechte Seite der Versammlung erhebt sich auf
den Ausguck „Delikt.« Es entsteht von daher eine allge-
meine Bewegung. Der Präsident ermähnt die rechte Seile
der Versammlung zur Ruhe und Verlangt Vom Hrn. Bütz-
berger die Zurücknavme der gethanen Aeußerung. Nach längere-

stürmischer Unterbrechung.)

Bützberger. Ich habe daS Recht, meine Meinung
hier ungehindert auszusprechen und

Herr Präsident. Allein der Ausdruck, welchen Tie
gebraucht haben, ist eine Beleidigung.

Bützberger. s Wiederholtes aufgeregtes Sprechen meh¬

rerer Stimmen auS der Versammlung.) Ich sage allo. deß

ich, so Viel eS an mir liegt, eine Protestation gegen t>«

Vornahme des Geschäftes einlege, welche» an der Tagesordnung

behandelt werden soll. Es dürfte vielleicht eine Zeit
kommen, wo die linke Seite der Versammlung nicht nur den guten
Willen, sondern auch die Macht haben wird solchen
Gesetzesverletzungen entgegenzutreten.

Herr Präsident. Ich erkläre, daß nickt etwa die

Regierung, sondern ich die Tagesordnung festges-tzt habe;
wenn daher irgendwie ein Vorwurf zu machen ist, so ist er
mir zu machen, und nicht etwa der linken und auch nicht der
rechte» Seile der Versammlung. Ueberhaupl ist es wüntcheus-
werth, daß man hier nicht immer von einer rechten uns einer
linken Seile lp-ecke, sondern von »Uns«. Wir sind hier kein
RechlS und kein Links, sondern ein Wir. Ich will den Grund
angeben, warum ich nicht bei Eiden habe bieten lassen. ZG
halte nämlich noch die Bestimmung der Verfassung im Auge,
allein wenn ich mich in dieser Beziehung geirrt habe, so hätte
man mich aufmerksam machen sollen. Warum haben die Herren

Stämpfl« und Bützberger nicht schon am Montag auf diesen

Uebelstand aufmerksam gemacht? Wenn dieses gescheSen
wäre, so hätte ich einfach gesagt: Meine Herren! Sie haben
Recht! und ich hätte noch am Msnlag die Versammlung bei
Ellen zusammenderufen lassen. Herr Stämpfli macht daraus
aufmerksam, daß die Frage heute gleichwohl, aber nur in einer
andern Form behandelt werden könne; ich antworte aber dar-
auf mit Nein; der RegierungSrath kann lange jetzt den Saal
verlassen und einen solchen Antrag beschließen, so muß derselbe
doch zweimal 2ä Stunden auf dem Kanzleirisch liegen. IG
erkläre daher, daß eS gar keine andere Alternative gibt, als
die Sache in der vom Regierungsrarhe vorgebrachten Form
zu behandeln, oder aber gar nicht. Der Aarrag d-S Herrn
Stämpfli ist null und nichtig, und verstößt wider die Verkäs,
sung und daS Gesetz. Ich wiederhole daher : entweder müssen
wir die Sache verschieben bis zur nächsten Sitzung, oder aber
jetzt eintreten. Em« andeee Wahl haben wir nicht.

Fischer, RegiecungSrarh. Herr Präsident, meine Herren!

Ich habe namentlich auf dasjenige aufmerksam zu machen,
was bereits durch den Präsidenten berührt worden ist. Man
muß sich wohl in Acht nehmen, daß, wenn man eS sich gleich-
sam zum Verdienste anrechuen will, darauf zu dringen, daß
die Formen beobachtet werden, man dieselben nicht selbst vcr-
letze und nicht aus einen durchaus ordnungswidrigen Geschäftsgang

hindränge. Nun ist noch kein einziges Aktenstück
verlesen worden, und wir kennen ven Gegenstand selbst nock durchaus

nicht, sondern eS ist bloS darum zu thun, zu wissen, ob

man in Folge der Tagesordnung progrediren wolle, od.r aber
in Folge des gemachten Anlcag-s verschieben Wenn die so

eben von Herrn Stämpfli gemacht« Morion durchgeht, so kdn-
neu wir durchaus nichts Anderes machen, alS die Sache
verschieben. Ich wünsche dringend, d?.ß man hier nicht die Zeit
mit solchen Scharmätzttn verliere » und keine eiaemlich.«
Diskussion stattfinden lasse, sondern daß der Große Rath sich

sofort darüber auSspreche, ob er eintreten wolle, oder nicht.

S t ä m p k l i. Es wird mir der Vorwurf gemacht, ich
hätte meinen Antrag früher st.-llen sollen; ich will den Grund
angebe», warum dieses nicht geschehen ist. AIS ich auf den
Trakianden die Anleihensfrage iah, dachte ich mir sogleich, der
RegierungSrath werde die einschlägigen Gesetzesbestimmung nicht
gekannt haben, und ich hätte daher denselben sogleich zu An-
fang der Woche auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, wenn
ich nicht von einem Mitglieds der SraatswirlhschaftSkommis-
fion gehört hätte, der Antrag werde dahin gehen, blos bei der
Bank einen Ausbruch zu machen. Gestern Nachmittags kam
nun H»rr RegierungSstatthalter Karlen zu mir. und fragte
«ich, ob zu Behandlung diese« Geschäfts nicht bei Eiden
geboten werden müsse. Ich antwortete ihm, daß dieses allerdings

meine Meinung sei, und er machte nun daS Präsidium
auf diesen Uebelstand aufmerksam; allein eS war bereits zu
spät. Man kann mir daher nicht den Borwurf machen, daß
ich irgendwie chikaniren wolle, um so weniger, da ich dem



Regierungsrathe selbst einen Susweg zeigen, um die Sache

heute gleichwohl zu behandeln.

(US verlangen mehrere Mitglieder daS Wo t.)

Herr Präsident. Es handelt sich hier blos um die

Abänderung der Tagesordnung, und darüber wurde sonst nie
eine Diskussion gestaltet; ich habe bis dahin sprechen lassen,
weil ich die Uebung habe, lieber zu viel, als zu wenig zuzu-
lissen, allein wenn wir den ganzen Tag über diesen Gegenstand

streiten wollen, so kommen wir zu keinem Ziel. Noch

hat Hr. Niggeler daS Wort; allein dann muß ich die Umfrage
schließen. Ich erkläre noch einmal î die Trakranden sind eine

Sache d»s Präsidiums, und nicht deS Regierungsrarhs. Wenn
nun der Regierungsrarh dieselbe auch allfälliz entworfen hat,
so habe ich doch dieselbe nach Belieben ändern können. SS
ist meine Unterschrift, die auf dem Circular steht, und nicht
diejenige des Präsident-n des RegierungSrathS. Wenn daher
irgendwie ein Borwurf zu machen ist, so kann er Niemanden
treffe», als mich.

Niggeler. Ich will mich gemäß der Meinung deS

Präsidiums möglichst kurz fassen. Bor Allem aus weis« ich

den Borwurf zurück, daß man nicht schon früher auf die

erwähnte Gesetzesbestimmung aufmerksam gemacht habe. Ich
glaubte nämlich btS dahin, daß Diejenigen, welche regieren
wollen, die Gesetze kennen sollen; und wenn sie sich dagegen
verstoßen, so find sie selbst daran schuld, nicht Andere. SS
scheint überhaupt, vom Präsidium werden die Formen ebenso

wenig genau beobachtet, als vom RegierungSrathe; wenigstens
hält daS Präsidium seine Reden stelS auf dem Präsidentenstuhl,
während es dafür abtreten und den Vorsitz dem Vizepräsidenten

überlassen soll. Herr Präsident, meine Herren! ob wir
heute in die Anleihensfraze eintreten wollen, oder nicht, kann

unmöglich zweifelhaft sein; wir haben ein ganz b-stimmleS Gesetz,

und daher fragt e» sich nur, ob man sagen wolle: Gesetz

hin, Gesetz her — oder ob wir dasselbe halten wollen. W-ll
man es nicht halten, so erlaube ich mir. auf die Folgen
aufmerksam zu machen. Wenn der Beschluß nicht in der gesetzt

lichm Form gefaßt wordin ist, glauben Sie, man werde gleichwohl

Geld bekommen? Glauben S-e, wenn später einmal eine

andere Richtung wieder die Macht bekommt — (uns daß dieses

Vielleicht schon bald geschehe, ist mehr als wahrscheinlich)
glauben Sie, «in anderer Großer Rath werde bann schuldig

sein, dieses Anleihen zurückzugeben, und er werde sich durch

einen Beschluß gebunden erachten, welche in einer gesetzwidrigen

Form gefaßt worden ist? StaakSoeränderungen sind

immerhin möglich, und wenn daher daS Gesetz aussrücklich sagt,

zu Gültigkeit eineS Beschlusse« seien gewisse Formen nöthig,
so mögen Sie zusehen, wer Ihnen Geld gibt, wenn Sie die

gesetzlichen Formen verletze». Herr Präsident, meine Herren!
Mein Wunsch ist es ebenfalls, der Oberlänberkass- zu helfen,
und eS w'rd wohl N.-mand in der Versammlung sein, welcher
diese? nicht gerne thun möchte, allein so, wie unS der Snt-
wurf d«S V-schlusseS vorgelegt wird, läßt er die Möglichkeit,
da» Geld auch ander« nämftch für die laufende Verwaltung
,u Verwenden. Wenn man daher wirk.ich die Oberläuderkasse

speisen will, warum nimm: man denn nicht den Antrag deS

Herrn Stämpfli an, wonach ein; gleich große Summe zu d-e-

sem Zweck- auf der Bank erhoben werden soll? SS wurde
gesagt, man könnte einem daherigen Antrag des R-gierungS-
ratheS gleichwohl heute nicht in Behandlung n-hmen, weil er

nicht zweimal 24 Stunden auf dem Kanzleitisch gewesen sei.

Diele Ansicht ist aber unrichtig, indem der Gegenstand, welcher

behandelt werden soll, bereits länger, als die gesetzliche

Zeit auf dem Kanzleiîtsch liegt. ES braucht nichts KndereS,

als daß die Regierung den Antrag der StaatSwirchschaftsksw-
mission annimmt, uns unter den Motiven dasjenige streicht,

waS sich nicht aus die Oberländer Hypothekarkasse bezieht.

Statt eS der Regierung fakultativ zu lassen, entweder ein An-
leihen zu erheben, oder aber Geld bei der Bank aufzubrechen,

muß man ihr ferner einen bestimmten Auftrag geben. Wird
der Antrag auf dies- Weise msdifizirt, so können wir denselben

sogleich in Behandlung ziehen.
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A u b r y. Einige Worte nur in Betreff der Ordnungsmetion.

Wenn man überhaupt ruhiger, und nicht so
leidenschaftlich wäre, so würden die Geschäfte nur besser gehen, wofür

daS Land uns Dank zollen würde. Ich weiß wohl, daß
man in der Rechlssprache sagt, man habe 24 Stunden, um
seinen Richter zu schimpfen; allein eS scheint mir, die 24 Stunden

sollten bereits abgelaufen sein, so baß eS an der Zeit wäre,
mit Ernst zu Werke zu gehen. Die angeregte Frage halte ich
für unbegründet; auch war die StaalSwirrhschaftSkommisston
nicht der Ansicht, daß man durch Erhebung eineS Kredits zur
Deckung der Ausgaben pro 1850 der Verfassung und den
Gesetzen zuwiderhandeln würde. Ich sehe im Gesetze keine Silbe,
welche die Einberufung deS Großen Raths bei Eiden
vorschreibt, wenn eS sich nur um ein Anleihen, wie daS vorliegend«,

handelt, wodurch daS Scaatsvermögen keineswegs
angegriffen wird. Man will einfach der Oberländer Hypothekarkasse

zu Hülfe kommen, und im Stande sein, die laufenden
Ausgaben pro 1850 zu bestreiken; nichlS weiter! Ungeachtet
deS Büchleins, daS über unsere Finanzverhältnisse herausgegeben

worden ist, wurde auf den Bericht deS FinanzdirekcorS
hin von der Kommission einstimmig erkannt, man müsse mit
außerordentlichen HültSquellen daS Oberland unterstützen.
(Herr Aubiy iiitnprelirr hier das Gesetz und die Verfassung.)
Sie, meine Herren! welche behaupten, die Linke zu bilden,
so seien Sie link», dagegen habe ich nichlS; ich aber will recht
handeln. Ich will die dilatorischen Gründe, die angebracht
wurden, nicht eine Csikane heißen, sondern den Herrn Srämpsti
gegen Herrn Stämpfli selbst anführen. Er sagt: Aendern Sie die
Farm, wie ich sie beantragt, und dann wird man ungehindert
eintreten können. Ich aber sage: NichlS hindert, den Anträgen

deS Herrn Stämpfli beizupflichten, welche zug, Ziele führen,

und nichts Anderes enthalten, als den ersten Theil der
von der SlaatSwirlhschaflSkommiffion gemachten Vorschläge.
Herr Niggeler fordert die Regierung auf, ihren Entwurf
abzuändern ; thut man aber dieß, so wird derselbe nach dem
Reglement 24 Stunden auf dem Kanzleirische liegen müssen. Dieß
AlleS sind Einwürfe, die im Grunde nur Kindereien find» ES
gibt Leur«, die nicht gerne neben der Macht sitzen, wenn sie

.»« Minderheit find. Die M-jorität und die Minorität sind
jedoch die Folgen unserer demokratischen Institute. In politischen

Sachen war ich viel öfters t« der Minderheit, als in
der Mehrheit; hier wie im RegierungSrathe habe ich Vieles
ausgehalten, und dessen ungeachtet bi« ich immer gesund
geblieben. Herr Präsident, meine Herren! Wenn— wie man
uns «s ahne» läßt — Herr Stämpfli wieder an die Spitze
kömmt, nun bann, ---- so w»l.ben wir diesen Wechsel der
Gunst unS wieder gefallen lassen; in diesem Falle wird er seinen

Anträgen mehr Gewicht geben können Indessen find die
Kassen leer, und die Verfassung, die daS Grundgesetz bildet,
Verlangt, daß «an gegenüber dem Oberlande Wort Halle. Ich
wünsche, daß man eintrete; waS drnn die Verfassung und die
Gesetze verletzen könnte, kann man immerhin weglassen. In
dieser Beziehung werde» wir Alle einig sein.

Herr Regierungspräsident. Es ist wieder der
Fall, waS mir schon letzthin begegnet ist, daß ich mil en in
ein« Deliberation komme, deren Anfang ich ignorire. Ich
erlaube mir aber darüber dessenungeachtet ein Paar Worte,
indem ich glaube, den Stand de« Geschäfts nicht unrichtig auf-
gefaßt zu haben. Die Regierung bringt den Antrag, ein
Staatsanleihen von Fe. 800,000 zu machen, hauptsächlich um
den Bestimmungen der Verfassung ein Genüge leisten zu
können. Heute nun macht man Schwierigkeiten in Bezug auf die
Behandlung di-ftS.Gegenstandes und stützt sich dabei ebenfalls
auf die Verfassung. So gebietet uns die Verfassung auf der
einen Seite, die Behandlung vorzunehmen, während sie auf
der andern Seile uns wieder entgegensteht. In Bezug auf die
Materie nöthigt unS die Verfassung, daS Anleihen zu machen ;
bezüglich der Form dagegen tritt sie unS in den Weg. Herr
Präsident, meine Herren l ich halte dafür, auf den heutigen
Tag bei Eiden zusammenzubieten, sei durchaus überflüssig ge-
wesen. Vor allem aus sagt uns die Verfassung K. 27, liu. III.
b. bloß, daß bei Eiden einzuberufen sei, wenn eine Sntschei-
dung übe? die „Verminderung des Kapitalvermögens dkS Staats"
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zu fassen ist; unter einer folgenden Ziffer und ganz getrennt
von der so eben erwähnten Vorschrift fi i?en Sie dann eine

Bestimmung über die Anleihen deS Staates, welche nicht als
bloße Vorschüsse durch «bicchnung im gleichen Jahre getilgt
werden. Wer den betreffenden Paragraph der Verfassung zur
Hand nimmt, wird es unmöglich übersehen, daß diese zwei
Gegenstände durchaus getrennt find und baß die Vorschrift, eS solle
bei Eiden geboten werden, bloß auf den erster«, nicht aber auf
den letztern sich bezieht. Dazu kommt aber noch ein anderer

Grund; eS wurde auf gestern zur Vornahme der Wahlen be-

reitö bei Eiden geboren; glauben Sie nun, es müsse heute
wieder bei Eiden geboten werden. Ich erlau> e mir eine einzige

Frage: meine Herren, ge etzt, daS gestrige Wahlgeschäfr hat e

gestern so lange aufgehalten, baß eS am gleichen Tage nicht
zu Ende hätte gebracht werden können; glauben Sie nun,
man Härte heute mit diesem Geschäfte nicht fortfahren dürfen,
weil nicht auch auf heute bei Eiden geboten worden sei?

Dieses wird wohl Niemand behaupten wollen. Ich begreife
überhaupt nicht, warum man eine so große Wichtigkeit auf
diesen Gegenstand legt; sobald ein ansehnlicher Theil der

Versammlung glaubt, eS solle zur Behandlung d,r Sache bei

Eiden geboten werden, so wünsche ich, daß nicht progredirl
werde, so lange nicht bei Eiden geboren ist; ich frage dann

nicht, ob der Etmvurf haarscharf nach der Verfassung begrün-
bet sei oder nicht, nur müssen wir uns über die Folgen davon
klar machen. ES kann dann, wenn wir auS diesem Grunds
da» Nichteintreren in den Antrag des Rezierungsrakh«
beschließen, von der Behandlung eineS anderweitigen Antrage»,
sei eS nun der StaatSwirthschaftskommission oder eines Mit-
gliedS der Versammlung nicht die Rede sein, denn um einen

Antrag annehmen zu können, muß vorerst daS Eintreten be-

schlössen sein; würde aber daS Richleinlreten beschlossen, so

würde ich es darauf ankommen lassen, ob der Präsident gleichwohl

eine Berathung über den gleichen Gegenstand gestalten
kann. Ich würde eS zwar bedauern, wenn die Versammlung
nicht eintreten wollte, weil nicht bei Eiden geboten ist, allein
noch vielmehr müßte ich dann gegen ein solches Verfahren,
wie von der einen Seitee der Versammlung vorgeschlagen
worden ist, gegen ein gesetzwidriges mich aussprechcn; daß.ist
klar; allein, Herr Präsident, meine Herren, am Ende find
wir auch nicht in einer absoluten Verlegenheit, und wenn dis

Versammlung heute erkennt, es müsse bei Eiden geboten werden

und infolge davon daS Geschält bis zur nächsten Sitzung
verschoben bleivt, so wird die Negierung Mittel und Wege
finden, ihren Verpflichtungen gegen die Oberländerkasse gleichwohl

nachzukommen; diese Zusicherung kann ich Ihnen geben!
Herr Präsident, meine Herren! Man stelle daher einfach die

Vorfrage: wünscht man, daß bei Eiden geboten werde? Wird
diese Frage bejahend entschieden, io wird das ganze G-schäft
verscho.be«! und kann auf den heutigen Tag weder in der «stnen,

noch in der andern Weise behandelt werden. Beschließt man
aber daS Eintreten, so nimwr man den einen oder den andern
der gestellten Anträge an. Noch eine Bemerkung über die

Aeußerung deS H-rrn Niggcler. Er har sich erlaubt, zu
sagen, wer regieren wolle, solle auch die Gesetze kennen. Ob-
schon ich Jurist bin, so mache ich doch gar keinen Anspruch
darauf, eine vollständig» Kenntniß der Gesetze zu haben, denn
die Verwirrung in der Gesetzgebung ist so groß, daß dieseS

zur vollständigen Uninögl chkeit wird. Herr Niggeler hat ferner

gesagt, wenn wan den Grundsatz aufstellen wolle: Gesetz
hin, Gesetz her — so könne man sehen, wohin man kommen
werde. Herr Präsident, meine Herren! ES war bloß der
abgetretenen Negierung vorbehalten, fich zu diesem Grundsatze
hier offiziell zu bekennen (Die linke Seite der Bersamm-
»ung erhebt fich plötzlich; unter vielen Stimmen wird namcnt-
lich der mehrsacht Ruf vernommen: das ist nicht wahr, und
von der rechten Seite der Gegenruf: freilich ist eS wahr!
DaS Präsidium sucht die Ruhe wieder herzustellen).

Stâm p fli. Ich verlange, daß der RegierungSpräfident
zur Ordnung gewiesen werde.

Herr Regierungspräsident. Ich habe daS
Schreien lange genug ausgehalten, als ich in dieser Versamm¬

lung in der Minderheit war, und werde mich auch jetzt, wo
ich in der Mehrheit bin, dadurch nicht erschrecken lassen, wenn
man verlangt, daß ich mich berichtige, so lasse man mich doch

sprechen, und schreie man nicht so gegen mich zu. Der
Ausdruck: „Reglement hin, Reglement he:" wurde hier im Saale
ausgesprochen; dis Aeußerung ist nicht in einem Zeitungsartikel
und auch nicht konVersarionSweise oder auf der Straße geschehen,
sondern fie wurde vom Justizdirektor der abgetretenen Vermal-
tung hier ausgesprochen, vom gewes. Regierungsrathe Herrn
Jaggt hier ausgesprochen. Daß man nun den gleichen
Borwurf auch der gegenwärtigen Verwaltung mache, kann ich

unmöglich unberührt vorbeilassen. Mein Antrag geht afto

dahin, daß die Versammlung fich auStprechen möge, ob zur
Behandlung der AnleihungSlrage bei Eiden geboten werden
solle oder nicht; die Verwaltung wird auch, wenn man daS

Nichkeiiitr»ren beschließt, ihren Verpflichtungen Genüge zu
leisten wissen.

Stockmar. Ich werde auf die Spöttereien deS H rrn
Aubry NichtS erwidern, indem die vorliegende Frage zu ernsthaft

ist, um fie leichtsinnig zu behandeln. Andere Redner
haben ausrichtig gesprochen und augenscheinlich bärge hau, daß
der Große Rath zur Behandlung des in Frage stehenden
Anleihen» bei Eiden einberufen weiden müsse. Ich Halle dafür,
der Präsident solle über diese Frage gar nicht abstimmen
lassen, indsm daS G-letz fich hier bestimmt ausdrückt und die

Einberufung bei Eiden vertangl. Aber waS sollte abgestimmt
werden? Ueber di« Frage etwa, ob man die Gesetz? verletzen
wolle? Run, meine Herren, sollte diese Frage in Abstimmung
kommen, so würden wir nicht stimmen; wir verlangen, daß
der Präsident dem Gesetze nachlebe, und thut er dieß nicht, so

werden wir auch wissen, woran wir find.

v. Ganzen bach. (Schluß! Schluß!) Herr Präsident,
meine Herren! Ich muß wirklich ersuchen, daß man auS einer
solchen Formfrage keine Pacteisach» mache. Ich eik äre, daß
ich die A'ificht der Herren stämpfli und Bützbergcr vollkomme»
theile. Wenn nur die Vorschrift der Verfassung ß. 23, litt. L,
vorhanden wär,, so könnte die Sache ohne weiteres bchan-
detl werden, allein Herr Stämpfli har uns ein Gesetz vorg».
legt, weches fich so bestimmt ausspricht, daß ich glaube, et
sei bloß der großen Heftigkeit, mit welcher gesp-ochen wird,
zuzuschreiben, daß nicht die ganze Versammlung schon längst
von der Richtigkeit dieser Anficht überzeugt ist. Die Versas,
sung sagt, eS müsse zu einer Entscheidung über die Vermin-
derung deS Kapitalvermögens deS Staats bei Eiden gedott»
werden. Die von Henn Stämpfli cttirle Gesetzesbestimmung
sagt dann serner: „Anleihen deS Staates, welche nicht im
gleichen Rechnungsjahr« auS den laufenden Einnahmen zurück-
bezahlt werden, sind gleich einem Verbrauchs von zinSrragea-
dem Vermögen zu behandeln." Nun ist es hier doch offenbar
um ein Anleihen zu thun, welche« nicht duech Abrechnung im
gleichen Jahre geilgt wird, und dasselbe muß daher gleich
behandelt werden, wie «in Verbrauch von zinstragendem Ber-
wögen selbst, worüber in der Verfassung § 27, III. l». gesagt
ist: „Zur Gültigkeit einer solchen Entscheidung ist die Beistimmung

der Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen Rache»
erforderlich. Die Mitglieder find dazu bei Eiden einzuberufen."
In dieser Formfrage haben die Herren Stämpfli und Büz-
berger vollkommen Recht, und ich bitte daher die Versammlung,

das Gesetz genau zu beobachten, ohnehin hat unS de,
Herr Regierungspräsident die Zusicherung gegeben, daß sich die

Regierung selbst dann zu hellen wissen wird, wenn wir di«

Sache aufschieben. Für den zweiten Antrag deS Herrn Stämpfli
könnte ich dagegen nicht stimmen, weil ich ihn ebenfalls nicht
für gesetzmäßig Halts. Ich glaube wirklich, wenn die Regie-
rung und die Staalswirthschaftskommission diese Gefttzesbestim-
mung gegenwärtig g habt hätten (ich will durchaus keinen
Vorwurf machen, daß sie ihnen nicht gerade vorgeschwebt ist),
so hätten fie bei Vornahme des Geschäftes bei Eiden geboten.

Herr Präsident. Ich muß eine Bemerkung machen.
Dabei trere ich aber nicht vom Präfidentenfluhl ab, weil ich

nicht als Mitglied deS Großer Raths, sondern in meiner Eigen-



fLâ't als P ásiscnk sp"eHe. Wenn der Präsident sein- Anficht
als Äi?glied der Versammlung aussprechen will, so soll e?

allerdings St» Gruhl de? Prâfisenl n ve lassen, und ihn dem

V c.-prâfiv.'nten einräum.v, sobald dieses aber nicht der Fall
ist. so verlasse ich den Sruhl nicht. Meine Herren! ich erkläre
offen und frei, daß ich keu e Kenntniß von dem Gesetzcspara-
graph-n halte, welchen Herr Glämpfl? angeführt hat, und daß

ich allerdin/F bei Eiden geboten häkle, wenn mir derselbe
bekannt gewesen wäre. D - ich von mir aus die Tagesordnung
so festgest lit habe, so erkläre ich, wenn nicht etwa eins andere

Meinung fällt, daß ich daS Geschäft ans der Tagesordnung
falle» lasse und zu der Behandlung desselben in der nächsten

Sitzung besonders bei Eisen bieten lassen werde. Ich lasse

somit diesen Gegenstand fallen, und wir gehen zur Behandlung
«'.ues andern Geschäfts über.

Tscharner, ge-v. Skadtseck-lmeister. Bloß eine Frage.
Kann wirklich durch ein bloßes Ge etz die verfassungsmäßige
Besugniß des Großen RatheS beschränkt oder erweitert werden,
und kann ein solches Gesetz auf Gültigkeit Anspruch machen?

Herr Präsident. Stellen Sie ein» bestimmten An'raq
und verlangen Sie eine bestimmte Abstimmung darüber, so lasse

ich abstimmen, sonst abe- berrach e ich die Sache als erledigt.

Tscharner. Es wird der Fall sein, darüber abzustimmen,

ob ein solches Gel tz eine» K der Verfassung beschränken
könne.

Beuller sprich' fich dahin aus, er könne sich mir der
Erklärung des Präsidiums begnügen.

Mehrere Stimmen verlangen gleichwohl eà Abstimmung
über die Eintrekensfrage.

Herr Präsident. Ich glaube, da ich das Recht habe,
tie Tagesordnung festzusetzen, so könne ich fie auch von wir
auS wieder abändern.

Karlen zu Erlendach. Ich verdanke dem Herrn Präfi.
deute» bestens, daß er einmal der linken Seit« hat Gerechtigkeit

widerfahren lassen.

Herr Präsident. Zch lasse mir gar nich-S verdanken»
weder von der rechten, noch von der linken Seite; ich thue
meine Pflicht als Präsident deS Großen RatheS ohne Rückst hl
auf Jemand.

vernarb Ich trage darauk an, daß man die Mitglieder
zähle; wir werden bann wissen, waS wir zu thun haben.

Funk. Der soeben ausgesprochenen Anficht kann ich nicht
beistimmen, denn wenn die Frage entsteht, ob bei Eiden geboten

werden solle, so kann man nicht fragen, wie viel Mitglieder
anwesend seien, und wie viel fehlen. Zch ergreife übrigens

daS Wort über daS geäußerte Begehren einer Abstimmung.
Der Herr Präsident hat gesagt, er wolle die Diskussion über
diesen Gegenstand abbrechen; ich bin durchaus einverstanden»
daß diese Diskussion abg-brochen werde und wünsche daher
ebenfalls, daß die Ansammlung keine weiter« Abstimmung
beschließe.

v. Gonzenbach. Der Herr Präsident hat zwar daS
Recht, die Tag-Sordnung zu bestimmen, allein ich bestreike ihm
die Befugniß, dieselbe auch nach Belieben abzuändern, es ist

nur an der Versammlung, darüber zu entscheiden. Ein solches
Aerfahren könnte leicht ein AnteeedenS dafür werden, daß eS

dem Präsidenten ein späteres Mal mitten in einer Diskussion
in den Sinn kommen könnte, die Tagesordnung von sich amS

abzuändern.
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Abstimmung.
Die Ta-lksordnung abzubrechen und die

AmleihenSfrage zu verichieben Große Mrhiheit.
Dagegen Niemand.

Vorlrag des RegierungsrathcS und der Direktion deS

Kirchenwesen», b-treffend den Beitrag au die reformine Kirche
und Schule in Luzern.

Herr Regierungspräsident, als Berichte-statter. Zm
Jahre 1826 wurde in Luzern unter Mitwirkung sämmilichee
evangelischen und paritätischen Stände eine protestantische Kirche
und eine protestantische Schule errichtet. Die finanziellen Mittel

wurden zusammengebracht durch Beiträge der einzelnen
Kantone, und namentlich verpflichtete sich der Kanton Bern,
sowie ein anderer größerer Kanton zu einem Beitrag von je
400 Franken während der Zeit von 5 Jahren. Der Geistliche
wurde besoldet mit Fr. 2400. Zu den Kosten trug der Kanton

Luzern gar nichts oder doch wenig bei, und die evangelische
Kirche war lediglich eine geduldete. Dem Kanton Zürich wurde
eine Art vorörtltcher Leitung eingeräumt, infolge dessen er
»inen jährlichen Bericht an die übrigen beteiligten Kanton«
macht«. Die Kirche wurde einer jährlichen Visitation
unterworfen und die Mittheilung über den Znstand der Kirche und
der Schule wurde jedesmal gemacht unter dem Titel eines
VisilationsberichteS. Im Zahr 1849 hak nun Zürich seinen
Jahresbericht edenfall» mitgetheilt und zur Theilnahme an der
gewohnten jährlichen Konfer-nz eingeladen. Diese Konferenz
hat stattgefunden, und da» Protokoll derselben zeigt, daß sich

einige Stände nicht mehr geneigt zeigten, die Kirche auf gleichem

Fuße fortbestehen zu lassen, wie bisher, namentlich
erklärte Aargau zu Protokoll, eS sei zwar bereit, die protestantische
Kirche in Luzern noch ferner zu unterstütz-n, allein nur unter der
Bedingung, daß die protestantische Schule aufgehoben werde.
Der bernlsche Abgeordnete schloß sich diesem Begehren, die
Schule aufzuheben, an, und gab, jedoch ohne Vollmacht, die
Erklärung. Bern sei bloß noch für ein Zahr, nämlich für das
Jahr 1850, geneigt, den bisherige» Beitrag zu geben. Au»
dem Protokoll sieht man ferner, daß die Meinung vorwaltet,
die Regierung von Luzern solle aus daS Wahlrecht, welches
sie btSbahin bezüglich der protestantischen Geistlichen Halle,
verzichten und dasselbe auf die konkurrirenden Kanton«
übertragen, so wie serner, sie solle einige Opfer beingen, und z. B.
ein Pfarrhaus, ein SchulhauS und eine Wohnung für den
Lehrer geben. Es waltete ferner die Anficht ob, daß die
polizeilichen Beschränkungen, welchen vieler Gottesdienst bis dahin
unterworfen war, wegfallen sollten; eine solche Beschränkung
war z. B die, daß keine öffentliche Bekanntmachung von
Leichenbegängnissen stattfinden durfte. Ui?er diesen Umstände»
kam die Sache an die jetzige Regierung und diese stellt den
Antrag, daß die jährlichen Fr 400 unter der Bedingung
verabfolgt werden, daß der reformirren Gemeinde in Luzern von
diesem Kanton uncntgcldlich eine Pfarr- und Lehrerwohnung,
sowie ein taugliches Schullokal angewiesen werden, sowie ferner

unter der Bedingung, daß diese reformirte Gemeinde in
Luzern vom Staate fö-mlich anerkannt und namentlich die
verschiedenen gegen dieselbe verhäng-ea polizeilichen Beschränkungen

wegfallen. Der Beitrag ist, wenigstens nach dem Berichte
deS KantonsbuchpàrS, dieses Jahr noch nicht entrichtet worden,

so daß der Kanton Bern für das Jahr 1850 noch gar
nichts gegeben hat weder für die Kirche, noch für die Schule.
Bei Anlaß der letzicn Konferenz stimmten alle Kanrone mit
Ausnahme namentlich von Aargau dahin, daß die Schule
beibehalten werde, wel diese eine wesemlich- Bedingung zur Fort-
eristenz der Kirche selbst sei. Wollte man ot selbe ausheben,
so wäre es gerade so, wie wenn man den R krukenunrerricht
beim Militär ausheben, hingegen die größten Manöver und
Bewegungen beibehalten wollte. ES l egr ein Gutachten vor,
in welchem Zürich sehr darauf dringt, daß die protestantische
Schul« nicht aufgehoben, sondern fernerhin unterstützt werde.
Zürich sagt ferner, die Existenz der protestantischen Kirche in
Luzern sei äußerst bedroht, weil der größte Kanton seinen bis-
hertgen Beitrag zurückziehen wolle. ES Hai nämlich nicht nur

522»
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der Kanton Aargau, sondern auch Genf und Basel-Land ihre

Beitrüge auf so lange zurückgezogen, al« die Schule noch eri-

stire. Während so auf der einen Seite die finanziellen Kräfte

schwanden, ist auf der andern die Bedeutung des Institut«
wesentlich gewachsen. Die Zahl der Protestanten in Luzern

hat sich um ein Bedeutendes vermehrt und wenigstens die Hälfte
derselben find Angehörige unser» KantonS. Dazu kommt noch

ein anderer Grund. Da infolge der Bundesverfassung dcr

militärische Unterricht der SpezialWaffen centralifirt worden ist,

so hat man einen Theil der Instruktion nach Luzern verlegt,
und Viele hiesige Militär werden in Luzern instruirt. Diese

Leute wären, wenn der evangelische Gottesdienst in Luzern

einreden sollte, während ihrer JnstrukrionSzeit völlig ohne Gottes-
dienst wenn nicht außerordentliche Maßregeln getroffen wär-
den- Bei dieser Lage der Dinge macht die Regierung den Bor-
schlag, daß der Kanton Bern, wie er es früher gethan hat,
wieder die Verpflichtung eingehe, wäh.end fünf Jahren jeweilen

einen Beitrag von Fr. 400 an diese» Institut zu geben, und

zwar ohn« die Bedingung zu machen, daß die Schule vernichtet

werden müsse. Die übrigen Bedingungen find unwesentlich

und ihrer Natur nach nicht geeignet, hier vorgelegt zu werden.

ES wird dem Kanton Luzern dabei zwar nicht die Zumurhung
gemacht, daS Wahlrecht des Geistlichen aufzugeben, indem es

ganz natürlich ist, daß diejenige Regierung, innerhalb deren

Grenzen die Kirche besteht, auch den Geistlichen wählen solle,

ebensogut al» auch wir in Bern uns daS Wahlrecht des hiesigen

katholischen Geistlichen vorbehalten. Dafür verlangen wir
aber, daß auch die luzernische Regierung fich an di.sem Znsti-
tut betheilige. Sobald infolge der Bundesverfassung
protestantisch« Militär» Aufgebote nach Luzern erhalten, so haben

fi« auch einen Anspruch auf Berücksichtigung und Unterstützung
der dortigen Regierung, daher der Wunsch, daß dieselbe ein

Pfarrhaus, ein SchulhauS und ein Lehrlokal herschaffe. In
dieser Beziehung kann ich die Mittheilung machen, daß der

Stand Luzern seine Bereitwilligkeit, obgleich bloß in
allgemeinen Ausdrücken, bereits zu den Akten gegeben hat. Ferner
sollen Delegirte deS Kantons Bern bei der nächsten Versammlung

daS Begehren anbringen, daß die polizeilichen Beschrän-

kungen, welchen dieser Gottesdienst biSdahin unterwoefen war,
wegfallen; dieselben find mit dem Geiste der Zeit und mit der

neuen Bundesverfassung nicht mehr vereinbar. Neben den ma-
tericllen Gründen, welche für die gestellten Anträge sprechen,

ist es auch eine Ehrensache für d«n Kanton Bern. Der Kanton

Zürich leistet Dasjenige, was wir ebenfalls leisten sollten,

und wenigstens ich muß finden daß wir in dieser Beziehung

nicht hinter Zürich zurückblechen sollen. Ich stelle daher ehr-

erbietigst den Antrag, daß für die ô nächsten Jahre ein jewei-
ltger Beitrag von Fr. 400 erkannt werde, ohne daß man auf
der Forderung beharre, die protestantisch« Schule eingehen zu
lassen.

v. G o n z « n b ach. Ich erlaub« mir zu dieser Jnstruk-
tionserrheilung für den Konferenz-Adgeordn«t«n «inen Beisatz

zu machen. Ich hab« die Ehr«, während vierzehn Iah-
r.î diesen Konferenzen der evangelischm Stände beizuwohnen

und kann Sie versichern, daß «in paritätischer Kanton

nach dem andern die Ueberzeugung gewonnen hat, daß
die protestantische Schule durchaus überflüssig sei; die Kinder

bleiben in derselben bis zum 7len oder 8:en Jahr und
besuchen dann nachher die dortigen Stadtschulen. Da daS

katholische und daS protestantische ABC vollkommen gleich ist,
so werden sie auch in den katholischen Schulen dasselbe ohne allen
Rachcheil lernen können. Ein anderes Bedürfniß dagegen
wird durch das enge Lokal der dortigen Kirche sehr fühlbar.
Dieselbe ist so klein, daß wenn die protestantischen Abgeordneten

an der Tagsatzung diesen Gottesdienst besuchten, für
dieselben kaum Platz war. Die Lokalität besteht nämlich in der
ehemaligen Kapelle der Rnneiatur, welche kaum einen Drittel
so groß ist, a!S der Großrarhssaal, in welchem wir uns
befinden so daß der Raum eine bedeutendere Anzahl von Militärs

jedenfalls nicht fassen könnte. Da die Regierung von
Luzern über viel» Kirchen zu disponirrn hat, so könnte sie es

mit dem protestantischen Gottesdienste so machen wie man es

hier mit dem katholischen macht, h. h. sie könnte eine bereits

vorhandene Kirche den Protestanten zum Gebrauche einräumen.
Ich trage daher darauf an, daß ein besseres Lokal zur
Abhaltung deS protestantischen Gottesdienstes verlangt «erde.

Herr Präsident des RegierungsralheS. Gegen den
letzten Antrag habe ich durchaus nichts einzuwenden; dagegen
könnte ich zur Aufhebung dcr S-Sule nie und nimmer stimmen.

Es kommt mir sehr viel auf dieselbe an, obgleich die
Kinder sie schon im 8ten Jahre verlassen; ich glaube »inmal
nicht, daß es zweckmäßig sei, wenn gemischte Konfessionen
die gleichen Schulen besuchen. ES wird übrigens von der
Regierung bloß gewünscht, daß man nicht verlange, »ine

protestantisch« Schule solle nicht bestehen dürfen.

Durch das Handmehr angenommen.

vortrag deS RegierunSratheS betreffend daS

Entlassungsgesuch d»S Herrn R>gierungSrathes und
Mtlitärdirekrors Rölhlisderger.

Herr Regierungspräsident, al«Berichterstatter. Nach
einer hergebrachten Regel steht eS dem Großen Rathe nicht zu,
ein ernstliches und beharrliches Entlassungsbegehren eineS Be-
amten zu verweigern; wenigsten» so habe ich daS Verhältniß
der Beamten zum Staat« stetS aufgefaßt. Wäre es anders»
so glaube ich, meine Kollegen wären nicht ungeneigt gewesen,
dem Herrn Röthlisberger die En.lassnng zu verweigern; und
ich g-be hierseitS die Erklärung ab, daß wir eS alle im höchsten

Grade bedauern, wenn er von uns scheidet. Herr Roch,
lisberger hat aber in seinem Eatlassungsbegehren nicht mit
Unrecht geltend gemacht, daß ich dt« Erklärung der Annahme
seiner Wahl unter der Beifügung gemacht habe, er erwarte,
im Falle er später zurücktret«« sollte, so werde sein Zurücktritt
nicht zu M ßdeutungen Anlaß geben. Ich erinnere mich roch
sehr wohl, daß ich in seinem Namen diese Erklärung so

abgegeben habe, und von diesem Standpunkte aus glaube ich,
«s bleibe unS nicht» Anderes übrig, als den Herrn Röthlis-
berger auf sein beharrliches Begehren unter Verdankung der

geleisteten Dienste und unter allen Ehren zu entlassen. Etwa«
Anderes ist eS aber, ob man ihm diese Entlassung immédiat
sogleich ertheilen oder dieselbe ein wenig hinausschieben wolle.
Der Enllassnngsantrag geht auf den 1. Dezember 1850 ; ich

werde nicht zu sagen brauchen, warum gerade dieser Zeitpunkt
erwählt ist, denn Sie wissen, daß auf diesen Zeitpunkt die

gesammte BezlrkSvnwaltung neu besetzt wird. ES besteht bis
dahin in den Bezirken ein eigentliche» Provisorium, und der
NegierungSra-h wünscht, daß man die daherigen Schwierigkeiten

nicht dadurch vermehre, daß «in Regierungsralh. wel-
cher einer der nicht unwichtigstin Direktionen vorsteht, 3
Monate, nachdem er sein Amt angetreten hat, wieder entlass-n
werde.

Der Antrag wird durchS Handwehr genehmigt.

Herr Präsident. Ich ersuche nun diejenigen Mitglieder
welche gestern in daS Obergericht gewählt wordm sind,

die Erklärung abzugeben, ob sie die auf sie gefallen« Wahl
annehmen wollen.

Kernen, Oberrichter. Herr Präsident, mein« Herren
Wenn ich meinen persönlichen Neigungen hätte Folg« geben
wollen, so würde ich einen andern Beschluß gesaßt haben alS
denjenigen » welch« ich Ihnen jetzt im Begriffe bin anzukün-
digen. Mein Wunsch ging dahin, nie mehr eine Beamtung
zu bekleiden, sondern im Privatleben zu verbleiben. Gestern
haben Sie mich nun auf eine für mich ehrenvolle Weise zu einem
Mitgl'edi- deS ObergerichteS ernannt. Ich sehe in dieser Wahl
einen Ruf deS Baterlandes, welchem nach meiner Anficht jeder
Bürger zu folgen verpflichtet ist, und erkläre daher die An-
nähme meiner Wahl. Ich werde mich bemühen, die Pflichten



«eineö AmteS treu und gewissenhaft zu «fällen und danke
Zhnen für das mir bewiesene Zutrauen.

Weber, Oberrichter. Ich habe die Pflich', Ihrem
ehrenvollem Rute zu entsprechen; ich danke für das erwiesene
Zutrauen und bitt«, mich nach meinen Handlungen zu
beurtheilen. Ich nehme die auf mich gefallene W.hl an.

Hebler, Oberrichter. Ich habe eine hohe Achtung vor
einer Stellung, welche über alle Parteiungen erhaben ist und
einzig das Prinzip der Gerechtigkeit im Auge haben und daS
Gesetz verwirklichen soll. Ich habe die Wahl geprüft und kann
mich entschließen, die mir gegebene Stellung unter Verdan-
kuvg des bewiesenen Zutrauens anzunehmen.

Tscharn er, Oberrichter. Ich danke noch einmal für
daS mir geschenkte Zutrauen und erkläre die Annahme der auf
mich gefallenen Wahl.

Die Herren Kirnen, Weber, H ebler und Tschar-
«er werden sofort durch da« Präsidium al« Oberrichter
beeidigt.

Herr Präsident. Herr Ritschard ist natürlich nicht
in Bern anwesend, ebenso ist auch Herr Belrichard nicht da,
und Beide haben die Erklärung der Annahme der Wahl noch
nicht abgegeben. Da der Große Rath heute auseinander geht,
so wird eS nothwendig sein, zu beschließen, diese beiden Herren
sollen vom Obergerichte selbst beeidigt werden.

Durch das Handmehr angenommen.

Herr Präsident. Herr Großrath Neukomm wurde
gestern zu einem Verwalter der Strafanstalten in Bern
ernannt, die AnnahmSerklärung liegt eigentlich schon in der
vorausgegangenen Anschreibung für diese Stelle und ist daher
überflüssig. Die Beeidigung wird noch nicht stattfinden
können» weil Herr Neukomm vor Allem auS die mit diesem Anne
verbundene Bürgschaft zu leisten hat. SS wird daher zu
beschließen sein, daß die Beeidigung erfolge, wmn die Bürgschaft

geleistet ist, und daß die Beeidigung vor dem RegierungS-
rath stattfinden soll«. Ich frage daher die Mitglieder de« Großen
Rathes, so wie auch den Präsidenten dcS RegierungsrathcS
an, ob sie mir diesem Vorschlag« einverstanden find.

Herr Regierungspräsident. Ich muß diese
Anficht durchaus unterstützen.

Durch daS Handmehr angenommen.

Herr Präsident. Die zu Suppléante» deS Oberge-
sichtS erwählten Personen find ebenfalls nicht anwesend, und
eS wird mit denselben gleich zu halten lein, wie mir den
abwesenden Mitgliedern deS ObergerichrS selbst

Durch daS Handmehr angenommen.

Vortrag des Regierung s rathes, betreffend ein«
an Herr S p eiS e g g er, früher Pfarrer in Diemtingen und
dermal Amsoldingen, zu ertheilende Gratifikation.

Herr Präsident des NegierungsratheS, als
Berichterstatter. Herr SpllSegger war früher Pfarrer in Diemtigen
und hatt« in dieser Eigenschaft zwei zu dieser Pfarrei gehörende

Filiale zu besorgen. Nach Mitgab« der Akten ist eines
d eser Filiale zwei und da« andere drei Stunden von der
Hauplkirche entfernt. Infolge mehrerer frühern Beschlüsse hat
der Pfarrer zu Diemtigen für die Bedienung dieser Filiale zu
verschiedenen Zeiten Gratifikationen erhalten, jedoch ohne daß
für die ihm zugesprochene Summe dieser Ausdruck einer
Gratifikation gebraucht worden wär». Wir brauchen nun auf den
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heutigen Tag diesen NuSdruck deßwegen weil zum ersten Male,
alS der Betrag von 200 Fr. gegeben wurde, dies-S ausdrück-
lich mit der Bemerkung geschah, eS solle diese« keine Konsequenz

für die Zukunft machen. Herr Pfarrer Speisegger hat
demnach einen Entschädigungsanspruch, welcher zwar in der
Billigkeit, nicht abes in strengem Reckt begründet ist. Diese
Gratifikation wurde ihm bereit» 2 Mlle und zwar zum 2cen
Mal am 8. April 1846 nach einer 10jähng«n Bedienung deS

FilialS ertheilt; g genwärtig spricht er nun die elbe zum 3 en
und auch zum letzten Mal aus, da er gegenwärtig uicht
mehr Pfarrer in Diemtingen, sondern du Amsoldingen ist.
Der Antrag deS Regierungsrathes g-ht dahin, ihm die
Gratifikation wieder zukommen zu lassen, da die Zahl der Jahre,
für welche er um die Gratifikation einkommt, nicht 10 Jahre
ausmachen, so ist ihm auch nicht die ganze Gratifikation von
200 Fr. zu verabreichen, sondern die entsprechende Summe ist
jetzt 150 Fr. Bei der Berathung diese« Antrages erhoben sich
im RegierungSrathe Zweifel, indem einige Stimmen bemerkten,

wenn die Leistung gegenüber dem H.nn SpeiSegger auf
einem rechtlichen Anspruch beruhe, so brauche man dafür nicht
die Genehmigung des Großen Rathe« einzuholen; seien e« aber
bloß Billigkeitsrücksichten, aus denen man ihm früher etwa«
gegeben habe und jetzt ebenfall» geb«, so gehöre die Sache
durchaus vor den Großen Rath. Der Regierungsrath wie«
daher daS Geschäft an die Kirchendirektion zurück, um diese
Frage noch näher untersuchen zu lassen. Mein Urtheil geht
nun dahin, Herr Speisegger habe zwar den höchsten Anspruch,
den man vom Standpunkte der Billigkeit aus haben kann,
einen rechtlichen Anspruch hingegen komme ihm nicht zu, und
der Regierungsrath wieS demnach die Sache an die Kompetenz
deS Großen Rathes. Der RegierungSrath ist einverstanden,
daß man die Vergütung geben solle, denn die Besorgung deS

Filials ist ein unangenehmer und beschwerlicher Dienst.
Dagegen soll die Bedienung des Filial« fortfahren, den Charakter

einer nicht freiwilligen Bedienung zu haben, damit nichr
ein späterer Beamter auS einer allfälliqen Gratifikation ein
AntecedenS herleiten könne. Aus diesem Grunde wird die
Sache der Genehmigung d-s Großen Rathe« unterlegt.

Bützberqer. Ich bin so frei, anzufragen, in welcher
BesoldungSklasse fich Herr Speisegger befinde. Hat er nur
eine geringe Besoldung, so möchte ich ihm allerdings etwa«
zukommen lassen; ist er aber in der höchsten Besoldungsklasse,
so könnte man eS bei seinem gewöhnlichen Einkommen
verbleiben lassen.

Herr Regierungspräsident, al« Berichterstatter.
Auf diese Frage k-nn ich leider die gewünschte Auskunft diesen
Augenblick nicht geben, indem ich die Besoldungstabelle nichr
gerade bet der Hand habe. Da ich den Herrn Pfarrer Speisegger

auch nicht persönlich kenne, so kann ich nicht einmal auf
das Ungefähr nach seinem Alter die Klasse bestimmen, in welche
er fich, nach Vielem zu schließen, befinden möchte. Dieses ,st
aber kein Grund; denn wenn er fich auch in einer höheren
Klasse befindet, so wäre seines vorgerückten Alters halber das
ohnehin mühsame Filial nur noch beschwerlicher für ihn. (Einige
Mitglieder wechseln mit dem Herrn Berichterstatter mehrere
Worte.) Nach den Altersangaben, wllche man mir soeben

macht, dürfte er ungefähr in der BesoldungSklasse von Fr. 1600
sein.

Bützberger. In diesem Fall möchte ich den Antrag
unterstützen.

Durch's Handmehr angenommen.

Vortrag des NegierungsratheS, betreffend ein Smschä-
digungsgesuch der Aktiengesellschaft der Ursenbach-Waltrigen-
Slraße.

Herr Bau direkt or, a!S Berichterstatter. Zu Anfang
der Bierzigerjahre waren eine bedeutende Menge Vorstellungen
auS dem Emmenthal und dem Oberaargau die Veranlassung,
daß Pläne ausgenommen wurden, um diese beiden Landcsge-
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genden durch eine Straße zu verbinden. Es stunden
hauptsächlich zwei Linien in Frage, nämlich erstens diejenige von
Waltrigen über Urseribach, welche etwas näher war. allein
durch keine Ortschaften, wenigstens durch keine größern, führte;
und zweitens die Linie über WalterSwyl, welche ven Vortheil
hatte, daß fie durch ein Pfarrdorf führte, allein dafür elwaS
länger war. Nachdem die Sache lange Zeit untersucht worden
und die beiden Gegenden, durch welche die zwei Pläne die
Straßenlinie andeuteten, in förmlichen Streit gerathen waren,
kamen die Verhandlungen vor den Großen Rath. DaS Bau-
deparremenr machte mit dem RegierungSrarh den Borschlag,
die Linie über WalterSwyl auszuführen, weil dieses ein Pfarrdorf

ist; der Große Rarh sah dagegen die Sache anders an
und beschloß, die U senbach Walkrigen-Slraße auszuführen.
EvtNluell hatte das Baudepartement ten Antrag gestellt, eine
Summe von 30,000 Fr. zu diesem Unternehmen beizusteuern.
Allein auch von diesem eventuellen Antrag wich der Große
Rath ab und sehte den Beitrag auf die ganz ausnahmsweise
hohe Summe von 40 000 Fr. Die Staatsbeilräg« belaufen
sich sonst gewöhnlich aus einen Drittel oder die Hälfte der Ge-
sammtkosten. D e Straße selbst wurde durch eine Aklienge-
scllschaft ausgeführt, mir welcher eS im gegenwärtigen Jahre
zur Abrechnung gekommen ist. Diese Gesellschaft verlangt nun
erstens: der Große Rarh möge beschließen, daß die Aktiengesellschaft

der Ursendacl-Waltrigenstraße für die nicht deviSge«
mäßen, auf Befehl des Herrn Ingenieur Kocher, als des von
der Baudiretlion beauftragten Beamten, vorgenommenen Mehr-
und Trrraarbeiten vom Staat entschädigt werde; zweitens:
der RegielungSralh sei zu beauftragen, über das Maß der
Entschädigung mit der Gesellschaft in Unterhandlung zu treten;
und drittens: der Belauf der Entschädigung sei durch Urtheil
deS kompetenten Gerichts zu bestimmen, falls die Unterhandlungen

zu keinem Ergebnisse führen sollten. Dsr RegierungS-
rath hat nun mehrere Gründe» diesem G.suche nicht zu
entsprechen. Bor Allem aus wäre eS nämlich eine Unbilltgkeit
gegenüber allen übrigen Gegenden und Ortschaften, welche
ebenfalls Straßen bauten und dafür bedeutende Op er bringen
mußten; die Staatsbürger sollen alle gleich behandelt werde».
ES steht im Fernern dem Staate in Folg« deS Beschlusses der
Waltrigen U senbachstcaße noch eine bedeutende Ausgabe bevor.
Die Gemeinde WalterSwyl hat nämlich, da diese Straße nicht
durch WalterSwyl führt, wiederholt eine Straße verlangt, und
der Staat wird auch die ihm durch da« Gesetz auferlegte Pflicht
gegenüber WalterSwyl erfüllen müssen. Ein fernerer Grund,
nicht einzutreten, ist der, daß die Straße, um welche eS sich
handelt, noch gar nicht vollendet ist. Auf einer ziemlich langen
Strecke ist fie in einem äußerst schlechten Zustande, und um
diese Strecke herzustillen, wird die Sraalshüife ohnehin i»
Anspruch genommen werten müssen. Endlich tragen wir auch
deßhalb auf Abweisung an, weil die Baukrcdile für diesis Jahr
bereits ausgesetzt sind und kein« Summ« dafür bewilligt wurde,
dem vorliegenden Gesuch in Mehreren! oder Minderem zu ent-
tprechen. Ich bin daher so frei, im Namen der Regierung
daraus anzutragen, eS möchte über das Gesuch der «siienge-
sellichafr der Oeschenbachst^aße zur Tagesordnung geschritten
werte.".

Bütz berger. Ich bin so frei, den Antrag zu stellen,
daß entgegen dem vortrage deS RegierungSrakheS den Petenten
für ihre Mehrarbeiten eine billige Entschädigung zuerkannt
werde. Was billig sei, könnte dann die Regierung noch durch
Sachverständige ermitteln lassen. Der Herr Berichterstalter
deS RcgierungsratheS sagt. eS sei kein Rechtsgrund vor-
Handen, um dem Gesuche zu entsprechen. Ich zweifle daran,
ob ditses richtig ist, und gebe beinahe der Meinung Raum,
daß allerdings solche RechtSgründe vorhanden seien. Wenn der
Große Rath nicht eintritt, so ist eS möglich, daß die Sache
statt durch vom RegierungSrath ernannte Sachverständige durch
d.e Gerichte auSgemittelt werden muß; jedenfalls sind Gründe
der höchsten Billigkeit vorhanden, und sogar die Regierung
anerkennt ja, daß die Aktiengesellschaft mehr gethan habe, als
sie nach dem DeviS hätte thun müssen. Wer genießt den Nutzen
der Unternehmung? Offenbar nicht die Aktiengesellschaft, denn
d»s» verfolgte rein gemeinnützige Zwecke, sondern der Staat.

Dazu kommt noch ein anderer Grund. Im Plan und D v!S

war ausdrücklich gesagt, wie die Straße gebaut werden soll,
und auf diese Grundlage hin wurden die 40,000 Fr. für das
Unternehmen bewilligt; rechtlich wäre sonach die Akiiengesell-
fchafl nicht schuldig gewesen, ein Mehre-eS zu thun. Nachher
zeigte eS sich, daß dieses und jenes im Plan nicht berücksichtigt
worden sei, und daß namentlich noch Stützmauern, Abzugs-
gräben, Seitenschalen :e gemacht werden mußten, welche nicht
devistrt waren. ES entstund nun für die Aktiengesellschaft
die Frage, ob sie dieseS ebenfalls machen oder aber dies-Schwierigkeiten

einfach ignoriren und sich lediglich an den Plan Hai.
ten solle. Hätte sie dieses L-tzlere gethan, so wäre die Straße
schlecht gebaut und der Zweck deS gemeinnützigen UntnnehmeuS
nicht erreicht worden. Nun gab der leitende Ingenieur (wenn
ich nicht irre, so war eS der jetzige Oberingenieu: Koche') zu
Verschiedenen Malen die Zusicherung, wenn sich solche nicht
vorherges-hene, im Devis überg'ngene Schwurigkriten zeigen,
so sollen sie dieselben im Interesse der S raße beseiligen. Auf
diese Zusicherung hin übernahm die Ak iengelellschaft diese Meàr»
arbeiten, und eS wäre demnach unbillig, wenn ihr diesilbea
nicht vergütet würden.

G y g a r. Es befremdet mich sehr, daß der Antrag der
R gierung so ausfallen konnte, uns ich will so frei sein,
wenigstens zu versuchen, der hohen Versammlung eine ander»
Meinung beizubringen. Unter dem 2 Dez. 1844 wurde die
Oeschendachstraße vom Großen Rathe beschlossen; und auf die-
sea Beschluß stütze ich mich. Zi gleicher Zeit wurde erkannt,
eS solle ein Beitrag von Fr. 40 000 an dieselbe gegeben werden.

Die Straße war auf Fr. 60 000 devistrt, und der
beschlossene Beitrag beläuft sich somit auf zwei Drittel der Ge-
sammtkosten. Dem Beschlusse des Großen RalheS wurde der
Vorbehalt beigefügt, daß daS Baudeparrement das Recht
haben solle, „kleine Abänderungen von sich aus machen zu dar-
fen." Nun gibt eS bekanntlich bei jedem Bau solche kleinere
Abänderungen, allein welches find nun im vorliegenden Falle
die sogenannten kleinen Abänderungen, welche der Baudirek-
tion vorbehalten blieben? Sie kosteten die Aktiengesellschaft
nicht rbentger, als Fr. 8353 16 Rp., also mehr ais den Steu
Theil des ganzen StaarsbeitragS und ungefähr den 7ren Theil
der Gesammtkoften. Wenn man aber den 7cen Theil der ganzen

Kosten nur „kleine Abänderungen" nennen kann, so weiß
lch dann nicht mehr, waS man unter großen Abänderungen
zu verstehen hat. Am 27. Juni — ich erinnere mich nicht
mehr, von welchem Zahre — befahl man der Aktiengesellschaft,
daS Straßenstück von Hofe» bis Oeschenbach, eine Strecke von
nicht weniger alS 5700 Fuß, um 1 Schuh höber zu bauen,
weil man im Plane auf die Wasserableitungen keine Rücksicht
genommen habe. Diese Abände nag allein kostete die Gesellschaft

nicht weniger alS 22i0 Fr. Ich bin nun der Meinung,
wenn ein Ingenieur eine Straße entwirft, so soll er darauf
sehen, ob bei der planirten Höhe das Wasser ablaufen könne,
oder nicht. Glauben Sie, man könne die Ak iengesellschafr
anhalten auf eigene Kosten solche Abänderungen zu mache»?
Ich kann ferner mit dem Herrn Baudirektor nicht übereinstimmen,

daß die mehrfachen Seitenschalen, Akten, Dohlen u. f. w.,
welch« an verschiedenen Stellen, nicht nur auf der genannten
Slraßenstrecke oberhalb Höfen, sondern auch noch auf andern
Punkten angebracht werden maßten, nur kleine Abänderungen
genannt werden können. Zu Allem diesem kommt noch ein
anderer wesentlicher Umstand. Die Straße war nämlich zu
16 Schuh Breite devistrt; waS befahl nun Herr Ingenieur
Kocher? Daß man die Srraße 10'/, Schuh breit mache t Dieses

ist ebmfallS eine bedeutende Abänderung, welche ans der
ganzen Slraßenstrecke eine große Kostensveränderung verursachte.

Herr Kocher hatte übrigens ganz recht, dies- Anordnung

zu machen, denn er sah, daß diese Straße ein« der am
meisten gebrauchten s in werde; freilich Härte er der
Aktiengesellschaft die Zusicherung der Entschädigung schriftlich geben
sollen; wenn man aber die Petenten abweiSt, so werden sie

den Weg deß Rechtens betreten, und durch Zeugen den Beweis
leisten, daß ihnen der Befehl und Zusicherung der Vergütung
gegeben wurde. Dir Regierung stützt ihren schriftlichen
Abweisungsantrag namentlich darauf, daß die Straße doch nicht



mehr gekostet habe, alS zu Anfang d-visict worden sei; allein
warum kostete sie nicht mehr? Einzig deßhalb, weil die
Ausführung durch Aktionärs, und nicht durch den Staat selbst
geschah. Hätte der Staat selbst gebaut, so waren die Kosten
gewiß auf 80,000 Fr. gestiegen. Der Herr Baudireklor hat
sich soeben darauf gestützt, daß für dieses Jahr kein Kredit
vorhanden sei» um eine E-uichädigung zu geben. Dieses ist
aber nach meinem Dafürhalten ein sehr unstichhaltiger Grund;
es fragt sich hier einfach: Haben die Aktionärs nach Billig»
keirS- oder RechtSgründen etwaS zu fordern? Und wenn diese

Frage b-jahi werden muß, so sollen sie auch eine Entschädigung

erhalte»; wenn im gegenwärtigen ZahreSdüdget kein
Kredit ausgesetzt ist, so werden sich die Aktionärs natürlich
gern dazu bequemen, bis zum nächsten Jahr zu warten. ES
ist demnach kein rechtlicher Grund vorhanden, um daS Gesuch
abzuweisen, weil Herr Ingenieur Kocher selbst befohlen hat,
di« Straße so zu bauen, wie eS von d?n Aktionär» geschehen
ist, uns die getroffenen Abänderungen '/? der sämmtlichen Kosten

betragen; ferner, und hauptsächlich aber deßhalb, weil zu
gleicher Zeit mir dem AbänderungSbefehl auch die Zusicherung
gegeben wurde, daß wenn die Gesellschaft so baue, der Staat
sie in k-inem Fall- im Stiche lassen werke. Der Beweis dafür

könnte durch die Akten selbst geleistet werden, allein dieselben

gingen bet einem Brand zu WalterSwyl, welcher daö Hau»
eine» Aktionär» betraf, unter, Herr Kocher wird aber die
betreffenden Korrespondenzen wahrscheinlich in sein« Korrespoa-
denzenbücher eingeschrieben haben-, und die Aktionärs dürften
wohl in den Fall kommen, später diese Korrespondenzenbücher
alS Beweismittel anzurufen Die 40 aufgenommenen Aktien
sind gegenwärtig in Besitz von 7 oder 3 Personen die übrigen

Aktionär» sind zum Theil finanziell zu Grunde gegangen.
Da dies« 7 oder 3 Personen durch ihre Bemühungen, ohn«
welche die Straße gar nicht zu Stande gekommen wäre» dem

ganz-n Lande einen migemeinen Nutzen gebracht haben, so wäre
eS unbillig, wenn nun die ganze Last einzig auf ihnen haften
sollte; üb-rdieß haben dies« Leute an baarem Geld wenigstens
Z —4000 Fr. beigetragen. Ich ziehe demnach den Schluß, daß
die Regierung beauftragt werde, den Fall zu untersuchen, und
daraufhin mit den Petenteii über eine billige Entschädigung
zu unterhandeln; im Falle die Parteien über den Entschádi-
gungSbecrag nicht einig werden könnten, so sollte die Sache
einem Schiedsgericht überkragen werde». Der Herr Baudireklor

wird vielleicht im Schluß-apporte noch einwenden, daß die
Gesellschaft überhoben worden sei, ein Straßcnstück auszuführen,

weil die Weiher Waltrigenstraße gegen daS HäusermooS
zu ausgeführt worden sei, wodurch die Gesellschaft Fr. 3230
habe ersparen können Dieses ist allerdings richtig, allein selbst
wenn man diese Fr 3280 von den Kosten für Mehrarbeiten
abzieht, so bleibt imme hin noch eine Summe von Fr. 4573.
Man wi-d sich vielleicht auch darauf berufen, daß die Aktionärs

gesagt haben, sie wollen diese Minderarbeit mir den
Mehrarbeiten weklschlagen lassen; dieses wird aber von ihrer Seite
«n/schieden in Abrede gestellt.

F r i e d l i.. Ich erlaub« mir auch, üöer diesen Gegenstand

einige Worte zu sprechen. Es wurde schon lange
zwischen dem Oberaargau und dem Emmenthal eine VeebindungS-
Araße gewünscht. Die Oeschenbachstraße ist nun die geradeste
und kürz ste Linie, welche man ausführen konnte; man wollt«
die Ausführung den Gemeinden U senbach und Oescheabach
übertragen; diese lehnten ader den Antrag ad» wnl sie sahen,
daß daS Unternehmen sie in finanzieller Beziehung doch zu
weit führen könnte. Es bildete sich auf diese» hin eine
Gesellschaft von gem.nnnütz gm Männern, welche es unternahmen,
die Straße zu bauen, welche aber so große Verluste erlitten,
daß Einige von ihnen ganz ruiai l wurden. ES wurde nun
bereits deutlich gesagt, daß Mehrarbeiten nothwendig geworden

seien, und wenn man das nicht anerkennt und eine
Vergütung dafür auSs-ßf, so werden die Aktionärs den Staat
rechtlich belangen. ES hat mich gefreut, zu hören, daß Herr
Bützberger die Sache empfahl; wenn er nichts gesagt hätte, so

hält« eS für ihn vielleicht ein felteS Prozeßlein zu führen ge-
geben; eS freut mich, zu seh », daß er so viel Vaterlandsliebe
hat, die Sache gegen sein eigene» Interesse zu empfchlen.
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Der Herr Vaudirektor bat gesagt, man solle eine Gegend halten,

wie die andere. Gerade dieses möchte ich auch, und ich
wünsche daher, daß man diese Gegend nicht in zu großem Scha-
den lasse. Andere Landestheile, in welchen Straßen gebaut
worden find, brauchten dafür nicht nur nichts zu geben, sondern

man mußte ihnen noch Lansentschädigungen bezahlen.
Ich möchte daher die Petenten bestens empfehlen.

R e iche n b ach. Ich erlaube mir auch ein Wort zur
Empfehlung deS Gesuchs, und zwar nicht nur auö den
Rücksichten, welchen Herr Friedli un» so eben vorgebracht hat, also
«icht nur auS Rechts- und BilligkeitSgründen, sondern gerade
in Rücksicht auf dasjenige, was der Herr Baudireklor selbst
angebracht hat, nämlich, es solle eine Gegend g-halten werben,

wie die andere. Bei der Straße von Rüerau nach Af-
foliern war nämlich ganz das Nämliche der Fall, waS hier
vorliegt; auch diese Straße war nur auf 1k Schuh devifirt,
und mußte in Folge eines Auftrags des leitenden Ingenieurs
breiter gemacht werden. Der Unternehmer forderte für diese

Breilermachung eine Entschädigung, und obgleich der Staat
zuerst dies« Forderung conrestirt», so richtete er sie nachher doch
aus. Weil daher bereits in einem ähnlichen Falle entsprochen
wurde, so möchte ich auch hier entsprechen.

Geiser, Oberst. Ich will mich bemühen, nicht zu
wiederholen. Der vorliegende verhandlungsgegenfland ist ein

solcher, daß dabei gewiß viele Mitglieder in Verlegenheit kommen

werden, wie sie stimmen sollen. Auf der eis-en Seite
stehen Recht und Billigkeit, und auf der andern Seit« sind

Konsequenzen zu befürchten. Nach allem demjenigen, waS
bereits angebracht worden ist, werden wir wohl den sichersten

Weg gehen, wenn wir beschließen, — und ich stelle daher den
förmlichen Antrag, daß die Sache auf Ort und Stelle selbst

untersucht werde, und zwar sowohl vom Baudireklor als von
dem Ingenieur, welcher die Sache geleitet hat, und welcher
noch am Leben ist, und sogar im Amte steht; zugleich müssen
auch die Aktionärs, von denen ebenfalls noch einige am Leben
sind» beigezogen werden. ES wird sich bei einer solchen
Untersuchung dann ergeben, daß die Gesellschaft ihre Ausgabe
erfüllt, und sogar noch mehr gethan hat» alS sie eigentlich
thun mußte. Ich glaube auch » eS sei nur recht und billig,
ihr für die Mehrarbeiten eine Entschädigung zu geben. Ich
zweifle nicht, daß die Herren Großräthe der betreffenden Lau-
desrheile sich an dem zu nehmenden Augenschein interessiren,
und demselben beiwohnen werden. Auf diese Untersuchung
hin kann man dann ohne Zweifel am sichersten beschließen,
waS recht und billig sei.

Z. I. L e h m a n n. Ich schließe mich ebenfalls dem

Empfehlungsantrage an Die Erbauung der Waltrigen-Ursen-
bachstcaße ist wirklich eine der größten Wohlthaten, w«lÄe im
Straßenbau dem Lande erwiesen worden ist. Weil, wie bereits
g-sagt worden ist. bloS noch wenig- Aktionärs vorhanden find,
welche die entstandenen Mehrausgaben zu tragen haben, während

andere finanziell zu Grunde gegangen find, so müßte ich
eS auch höchst unbillig sinken, wenn diese noch übrigen Aktionärs

die ganze Last allein tragen sollten, deren Nutzen dem

ganzen Lande zu gut kommt. Wenn der Herr Baudireklor
an Ort und Stell« wäre, so würde er gewiß eine andere Meinung

bekommen, alS er auseinandergesetzt hat.

Morgenlhaler. Ich möchte ebenfalls das Gesuch

unterstützen, und zwar um so mehr, alS ich die betreffenden

Rechnungen selbst eingesehen und untersucht habe. Aus diesen

Rechnungen habe ich die Ueberzeugung geschöpft, daß die
Petenten im Recht sind. Ich unt«rstütze demnach den Antrag deS

Herrn Oberst Geiser» daß die SaKe an Ort und Stelle näher
untersucht werde. Ich will im Uebrigen nicht weitläufig sei«,
sondern empfehle einfach die Sache besten».

Herr Berichterstatter. Auf die gefallenen
Gegenanträge will ich mir erlauben, den Sachverhalt, wie er mir
bekannt ist, dem Großen Rathe mitzutheilen. SS wurde ge-
sagt, der Staat habe die Uebernehmer veranlaßt, viel mehr
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Arbeiten zu machen, alS devisirt worden seien. Ich glaube
nicht, daß dieses in dem Maße vorhanden sei, wie He?r Gygar
bchauptec hat, jedenfalls war eine Summe von Fr. 6318 für
Unvorhergesehenes in der Beilragssumme inbegriffen. Herr
Gygar Hal angebracht, eS sei z. B. besohlen worden, Seilen-
schalen anzubringen. Dieses ist ganz richtig, allein die Unker-
nhmer wußten schon damals, als sie den Bau avfimgen, sehr
wohl, daß sie dieses machen mußten; es heißr im Bertrag«
ausdrücklich (der Redner lieSt mehrere Stellen auS dem Vertrage
ab) ÄS wurde ferner behauptet, die Straße sei ursprünglich
zu 16 Schuh Breite devisirt gewesen, und nachher habe man
mir nichtS, dir nichts befohlen, dieselbe 2V Schuh breit zu
machen. Ich will in dieser Beziehung den z. 3 des Vertrags
ablesen. (Der Redner liest denselben.) Als der Devis
gemacht wurde, ging man nämlich von der Vermuthung auS, cS

sei daS Steinmaterial durch den Oeschenbachgraben schwer zu
erhalten, und auS diesem Grunde wurden keine Seitenschalen
devisirt; als sich aber ergab, daß in der Holen bei Ursenbach
und an andern Partien der Straße sich überall schöne Stein-
und Kiesgruben in der Nähe zeigten, so wurden auch in dem

Bauvertrag dieselben nachgeholt, und die Gesellschaft legre duse
Schalen an, auch wurde angeordnet, daß die Straße so breit
gemacht werd«, wie sie ursprünglich devisirt war. Da eS im
Act. 3 dcà Dekretes vom Jahre 1844 heißt, daß eS dem
Baudepartement freistehe, allfällige kleine Abänderungen im Interesse

deS BaueS selbst vormnehmen, so haben die Baubehörden
in dieser Beziehung ihr« Kompetenz nicht überschritten, denn
dieses ist gerade eine solche kleine Abänderung. Di« Anklage
eines übereilten Devises widerlegt sich dadurch, daß die Straße
statt Fr. 60,000, wie devisirt worden war, bloß Ar. 53,304
kostete; die Gesellschaft macht also an der Devissumme der
Fr. 60,000 eine Ersparniß von Fr. 1695, und anstatt daß sie

die unter allen Umständen in Aussicht gestellt noch zuzuschießende

Summe von Fr. 20.000 hat zuschießen müssen, bleiben
ihr nur noch beizutragen Fr. 18,304 Das Verhältniß ist übrigens

nicht ganz gleich, wie cS in andern Lande»geg«nden ist;
man sagte nämlich, diese Gegend solle gleichschalten werden,
wie andere, und eS solle daher dem Gesuche entsprochen werden.

ES waren aber anfänglich 2 Linien abgesteckt, und eS

wäre im Interesse deS Staates gewesen, diejenige über WalteS-
nyl auszuführen; der Große Rath hat aber ein Anderes
beschlossen, und eS erwachsen daher dem Staat durch die Walters-
wylstraße neue Kosten, wenn daher die betreffende Geg«nd den
Vortheil einer nähern Straße haben will, s» soll sie dafür auch
einig«,Opfer bringen. Was die Zusicherungen betrifft» welche
Herr Ingenieur Kocher damals den Unternehmern gegeben
haben soll, so habe ich darüber mit ihm keine Rücksprache genommen,

Herr Kocher bat mir aber noch diesen Morgen erklärt,
daß der damalige Präsident d<S BaudeparkemrniS, Herr Re-
gierungSralh Bigler, diese Zusicherung gegeben; dieser ist aber
gestorben. Daß ein rechtlicher Grund zu einer Entschädigung
vorhanden sei, glaube ich nicht, wenigstens kann ich eS auS
den Akten nicht finden.

Abstimmung.
Einzutrete» Große Mehrheit.
Sofort einzutreten Minderheit.
Die Sache zu verschieben und näher zu us-

tersuchen Geoße Mehrheit.

Vortrag der Direktion deö Innern, betreffend die Petition,

welche die Verbesserung des Looses der untern Klassen
»wegen.

Wortrag
a n

den Negkerungsrath.

Herr Präsitent,
Mein» Herren!

Sie haben der Direktion deS Innern eine an den Große«
Rath gerichtete, in mehreren Erewplarm gleichlautende, ge¬

druckte Vorstellung zur Berichterstattung zugewiesen, welche
mit dem Begehren schließt: der Große Rath möchte beförderlichst

diejenigen Verfügungen treffen, die ein« durchgreifende
Verbesserung des Schicksals der untern Klassen bezwecken.

Diese Vorstellungen sind unterzeichnet:
1) Vom Handwerker- und Gewerbsverein von Sumiswald;
2) vom gemeinnützigen Berein auf dem Wasen; 3) vom HülfS-
vereia in Bern; 4) vom VaterlanderlandSverein in Bern;
endlich 5) vom HülfSver«in der Ortschaft Urtmen.

Die Direktion des Innern glaubt nun vor Allem in
formeller Hinsicht bemerklich machen zu sollen, daß diese Vereine
keine vom Staat anerkannte Korporationen find und daß daher

die fraglichen Vorstellungen jebenfaUS nur insoweit zu
berücksichtigen sind, als den Personen, welche dieselben unterzeichnet

haben, in ihrer Eigenschaft als Staatsbürger daS Petitionsrecht

zusteht.
Die Bittsteller geben, nachdem sie eine sehr grelle

Schilderung deS Zustandes der untern Klassen vorausgeschickt, die
Mittel an» welche in ihren Augen diesen Zustand verbessern
könnten.

Der Unterzeichnete hält dafür, diese Mittel seien zwar
einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen, und er ist weil
entfernt, die Anficht auSsprechea zu wollen, als Härten jene
Klassen keinen Grund zu klagen, als wäre ihr LooS nicht in
mancher Beziehung ein sehr gedrücktes zu nennen. Er hat
vielmehr schon längst die Ueberzeugung gewönne«, daß eS al» «in«
der wichtigsten Aufgaben deS Staates betrachtet werden müsse,
hier gründlich und auf die Dauer zu helfen, zumal eS

unbestreitbare Thatsache ist, daß die Klagen deS sogenannten Mit-
lelstandeS auf dem Lande je länger je lauter werden. Die von
de« B t stellern vorgeschlagenen Mitteln dürften in^eß schwerlich

zum Ziele führen.
1) Was zunächst'die höhere Besteurung auslän-

disch er A rtikel durch a uf dieselben g ele z te Pa -

tentgebühren anbelängt, so ist vorerst zu bemerken, daß
dieser Gegenstand außer den Bereich der Kantonalgesetzgebung
fällt, indem der Art. 23 der neuen Bundesverfassung daS
Zollwesen ausschließlich alS Sache deS Bundes erklärt.

Die vorgeschlagenen Besteurungen ausländischer Artikel
-l- unter dem Titel von Patentgebühren — käme aber einem
Schutzzoll gltich, und einen solchen zu erheben liegt nicht in
der Kompetenz der Kantone.

Aber auch abgesehen davon, würde der Unterzeichnete von
der Anwendung dieses Mittels, daS nirgends den beabsichtigten
Zweck erreicht hat, nachdrücklichst warnen. Dadurch, daß di«

Schweiz bisher den Grundsatz festgehalten hat, ihre Bürge»
ohne alle Einmischung von Seite deS Staat», die Gegenstände,
die sie bedürfen, da kaufen zu lassen, wo sie dieselben am besten
und am wohlfeilsten erhalten, hat sie daS aktive Vermögen be»

Gesammtheit nicht nur auf die zweckmäßigste Art geschützt,
sondern auch gnstige und finanzielle Kräfte abgehalten, sich
Industriezweigen zuzuwenden, die nur als Treibhauspflanzen d.h.
vermittelst etneS Schutzzolles gedeihen können, und die dahe»
wieder verwelken, sobald dieser aufhört.

Das Prinzip der Handelsfreiheit ist nicht nur eine de»
größten Zierden der Schweiz vor allen Völkern der Erde,
sondern sie verdankt ihm auch vi«l natürlicher» Zustände in ihren
Handels- und Gewerbsverhältnissen. alS st« andere Staaten
besitzen, die dem Grundsatz der Prohibition oder Protektion biö-
h«r gehuldigt haben.

2) Da» zweite in Anregung gebrachte Mittel, strengere
Durchführung der ReziprozitätSgrundsätze hin-
sichtlich der Fremden dürfte dagegen mehr Beachtung
verdienen. Es sind aber zwei Klassen von Fremden wohl zu
unterscheiten. Die eine Klasse ist der Nationalwohlfahrt
besonder» gefährlich, weil diejenigen, die ihr angehören, wed«,
daS geistige, noch daS materielle Nationalkapital durch ihre Arbeit

äufnen helfen, sondern als Drohnen im schweizerischen
Bienenstocke leben. Ich brauche diese Fremdlinge wohl nicht
näher zu bezeichnen; die wenigen Andeutungen werden genügen,
um einsehen zu lassen, daß eS anderer Mittel bedarf, als de»

Anwendung von ReziprozitätSzrundsätzen, um von der Last
dieser Klasse von Fremden befreit zu werden.

Die zweite Klasse von Fremden besteht auS de jenigcn,



welche nicht friere«, sondern arbeiten, und die durch ihre
Konkurrenz den eigenen Angehörigen da und dort Verdienst
wegnehmen können.

Vom national-ökonomischen Gesichtspunkt auS ist gegen
solche nichts zu erinnern, sie mehren durch ihre Arbeit daS

Narionalkapiral, und wenn sie mehr und besseres leisten, als
Einheimische, so verliert die Nationalbilanz dabei nichtS; allein
ein Staat hat auch noch andere Rücksichten zu nehmen als ein

große» HandlungshauS; für eine Republik namentlich ist «»

Scherst wichtig, so viel unabhängige Bürger als nur immer

möglich zu besitzen. Von diesem Standpunkt erscheint eS al»
Pflicht deS Staats, Fremde nicht günstiger zu behandeln, als
die eigenen Bürger. Letzteres war der Fall, so lange die Fremden

nicht gehalten wurden, für die Erfüllung solcher Pfl chten,

welche den hiesigen Angehörigen al« Staats- und GemeindS«

bürgern obliegen, wie namentlich Miltärdienst und Vormundschaften,

und von denen die Fremden befreit find, einen
Gegenwerth zu leisten. Diesem Uebelstand ist nun aber so weit
möglich abgeholfen worden durch § 6 des neuen Gewerbsge-
setzes, welcher den Fremden alS Gegenwerth in dem angedeuteten

Sinne eine besondere Gebühr auferlegt.

3) Auch die A u s setzu n g von Prämien für die

Einführung neuer Industriezweige, welche alS drittes Mittel
empfohlen wird, hält die Direktion deS Innern für passend,
obschon sie mehr von dem Eigennutz deS Einzelnen, alS von
der Unterstützung deS Staat» in dieser Beziehung erwartet.

Industriezweige, welche nicht fabrikmäßig betrieben werde»,
welche somit die häusliche Erziehung der Kinder nicht ausschließen,

wären besonder» zu empfehlen; eigentliche Fabrikindustrien
möchten wir nicht künstlich herbeirufen, sie erzeugen einzelne
Reiche und sehr viel» Arme, und können kaum alS ein Glück
für ein Land angesehen werden, zumal für ein solche» wir den

Kanton Bern, dessen Hauptindustrie Ackerbau und Viehzucht
bleiben sollen.

4) Die Ueberlassung von Land an dürftige
aber fleißige Arbeiter, welche al» viertes M trel
empfohlen wird, könnte die Direktion de» Innern, insofern
solche Landüberlassungen von Seite deS Staat» erfolgen soll,
durchaus nicht zweckmäßig finden.

Man hat sich sehr vor der Idee zu hüten, daß der Staat
verpflichtet sei, nicht nur die Armen zu erhalten, sondern auch
allen Handwerkern und Gewerbtreibenden durch diese oder jene
Mittel aufzuhelfen, auf diese Weise würde der Staat über kurz
oder lang zu einem großen Spital werden, und seine Kräfte
würden überbieß nicht ausreichen. Seine Pflichten gegen die

Bürger hat der Staat erfüllt» wenn er jedem die Möglichkeit
gehöriger Schulbildung, Freiheil sich einen Beruf zu wählen
und denselben auszuüben und endlich Schutz gegen Unsicherheit
gewährt.

Jeden Einzelnen in seinem Gewerbe zu unterstützen, kann

nicht die Aufgabe deS Staates sein.
Die Direktion deS Innern müßt« desnahen v-'r der

Anwendung dieses Mittels, al» eines gefährlichen Anfang«, der
weiter führen könnte, a!S die Antragsteller denken, warnen

Ander« verhäit sich die Sache freilich, wenn die Bittsteller
bei ihrem Antrage Gemeindland im Auge gehabt haben. Daß
die Gemeinden, welche Land besitzen, dasselbe ihren Angehörigen

zur Benutzung überlassen, ist gewiß eben so billig alS
zweckmäßig. Auch wird von Seite der Direktion deS Innern
bei der Prüfung von NntzungSreglementen stet» genau darauf
geachtet» daß die er Grundsatz Anwendung fiide, und was
besonders die Armen betrifft, so hat schon der K 85 der SraatS-
verfassung dafür gesorgt, daß dieselben in solchen Fällen nicht
unberücksichtigt bleiben.

5) WaS endlich den fünften Vorschlag anbelangt, Er-
lgß eine» den Bedürfnissen der Zeit besser
angepaßte» Sleuergesetz und Besteurung der
Erbschaften, so findet sich die Direktion de» Inner«, abgesehen

von der Frage der Zweckmäßigkeit de» Vorschlags, nicht
veranlaßt, darauf einzugehen, einerseits weil diese Frag« offenbar
in keinem direkten Zusammenhang mit dem LooS der untern
Klassen steht, welche durch da» gegenwärtige Steuergesetz wahrlich

in keiner Weise benachrheiligt werden, andererseits weil
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dieser Gegenstand jedenfalls in dcn Geschäftskreis der Finanz-
direklion fiel«.

Ich glaube nun nachgewiesen zu haben, daß einzelne der
Von den bitrstelleaden Bere nen vorgeschlagenen Mittel wegen
bestehender Gesetze nicht berücksichtigt werden können, baß an-
d.re, soweit sie zweckmäßig erscheinen» bereit« in Anwendung
gebracht werden, einige dagegen alS unausführbar betrachtet
werden müssen oder mit der vorliegenden Frage in keinem
Zusammenhang stehen.

Es dürfte aber im Weitern zu untersuchen sein, ob nicht
andere Maßregeln al» die von den Bittstellern vorgeschlagenen
zu treffen sein möchten, um da» Schicksal der untern Klassen
zu verbessern Ich erlaube mir in dieser Beziehung nur einige
wenige Andeutungen.

ES ist eine gewiß von Jedermann anerkannte Thatsache,
daß bis jetzt in unserm Kanton für tie Ausbildung des
Handwerkerstandes viel zu wenig geleistet worden ist. Während un-
verhältnißmäßige Summe« ausgegeben wurden für den an sich

gewiß sehr löblichen Zweck, den jungen Leuren, welche sich
wissenschaftlichen Berüfen widmen wollten, die Möglichk.it zu
verschaffen, sich in der Heimalh auszubilden, wurde der
Handwerkerstand beinahe ganz vernachläßigt. Und doch war e»
wohl nie nöthiger, auf eine so sorgfältige Ausbildung dieses
Stande» bedacht zu sein, alS zur Zeit, wo der Grundsatz der
unbedingten Gewerbsfreiheit proklamirt wurde, und infolge
dessen eine weit größere Zahl voü Staatsbürgern sich getrieben
füslte, einen Gewecbs- oder Handwerksberuf zu ürgr.ifen,
während gleichzeitig fremde GewerbSleute und Handwerker,
welche meistentheil» in ihrer Heimath sich in ihrem Berufe
b.sser halten vervollkommnen können» in viel höherm Maße in
Stand gesetzt wurden, dem einheimischen Handwerksstand »ine
gefährliche Konkurrenz zu machen. Sin kleiner Anfang zur
H.bung de» Handwerksstande» ist zwar gemacht worden, indem
seit einiger Zeit der Staat eine jährliche Summe aussetzt, um
arme, aber fähige Jünglinge bei tüchtigen Meistern einen Beruf

erlernen zu lassen. Allein eS sollte noch mehr geschehen,
und es dürfte namentlich die Frage der Untersuchung werth
sein, ob nicht die Ausgaben für GewerbS« und Handwerkerschulen

in ein richtigere» Verhältniß zu den Ausgaben für den
höhern wissenschaftlichen Unterricht zu bringen wären.

Eine andere Frage ist die, ob es nicht im wohlverstandenen
Interesse des Staates liege, denjenigen, welche in der Heimath
kein genügendes Auskommen finden, und in einem andern Welltheile

ihr Glück zu suchen wünschen, bei der Ausführung diese»

Vorhabens behülflich zu sein. Ist auch unser Kanton im
Grunde nicht zu den übervölkerten zu zählen, so ist doch so

Viel gewiß, daß die Zahl derer» welche sich und ihre Familie«
nur mit Müh« durchbringen können, stets in der Zunahme
begriffen ist, und daß eS für diese Leute ein Glück, für da»
Gemeindewesen aber ein Gewinn wäre, wenn sie in den Stand
gesetzt würden, sich anderSwo ein bessere» Loo» zu bereiten.
Viele Gemeinden scheinen diese Anficht zu theilen, indem
sichre Angehörigen, welche auswandern wollen, mit Reisegeld
unleistützea, und wenn diese Auslagen nicht auS dem Uebcrscvuß
der Einkünfte bestritlen werden können, die Rutzungen, welche
die Auswanderer inue gehabt haben, auf eine Reihe von Jahren

verpachten» um auf diese Weise daS den Ausgewanderten
Vorgestreckte wieder einzubringen, ein Verfahren, das d.m
Unterzeichneten so zweckmäßig erscheint, daß er eS bei jeder sie»
darbietenden Gelegenheit, namentlich wenn ihm neue Nutzung«,
reglemerue zukommen, den Gemeinden zur Annahme empfiehlt.

Der Unterzeichnete glaubt hiemit die wesentlichsten Punkte
bezeichnet zu haben, welche bei der Verbesserung de» Schicksal»
der untern Klassen in Betracht kommen können. ES dürfte
aber noch besonders hervorzuheb n sein, daß Fleiß, Sparsam-
k it und Genügsamkeit die uncrläßlichsten Eigenschaften deS

ArbeilerstandeS bleiben, und daß der Besitz dieser Tugenden
weil mehr als jede noch so eingreifende Unt rstützung deS Staates

geeignet ist, das Glück deS Handwerksmannes wahrhaft
zu begründen. Wenn die Bitist-ller behaupten, sie hätten in
ihrer Eigenschaft als Menschen und Bürger daS Recht zu
verlangen, daß ihnen geholfen werde, so verrathen diese Worte
nur zu deutlich, daß auf solche Weise einer Ansicht gehuldigt
werden will, bei teren kensiquenter Du ch'uh ung kein Staat

!25



W»

bestehen könnte. T«l U 5? zeichnete gtaubt, eS liege in der
Pflicht der Behörden, solchen Ansichten, no sie sich kundgeben,
entschieden entgegen zu t.cren, und diejenigen, welche sie

aussprechen, nicht im Glauben zu lassen, der Staat werte ihre
Wünsche erfüllen.

Der Unterzeichnete schließt mit dem Antrage, der Große
Rath möge erkennen, die Verbesserung deS Schicksals der un.
lern Klassen, soweit dieß in der Macht des Staates liegt, sei

allerdings eine seiner wichtigsten Aufgaben, es sei jedoch ge-
genwärlig nicht der Fall, in dieser Beziehung besondere Ver-
sügungen zu treffen; der Große Rath hege die Zuversicht, es

we d« der RegjerungSrath zu rechter Zeit und bei gegebenem
Anlaß die Maßnahmen, welche zu Erreichung deS angedeuteten
Zweckes angemessen erscheinen, entweder von sich auö ergreifen,
oder bei oberer Behörde beantrage».

Mit Hochachtung!

Bern, den 111. Sept. 1850.

Der Direktor deS Innern:
L. Fischer.

Herr Direktor deS Innern, als Berichtersta ter.
Der RcgseruligSrath betrachtet daS PetilionSrecht als ein wich.
ligeS und sHöneS Recht, welches Zedermann zu gute kommen
ioll, und er hat sich deßhalb zur Pfl chl gemacht, dem Gegen,
stand der vorliegenden Petition alle mögliche Sorgfalt zu schen.
k,n und nichts zu übergehen. Indessen glaube ich, es würde
zu weit führen, nachdem soeben dieser umständliche Rapport
abgelesen worden ist, noch speziell in den Gegenstand einzutreten.

Ich halte dieses um so weniger für nöthig, alâ ich einer,
s.iis den Wunsch heg?, daß der schriftliche Vorlrag in die Ver.
vandlungsblätter ausgenommen werde, indem er hauptsächlich
auf Belehrung berechnet ist und Sie auch anderseits aus dem
Schlußantiage deSRezierungsralhes entnommen haven werten,
daß ed in diesem Augenblick nicht darum zu thun sei, bestimmte
Vorkehrsn zu treffen. ES wülde daher von wenig Nutzen sein,
sich jetzt in einer weitlä, figen Diskussion über diesen Gegen-
stand zu verbreiten, sontern dieß wird eist dann den erwaue-
een Nutzen bringen, wenn bestimmte Anträge vorliegen. Sie
werten aus dem abgel-'enen Vorlcag entnommen haben, baß
mehrfache Petitionen eiugelang! sind, man möchte Verfügungen
zu Verb.sserung deS Schicksals der untern Klassen treffen. ES
,st kein Zweifel darüber, daß diesem Gegenstand die größte
Aufmerk'amkeit geschenkt werden solle, und Jedermann wird
darüber einig sein, daß cS äußerst wünkchenswerlh sei, soweit
rS sich darum handelt und soweit es möglich ist, dahin zu
gelangen, daß das Schickäl der ärm-rn Volkskünsten verbessert
werde. Allein über die Mittel ist es, obschon darüber in allen
Staaten bereilö sehr viel nachgedacht und verhandelt wurde,
sehr schwierig, sich zu vereinigen. Die Direktion deS Innern
glaubt in ihrem Vortrage wenigst.r.s Andeutungen darüber
sich erlauben zu sollen, obschon eS mir, wie bereits gesagt,
scheint, ?s sei einstweilen mehr darum zu thun, die Sache an-
zuregen und darüber Belehrungen zu geben, alö Beschlüsse zu
fassen. Ich will daher nicht ferner eintreten, sondern einfach
g-wä'tigen, ob keine Anrräge erfolgen. Vorläufig beschränke
,ch mich darauf, den Antrag des RegierungsratheS zu empfeh.
ten und den Wunsch auSzusprechen, dsß der verlesene Vorlrag
in die VerhandlungSblärtir aufgenommen werde.

Reichen b ach. Ich sehe mich auS zwei Gründen ver-
anlaßt, das Wort zu »rgreif-n. Vor Allem auS ist nämlich
zu Anfang des schriftlichen R. pporttS ein Grundsatz ausgestellt,
welcher vom Herrn Direktor des Innern nicht ausgeführt wo-,
den ist, und welcher die Ausübung deS PelitionSrechls beirifft.
Unsere Versassung giebt unter andern Garantien für vie Volks-
freiheit e-stens das Vereinsrecht und zweiten» daS Petitions,
recht. Damit ist also der Grundsatz aufgestellt, daß nicht nur
Gemeinde» und andere moralische Personell, sondern auch eigent-
liche Bereine politischer Art, welche sich auf den Grundsatz hin
gebildet haben, daß das Bereinsrechl garantirl sei, in ihrer
Gesammtheit pettliouiren können und daß von soichen Vereinen

ausgehende Petitionen nickt bloß alS von d.n j weiligen Unter.
Zeichnern, d. h. vom P äsident und Sekretär ausgehend, son.
dein als von den Vereine» herrührend zu betrachten ftien,
welche sich auf daS in der Versassung garantirl» Vereinsrechc
hin gebildet haben. Der andere Punkt, welcher mich bcwegi,
das Wort zu ergreifen, ist folgender. Ich bedaure, daß man
eine so wichtige Angelegenheit hier erst am Ende d«r Sitzung
vorbringt im Augenblick, wo alle Mitglieder im Begriffe sind,
abzureisen» und wo, wie Sie sehen, die Bänke schon bedeutend
gelichtet sind Die Frage über die Erleichterung des Schick-
salS der ärmern Klassen ist der Art, daß sie nicht durch einen
bloßen Rapport beseitigt werden kann, soiecn wir nicht in den
krankhaften Zustand gerathen wolle», in welchem sich gegen-
wärrig ankere Länder b-finden. Wenn man gegen den
Kommunismus und Socialismus, welche so oft als Parteischlag-
Wörter gebraucht werdeu, ankämpfen will, so muß man auch

vorgreifend zu Werke gehe»; allein Präventivmaßregeln lassen
sich durch einen einfachen Rapport nicht erzw cken. Ich glaube
daher, man solle der Wichtigkeit deS Gegenstandes wegen dis
Behandlung deS Geschäftes für heute verschieben; sollte man
aber gleichwohl eintreten, so stelle ich den eveiuu.-llcn Antrag,
laß eine Kommission niebergeftpt werde, um die Sache näh-r
zu untersuchen und allfällig speziellere Antrüge zu bringen, da-
mit daS LooS der ärmern Klassen wenigstens mehr berücksich-

ligt werd«, alö «S durch einen einfachen Rapport geschieht.

I. U. Lehmann. Die Armensraqe ist unstreitig eine
der allerwiStigsten, welche die Gesellschaft zu lö^en Hit, und
eS ist höchst nöihig, daß auch wir derselben alle mögliche Aui-
meik amkeir widmen. Der Herr Direktor deS Innern stimmt
zwar mit dieser Anficht überein, allein er glaubt, eS ici genug»
wenn wir dem RegicrungSralh das Vertrauen schenke», daß es

in Vieler Beziehung das Möglichste thun weide. Ich bin ebenfall«

überzeugt, daß der RegiervngSrarh thun wird, waS in
seinen Kräften steht; indess n sind, wie Herr Fftcher selbst
gesagt hat» die Ansichten sehr verschieden darüber, nie
man den Zweck erreichen könne. Die Sorge für die Armen
ist sowohl durch die christliche Lehre seîbst, al» durch die Klug-
heil und durch daS Gesetz geboten, weil durch daS Gesetz se'bst
die ArmenunlerstützungSpflichr der Gemeinden aufgehoben ist,
so darf der Groß» Rath nicht ohne weite-s sich mir einem
Rapporte begnügen, wenn der Arme hier an die Thüre des

GroßrathssaaleS klopft. Daher wânsche ich, daß der G'geit«
stand einer nähern Erörterung gewürdigt werde. Herr Prä-
stv-nr, meine Herren! Ich bin kein»r derjenigen, welche die

Begehrlichkeit der Armen steigern wollen, dieselbe ist ber-ftS
gesteigert genug, und nicht darin liegt das Glück res Men-
scken, daß er viel begehrt, sondern darin, daß er sich mit dem

Nöthigen begnügt. Allein auS Nichts kann der M-n'cv
einmal nicht leben- Wenn ich einen Blick auf die heranwachsen'e
Jugend werfe und s he, wie dieselbe im Verhältniß zu den
Reichern ungeheuer überhanv nimmt und wenn ich bedenke,
daß 10,000 Kinrer im Bctt-l und in der Verwilderung aus-
wachse», so muß ich zu dem nakürftchen Schlüsse kommen, daß
wi- vielleicht schon in 1V I hren ebensoviel Taugenichtse haben,
welche der öffentlichen Ruhe und Wohlfahrt sehr gefährlich
werden müssen, und auch daS Besitzthum der Bermöglichern
s-hr in Frage stellen werden. Einen solchen Zustand können
wir nur dadurch ve-hintern, daß wir die Arm »kinder durch
Arbeit ihr Bros verdienen lehren. Wenn daher eine solche

Krage hicher kommt, io dürfen wir nicht bloß sagen, der Rs-
gierungsralh solle sein Möglichstes thun, sondern wir selkst
müssen die Frage ernst betrachten. Ich glaube daher, wir
dürren dielen wichtigen Gegenstand jetzt nicht sä seta legen,
svwern wir sollen denselben verschieben, um ihn ipäler zu be.
handeln.

Herr Präsident. ES wurde mir ein Voewurf ge-
macht, indem Herr R-ichenbacl» sagte, »S sei auffallend, daß

man einen so wichtigen Gegenstand auf deu letzten Tag zur
B.Handlung ansetze. Ich habe aber gestern ausdrücklich
gesagt daß dieser Gegenstand für heute auf die Tagesordnung
g-brachk werde, so daß es alle.! Mitgliedern btkautit war; der



gemachte Vorwurf fällt somit eh»r auf di-jeuigen Mitglieder
zurück, welche sich bereits entfernt haben.

H-rr Berichterstatter. Es würbe angebracht, der

R-gie-ungs-ath äußer« im Bericht eine Anficht über daS Pe-
tirions?echt, welch- dasselbe gefährde. Ich antworte darauf,
daß daö Pe'ilionörschr anerkannt und alle mögliche Sorgfalt
darauf verwendet werde. Diesis beweist der Umstand, daß die

vorliegende Sache mit aller möglichen Sorgfalt untersucht worden

ist; man muß aber einen Unterschied machen in der

Form, in welcher das Petilionsrecht ausgeübt werben soll.
Wenn vereine petitioniren, vor deren Bestehen die Behörden
keine offizielle Kenntniß haben, und die daherigen Petitionen
bloß vom Präsidenten und Sekretär unterzeichnet find, so wird
es daS Natürlichste sein, die Petition auf so lange als bloß
von den Unterzeichnern ausgehend zu bewachten, bis die

betreffenden vereine sich so dargestellt haben, baß man von ihnen
Kenntniß erhalten kann. Es wurde im Uebrigen beantrag?,
den Gegenstand zu verichieben. indem er durchaus zur Unzeit
hicher gebracht worden sei- Dieser Anficht kann ich unmöglich

beipflichten, namentlich in der vorgeschlagenen Form, daß

der Gegenstand heute gar nicht zur Behandlung kommen solle.

Dagegen kann ich wich schr wohl der Ansicht anschließen, daß

eine fernere Vorberalhung stattfinden solle. Die Direktion des

Innern war überhaupt der Meinung, daß diese Sache nicht in

ihren Bereich fall« und eS solle auch noch die Bittschriften, ober
die StaatSwirlhschaftskommission ein Gutachten darüber bringen.

Wenn dieses gewünscht wird, so kann ich mich anschließen.

Daß hingegen eine besondere GroßrathSkommission nie.
dergesetzl w-rde, wäh end wir für solches bereits konstttuirre
Kommissionen haben, könnte ich nicht billigen. Den Schluß,
welchen der Regierungsralh m seinem Rapporte zieht, halleich
für durchaus gerechtfertigt. Es wäre zwar sehr wünschens-

werlh, daß man schon jetzt zu kräf.igen Maßregeln schreiten

könnte, welche geeigner wären, daSLoos der ärmecn Klaffen zu

mildern, welche sich in einem leidenden Zustande befinden; allein
etnerseitS darf man nicht vergessen, daß bloß ein Gesetz nach

dem andern an die Hand genommen werden kann und daß da»

ganze Land vor Allem aus erwartet» daß das Wk-hschaf-sge-
setz, das Brandllssekuranzgesetz, da« Gemeindegesetz und daS

Armenwesen revibirr und behandelt werden; anderseits werden

Sie begreifen, daß, nachdem em Wechsel tn den Behörden
stattgefunden, die neuen Behörden sich vor Allem aus orten«

liren müssen, damit nicht Gegenstände hieher gebracht werden,
welche nicht einer gehörigen Vordeeathung unterworfen worden
wären. ES ist daher ganz natürlich daß der Regierungsralh
Yen Antrag bringt: „Der Große Rath möge erkennen, die

Beibesserung des Schicksals der untern Klassen, o weil dieß

in der Macht deS Staates liegt, sei allerdings eüe der

wichtigsten Aufgaben; es sei jedoch gegenwärtig nicht der Fall, in
dieser Beziehung besontere V rfügungen zu treffen; der Große
Rath heg- die Zuversicht, eS werde der R-gürungSrath zu rechter

Zeit uud tut gegebenem Anlaß die Maßnahmen, welch« zu

Erreichung de^ angedeuteten Zweckes angem ssen erscheinen,

entweder von sich aus ergreifen, oder bet oberer Behörde
beantragen." Ich glaube, den Hauptpunkten begegnet zu haben,
welche in Anregung gebracht worcen sind, und habe für diese»

Augenblick nichts m-hr beizufügen.

Herr Präsident. Als Präsident der Bittschriften?»,«,
mission mache ich die Bemerkung, baß ich glaube, diese

Behörde sei mehr dazu vorhanden, um Beschwerden zu entscheiden,

in welchen der Regierungsralh selbst mehr ober weniger als
Partei Erscheint. Dieses ist der Grund, warum ich die Sache

nicht vor die Biltschriftenkommission habe bringen lass n.

Abstimmung.
Dem Grundsatze nach einzutreten. Handmehr.
Die Behandlung einstweilen zu verschieben

Für Ueberweisung der Frage an eme der be-

peit« bestehenden Kommissionen „
Sine besondere Kommission nreder-usetzen Minderheit.
Für U-berweisung an die Slaatswirthschasts

kommiffio« Mehrheit.

Wtt

Für Ueberweisung an die Bittschriftenko.nmis.
fisn Mnhe.h-l't.

Vortrag des RegierungSrakhs, betr-ff.nb die Sih-bung
der Helferei Innertkirchen (auch HaSle im Gnl, d genannt)
zu einer eigenen Pfarrei.

Herr Präsident deS RegierungSrathes, als
Berichterstatter. ES scheint bei diesem Geschäfte ein besonderes Schicksal

zu walten, indem früher, am 8. Januar 1848, als da«
Geschäft zum ersten Male vorlag, die Just z- und Polizei--
direklion den Antrag stellte, eS möchte dem G-suche entsprochen
und Jnnerlkirchen zu einer selbstständigen Pfarrei erhoben werden,

der Regierung aber entgegen diesem vorschlage, beim
Großen Rath den Antrag stellte, nicht einzutreten, bis die neue
Kirchenverfassung allgemeine Grundsätze über dergleichen
Gesuche aufgestellt haben werde. Jetzt hingegen tragt die Direktion

deS Kirchenwesens auf Verschiebung an, während der Re-
gierungSrath das Gesuch bei Ihnen empfiehlt. Ich befinde
mich daher auch heute in der nicht ganz angenehmen Stellung
eines Berichterstalters, eins andere Ansicht auseinandersetzen zu
müssen, a!S die ich persönlich theile. Die Gemeinde Innere-
kirchen zählt 1511 Einwohner, die auf 9, Ortschaften vertheilt
find; fie hat 4 Primärschulen, 50 Kinder, welche die
Unterweisung besuchen, und diese Umstände macht die Gemeinde
geltend, um von einer Hclferei zu einer Pfarre: erhoben zu wer-
dsn. A!S die Sache das frühere Mal vor den Großen Rath
kam, trat dieser in die Sache selbst nicht ein; er bcstrill zwar
daS Bedürfniß einer eig nen Pfarrei zu Innettktrchen nickt,
erkannte aber dasselbe auch nicht an, sondern faßte lediglich
den Beschluß, dies« Frage sei nicht isolirt zu behandeln,
sondern zu verschieben, bis grundsätzlich auch die Gesuche anderer
Gemeinden, welche sich in der gleichen L-ge befinden, entschieden

werten. Ganz den gleichen Standpunkt nimmt Heu e die
Direktion des Kirchenwesens ein, auch sie säest, gestützt auf den
Beschluß des großen RatheS vom Mai 1849, es sei zu wünschen,

daß vorher die Kirchensynode, welcher m solchen Sachen
ein Äorberathungörechc zukommen soll, inS Leben gerufen sei.
Dieser Wunsch ist um so mehr zu beobachten, als die Organi-
salion deS KirchenwesenS bereits eingeleitet ist. Ein Punkt,
welchen die Gemeinde Jnnerlkirchen namentlich in ihrem
Gesuche erwähnt, ist nicht richtig. nämlich der, daß durch die
Erhebung der H-lferei zu einer Pfarrei dem Staate keine Opf-r
erwachsen, indem die Helferei von Jnnerlkirchen bereit» mir
1000 Franken besoldet sei und der dortige Geistliche stetS ein
junger Mann sein und sich selten in einer höhern B-soldnngS-
klaffe, alS Von Fr. 1000 befinden w-rde. Der Helfer von
Jnnerlkirchen bezieht nämlich Fr. 1000 am ersten, nie am letzten

Tage seines Amtes und rückt in der Besoldung nicht vor,
wie die übrigen Geistlichen; das Klaff n^ystem dagegen
begreift alle Pfarrep, und sooald eine neue Planet geschaffen
wird » muß der jährliche Scaaksbeilrag an die Besoldung der
Geistlichen um Fr. l600 vermehrt werden. Dieser Punkt enthält

somit eine irrige Darstellung von Seite der Gemeinde
Jnnerlkirchen. Die Hauptfrage wird ab-« die sein: Hält man
eS im Allgemeinen wünsw-nswerkh, daß solche Begehren erst
nach Behandlung ver Kirckenorganisarion hieher gebracht wer-
den, oder will man erst einzelne solch r Begehren 'chon vorher

behandeln, weil da» Bedürfniß dazu außerordentlich dringend

ist? Der RegierungSrarh gierig in seiner Mehrheit von
dieser Anficht aus; wenn dagegen die Mehrheit deS Großen
RatheS die entgegengesetzte Anficht theilt und glaubt, im
vorliegenden Fall seien keine Gründe Vorland-», um der
Organisation deS KirchcnwelenS vorzugreifen, so wird -S am Platz
sein, zwar nicht daS Gesuch abzuweisen, sondern rea flühern
Schluß de» Großen RatheS aufrecht zu erhalten, daS G such

einstweilen nicht zu behandeln. Herr Präsident, meine Herren

Wenn zu Jnncrtkirchm gar kein G-istlicher wäre, um
für die geistlichen Bedürfniss« zu sorgen, so wär« eS aller ingS
am Platz» einen Pfarrer dorthin.zu stellen, allein man wird
mir zugeben, daß eS nicht darauf ankommt, ob man dem

Geistlichen, welcher sich bereit» dort befi det, den Tirel eines

Pfa»nö oder eine» He'ferS giebt, indem er auch mit diesem

IS5»
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letztern Titel dem Bedürfniß seiner Gemeinde so gut ent'p echen

kann, al» mit dem erstern. Der ganz« Unl rschied liegt einzig

darin, daß der Helfer zu Innerlkirchen noch in gewissen

Verpflichtungen zu andern Kirchgemeinden steht, indem er zu

Meiringen » Gurrannen und Gadmcn vikariflren muß wenn
die dortigen Geistlichen durch Krankheit an ihr.n Funklioren
verhindert sind; daraus redustrr sich die ganze Sache: Der
Helfer zu Innerlkirchen ist einstwei e i noch verpflichet, der
andern Geistlichen AuShülfe zu gewähren, und seine Gemeinde
wünscht, daß dieses nicht mehr stattzufinden brauche We n
dieses Bedürfniß so dringend ist, daß der Große Rath glaubt,
man könne vie Kirchenorganjsarion nicht abwarten, so mag er
dem Gesuch entsprechen. Ich will nicht weiter eintreten,
sondern bloß erwarten, was die Ansicht deS Gioßen RalheS ist.
AIS Berichterstatter deS RegierungSratheZ habe ich daS
Gesuch zu empfehlen.

Brunn er, R-gierungsrath. Ich will nur mir kurzen
Worten die Umstände berücksichtigen, welche die Gemeinte
Innerlkirchen zu diesem Gesuche veranlassen. Sie war früh r
»ine eigene Pfarrgemeinde. Im Jahre 1809 wurde ihr nun
der Kicchenfond entzogen und aus die beiden Gemeinden Gur-
rannen und Gadmen vertheilt. Von da an mußten die
Bewohner von Innerlkirchen nach Meiringen in die Kirche gehen.
So blieb eS bis zum Jahre 1835. Damals mußte die Regierung

wegen bedeutender Vermehrung der Bevölkerung wieber
»ine Helserei errichten. Gegenwärtig zählt die Gemeinde
Innerlkirchen 1514 Seelen, welche auf 6 Otschairen vertheilt
find; die Zahl der UnterweisungSkinder beträgt 50, und über-
dieß sind mehrere Schulen, so daß daS Bedürfniß für einen
Pfarrer wirklich fühlbar ist. Unter dem 28. Mai 1849 stellt»
die Direktion der Just-z und Polizei den Anirag, eS möchte
in Innerlkirchen eine eigene Pfarrei errichtet werden; der
Große Rath pfl chtere jedoch nicht diesem, sondern dem Antrage
deS RegierungSrathS bei, diese Angelegenheit einstweilen biS

zur Reorganisation deS Kirchenwesens zu verschiebe». Ich harre
damals die Ehre» Mitglied deS Großen Rathes zu sein, und
ich vertheidigte in dieser Eigenschaft die Interessen dieser
Gemeinde, wie ich fie auf den heutigen Tag ebenfalls noch
vertheidige. Der Grund dafür ist der, daß die Gemeinde früher
eine eigene Pfarrgemeinde bildete und ein besonderes Kirchen,
gut halte, welches ihr eigentlich auf gewalrthätige Weise ent-
rissen wurde. Diese Leute b.findcn sich oft 2 bis 3 Wochen
ganz ohne Seelsorge, weil ihr Helfer am Sonntag bald nach
Gutlannen, bald nach Gadmen oder nach Meiringen gehen
muß, um dalelbst zu predigen. Ich frage nun, ob eS billig
sei, daß der H.lfer von Innerlkirchen diele Funktionen versehe,
während Gurtannen und Gadmen zusammen nicht so viele
Bewohner haben, wie Innerlkirchen einzig. Schon dieser Um-
stand sollte genügen, dieser Gemeinde einen eigenen Seelsorger
zu geben; ohnehin hat sie bereits bedeutende Opfer gebracht.
Sie hat sich nicht dadurch abschrecken lassen, daß man ihr den
Kirchenfond entzogen hat, sondern sie hat von Neuem Glocken
angeschafft vom Werth von Fr. 3000 und eine Thurmuhr vom
Werth von Fr. 000 Der Herr Berichtersta-rer har gesagt,
in Innerlkirchen sei für einen Geistlichen gesorgt, sonst würde
man dem Gesuche gern entsprechen, ob man den Geistlichen
Helfer ober Pfarrer nenne, sei im Grund das Nämliche. Allein
gerade dieses ist nicht der Fall, denn wenn er ein Pfarrer
wäre, so hätte die Gemeinde jeden Sonntag ihren Seelsorger,
während sie jetzt bisweilen 2 bis 3 Wochen ohn» solchen ist.
Der Herr Regierungspräsident hat ferner gesagt, man solle
die neue Kirchenverfassung abwarten; eS werde dann ohne
Zweifel entsprochen werden; allein ist diese« absolut nothwendig?

soll die Gemeinde Innerlkirchen noch länger auf eine
Kirchenverfassung warten, nachdem man fie schon so lange mit
dieser Hoffnung gelröstet hat. So lange ich im G oßen Rarhe
bin und schon vorher habe ich stelS von einer Kirchenverfas-
sung sprechen hören, und dennoch ist noch keine vorhanden.
Zwar werden jetzt Anstalten getroffen, dieselbe in'S Leben zu
rufen, allein eS est noch ungewiß, wann fie fertig sein werde;
kommt fie auch wirklich zu Stande, so hat fie auf die Gemeinde
Innerlkirchen durchaus keinen Einfluß, denn so lange die
geographische Lage von Oberhasle die nämliche bleibt, wie sie

jetzt ist (und ich denke, dieselbe wird sich kaum verändern), so

ist es auch unmöglich, Innerlkirchen mit eine» and in Kireb-
gemeinde zu verbinden. Warum sollten wir dennoch nicht en'-
sprechen, da doch die Kirchenverfassung durchaus keine Aenderung

der Verhältnisse herbeiführen kann.

W yß, gew. Lehenskowmissär. Ich bin einer der eifrig,
sten Vertheidiger de» KirchenguiS, allein wenn ich dieß auch
bin, so will ich doch, daß man mit Ockonomie zu We»ke
gehen. Ein zweiter Grund ist aber der: wenn Innerlkirchen
aus einer Helferei zu einer Pfarrei erhoben wird, so ist ein

ganz gleicher Grund vorhanven, die zwei Helsereten in Buch-
holterberg und die Helserei im Grund bei Frutigen zu Pfarreien

zu machen. Die Gründe dafür find ungefähr die gleichen,
wie bei Innerlkirchen; auch die Schulen werden keinen großen
Unterschied machen. Auch das Historische, welches Herr Re-
gierungSrath Brunner angeführt hat, ist irrthümlich zilirr wor-
den. Ich glaube nun, wenn man die Sache einer nähern
Untersuchung unterwirst, so wird man vielleicht später dazu
kommen, möglicherweise die Helferei zu HaSle im Grund zu
einer Pfarrei zu machen, dann aber Gultannen und Gadmen
zu Helfereien herabzusetzen. Ich möchte daher die Sache zu
einer neuen Untersuchung zurückschicken : ob nicht die Funktionen

dem Helfer im Grund abgenommen und demjenigen von
Jnterlaken ausgelegt werden können AuS allen diesen Gründen

der Konsequenz, der Oekonomie und daß diese Verhältnisse
doch.noch untersucht werden müssen, stelle ich den Antrag,
den Vorrrag in obigem Sinne zurückzuweisen.

Stämpfli. Ich bin so frei, mitzutheilen, warum die
frühere Verwaltung dem Gesuch der Gemeinde zu Innerlkirchen
nicht beigestimmt hat. Die Justlzdirekiion wollte zwar diese

H-lferei zu einer Pfarrei erheben, allein der Groß« Rath saß:e
den Beschluß, die Frage zu verschieben bis zum Inkrafttreten
der Kirchenorganjsarion SS ist allerding« richtig, daß durch
die Erhebung zu einer Pfarrei für den Staat eine MchrauS-
gäbe von Fr. 600 per Jahr entstehen würde. Der Helfer zu
Innerlkirchen hat freie Wohnung, Land und BeHolzung, wie
jeder Pfarrer hat, dabei aber nur ein Einkommen von 1000 Fr.,
sei er nun in welchem Dienst al« er wolle. Erheben wir diese

Helferei zu einer Pfarrei, so muß man die Dorarwnssumme
an die Kirche um eine Summe von Fr. 1600 erhöh-n. Wäre
der Pfarrer von Innerlkirchen ein junger Man», so würde er
sich auch bloß in der Altersklasse von Fr. 1000 befinden und
nicht Fr. 1600 Besoldung beziehen; d-iür würde aber ein
anderer Pfarrer, welcher in ciner ältern BesoldungSklasse ist,
Fr. 2000 bis 2200 erhalten; jedenfalls würden Sie also eine

Mehrausgabe von Fr. 1600 dekretiern müssen. Sn fernerer
Grund, nicht einzutreten, ist folgender: wenn Sie für den

Helfer zu Innerlkirchen die Verpflichtung ausheben, in deu
Nachbargemeinden zu vikariflren, so müssen Si« diese Verpflich-
tung an einen der bereits bestehenden Helfer oder Pfarrer der
Umgegend übertragen, ein anderer Helfer ist nicht in der Nähe,
und ich zweifle daran, daß wir dem Helfer zu Jmerlacken diese

Verrichtungen zumuthen können, indem die Entfernung von
Jnterlaken nach Oberhasli zu groß ist. ES könnte demnach,
was die finanzielle Folgen de>r>ffc, zu der bereits berührten
Mehrausgabe von Fr. 600 noch eine solche von Fr- 1000
kommen, um einen neuen Helfer anzustellen. E« lagen hier
bereits schon früher ähnliche Begehren von Seite der Refor-
mirten im Jura vor, und obgleich wenigstens nach meiner Anficht

die dortigen Bedürfnisse viel stärker find, alS diejenigen
zu Innerlkirchen, ist man gleichwohl nicht eingetreten.

Brügger. Der Bezirk Innerlkirchen bildete früher
allerdings eine eigene Pfarrgemeinoe, und der dorrige Geistliche

mußte abwechselnd sowohl zu Gadmen, alS zu Gultannen
predigen; in den Zwanzigerjahren dagegen wurden auS Gadmen

und Gurrannen eigene Pfarreien geschaffen, Jnnerikircheu
dagegen zu einer Helferei gemacht und zwar so, daß fie neben
den geistlichen Funktionen in der Gemeinde Innerlkirchen auch
noch die AuShülfe in der Seelsorge der Nachbargemeinden har.
Der dortig» Helfer muß oft plötzlich »ach Meiringen, Gadmen

oder Gultannen gehen, um zu laufen oder zu predigen.



So erkrankte z. B. einmal plötzlich der Pfarrer zu Guttannen,
eS waren, wie eö bisweile^ Brauch ist, viele Leute von Mei-
ringen nach Znnertkirchen zur Predigt gegangen und nachdem
fie die groß» Entfernung zurückgelegt und an Ort und Stelle
angelangt waren. so zeigte eS sich dann, daß keine Predigt
sein könne, weil der Helfer plötzlich hatte fortgehen müssen.
Sehnliche» ereignet fich bisweilen; oft muß sogar der HeHer
zu Zeiten, wo die Lawinen stark fallen, von Guttannen nach
Gadmen gehen und sein Leben der größten Gefahr aussetzen.
Ich glaube demnach, es sei nur recht und billig, daß diese
Helferei in eine wirklich« Pfarrei umgewandelt werde. Wie
der Herr Regierungspräsident und Herr Etämpfli bereit»
gesagt haben, gibt es allerdings eine Vermehrung der Ausgaben,
indem der Helfer zu Jnterlaken von diesen Gegenden zu weit
entfernt ist, um daselbst AuShülfe in der Seeliorge leisten zu
können; da man aber nicht weiß, wann die Kirchenorganisation
fertig sein würd«, so möchte ich dem vorhandenen Bedürfniß
schon jetzt abhelfen.

Hiltbrunner wünscht zu vernehmen, ob die Gründe
der oft 1 bis 3 Sonntage andauernden Abwesenheit bleibender
Natur seien oder nicht. Seien die Gründe bloß vorübergehend

und z. B. bloß durch alliällige Krankheit der Pfarrer
zu Guttannen, Gadmen oder Meiringen verursacht, so sehe

er nicht ein, warum man nicht bis zum Zeitpunkt einer
Kirchenorganisation warten könne.

Brunn er, Regierungsrath. Jedenfalls hören diese
Gründe nicht auf, sondern treten bisweilen ein, indem der
Pfarrer zu Meiringen kränklich ist und diejenigen zu Gadmen
und Gulrannen auch erkranken können. Während solchen Zeiten

bleibt, wie bereits bemerkt, die Gemeinde Jnnerik-rch n
ohne Seelsorger. ES hat sich bereits ereignet, daß sogar
während der heiligen Zeit, wo da« Abendmahl ausgetheilt
werden sollte, der Pfarrer mehrere Sonntage hintereinander
abwesend war; während dieser Z-it können überdieß die Pa-
rochialdücher zu Jnnerkirchen nichr geführt und die Kinder nicht
getauft und nicht eingeschrieben werden, einzig damit unterdessen

die Gemeinden Gadmen, Gultannen oder Meiringen
ihre Kinder durch den Pfarrer zu Jnnerlkirchen taufen und ein-
schre den lass-n können.

Mützenberg. Ich erlaube mir auch ein Wort in dieser

Angelegenheit. Die Berggegenden find ohnehin g-genüb-r
diN untern Gemeinden in bedeutendem Nachtheil, indem sie

z. B. die Kinder, um zu raufen, oft stundenweit bis zum
Pfarrer tragen müssm; man sollte daher so viel als möglich
diese Nachtheile zu mildern suchen, und namentlich in der
vorliegenden Frage scheint mir dieses der Fall zu sein, da man
mit L-ichtigkeit dem Gesuche entsprechen kann. Dazu kommt
aber noch ein anderer Grund : bekanntlich bleibt ein Geistlicher
nur sa lange Helfer» bis er eine anständige Pfarrei erhallen
kann; nun ist eS aber für die betreffenden Landesgegenden sehr
nachlpeilig, wenn die Geistlichen jeden Augenblick wechseln,
indem dieselben erst dann recht wirken können, wenn fich die

Bevölkerung an sie gewöhnt und Zutrauen zu ihnen erhalten
hat. Der Geistliche zu Jnnerlkirchen leidet schon deßhalb große
Nachtheile, weil er wegen der großen Entfernung dieser
Gemeinde von den übrigen Gemeinden von andern Ortschafren
seine Lebensbedürfnisse nur mit großen Kosten fich verschossen

kann; ohnehin ist die Ausübung seines Amtes mir
außerordentlicher Mühe und oft sogar mit Lebensgefahr verbunden.
Ich möchte daher im Interesse dieser LandeSgegend den dor-
rigen Geistlichen so gut alS möglich stellen, damit er schon

durch seine Besoldung veranlaßt werde, nicht bei der ersten
Gelegenheit wegzugehen.

I. U. Lehmann bemerkt, daß daS Bedürfniß nicht so

groß sei, daß man nicht die Kirchenorganisalion abwarten
könnte. Da übrigens im Oberlande eine sehr gesunde Luft
fei, so werden die Pfarrer in der Umgegend von Jnnerlkirchen
wohl nicht allzuhäufig erkranken und der Helfer zu Jnnerlkirchen

daher auch nur selten in den Fall kommen, seine
Gemeinde zu verlassen, um an andern Orten zu funklionireu.
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HerrBeriÄtersta tter. Herr Präsident, meine Herren!
Sie haben die Gründe für und gegen wiederholt und ausführlich

anbringen hören. Ein Ausdruck des Herrn Brunner
könnte mißverstanden werden, indem er sagt« : man gebe doch
der Gemeinde Jnnerkirchen einen Seelsorger. Einen solchen
hat sie aber bereits; nur muß derselbe noch andern Pfarrern
Aushülfe leisten. Es kann somit AlleS auf die Frage zurückgeführt

werden: Soll der dortige Geistliche statt „Helfer" in
Zukunft „Pfarrer" heißen und soll er eine wandelbare Besoldung

nebst der Pflicht zur AuShülfe in andern Gemeinen haben
oder soll er ein- fire Besoldung beziehen? Der Ausdruck de»
Herrn Brunner ist denn auch wirklich mißverstanden worden,
indem Herr Hiltbrunner dadurch zum Glauben veranlaßt wurde,
der dortige Helfer müsse zu regelmäßig wiederkehrenden Zeiten
wochenlang auö seiner Gemeinde abwesend sein; dieses ist aber
nicht der Fall. Der Art. 5 deS Dekrets Vom 16. Mai 1835
sagt ausdrücklich: Der Helfer zu HaSle im Grund übernimmt
in seinem Helfereibezirk olle pfarramrlichen Funktionen, so wie
die spezielle Seelsorge nach den Vorschriften der Predigerordnung."

Ferner sagt der Art. 7 : „ Ueberdieß hat er den drei
Pfarrern zu Meiringen, Gadmen und Guttannen die nöthige
Hülfest» leisten nach den in der Pcedigerordnung enthaltenen
Vorschriften." Wenn der Pfarrer zu Gadmen krank ist und
der Helfer zu Jnnerlkirchen für denselben predigen muß, so
kann er allerdings nicht zu gleicher Zeit in Jnnerlkirchen
predigen allein wenn er nicht nach Gadmen geht, wa» ist dann
die Folge? Die Folge ist einfach die, daß in Gadmen
Niemand predigt und die Gemeinde ohne Seelsorger ist. Gerade
so ist eS edensallS, wenn der Pfarrer zu Meiringen erkrankt:
geht in einem solchen Fall der Helfer von Jnnerkirchen nicht nach
Meiringen; so muß dort der Gottesdienst ausgesetzt werden,
geht er aber hin, so muß er in Jnnerkirchen unterbleiben.
WaS daS Taufen betrifft, so könnte man die Aeußerung deS

Herrn Brunner so verstehen, als ob der Helfer zu Jnnert-
klrchen nicht daS Recht Härte, daselbst zu taufen; dieses ist aber
unrichtig ; er darf allerv ngS taufen » nur wird er daran
verhindert» wenn er in Gadmen funklionireu muß. Wenn er
aber für den tranken Pfarrer zu Gadmen oder Meiringen nicht
dahin geht, so ist die Folge einfach die, daß die dortigen Kinder

ungeraufr bleiben müssen. Diese Nachtheile heben sich
somit auf. WaS die finanziellen Folgen betrifft, so entsteht nicht
nur eine Mehrausgabe von 600 Fr. durch ti« Errichtung einer
Pfarrei, sondern auch eine fernere M-hrauSgabe durch die
Bestellung des andern Heller», indem auS natürlichen Gründen
der Helfer von Jnlerlaken in jenen entfernten Gegend-n keine
Aushülse gewähren kann. Nach meinem Antrage wird über den
Werih dtS Gesuches gar nicht entschieden» sondern man
verschiebt einfach den Entscheid » bis die Kircbenverfassang
erlassen sein wird. ES find übrigen« kaum 14 Tag« verflossen,
seitdem ein ähnlich S Gesuch abgewiesen worden ist, nämlich
dasjenige der hiesigen Gemeindsbehörden, daß an der Kirche
znm heil. Geist noch eine Helfern errichtet werde. Später
wird man in daS Gesuch leicht eintreten und vielleicht dadurch
ohne große finanzielle Opfer Hülfe gewähren können, daß
man zwar in Jnnerlkirchen eine Pfarrei errichtet, eine der
Pfarreien zu Gadmen oder Gultannen in eine Helferei
verwandelt; einen solchen Beschluß können wir aber heute
unmöglich fassen, wenn wir nicht die ganze Frage auS ihrem
Zusammenhange reißen wollen. Al» Berichterstatter des Re-
gierun^SraihiS muß ich Ihnen indessen die Ansicht dieser
Behörde empfehlen.

Abstimmung.
Nach dem Antrage des Regierungsrathes dem Gesuch

sofort zu entsprechen Minderheit.
Nach dem Antrag« der Kirchendireklion dasselbe erst

zu behandeln, wenn die Kirchenorganisation
erlassen sein wird Mehrheit.

Herr Präsident. Auf an mich gestellt, Anfrage und um
Mißverständnisse zu vermeiden theile ich mir, daß Herr Groß,
rath Srockmar mir in Betreff der von ihm angekandigleu In-
terpellalion wegen der Wahl deS Buchhalter» und Lehrers der
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Strafanstalt in Pruntrut erklärt hat, er lasse, nachdem Herr
RegierungSrath Moschard ihm gesprächweise über diesen Gegenstand

Auskunft gegeben habe, dieselbe fallen, um den Großen
Rath nicht »»nöthiger Weise aufzuhalten.

Moschard. Nachdem Herr Stockmar der Regierung
so ernsthafte Vorwürfe gemacht und eine so gehässige Beschul-
digung in diese Versammlung geworfen hatte, ohne daß ich
ihm nur hätte antworten können, verlangte ich von ihm
Erläuterungen ; dieß ist alleS. Wollen Sie dulden, meine Herren

daß man solche Beschuldigungen vorbringe, ohne
Hiewider den Betreffenden diese Gelegenheit zu verschaffen, sich zu
vertheidigen? — —

Herr Präsident. Ich erklär?, daß gar keine
Vorwürfe gemacht werden dürfen. Herr Stockmar hat mir gesagt,
er lasse seine Interpellation fallen, weil er bereits gesprächsweise

vou Herrn Moschard darüber Auskunft erhalten habe;
eS darf daher lediglich nur eine Berichtigung, sonst aber nichts
angebracht werden.

Herr Präsident deS RegierungSrathes. ES ist denn
doch eine famle Sache, daß wenn Anklagen hieher kommen,
man dieselben hintendeein, wenn die Regierung sie beantworten

will fallen läßt; so kommen solche Anklagen in die öffentlichen

Blätter und in das Verhandlungsblatt des Großen
Rathes ohne daß eine Rechtfertigung dagegen möglich ist.

Herr Präsident. Daß Herr Stockmar die Interpellation

nicht anbringt, darüber ist ihm durchaus kein Vorwurf
zu machen; ich habe ihn ersucht, die Sache einstweilen liegen
zu lassen, weil andere wichtige Geschäfte uns nicht erlauben,
dieselbe im gegenwärtigen Augenblicke vorzunehmen. Wäre
Herr Stockmar selbst diesen Augenblick anwesend, so würde er
gewiß diese Interpellation st.llen, nur damit man nicht glaube,
er lasse sie auS andern Gründen fallen; hält« man damals
den Herrn Stockmar ausreden lassen, so wäre jetzt die Sache
abgethan.

Brunn er, RegierungSrath. Ich frage: hat H-rr
Stockmar seine Interpellation förmlich zurückgezogen oder
nicht?

Herr Präsident. Ich kann keine andere Auskunst
geben, alS Herr Srockmar habe mir gesagt, er lasse sie
fallen.

Tscha r ner, gew. Stadtseckelmnster. Man sollte we-
uigstens der Regierung Gelegenheit geben, sich zu rechtfertigen.

W yß, gew. Lehenskommissär. Ich nehme die Interpellation
in meinem Namen wieder auf und verlange, daß die

Regierung jetzt Auskunft gebe.

Herr Präsident. Gut, ich gebe Ihnen daS Wort,
allein nicht für jetzt! Ich setze diese Sache erst für die künftige

Sitzung auf die Tagesordnung. Ich erkläre hiemit die
Sitzung des Givß n RatpeS für geschloffen.

Dem Präsidenten und Vizepräsidenten wird die Vollmacht
ertheilt, daS Protokoll der letzt.» Sitzung, vom 28. September,

von sich auS zu genehmigen.

Schluß der Sitzung und der Session um 12»/« Uhr.

Verzeichnis
der seil dem 8. April 1850 eingelangten Zuschrift«-».

Vom 16. Mai.
1) Einspräche von Einwohnern von Rohrbach gegen die

dortigen Wahlen in den Großen Rath.

2) Gesuch von 38 Einwohnern von B«rn »
eS möchte ter

Gemeinde Bern die Ausübung der Ortspolizei wieder

eniivgen, uns sie zur Vergütung der dem Staate dadmch
auffallenden Kosten angehalten werden.

3) Gesuch mehrerer Einwohner von Bern um Genehmigung
der vom Negierungsrarhe in Folge der letzten Ruhksts-
rungen getroffenen Maßnahmen.

Vom 12. Juni.

4) Gesuch einer Anzahl Tagiöhner zu Wahrern, laß ihnen
zur entzogenen Arbeit wieder verbolfen. und der Lira-
ßenaufseher Simon gehörig beaufsichtigt werde.

5) Anzeige deS Herrn Abbe Belet, daß er den Titel eines
EhrenkämmererS des Papstes niev»rlege und für die Groß-
rathsstclle optire.

6) Vorstellung deS Simon Zulauf, jünger, zu Langenthaft
im Namen einer Volksversammlung, Ersparnisse im
Staatshaushalte ,e. bezweckend.

7) Strafnachlaßgesuch deS Sylvester L-rf auS dem Kanton
Aargau.

8) Strafnachlaßgesuch deS Anton Maillat von Coartc-ko^r.
S) „ deS Johann Ulrich Käser von Klà-

dietwyl.

Vom 21. Juni.
10) Strafnachlaßgesuch des Johann Maurer von Völligen.
11) Vorstellung der Gemeinde Lützeiflüh und andece Gemein¬

den um Herabsetzung der HundSlare.
12) Bußnachlaßgesuch der Erbschaft deS Christian Nôlhàîê-

berger.

13) Bußnachlaßgesuch des Jakob Bültikofer zu Attiswyl.
14) Strafnachlaßgesuch der Marie Josephine Berrel von

Courte-dour.

15) Straknachlaßgesuch des Louis Lucien Choffal von Ober-
tramlingen.

16) Strafnachlaßgesuch des Abraham Louis Chaepillol von
Bevilars.

17) Begnadigungsgesuch deS Franz Pengnat zu Alle

Vom 6. Juli.
13) Beschwerde einer Anzahl Einwohner von Prunk, ut über

die Wahlserhandlunz deS K eisss Pruntrut vom 30.
Juni.

Vom 20. Juli.
19) Strafnachlaßgesuch deS NcklauS B.umann zu Di ßbach

bei Thun.
20) Strafnachlaßgesuch deS Peter Marti auf dem Reuenberg

bei Affoltern.

2t) Strafnachlaßgesuch deS Friedrich Aebischer, Metzger in
Aarberg.

22) Gesuch der Herren Z. I. Christian Müller zu Lyß,
Joh. Hänni zu Suberg, der Gemeinden Großaffollern,
Lyß und Schlipsen, um Fortsetzung der Lyß-H adelbank-
straße nach dem Jura.

Vom 22. Juli.
23) Strafnachlaßgesuch dkS NiklauS Weber, Küfer von Ins.



24) Strafnachlaßgesuch de» Jsh. Jak. Ammou, gew. AmtS-
schreiben

Bcm 23. Juli.
25) Gesuch der Zehntloskmfsgesellschafr deS großen Riggis-

berg.GekreivzehntbezilkeS um Erhebung zur moralischen
Person.

Vom 29. Juli.
26) Strafnachlaßgesuch deS Samuel Chakelain v. Tramelan.

dissuS.

27) Strafnachlaßgesuch des Jakob Kröpf von Oberlangenegg.

28) « de» Joseph Laissue von Csurgenay.

29) Gesuch vau 2Z0 Einwohnern der Gemeinde RapperSwyl
um H»rab'ctzung des SalzpreiseS.

30) Vorstellung der Volksvereinssektion Büren gegen da»
Einireren >n ken Dekrersentwurf über Erhebung außer-
ordenilicher Almentellen für 1849 und 1850.

Vom 3t. Juli.
3t) Vorstellung des HülfSvereinS in Se»dorl bei Aarberg, um

durSgreifende Verbesserung des Schicksals der unter»
Klassen.

32) Vorstellung des BrodvereinS von Jegenstorf, betreffend
den gleichen Gegenstand.

33) Vorstellung 5es VolksvereinS von Nidau, um Beibehal-
îung des bisherigen BesoldungSecats.

34) Vorstellung des VoikSvereinS Von Nidau um Beseitigung
deS Salzregalk.

35) Borstellung einer Versammlung von Abgeordneten der
Gemeindsdehörden und Armenvereine der Aemter Wangen»

Aarwangen und Trachselwalb.

Vom 2. August.

36) Swasumwandlungsgesuch des Karl Schmocker von St.
Bealenberg.

37) Gesuch einer Anzahl Einwohner von Thunstetten um Her-
ab'eßung tes Ka!>pceis»s.

38) Gesuch der Gemeinden Häutkigen, Riederhünigen, Stal¬
ten und anderer um Zügelung der Presse und Bekanntmachung

der Getetzeseruwürfe in den Gemeinden.

39) Strafnachlaßgesuch deS David Eschler von Oberwyl.

Vom 12. August.

40) Gesuch der Eingewohnergemeinde Finstcrheunen um Salz-
Preisherabsetzung.

4t) Beschwerde der Burgergemeinde Bötzingen über eine Ver¬
fügung des RegierungsratpeS vom 21. März 1850.

42) Gesuch deS Handwecker- und GewerbevereinS von Su-
miswald, um Vìrdesscrung des Schicksals der untern
Klassen.

43) Zwei Gesuche um Herabsetzung des Sslzp eiles, eines von
einer Anzahl Emwohner von Kappelen, das andere von
Einwohnern von Arrberg.

Vom 19 August.

44) Kundmachung der Bürgergemeinde Bötzingen, betreffend
ih.e Buchwerte gegen den RegierungSrach.

Vom 21 August

45) Gesuch einer Anzahl Einwohner von Großaffoltern um
Herabsetzung des Salzpecises.

40) Strafnachlaßgesuch de» Jakob Sieber von Büren zum
Hof.
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vom 24. August.

47) Gesuch von Einwohnern der Gemeinden Schöpfen vnd
Meikirch, um Herabsetzung de» Salzpceise».

48) Gesuch von 146 Einwohnern von Radelfingen, den glei¬
chen Gegenstand betreffend.

Vom 3. September.

49) Vorstellung des gemeinnützigen B rein» auf dem Wasen,
um Verbesserung de» Schicksals der untern Klassen.

30) Borstellung deS HülfSvereinS ter Ortschaft Urtenen, den
gleichen Gegenstand betreffend.

Vom 3. September.

51) Begnadigungsgesuch de» Gottlieb Sreger und anderer
Theilnehmer am Aepfelkravall.

52) Strafnachlaßgesuch de» Peter und Nikiaus v. Aesch von
Affoltern.

Vom 12. September.

53) Vorstellung der Aktiengesellschaft der Ursenbach-Waltri-
genstraße um Ausrichtung einer Entschädigung für die
nicht devisgemäßen, aber auf Befehl des Ingenieurs auS-
geführte Mehrarbeit.

Vom 13. September.

54) Gesuch mehrerer Amlsverweser und Vizegerichtspräfiden-
ten um Ausrichtung der vollen Besoldung der Regierung»,
statthalter und Gerichtspräsidenten während der Erlebt-
gung dieser letzter« Stellen.

Vom 17. September.

55) Naturalisationsgesuch deS Johann Christoph Ernst Rabe
aus Preußen.

56) Strafnachlaßgesuch deS Georg August Beuchat von De-
velier.

57) Strafnachlaßgesuch deS Cölestin Steulet von Corban.

53) deS Johann v. Allmen von Laurer-
brunnen.

59) Strafnachlaßgesuch deS Johann Ryser von Seedorf.

.Vom 23. September.

60) Strafnachlaßgesuch der Ehelmte Spring von SteffiSburg.

kl) „ deS Viktor Abraham Loui» Gobat
von Münster.

62) Strafnachlaßgesuch des Johann Feller von Strätlingm.
63) „ deS Andr. Ledermavn von Affoltern.
64)' „ deS Jakob Samuel Ludwig Stauffer

von Bern.
65) Rchabilitationsgesuch deS Johann Bivz von ErtSwyl.

Vom 25. September.

66) Gesuch von Christ. Hr.stettler und einer Anzahl Arbeiter
zu Wahler» um Bewilligung eine» Kredits für Fort-
setzung ves Schwarzenburg.RiggiSberg-Slraßenbaue»,
Behufs der Erhaltung von Arbeit.

67) Beschwerde der Wittwe Margaretha Neuenschwander,
geb. Ririchard, von den Men, wohnhaft zu «armühle,
gegen ihren Beistand» die Vormundschaflsbehörde und
den RegierungSralh.

68) Vorstellung der am 22. September 1850 stattgehabten
Volksversammlung zu Erlenbach, betreffend Ersparnisse
im Staatshaushalte, da» Armenwesen und da» Verfahren

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

69) Vorstellung de» HülfSvereinS von Dürrenroth um Ber-
besseruog deS Schicksals der untern Klassen.
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Vom 27. September.
7v) Vorstellung der Einwohnergemeinde Aegerten, Orpund,

Meienried, Schwadernau, 5 Pariikularen zu Scheuren
und Friedrich Zehnder in Gottstadt, betreffend die Jura-
gewässerkorrektion.

71) Vorstellung der Einwohnergemeinde Därltgen und 6 an¬
derer Einwohnergemeinde« de» Amtsbezirks Jnterlaken,
um Herabsetzung de» Salzpreise».

72) Vorstellung der Einwohnergemeinde Schangnau, um Her¬
absetzung de» Salzpreise».

73) Ehehindernlßdispensationsgesuch von Ludwig Henzi von
und in Bern und Marie Ulrich, geb. Gilgen.

74) Gesuch der Gemeinderärhe Wyleroltigen, Gomb.ü und
Golaten, um Herabsetzung de» Salzpreise».

Für die Redaktton:

K. Schârer, Fürsprecher.
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